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Bekanntmachung des Staatsministeriums , Departement der Finanzen
betreffend Anwendung der Forstordnung vom 28 . September 1840
ans die in der Gemeinde Westerstede , Bauerschaft Hüllstede , beloge¬
nen Holzungen des Gutsbesitzers A . de Cousser zu Hahn.

Oldenburg , den 2 . Januar 1874.

Es wird hierdurch bekannt gemacht , daß die in den §§
21 — 46 der Forstordnung vom 28 . September 1840 enthal¬
tenen Vorschriften hinsichtlich der unter den Nummern 4 . 6.
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8. 9. 21—26. 32. 33. der Beilagel dieser Forstordnung be-
zcichneten strafbaren Handlungen, unter den im § 74 solcher
Forstordnung enthaltenen näheren Bestimmungen, auf die in
der Gemeinde Westerstede, Bauerschaft Hüllstede, belegenen
Holzungen deö GutsbesitzersA. de Cousser zu Hahn für an¬
wendbar erklärt stnd und daß dem Joh. Diedr. Rehnje zu
Hüllstcderdiele die Beaufsichtigung dieser Holzungen über¬
tragen ist.

Oldenburg, den 2. Januar 1874.
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.
Ruhstrat.

Lub inus.

„N 2.
Bekanntmachung des Staatsministerinms, betreffend Abänderung des

Reglements vom 80. November 1871 zu dem Gesetze über das
Postwesen des deutschen Reiches vom 28. October 187l.

Oldenburg, den 13. Januar 1874.

In Gemäßheit des 8 50 des Reichsgesetzcs über das
Postwesen des deutschen Reiches vom 28. October 1871 hat
das Staatsministerium einige von dem Fürsten Reichskanzler
unter dem 23. Deeemberv. I . erlassene Abänderungen des
Reglements vom 30. November 1871 zu dem Gesetze über
das Postwesen des deutschen Reiches vom 28. October 1871
in Nachstehendem zur öffentlichen Kunde zu bringen.

Oldenburg, den 13. Januar 1874.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

von Buttel.



Abänderungen des Post -Reglements
vom 3Ü , November 1871.

Das unterm 30 . November 1871 erlassene Post -Regle¬
ment erfährt einzelne Abänderungen , welche auf Grund der
Vorschriften im 8 30 des Gesetzes über das Postwesen des
Deutschen Reichs vom 28 . Octobcr 1871 nachstehend ver¬
öffentlicht werden.

I . Im § 3 . Die „ Außenseite " der Postsendungen be¬
treffend , erhält der letzte Satz unter 1 folgende Fassung:

Wegen der weiter zulässigen Angaben bei Pvst -Packet-
adrcssen, Postkarten , Waareuproben und Postanweisungen siehe
§8 4, 14 , 16 und 18.

2 . Der § 4 erhält folgende Fassung:
Begleitadressc zu Packeten.

I . Zeder Packetsendung muß eine Begleitadresse ( Post-
Packetadresse ) in der von der Postoerwaltung vorgeschriebenen
Form beigegeben sein.

II . Formulare zu Post -Packetadressen können bei allen
Postanstalten bezogen werden.

III . Formulare , welche das Publicum auf eigene Kosten
sich Herstellen läßt , müssen in Größe , Farbe , Format , Stärke
und Steifheit des Papiers , sowie im Vordruck mit den von
der Post gelieferten Formularen genau übereinstimmen.

IV. Wegen Ausfüllung des Formulars sind die auf dem¬
selben vorgedruckten „ Bemerkungen über den Gebrauch der
Post -Packetadressen " zu beachten.

V. Der Coupon der Post -Packetadresse kann vom Ab¬
sender zu schriftlichen oder gedruckten re. Mittheilungen benutzt
und vom Empfänger abgetrennt werden.



VI. Die Post-Packetadrcsse muß bei der Aushändigung
deS Packeis an die Postanstalt bz. an den bestellenden Boten

zurückgegeben werden.

3. Der 8 5, „Erfordernisse eines Begleitbriefes" be¬
treffend, fällt fort.

4. Der 8 6 erhält folgende Fassung:
Mehrere Packete zu einer Begleitadresse.

I. Zu einer Begleitadresse können zwar mehrere Packete
gehören, jedoch nicht zugleich Packete mit und solche ohne

Wertangabe.
II. Gehören mehrere Packete mit Wcrthangabe zueiner

Adresse, so muß auf derselben der Werth eines jeden Packeis

besonders angegeben sein.

5. Im § 7, „Bezeichnung" betreffend, erhält der Ab¬
satzI. folgende Fassung:

I. Die Bezeichnung(Signatur) eines Packeis muß die

wesentlichen Angaben der Adresse enthalten, so daß nötigen¬
fallsdas Packet auch ohne die Begleitadresse bestellt wer¬
den kann.

6. Im s 8, „Werthangabc" betreffend, erhält der Ab¬
satzl. folgende Fassung:

I. Wenn der Werth einer Sendung angegeben werden
soll, so muß derselbe bei Briefen auf der Adresse, und bei

anderen Sendungen sowohl auf der Begleitadresse, als auf

dem dazu gehörigen Packete bei der Signatur, ersichtlich ge¬

macht werden.
7. Im 8 14, „Postkarten" betreffend, erhält der letzte

Satz im AbsatzI. folgende Fassung:
Die Formulare können auch zu Signaturen für Packete

verwendet werden.

8. Im 8 17. „Recommandirte Sendungen" betreffend,
erhält Absatzk. folgende Fassung:



I. Briefe, Postkarten, Drucksachen und Warenproben,
sowie Packete ohne Werthangabe, können unter Reeomman-
dation abgcsandt werden und müssen in diesem Falle von dem
Absender mit der Bezeichnung„Necommandirt" versehen wer¬
den; bei Packetcn ohne Werthangabc muß diese Bezeichnung
auf der Begleitadresse und auf dem Packele angegeben sein.
Die Wirkung der Recommandativn in Bezug auf die Ga¬
rantie erstreckt sich in diesem Falle stets nur aus das Packet
und nicht zugleich auch auf die Begleitadressc.

9. Im 8 20, die „Postvorschußsendungen" betreffend,
erhält der Absatz III. folgende Fassung:

Illl. Sendungen, auf welchen ein Postvorschuß haftet,
müssen aus der Adresse den Vorschußbetrag mit den Worten:

„Vorschuß von . . ",
sowie den Namen und die Wohnung des Absenders enthal¬
ten. Die Angabe des Vorsehußbetrages hat in der Regel in
der Thalerwährung zu erfolgen, kann jedoch auch in Gulden
stattfinden, wo diese Währung landesüblich ist. Die Thaler-
oder Guldensummc muß in Zahle» und in Buchstaben aus¬
gedrückt sein.

10. In demselben Paragraphen erhalten die beiden
letzten Sätze im Absatz VI. folgende Fassung:

Eine Vorschußsendung muß spätestens7 Tage nach dem
Eingänge der Postanstalt am Aufgabeorte zurückgesandt wer¬
den, wenn sie innerhalb dieser Frist nicht eingclöst wird.
Dieses gilt auch von Vorschußsendungen mit dem Vermerk
„postö rostontö".

11. Im § 21, die „Postmandate" betreffend, tritt am
Schluß des Absatz XIV. folgender Passus hinzu:

Wünscht der Absender, daß die Weitersendung an eine
zur Ausnahme des Wechselprotestes befugte Person geschieht,
so genügt der Vermerk: „Sofort zum Protest", ohne daß es
der namentlichen Bezeichnung einer solchen Person bedarf.



Mit der Weitergabe des Postmandats und dessen Anlagen
an den betreffenden Notar, Gerichtsvollzieher re. ist die Ob¬
liegenheit der Postverwaltung erfüllt. Die Protestkosten hat
der Absender unmittelbar an den Erheber des Protestes zu
entrichten.

12. In demselben Paragraphen treten am Schlüsse
als Absätze XVI. und XVII. hinzu:

XVI. Den Absendern von Postmandaten ist gestattet, auf
der Adreßseite des Mandatformulars das Datum desjenigen
Tages anzugcben, an welchem die Einziehung des Betrages
von dem Adressaten erfolgen soll. Für die Bestimmungs-
Postanstalt ist dann dieser Termin bezüglich der Vorzeigung
des Postmandats bei dem Adressaten maßgebend.

XVII. Dem Belieben drr Absender bleibt es ferner über¬
lassen, dem Postmandatc gleich das ausgcfüllte Postanweisungs-
Formular behufs Uebermittelung des cingezogcncn Betrages
an ihre Adresse bcizufügen. In der Postanweisung darf sol¬
chen Falls nur derjenige Betrag der Forderung angegeben
werden, welcher nach Abzug der Postanweisungs-Gebühr
übrig bleibt.

13. Im 8 22, „Durch Erpressen zu bestellende Sen¬
dungen" betreffend, erhält der letzte Satz im Ab¬
satz III. folgende Fassung:

Bei Briefen mit Werthangabc von mehr als 50 Thalcrn
oder 87 ^2 Gulden erstreckt sich die Verpflichtung der Post-
vcrwaltung zur erpressen Bestellung in die Wohnung des
Adressaten nur auf den Ablieferungsschcin, und bei allen
Packetscndungen im Gewichte von mehr als 5 Pfund nur
auf die Bcgleitadreffe bz. den etwaigen Ablieferungsschein.

14. In demselben Paragraphen erhält der erste Satz
im AbsatzV. folgende Fassung:

V. Auf Verlangen der Absender kann jedoch die erpresse
Bestellung von Postsendungen, welche einer Postanstalt von
weiterher zugehen und nach einem anderen Postortc gerichtet



sind , stattfindc », wenn die Entfernung zwischen den beiden
Postanstalten nicht über fünfzehn Kilometer beträgt.

15 . Im 8 30 , „ Zurückforderung von Postsendungen
durch den Absender " betreffend , erhält der Absatz
VI. folgende Fassung:

VI . Ist die Sendung noch nicht abgegangcn , so wird
von der Postanstalt daS Franeo bei Rückgabe des Couverts

bz. der Begleitadresse erstattet.

16 . Im 8 33 , den „ Umfang der Berbindlichkeit der
Postverwaltung in Ansehung der Bestellung rc."
betreffend , erhalten die Punkte 5) und 6) im Ab¬
satz I . folgende Fassung:

5) auf Begleitadressen zu gewöhnlichen Packeten,
6) auf Ablieferungsscheine ( Post - Packetadrcssen ) über

Sendungen mit Werthangabe und über recommandirte
Packele.

17 . In demselben Paragraphen erhält der Absatz II.
folgende Fassung:

II . Soweit die Postverwaltung die Bestellung nicht über"
nimmt , müssen Briefe mit Wcrthangabe , Packetc mit Wcrth-
angabe , sowie recommandirte Packetc und ferner die Geld¬
beträge aus Grund deS AblicserungsschctnS ( der Post -Packet-
adresse, der Postanweisung ) , gewöhnliche Packetc dagegen aus
Grund der behändigten Begleitadresse , von der Post abge¬
holt werden.

18 . Im § 35 , „ An wen die Bestellung geschehen
muß " betreffend , erhält der erste Satz im Absatz
III . folgende Fassung:

III . Wird der Adressat oder dessen nach den vorstehenden
Bestimmungen legitimirter Bevollmächtigter in seiner Woh¬
nung nicht angetroffen , oder wird dem Briefträger oder Boten
der Zutritt zu ihm nicht gestattet , so erfolgt die Bestellung

der gewöhnlichen Briefe , Postkarten , Drucksachen und



Warenproben, sowit der Beglcitadressen zu gewöhn¬
lichen Parteien(8 33 AbsatzI.) bz. der Packete selbst

an einen Haus- oder Comtoirbeamten, ein erwachsenes Fa-
milienglied oder sonstigen Angehörigen oder an einen Dienst¬
boten deS Adressaten bz. des Bevollmächtigten desselben.

19. In demselben Paragraphen im Absatz IV. tritt
hinter„4) Ablieferungsschcine rc." als 5) hinzu:

5) Post-Packetadressen zu recommandirten Pasteten und
zu Pasteten mit Werthangabe(8 33 AbsatzI).

20. In demselben Paragraphen erhält AbsatzV. fol¬
gende Fassung:

V. Die Bestellung rccommandirtcr Sendungen darf nur
gegen Empfangsbekenntniß geschehen, und hat der Adressat
bz. dessen Bevollmächtigter zu diesem Behufe den Ablicferungs-
schein bz. die auf der Rückseite der Post-Pastetadresse vorge¬
druckte Quittung zu unterschreiben.

21. In demselben Paragraphen erhält der Absatz VII.
folgenden Zusatz:

Die an Kranke in öffentliche» Krankenanstalten gerichteten
Postsendungen dürfen an den Vorstand der Krankenanstalt
behändigt werden, sofern dem Briefträger oder Boten der
Zutritt zu dem Kranken nach der Natur der Krankheit nicht
gestattet werden kann.

22. Im 8 37, die „Berechtigung des Adressaten zur
Abholung der Briese re." betreffend, erhalten die
Absätze III. und V. folgende Fassung:

III. Insoweit die Postvcrwaltung die Bestellung von
Packeten ohne Werthangabe, oder von recommandirten Paste¬
ten, oder von Sendungen mit Werthangabe, oder von baaren
Geldbeträgen zu Postanweisungen übernommen hat, sind be¬
züglich der Bestellung

a. die gewöhnlichen und recommandirten Packete, sowie
die Packete mit Werthangabe und die dazu gehörigen
Begleitadressen, sowie etwaige Ablieferungsscheine,



d. die Briefe mit Werthangabc nebst den dazu gehörigen
Abliefernngsscheinen,

0. die Postanweisungen nebst den dazu gehörigen Geld¬
beträgen

je als eine  zusammengehörige Sendung anzusehen.
V. Bei recommandirtcn Briefen und Briefen mit Werth¬

angabe wird zunächst nur der Ablieferungsschein, bei gewöhn¬
lichen und rccommandirten Pasteten, sowie bei Pasteten mit
Werthangabe zunächst nur die Begleitadrcsse bz. der etwaige
Ablieferungsschein an den Abholer verabfolgt. Bei Postan¬
weisungen wird zunächst nur die Postanweisung ohne den
Betrag dem Abholer ausgehändigt.

23. In § 38 erhalten das Marginal sowie die Absätze
I. bis III. folgende Fassung:

Aushändigung der Sendungen nach erfolgter Behändignng der Begleit¬
adressen nnd der AMeserungsscheine, sowie Auszahlung baarer Beträge.

1. Die Aushändigung der gewöhnlichen Pastete, soweit
dieselben drin Adressaten nickt in die Wohnung bestellt wer¬
den, erfolgt während der Dicnststunden in der Postanstalt an
denjenigen, welcher sich zur Abholung meldet und die zu dem
Pastete gehörige Begleitadrcsse zurüstgiebt.

II. Reeommandirte Sendungen und Sendungen mit
Werthangabe, ferner bei Postanweisungen die auszuzahlenden
Geldbeträge werden, insofern die Abholung von der Post er¬
folgt, an denjenigen ausgehändigt, welcher der Postanstalt
den mit dem Namen des Empfangsberechtigten unterschriebe¬
nen Ablieferungsschein, die quittirte Post-Pastetadresse oder
bz. die unterschriebene Postanweisung überbringt und aus¬
händigt.

III. Eine Untersuchung über die Aechtheit der Unterschrift
und des etwa hinzugefügten Siegels unter dem Ablieferungs¬
scheineu. s. w., sowie eine weitere Prüfung der Legitimation
desjenigen, welcher diesen Schein oder die Begleitadrefse über-
bringt, liegt der Postanstalt nach § 49 des Gesetzes über das
Postwesen des Deutschen Reichs nicht ob.



24. Im § 46, die „Behandlung unbestellbarer Post¬
sendungen am Bestimmungsorte" betreffend, erhält
der Sah unter 4) im Absatz I. folgende Fassung:

4) wenn es sich um chic Sendung mit Postvorschuß
handelt, auch wenn sie mit „poste restante ^ bezeichnet ist.
und die Sendung nicht innerhalb 7 Tage nach ihrer Ankunft
am Bestimmungsorte eingelöst wird;

25. In demselben Paragraphen erhalten die Absätze
II. und IV. folgende Fassung:

II . Bevor in dem Falle zu I eine mit einer Beglcitadresse
versehene Sendung deshalb als unbestellbar angesehen wird,
weil mehrere dem Adressaten gleichbenanntc Personen im
Orte sich befinden, und der wirkliche Adressat nicht sicher zu
unterscheiden ist, muß die Begleiiadresse nach dem Aufgabe¬
orte zurückgesanbt werde», um den Absender, wenn derselbe
auf Grund der Bcgleitadressc ermittelt werden kann, zur nä¬
heren Bezeichnung des Adressaten zu veranlassen.

IV. In allen vorgedachtcn Fälle» ist der Grund der
Zurückscndung oder eintretendenfalls, daß und weshalb die
Veräußerung enolgt sei, auf der Begleiiadresse zu ver¬
merken.

26. In demselben Paragraphen kommt Absatz VI. in
Wegfall.

27. Im 8 41, die „Behandlung unbestellbarer Post-
lendungcn am Aufgabeorte" betreffend, erhält der
Absatz IV, folgende Fassung:

IV. Wird der Absender ermittelt, verweigert derselbe aber
die Annahme oder läßt innerhalb 14 Tage nach Behändigung
der Beglcitadrcssc oder des Ablicfcruugsfcheins oder der Post¬
anweisung die Sendung bz. den Geldbetrag nicht abhvlen,
so können die Gegenstände zum Besten der Postarmen- oder
UntcrstützungSkasse verkauft werden.

28. Im § 42, die „Entrichtung des Portos und der
sonstigen Gebühren" betreffend, erhalten die Ab¬
sätze III . und VIII. folgende Fassung:
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III . Ist das Franco am Abgangsorte zu niedrig erhoben
und berechnet worden , so wird das tarifmäßige Ergänzungs-
Porto vom Adressaten erhoben . Der Adressat kann in solchem
Falle , und wenn die Sendung nicht aus fremdem Postgcbiete
hcrrührt , die AuSfolgung derselben ohne Portozahlung ver¬
langen , insofern er den Absender namhaft macht und bz. das
Couvert oder eine Abschrift davon zurückzunehmen gestattet.
Der fehlende Betrag wird alsdann vom Absender einge-

zogen.
VIII . Hat der Adressat die Sendung angenommen , so ist

er, sofern in Vorstehendem nicht ein Anderes bestimmt ist,
zur Entrichtung deS Portos und der Gebühren verpflichtet,
und kann sich davon durch spätere Rückgabe der Sendung
nicht befreien . Die Staatsbehörden sind jedoch befugt , auch
nach erfolgter Annahme und Eröffnung portopflichtiger Sen¬
dungen , die Bricscouverls zu dem Zwecke an die Postanstalt
zurückzugeben , das Porto von dem Absender nachträglich cin-
zuziehen , bz. bei Packcten die Postanstalt dieserhalb schriftlich
zu reguiriren.

29 . Im 8 44 , die „ Estafettenbeförderung " betreffend,
erhält der Absatz XIV . folgende Fassung:

XIV . Bei Estafetten nach Orten unter fünfzehn Kilo¬
metern erfolgt die Berechnung der tarifmäßigen Gebühren
nach denselben Grundsätzen , welche bezüglich der Extraposten re.
nach Orten unter fünfzehn Kilometern im K 39 vorgeschrie¬
ben sind.

30 . In demselben Paragraphen erhält der erste Satz
im Absatz XV . folgende Fassung:

XV . Wünscht der Absender einer Estafette , welche nur
bis zur nächsten Station oder nach einem Orte geht , der
ohne Pfcrdcwechsel erreicht werden kann , die Rückbeförderung
der Antwort durch den Postillon , welcher die Estafette übcr-
bracht hat , so ist dieses zulässig , wenn der Postillon den
Rückritt innerhalb sechs Stunden nach seiner Ankunft antreten

kann , und zwischen der Ankunft und dem Rückritt mindestens



eine Ruhezeit von der Dauer der einfachen Beförderungsfrist

gewährt wird.

31 . In demselben Paragraphen kommen das Marginal

unter s ) und der zu demsclhen gehörige Absatz

XIX ., die „ Berechnung der Bruchmcilen und der

Bruchpfennige " betreffend , in Wegfall.

32 . Im 8 48 , die „ Grundsätze der Pcrsonengeld -Er-

hcbung " betreffend , erhält der Absatz I . folgende

Fassung:

I . Das Personengeld wird erhoben , entweder

a ) nach der von dem Reisenden mit der Post zurückzu-

fegenden Entfernung , unter Anwendung des für den

Cours pro Kilometer angeordneten Satzes , oder

d) nach dem für einen bestimmten Cours angeordneten

Localsatze.

33 . In demselben Paragraphen erhält der Absatz IV.

folgende Fassung:

IV . Für Plätze , welche bei einer Postanstalt zur Reise

bis zu einem zwischen zwei Stationen auf dem Conrse ge¬

legenen Orte ( Zwischenortc ) genommen werden , kommt , gleich¬
viel ob sich in diesem Zwischenortc eine Postanstalt befindet

oder nicht , das Pcrsonengeld nach der wirklich zurückzulegen¬

den Kilometerzahl , als Minimum jedoch der Betrag von 3

Sgr . bz. II Kr . zur Erhebung.

34 . Im 8 53 , das „ Ueberfrachtporto und die Per¬

sicherungsgebühr " betreffend , erhält der Absatz II.

folgende Fassung:

II . Für das Mehrgewicht deö Reisegepäcks ist bei der

Einlicferung Ueberfrachtporto zu entrichten . Dasselbe beträgt,

nach Maßgabe derjenigen Entfernung , welche der Personen-

geld -Erhebung zum Grunde gelegt wird , für jedes Kilogramm

oder den überschießenden Theil eines Kilogramms:

1) bei Beförderungen bis 75 Kilometer */z Sgr . , als

Minimum 2 >/z Sgr . ;



2) bei Beförderungen über 75 Kilometer I Sgr . , als

Minimum 5 Sgr.

35 . Im § 59 , die „ Zahlungssätze bei Extrapost - und

Eourierbeförderungcn " betreffend , erhalten die Ab¬

sätze I . und II . folgende Fassung:

I . An Vergütung für die Pferde ist pro Kilometer zu

zahlen:
für ein Extrapostpferd . . . . 2 Sgr.
für ein Eourierpferd . . . . 2 >/2 „

II . Das Wagengeld beträgt ohne Unterschieb der Gattung

des Wagens oder Schlittens pro Kilometer 1 Sgr.

36 . In demselben Paragraphen erhalten die Absätze
XIV ., XV ., XVI ., XVIII . und XXVII . folgende

Fassung:
XIV . Das Postillonstrinkgeld beträgt ohne Unterschied

der Bespannung für jeden Postillon auf den Kilometer 1 Sgr.
XV . Unentgeltlich hergegcbene Mehrbespannung kommt

bei Berechnung des Chausseegeldcs nicht in Betracht.
XVI . Extrapostreisende , die sich am Bestimmungsorte

ihrer Reise nicht über sechs Stunden aufhalten , haben , wenn

sie mit den auf der Tourreise benutzten Pferden bz. Wagen

einer Station die Rückfahrt bis zu dieser Station bewirken
wollen , und sich vor der Abfahrt darüber erklären , für die

Rückfahrt nur die Hälfte der nach den Sätzen unter a , b , o

und § sich ergebenden Beträge zu entrichten , als Minimum

jedoch für die ganze Fahrt die Kosten für eine Tourbeförde¬
rung von 15 Kilometern.

XVIII . Zwischen der Ankunft und dem Antritt der Rück¬

fahrt muß den Pferden eine Ruhezeit mindestens von der

Dauer der einfachen Beförderungsfrist gewährt werden.

XXVII . Benutzt ein im Orte befindlicher Reisender die

bestellten Extrapostpferde nicht , so hat derselbe , wenn die Ab¬

bestellung vor der Anspannung erfolgt , keine Entschädigung,
wenn dagegen die Pferde zur Zeit der Abbestellung bereits

angespannt waren , den Betrag des reglementsmäßigen Extra-



Post- re., Wagen- und Trinkgeldes für fünf Kilometer, sowie
die ganze Wagenmcistergcbühr als Entschädigung zu cnrrichten,

37 . In demselben Paragraphen erhält der erste Satz
im Absatz XXX . folgende Fassung:

XXX.  Für die Beförderung der Reisenden wird erhoben:
1) das rcglementsmäßigc Ertrapost - re. , Wagen - und

Trinkgeld,
a ) wenn die Entfernung von einem Pferdewechsel zum

anderen mehr als 15 Kilometer beträgt , nach ver¬
wirklichen Entfernung,

b) wenn solche weniger " als 15 Kilometer beträgt , nach
dem Satze für 15 Kilometer,

2f die einfache Wagenmeistcrgebühr , welche von der Post¬
anstalt am Stations -Abgangsorte der Extrapost zu
berechnen ist.

38 . In demselben Paragraphen erhalten das Marginal
unter ir) und die Absätze XXXI ., XXXII . und
XXXIII . folgende Fassung:

» ) Extraposten rc. nach Orten unter 1ö Kilometern.

XXXI.  Für Ertraposten re. nach Orten unter 15 Kilo¬
metern werden die Gebühren für eine Entfernung von 15
Kilometern erhoben.

XXXII . Wenn die Reise an einem Orte endigt, welcher
nicht über 10 Kilometer hinter oder seitwärts einer Station
liegt , so hat der Reisende nicht nöthig , auf der letzten Post¬
station die Pferde zu wechseln , vielmehr müssen ihm auf der
vorletzten Station die Pferde gleich bis zum Bestimmungsorte
gegen Entrichtung der rcglementsmäpigcn Sätze für die wirk¬
liche Entfernung , jedoch mindestens für 15 Kilometer , gegeben
werden.

XXXIII . Geht die Fahrt von einer Station bz. von
einem Eisenbahn -Haltepunkte ab und über eine Station hin¬
aus , welche nicht über 10 Kilometer vom Abfahrtsorte ent¬
fernt liegt , so kann über diese Station ohne Pferdewechsel
ebenfalls gegen Entrichtung der reglementsmäßigen Sätze für



die wirkliche Entfernung, jedoch mindestens für 15 Kilometer,
hinausgefahren werden.

39. In demselben Paragraphen erhält das Marginal
unter>>) und der dazu gehörige Absatz XXXIV.

folgende Fassung:
x) Umrechnung in die landesübliche Miinzwährung.

XXXIV . Wegen Umrechnung der Beträge an Ertra-
poft-- re. Gebühren in den Gebieten mit anderer, als der
Thaler- und Silbergroschen-Währung gelten die Borschriften
im § 44 Absatz XXI.

40. Im 8 63 erhält der erste Satz in, Absatz IV. fol¬
gende Fassung:

IV. Beträgt der zurückzulegende Weg nicht über 20 Ki¬
lometer, so darf der Postillon ohne Verlangen deS Reisenden
unterwegs nicht enthalten.

In der Anlage zu § 43 des Post-Reglements, Zusam¬
menstellung der Tarifbestimmungen, treten folgende Aenderun-
gen ein:

41. Im § VII. erhält der zweite Satz, das Porto für
Vorschußsendungen betreffend, folgende Fassung:

An Porto für Vorschußsendungen sind zu erheben:
a) für Vorschußbriefe(Postkarten, Drucksachen und Waa-

renproben), ohne Unterschied des Gewichts:
auf Entfernungen bis !0 geographische Meilen

einschließlich. 2 Sgr. bz. 7 Kr.
aus alle weiteren Entfernungen4 „ „ 14 „

Für unfrankirte Postvorschußbriefe wird ein Porto¬
zuschlag von 1 Sgr. bz. 3 Kr. erhoben.

Bei portopflichtigen Dienstsachen findet dieser Zuschlag
nicht statt.

d) für Vorschußpackete das betreffende Porto für das
Packet.
42. Im § XIII. erhält der Absatz unter Ib., daö Er-

preßbcstcllgcld nach dem Landbestellbezirkc betreffend,
folgende Fassung:
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b) wenn die Bestellung im Landbestellbezirke der Post¬
anstalt erfolgt, für jede Sendung pro Kilometer1
Sgr. bz. 3' ? Kr., im Ganzen jedoch nicht unter 4
Sgr . bz. 14 Kr. für jede Bestellung.

Die bei Berechnung des zu erhebenden Gesammt-
betrages sich etwa ergebenden Bruchkreuzer sind auf
volle Kreuzer abzurunden.
43. Im § m , die „Nachsendung" betreffend, erhält

der erste Satz folgende Fassung:
Für nachzusendende Pallete, für nachzufendende Briefe

mit Werthangabe und für nachzufendende Briefe mit Post¬
vorschuß wird das Porto und bz. auch die Verstcherungsgebühr
von Bestimmungsort zu Bestimmungsort zugeschlagen; der
Portozuschlag von 1 Sgr. wird jedoch für die Nachsendung
nicht erhoben.

44. Im 8 XV., die „Rücksendung" betreffend, erhält
der erste Satz folgende Fassung:

Für zurüllzusendendc Pallete, für zurückzusendcnde Briefe
mit Werthangabe und für zurüllzusendendc Briefe mit Post¬
vorschuß ist das Porto bz. auch die Verstcherungsgebühr für
die Hin- und für die Rücksendung zu entrichten; der Porto¬
zuschlag von 1 Sgr. wird jedoch für die Rücksendung nicht
erhoben.

45. Im 8 HX -, den „Verkauf von Formularen zu
Postkarten re. betreffend" erhält das Marginal und
der letzte Satz folgende Fassung:

Verkauf von Formularen zu Postkarten, zu Postanweisungen, zu Post-
Packetadressen, zu Postmandaten oder zu Postbehändigungsscheinen.

Formulare zu Post-Packetadressen, zu Postmandaten, so¬
wie zu Postbehändigungsscheinen können bei den Postanstalten
zum Preise von '/r Sgr. für 5 Stück bezogen werden.

Der Reichskanzler.
Fürst v. Bismarck.
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M 3.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Taxen für

Aerzte, Zahnärzte und Thierärzte.
Oldenburg, den 31. Januar 1874.

Auf Grund des 8 80 Absatz2 der Gewerbeordnung vorn
29. Juni 1868 bestimmt das Staatsministerium, daß vom
I. April 1874 an die unterI, II, lll angeschlossenen Taren
für Aerzte, Zahnärzte und Thierärzte an die Stelle der durch
die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 17. Sep¬
tember 1869 (Gesetzblatt Band 21 Seite 143) bis weiter
aufrecht erhaltenen Taren für Medicinalpersonen vom 14. April
1830 (GesetzS . Bd. 6 S . 154) und für Thierärzte vom
26. Mai 1827 (Ges. S . Bd. 5 Heft 6 S . 424) treten sollen.
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Die Bestimmung des § 2 der Ministerial -Bekanntmachung
vom 10 . Mai 1870 , betreffend die Zuziehung eines Thier¬
arztes bei Schafverkäufen wird ausgehoben.

Oldenburg , 1874 , Januar 31.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.

I. Taxe für Aerzte.
^ in gerichtlichen und polizeilichen Fällen.

a . Diejenigen Aerzte , welche Civilstaatsdiencr sind, erhalten:

Tagegelder nach den Artikeln 21 —25 des Civilstaats-
dienergesetzes;

Transportkosten nach den Artikeln 26 und 27 des Civil-
staatsdienergesetzes;

Dieselben haben , wenn sie mit einem Gerichte oder
Amte bei einem Geschäfte concurriren , des vom Ge¬
richte oder Amte zu stellenden Fuhrwerks sich mit zu
bedienen , insofern sie nicht über 2 Kilometer vom Sitze
der Behörde entfernt wohnen,

eine Vergütung nach den Bestimmungen unter t> nur

bei den öffentlichen Impfungen.

b . Die nicht im Civilstaatsdienst angestellten Aerzte erhalten:
1.

2.

3.

für eine Section nebst Ob-
ductionsbericht und Gutachten

für die äußerliche Besichtigung
eines Leichnams nebst Bericht

fürdieAbwartung einesTermins
für die Abwartung eines schwur¬
gerichtlichen Termins . . .

15 36 km.

— 8

— 4

km.

km.

15 km
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4. für die Untersuchung des Ge¬
sundheitszustandes einer Per¬
son, nebst Bericht . . . .
Ist ein ausführliches wissen¬
schaftlich motivirtes Gutachten
erforderlich.

5. für die Untersuchung verdäch¬
tiger Gegenstände, verfälschter
Lebensmittel, Arzneienw. nebst
Gutachten.
Der zugezogene Chemiker erhält
die gleiche Vergütung neben
dem Ersatz des Aufwandes an
Reagenzien, Gefäßen re.

6. wenn in den Fällen der Ziffer
1—5 das Geschäft in einer
Entfernung von mehr als
4 Kilometer vom Wohnorte
vorgenommen wird, an Tage¬
geldern

für V- Tag.
„ 1 Tag .
„ 1 Nachtquartier. . .

7. wenn in den Fällen der Ziffer
1—5 das Geschäft in einer
Entfernung von mehr als 2
Kilometer vom Wohnorte des
Arztes vorgenommen wird,
freie Fuhr oder Ersatz der Trans¬
portkosten.

An Transportkosten passiren
die wirklich gemachten noth-
wendigenAuslagen, bezw. wenn
die Reise mit eigenem Fuhr¬
werk oder zu Fuß gemacht ist

— 4 Ilm.

8 — 30 km.

3 — 10 km.

5 km
10 km.
5 km.

0,40 km.
1*



für jedes volle Kilometer der
Hin- und Rückreise.

Uebrigens haben die Acrzte
des von dem Gerichte oder
Amte zu stellenden Fuhrwerks
sich mit zu bedienen, insofern
sie nicht über2 Kilometer vom
Sitze der Behörde entfernt
wohnen.

8. bei den öffentlichen  Im¬
pfungen der Schutzblattern für
jede Impfung, einschließlich
der Controle . 1,25 km.

Für eine wiederholte Impfung
wird, wenn die vorhergegangene
erfolglos blieb, nichts vergütet.

Transportkosten werden nicht
vergütet.

s . in der Privat -Praxis.
In sämmtlichen Fällen unter v. erhält der Arzt, wenn

der Kranke über 2 Kilometer von dem Wohnorte'des Arztes
entfernt wohnt, neben den festgesetzten Vergütungen:

1. an Entschädigung für Zeit¬
aufwand für jedes zurückgelegte
volle Kilometer bis . . . . 0,30 lim.

2. freie Fuhr oder Ersatz der
Transportkosten, und zwar die
wirklich gemachten nothwendi-
gen Auslagen bezw., wenn die
Reise mit eigenem Fuhrwerk
oder zu Fuß gemacht ist . . 0,40 km.
für jedes zurückgelegte volle
Kilometer.
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Wenn der Arzt mehrere ent¬
fernte Kranke besucht, so muß
er die Entschädigung für Zeit¬
aufwand und die Transport¬
kosten nach Billigkeit vertheilen.

i>. für ärztliche Verrichtungen.
1. für den ersten Besuch . . . 1,25 — 4 km.
2. für jeden folgenden Besuch . 1 — 3 km.

Für die bei Besuchen ver¬
schriebenen Reccpte darf keine
besondere Vergütung verlangt
werden.

In der Regel dürfen nicht
mehr als 2 Besuche täglich be¬
rechnet werden; in chronischen
Fällen ist selbst die Nothwen-
digkeit des 2. Besuchs nachzu¬
weisen.

Wohnen mehrere Kranke von
derselben Familie in demselben
Hause, so wird für jeden die
Hälfte der Vergütung berechnet.

3. für einen nächtlichen Besuch,
wenn er der erste Besuch deS
Kranken ist . 4 — 8 km.

4. für denselben, wenn er zu den
nachfolgenden Besuchen gehört 2 — 6 km.

Für einen nächtlichen Bestich
gilt jeder, welcher zwischen
II Uhr Abends und 6 Uhr
Morgens gemacht wird.

5. für eine Consultation im Hause
des Arztes einschließlich des
Receptes . 0,75 — 3 km.

6. für eine solche bei Nachtzeit. 1,50 — 6 km.



30 km.

4 km

3 km

für jeden zur Cur des Kranken
dienenden Brief.
für Anfertigung eines ärztlichen
Ältestes
für eine wissenschaftlich aus¬
gearbeitete Krankengeschichte
oder ein Gutachten über einen
Krankheitsfall.
für die erste persönliche Bcre-
dung mehrerer Aerzte über einen
Krankheitsfall, jedem derselben
für jede folgende Bcrcdung .
für die Gegenwart bei einer
Niederkunft.
für die Gegenwart bei einer
chirurgischen Operation . .
für eine von Privaten verlangte
Section.
für die Anwendung von Ret¬
tungsmitteln bei Verunglückten,
Scheintodten, Selbstmördern rc.
für eine Impfung, einschließlich
der Controle und einer etwaigen
Nachimpfung.
für die Anwendung elektrischer
oder galvanischer oder ähnlicher
Heilapparate.

Bei Wiederholungen jedes¬
mal die Hälfte.

b. für chirurgische Verrichtungen.
1. für den Verband einer ein¬

fachen Wunde, eines Geschwürs,
AbcesseS, Panaritiums oder dgl. 1 -

0 km.
4 km.

12 km.

8 km.

20 km.

12 km.

2 km.

4 km.



4 km

3.

4.

5.

6.

desgleichen für einen mehr Zeit
in Anspruch nehmenden Ver¬
band complicirter Wunden oder
Geschwüre , auch unterAnlegung
von Näthcn.

Hierher gehört auch der Ver¬
band größerer eiternder Opera¬
tionswunden , nach Amputa¬
tionen rr.

Ist der Verband besonders
zeitraubend , wie z. B . Gyps -,
Kleister - oder Wasserglasver¬
bände , complicirte Contentiv-
vcrbände nach Fracturen rc. so
kann bis zu.
berechnet werden,
für die Unterbindung größerer
Gefäße zur Blutstillung bei
bedeutenderen Verletzungen . .
für die Trepanation mit einer
oder mehren Kronen . . .
für die Operation einer Thränen-
fistel.
für die Operation des grauen
Staars an einem Auge . .
an beiden Augen die Hälfte
mehr.
für die Bildung einer künstlichen
Pupille oder eines Augenlides
(klöplisroplastil !) . . . .
für die Schieloperation , sowie
auch für die Operation der
Iriobiasis.

für sonstige kleinere Augenopc-
rationen , incl . derjenigen an
den Augenlidern . . . ^ .

24 —

12  —

24

8 km.

12 km.

36 km.

18 km.

48 km.

48 km.

20 km

9 km
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10. für die Exstirpation des bulbus 12 — 36 km.
11. für die Entfernung fremder

Körper aus dem Gehörgange
oder der Nase . 3 — 6 km.

12. für die Exstirpation eines
Lippenkrebfcs. 9 — 18 km.

13. für die Rhinoplastik . . . 60 —120 km.
14. für die Operation der Hasen¬

scharte . 12 — 24 km.
15. für dieOperationen desZungen-

krebses . 24 — 50 km.
16. für die Operation einer Speichel¬

fistel . 6 — 12 km.
17. für die Exstirpation der Mandeln 6 — 12 km.
18. für die Gaumennath . . . 45 — 75 km.
19. für dieAusrottung eines Rachen-

oder Nasenpolypen . . . . 12 — 20 km.
20. für die Resection der Kiefer . 45 — 75 km.
21. für die Application des Ohr¬

katheters nebst Luftdouche. . 1,50 — 4 km.
Bei öfteren Wiederholungen

die Hälfte.
22. für sonstige ohrenärztliche Hülfs-

leistungen, je nach Mühe und
Schwierigkeit der Ausführung 1 — 6 km.

23. für die Entfernung eines in
berSpeiseröhre steckenden Fremd¬
körpers . 6 — 12  km.

24. für die Tracheotomie . . . 18 — 36 km.
25. für die Pharyngotomie . . . 12 — 24 km.
26. für die Abnahme einer Brust 24 — 45 km.
27. für die karacantssis tlmrsois 15 — 20 km.
28. für die kargoontssis ghüominis

oder ovsrii . 4 — 12 km.
29. für die Punction der kxckxocole 2 — 5 km.
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30. für die zur Radicalcur der K7-
«lrooele erforderliche Operation 18 — 30 km.

31. für die Punction der Harnblase 9 - 18 km.
32. für die Application des Kathe¬

ters bei Männern . . . . 3 — 6 km.
33. desgleichen bei Weibern . . 1,50 — 3 km.
34. für die Operation der Phimose

und Paraphimose . . . . 6 — 12 km.
35. für die Castration . . . . 18 — 36 km.
36. für die Operation einer Urin-

sistel. 18 — 36 km.
37. für die Reposition eines Darm¬

oder Netzbruchs:
wenn nicht eingeklemmt. . 3 — 6 km.
wenn eingeklemmt. . . . 9 — 18 km.

einschließlich der Anlegung eines
Bruchbandes.

38. für die Operation eines einge¬
klemmten Bruchs.

39. für den Steinschnitt oder die
kitliotripmo incl. der verschie¬
denen Sitzungen.

40. für die Reposition eines Mutter -,
Scheiden- oder MastVarmvor-
falts.

(die Einführung eines beson¬
ders zu bezahlenden kosssri-
ums mit inbegriffen)

41. für die Operation eines Mut¬
ter- oder Mastdarmpolypen oder

30 60 km.

75 — 150 km.

1,50 — 6 km.

einer Mastdarmfistel . . . . 12 -- 24 km.
42. für die Ovariotomie . . . . 75 --180 km.
43. für größere Erarticulationen,

Amputationen und Rcfeetioncn
je nach der Schwierigkeit . . 30 -- 90 km.
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44 . für die Erarticulation , Ampu¬
tation oder Resection eines
oder mehrer Finger und Zehen
incl . der Mittelhand - oder Mit¬
telfußknochen .

45 . für die Einrichtung der verschie¬
denen Luxationen in leichteren
Fällen.

46 . in schwereren veralteten Fällen,
namentlich mit Anwendung me¬
chanischer Hülfsmittel . . .

47 . für die Reposition gebrochener
Gcstchtsknochen , einer gebroche¬
nen Rippe , der Fracturcn der
Hand - und Fußwurzel , der
Mittelhandknochen , der Finger
und Zehen.

48 . für die Reposition eines gebro¬
chenen Backenknochens , des ge¬
brochenen Schlüsselbeins , des
Schulterblattes , des Ober - und
Vorderarms , der Kniescheibe
und der Unterschenkelknoche » .

49 . für Reposition des gebrochenen
Oberschenkels und Schenkel¬
halses .

Bei einfachen Fracturen sud
47 , 48 und 49 sollen stets die
niedrigeren Sätze in Anwen¬
dung kommen.

50 . für die Operation eines mmu-
rxsma.

51 . für Tenotomien aller Art . .
52 . für die Ertirpation kleinerer

oder leicht auszurottender Tu¬
moren jeder Art.

9 — 24 km.

9 — 15 km.

20 — 40 km.

4 — 12 km.

10 — 15 km.

15 — 30 km.

18 — 45 km.
10 — 18 km.

3 — 10 km.



27

53 . für die Exstirpation größerer
oder schwierig zu operirender
Tumoren . 15 — 45 Um.

54 . für kleinere chirurgische Ver¬
richtungen als Oeffnen von Abs-
cessen, Setzen eines Fontanells¬
oder Haarseils , Aderlässen,
Blutegels etzen,Schröpfen,Setzen
eines Klystirs re. 1 — 2 km.

o. für geburtshülfliche Verrichtungen.

1. für eine leichte natürliche Ent¬
bindung . 9 — 24 km.

2 . für eine Zwillingsentbindung 15 — 30 km.
3. für eine natürliche , aber sich

verzögernde Entbindung , wobei
Tag und Nacht zugebracht ist 18 — 36 km.

4 . für Hülfsleistung bei Fuß - ,
Knie - und Steißgeburten . . 18 — 30 km.

5 . für die Wendung . 20 — 48 km.
6. für die Perforation oder Kepha-

lvtrip sie . 20 — 48 km.
7. für ein acconelikment torcs . 30 — 50 km.
8 . für die Entbindung mittelst der

Zange . 12 — 30 km.
9 . für den Kaiserschnitt an einer

Lebenden . 45 — 75 km.
an einer Todtcn . 10 — 18 km.

10. für Nachgcburtsoperationen . 8 — 20 km.
(die gewöhnlicheAbnahme der

placants gehört zur Entbindung)
11 . für die Einleitung und Vollen¬

dung der künstlichen Frühgeburt,
je nach der Umständlichkeit des
Verfahrens . 30 — 75 km.



12 . für den Beistand und die Lei¬
tung einer Frühgeburt . . . 4 — 10 km.

13 . für die operative Behandlung
einer Molengeburt . . . . 6 — 15  km.

14 . für die Untersuchung einer
Schwangeren nebst Bericht . 2 — 5 km.

15 . für die Anwendung von Wie-
derbelebungsinitteln bei schein-
todten Kindern . 2 — 4 km.

16 . für die Cauterisation der Scheide
und des Muttermundes . . 1 — 2 km.

17 . für die Untersuchung und das
Operationsverfahren beiMutter-
blutflüssen . 1 — 3 km.

18 . für die Reposition einer vorge¬
fallenen oder umgestülpten Ge¬
bärmutter . 3 — 6 km.

Bemerkungen.
1. Die Vergütung für den Besuch , bei welchem eine

Operation oder Reposition gemacht , oder eine Wunde verbunden
wird , ist in der Vergütung für die Operation ober Reposition
oder den Verband einbegriffen.

2 . Die Vergütung für den ersten Verband ist in der
Vergütung für die Operation oder Reposition einbegriffen.

3 . Für die Benutzung der Instrumente darf nichts be¬
rechnet werden . Verbanbstücke hat der Kranke zu liefern oder
zu vergüten.

4 . Für alle nicht besonders aufgeführten Verrichtungen
kommen die gegebenen Sätze analog zur Anwendung.

II. Taxe für Zahnärzte.
1. für das Ausziehen eines Zahnes

oder einer Zahnwurzel:
a. im Hause dcö Zahnarztes 0,75 — 2 km.
d . im Hause des Kranken . 1 — 3 km.
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2 . wenn mehrere Zähne oder Zahn¬
wurzeln ausgezogen werden , so
erhält der Zahnarzt für den
ersten jenen Satz , für die fol¬
genden aber nur die Hälfte.

3 . für das AuSbrcnnen eines Zah¬
nes ( event . mit Aetzpasta ) . 0,75 — 1,50 Ilm.

4 . für das Auöfüllen (Plombircn)
eines Zahnes:

s . mit Guttapercha oder
Ccment . 1 — 3 km.

I,. mit Amalgamen . . - 1,50 — 3 km.
o. mit Gold , wobei das Gold

aber besonders berechnet
wird . 2 — 6 km.

5 . für das Anbohrcn eines Zahnes
bis zur Pulpahöhle . . . . 1,50 — 2 km.

6 . für das Reinigen sämmtlichcr
Zähne . 1,50 — 6 km.

Bei Kindern , die noch nicht
alle Zähne gewechselt haben . 1 — 3 km.

7. für daS Stumpffeilen eines
scharfen Zahnes . 0,75 — 2 km.

Wenn mehrere , so wird für
die folgenden je nur die Hälfte
bezahlt.

8 . für das Durchfeilen nebenein¬
ander stehender cariöser Zähne 1,50 — 3 km.

9 . für das Scarificiren deS Zahn¬
fleisches . . . . . . . . 1 — 2 km.

10 . für leichte Operationen amZahn-
fleische (Oeffnungvon Abscesfen
und Cysten , Ausschneiden von
Epuliden und anderen Aus¬
wüchsen mit nachfolgendem
Brennen re.) . 1,50 — 6 km.



II.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

für die erste Untersuchung und
Berathung , wenn keine Opera¬
tion stattfindet:

s. im Hause des Zahnarztes 0,75 — 1,50 km.
d. im Hause des Kranken

(1. Besuch) . 1 — 2 km.
für die etwaigen nachfolgenden
Berathungen oder Besuche wird
je die Hälfte der Sätze unter
II berechnet.
für jeden zur Nachtzeit ver¬
langten Besuch . 2 — 4,50 km.
für die Richtung eines krumm-
gewachsenen Zahnes . . . 3 — 12 km.
für die Anfertigung und Ein¬
setzung eines Stiftzahnes . . 6 — 9 km.
für die Anfertigung und Ein¬
setzung eines künstlichen Zahnes
vermittelst

breiter Kautschuk -Platte . .
breiter Platina -Platte . .
breiter Gold -Platte . . .

wenn mehrere Zähne vermittelst
einer Platte eingesetzt werden je
sind zum Einsetzen von Ge¬
bissen Federn nöthig , so werden
diese besonders berechnet.

M . Das Abfeilen oder Ab¬
sägen eines Zahnes bis zu
seiner Wurzel behufs Einsetzung
eines künstlichen Zahnes gehört
zum Einsetzen.
für das Befestigen eines kran¬
ken oder lockeren Zahnes . . 1,50 — 3 km.

Wenn vermittelstGolddrathes,
so wird dieser besondersbercchnet.

12 — 18 km.
15 — 21 km.
18 — 24 km.

6 — 12 km.
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20. für eine neue Befestigung eines
künstlichen Zahnes in der Wurzel I —

21. Stillungen von bedeutenderen
Blutungen aus den Alveolen 1,50 —

22. werden mehrere Operationen
zu gleicher Zeit verrichtet, so
kann für die zweite, dritte und
die folgenden nur der niedrig¬
ste Satz gerechnet werden.

23. für einen Attest . 0,50 —
24. für ein wissenschaftliches Gut¬

achten . 4 —
Wenn der Kranke über 2 Ki¬

lometer von dem Wohnorte des
Zahnarztes entfernt wohnt, so
kann letzterer an Entschädigung
für Zeitaufwand für jedes zu-
rückgelcgte volle Kilometer bis 0,20 km.
und die Transportkosten wie die
Aerzte berechnen.

Die Bemerkungen zu der
Tare l kommen auch auf Zahn¬
ärzte zur Anwendung.

III. Taxe für Thierärzte.
^ in gerichtlichen und polizeilichen Fällen.
g. Für diejenigen Thierärzte, welche Civil-Staatsdiener sind,

gelten die Bestimmungen unter /I. s. der Tare I für
Aerzte.

b. Die nicht im Civil-StaatSdienste eingestellten Thierärzte,
sowie die eingestellten Thierärzte, wenn dieselben nicht
als solche, sondern in ihrer Eigenschaft als praktische
Thierärzte zugezogen werden erhalten:

1. sürdieUntersuchungeinesThieres 1,50 km.
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3.

für die Untersuchung eines
zweiten und jedes folgenden
ThiereS in demselben Stalle oder
auf derselben Weide . . . .
für die Untersuchung einer Schaf¬
heerde, welche als erkrankt an-
gezcigt ist, zur Feststellung der
Krankheit.
für die Untersuchung einer
Schafheerde zur Feststellung des
Gesundheitszustandes

6 . für die Obduction eines Ka¬
davers :

s . von solchen Thieren , welche
nicht an einer der unter b.
genannten Krankheiten gelit¬
ten haben:

bei großen Thieren . . .
bei kleinen Thieren . . .

Ir. von solchen Thieren , welche
am Rotz , Hautwurm , Milz¬
brand oder Wuthkrankheit ge¬
litten haben:

bei großen Thieren . . .
bei kleinen Thieren . . .

c. werden mehrere Obductionen
gleichzeitig vorgenommen , für

0,30 km.

3 km.

bei Heerden bis zu 100 Stück 4 km.
von mehr als 100 bis zu 200
Stück. 6 km.
von mehr als 200 Stück . . 7,50 km.

4 . für die Untersuchung eines
verkauften Thieres wegen et¬
waiger Fehler. 3 km.

5 . für die Abwartung eines Ter¬
mins . 3 — 4 km.

6 km.
4 km.

12 km.
8 km.
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die zweite und jede folgende
in den unter a. erwähnten
Fällen:

bei großen Thieren . . .
bei kleinen Thieren . . .

in den untert>. aufgeführten
Fällen:

bei großen Thieren. . .
bei kleinen Thieren. . .

7. für die Untersuchung eines
wegen Lungenseuche oder Lun¬
genseuche-Verdachts geschlach¬
teten Stückes Rindvieh. . .
für die gleichzeitige Unter¬
suchung eines zweiten und
jedes folgenden Thieres . .

8. für die mikroskopische Unter¬
suchung des Fleisches eines ge¬
schlachteten Schweines . . .

9. in den Fällen der Ziffer1—8
wird für den Bericht bzw. das
Gutachten nichts vergütet.

10. wenn in den Fällen der Ziffer
1—8 das Geschäft in einer
Entfernung von mehr als 4
Kilometer vom Wohnorte des
Thierarztes vorgenommen wird,
an Tagegeldern:

für ^ Tag.
k ,, .

„ 1 Nachtquartier. . .
11. wenn in den Fällen der Ziffer

1—8 das Geschäft in einer
Entfernung von mehr als 2
Kilometer vom Wohnorte des
Thierarztes vorgenommen wird,

5 Um.
3 Um.

10 km.
6 Um.

5 km.

3 km.

1,50 Um.

3 km.
6 km.
3 km.

8
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freie Fuhr oder Ersatz der Trans¬
portkosten.

An Transportkosten passtren
die wirklich gemachten nothwcn-
digen Auslagen, bezw. wenn
die Reise mit eignem Fuhrwerk
oder zu Fuß gemacht ist,
0,40 km. für jedes volle Kilo¬
meter der Hin- und Rückreise.

Uebrigens haben die Thier-
ärzte des vom Amte zu stellen¬
den Fuhrwerks sich mit zu be¬
dienen, insofern sie nicht über
2Kilometer vom Amtssitze ent¬
fernt wohnen.

12. für die Abgabe eines mit
wissenschaftlichen Gründen un-
terstützten Gutachtens . . . 6 — 15 km.
eines ObergutachtenS. . . 10 — 25 km.

13. für die Ausstellung eines Attcstes 1 km.

» in der Privat -Praxis.
In sämmtlichen Fallen unter k. erhält der Thierarzt,

wenn er sich über 2 Kilometer von seinem Wohnorte ent¬
fernen muß:

1. an Entschädigung für Zeitauf¬
wand für jedes zurückgelegte
volle Kilometer bis . . . . 0,20 km.

2. freie Fuhr oder Ersatz der
Transportkosten, und zwar die
wirklich gemachten nothwendi-
gen Auslagen, bezw. wenn die
Reise mit eignem Fuhrwerk
oder zu Fuß gemacht ist . . 0,40 km.
für jedes zurückgelegte volle Kilo¬
meter. Bei mehreren entfern-



35

ten Besuchen müssen die Ent¬
schädigung für Zeitaufwand
und die Transportkosten nach

Billigkeit vertheilt werden.

A. für ärztliche Verrichtungen.

1. für die Untersuchung eines
kranken Hausthicrcs in der
Wohnung des Thierarztes mit
oder ohne Recept , sowie für
ein aus der Wohnung des
Thierarztes abgeholtcs Recept
oder eine Rathscrthcilung ohne
Zuführung und Besichtigung
des Thieres.

2 . für eine » Besuch bei Tage , mit
oder ohne Recept oder Arznei¬
verordnung . 0,75

Hat der Thicrarzt mehrere
Thiere desselben Besitzers zu
untersuchen , für das 2. Thier
für jedes folgende . . . .

3 . für einen nächtlichen Besuch
kann das Doppelte der Sätze
unter 2 berechnet werden.

Für einen nächtlichen Besuch
gilt jeder , welcher zwischen
11 Uhr Abends und 6 Uhr
Morgens gemacht wird.

4 . für das Eingeben einer Arznei 0,50 — 0,75 km.
(neben der Vergütung für die
Untersuchung oder den Besuch .)

5 . für die Untersuchung eines ver¬
kauften Thieres wegen etwai¬
ger Fehler . 3 km.

6 . für die Ausstellung eines Ältestes 1 km.

0,50 km.

1 km.

0,50 km.
0,35 km.



7. für die Taxation eines großen
Thiercs
eines kleinen Thiercs

1,50 km.
0,50 km.

b. für chirurgische Verrichtungen.
. . . 0,75 — 1,50 km.1. für einen Aderlaß . . . .

2. für das Legen einer Fontanelle
oder eines Eiterbandes. . .

3. für das Heften einer Wnndc.
in schwierigen Fällen (Brust-
und Bauchwunden rc.) . .

4. für das Einreiben eines äußer¬
lichen Mittels und die Appli¬
cation eines Klystiers . . .

5. für eine Scarification, Oeffnen
eines AbscesfeS oder anderer
Flüssigkcitsbeulen.

6. für die Exstirpation von Neu¬
bildungen (Warzen, Balgge¬
schwülste,Stollbeulen, Polypen)
sowie für die Operation bei
Geschwüren und Fisteln, Druck¬
schaden, Widerrüst-, Nacken-,
Ohren-, Zahnfisteln rc. . . .

7. für das Impfen der Pocken bei
SchafenL Stück.

8. für die Anwendung deS Glüh¬
eisens bei Schale, Spath,

0,75
0,75

3 —

0,50

0,50

1.50 km.
2 km-

4.50 km.

1.50 km.

1,50 km.

9. für die Erstirpation eines Aug¬
apfels
bei einem kleinen Thiere

10. für die Anwendung des Trepans
11. für das Ausziehen

Schneidezahns

0,75 -- 12 km.

0,10 -- 0,20 km.

1,50 -- 4,50 km.

3 -- 6 km.
1,50 - - 2,50 km.
4,50 - - 6 km.

0,50 - - 1,50 km.
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12. für das Ausziehen eines Backen-
zahns.

13. für die Einführung der Schlund-
1 — 6 km.

röhre zur Entfernung von Gasen
14. für das Entfernen fremder Kör-

1,50 — 2 km.

per aus der Rachcnhöhle und
Schlund. 1,50 — 6 km.
bei kleinen Hausthicren . . 0,50 — 2 km.

15. für den Schlundschnitt . . . 5 — 6 km.
16. für den Luftröhrenschnitt . . 5 — 6 km.
17. für die Luftsackoperation . .
18. für dieAnwcndungdesTroikars

6 — 9 km.

->. Brust - und Bauchstich . . 4 km.
bei kleinen Hausthicren 1,50 — 2 km.

b. Pansenstich beim Rindvieh
o. Magen - und Darinstich bei

2 km.

Pferden ' . 4 km.
19. für den Pansenschnitt mit

Herausnahme des Futters und
incl. der Hefte. 6 — 9 km.

20 . für die Anwendung der Milch-
röhre bei Kühen. 0,50 — I km.

21. für die Reposition eines einge-
klemmten Bruches . . . . . 2 - -4,50 km.

22 . für die Operation des Nabel-
bruches (Unterbindung , Ab-
nähcn rc.) . 3 — 5 km.

23 . für die blutige Operation der
Nabel - , Bauch - , und Hoden¬
sackbrüche . 5 — 15 km.

24 . für die Operation des inneren
Bauchbruchcs bei Ochsen:
g. ohne blutige Operation 2 — 4,50 km.
b . mit blutiger Operation 6 — 15 km.

25 . für dieExstirpation der Saamen-
strangvcrhärtungen und Fisteln 3 — 12 km.



26. für den Vlasensteinschnitt . .
für den Harnröhrenschnitt . .

28. fürdicApplication des Katheters:
». bei männlichen Thicrcn
b. bei weiblichen Thieren . .

29. für das Zurückbringen eines
Mastdarm - oder Scheiden¬
vorfalls .
bei kleinen Thieren . . . .

30. für daS Zmückbringcn eines
Harnblasenvorfalles . . . .

Bei Position 29 und 30 ist
die Anlegung von Bandagen
oder Heften mit einbegriffen.

2
0,75

12 km.
9 km.

4,50 km.
1,25 km.

2 km.
1.50 km

4.50 km.

31. für die Amputation der Ruthe 6 — 9 km.

32.
bei kleinen Hausthieren . .
für das Englisiren eines Pferdes
mit oder ohne Amputation des

2 — 4 km.

33.
Schwanzes.
für die Amputation dcS

10 — 15 km.

34.
Schwanzes allein . . . .
für den Sehnen -, Muskel-,

2 — 4 km.

35.
Nerven- und Bcinhautschnitt .
für die Anlegung eines Ve»

3 — 12 km.

bandes bei Knochenbrüchen 3 — 7,50 km.

36.
bei kleinen Hausthieren . .
für die Reposition einer vcr-

I — 2 km.

renkten Kniescheibe . . . . - — 6 km.

37.
bei kleinen Hausthieren . .
Für die Leitung eines Hufbe-

1 _ ) km.

schlages. 0,75 , 1 km.
38. für gewöhnliche Hufoperatio¬

nen, wie der Steingallen , Horn¬
spalten rc. je nach Größe und
Schwierigkeit . 0,75 km.
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39. für das Ziehen eines Haarseils
durch den Huf. 3

40. für die Exstirpation des Huf-
knorpels . 4,50 — 9

41. für den Gebrauch des Wurf-
zenges und für das Wurkgeschäft
ohne Stellung des Personals
und der Streu. l

42. für die Castration eines drei-
jähri-gen und älteren Hengstes 9 — 15
eines Hengstfüllens je nach dem
Alter. 3 — 6
der Krxptoi'clliükn . . . . 18

km.

43. für die Castration eines Ballens
„ „ „ „ Bullen¬

kalbes .
„ „ „ einer Quenc

oder Kuh . 9 — 12 km.
44. für die Castration eines Schaf¬

oder Ziegenbocks. 0,75 — 1,50 km.
für die Castration eines Schaf¬
oder Zicgenlamms . . . . 0,50 — 1,25 km.

45. für die Castration eines Ebers 2 — 3 km.
,/ /, ,, ,/ 8^kels,
je nach dem Alter . . . . 0,50 — 1 km.

Bei Pos . 42, 43, 44 und 45
kann bei Hernien die Tare bis
aufdasDoppelte erhöht werden.

o. für geburtshülfliche Verrichtungen.
1. für die Hülfelcistung bei einer

regelmäßigen aber schweren Ge¬
burt . 3 — 6 km.
bei kleinen Hausthieren . . . I — 2,25 km.

2. für die Hülfeleiftung bei einer
regelwidrigen schweren Geburt,



einer tobten schon faulen Frucht,
oder den Gebärmutterschnitt , je
nach der Schwierigkeit des Falles
und dem erforderlichen Zeitauf-
wande.

bei kleinen Hausthieren . . .
3 . für die Ablösung einer zurück¬

gebliebenen Nachgeburt . . .
4 . für das Zurückbringen eines

Gebärmuttervorfalles . . .
bei kleinen Hausthieren . .

5 . für die Amputation einer vor¬
gefallenen Gebärmutter . . .
bei kleinen Hausthieren . .

6
2

4.50
1.50

15 km.
3 km.

4.50 km.

7.50 km.
2 km.

7,50 km.
3 km.

Bemerkungen.

1. Unter kleinen Thieren sind zu verstehen : Füllen und
Kälber unter I Jahr , Schafe , Ziegen , Schweine , Hunde und
Katzen.

2. In der Privatpraris kann die Vergütung für den
Besuch (k . s . 2u . 3) , bei welchem eine ärztliche , chirurgische
oder geburtshülfliche Verrichtung vorgenommen wird , nicht
aber die Vergütung für die Untersuchung (k . g. 1) , neben
der Vergütung für die Verrichtung berechnet werden.

3 . Die Vergütung für den ersten Verband ist in der Ver¬
gütung für die Operation oder Reposition einbegriffen.

4 . Bei einer Operation vorkommende Nebenoperationcn
werden nicht besonders vergütet.

5 . Für die Benutzung der Instrumente , von Hand¬
schuhen rc. darf nichts berechnet werden . Verbandstücke hat
der Eigenthümer des Thicrcö zu liefern oder zu vergüten.

6 . Für alle nicht besonders aufgeführten Verrichtungen
kommen die gegebenen Sätze analog zur Anwendung.



M 4.
Bekanntmachung des Staatsministermms, betreffend die Taxe.für Heb¬

ammen.
Oldenburg, den 31. Januar 1874.

An die Stelle der der Instruction für die Hebammen
beigefügten Taxe soll vom 1. April 1874 an die nachfolgende
Taxe für Hebammen treten.

Oldenburg, 1874 Januar 31.

Staatsministerium.

Departement des Innern.

von  Berg.

von Buttel.

Taxe
für die Hebammen.

1. für eine leichte und natürliche Ge¬
burt . 3 — 12 km.

2. für dieselbe, wenn dabei Tag und
Nacht zugebracht worden . . . 4 — 15 km.

3. für eine Zwillingsentbindung. . . 4 — 15 km.
4. für die Wiederbelebung eines schein-

todten Kindes. 1 — 2 km.
5. für Hülfe bei einer Frühgeburt 1 — 5 km.
6. für die Wendung auf die Füße . 4 — 12 km.
7. für die Untersuchung einer Schwän¬

gern, Kranken oder Neuentbundenen 0,50 — 2 km.
(wenn ein Bericht darüber erfor¬
derlich ist: daS Doppelte.)



6 km.
für die mit Schwierigkeiten verbun¬
dene Abnahme der Nachgeburt. .
für die Zurückbringung eines Ge-
bärmuttervorfalls und die Beibrin¬
gung eines Mutterkranzes . . .

(der Mutterkranz ist besonders zu
bezahlen.)

für die Einsprützung in die Gebär¬
mutter .

(bei Wiederholung die Hälfte.)
für die 'I'smpoliscke der Scheide
für das Setzen eines KlystirS . .
für die Anwendung eines Katheters

(bei Wiederholung die Hälfte.)
für eine Nachtwache.
für die einem Geburtshelfer bei einer
leichten natürlichen Entbindung ge¬
leistete Assistenz.
für dieselbe bei einer unregelmäßigen
oder langwierigen Entbindung
für die tägliche Pflege der Wöch¬
nerin und des Kindes, wöchentlich
für das Schröpfen nach Berhältniß
der Zahl der Schröpfköpfe, pro Kopf
für Setzen der Blutegel, pro Blut¬
egel,

2
0,50
0,50

4 km.
1,50 km.
2 km.

6 km.

12 km.

9 km.

0,30 km.

0,30 km.
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Das deutsche Münzgesetz vom 9. Juli 1873(Reichsgesetz¬
blatt S . 233) bestimmt im Artikel 17,

daß schon vor dem Eintritt der Reichsgoldwährung
alle Zahlungen, welche gesetzlich in Münzen einer in¬
ländischen Währung oder in ausländischen, den in¬
ländischen Münzen landesgesetzlich gleichgestellten Mün¬
zen geleistet werden dürfen, ganz oder theilweise in
Reichsmünzen geleistet werden können.

Nachdem nun neben den nach dem Reichsgesetze vom
4. December 1871 (ReichsgesetzblattS . 404) ausgeprägten
Reichs-Goldmünzen von 10 und 20 Mark auch schon ver¬
schiedene der nach dem Münzgesetz vom 9. Juli 1873 aus¬
zuprägenden sonstigen Reichsmünzen ausgeprägt und in Um¬
lauf gesetzt sind, bringt mit Höchster Genehmigung daS
Staatsministerium über die Form und das Gepräge der
Reichsmünzcn, sowie über den Werth derselben nach der
Thalerwährung und nach der hiesigen Thalcr-Gold-Rechnung
Folgendes zur öffentlichen Kenntm'ß:

Form und Gepräge der Reichsmünzen.

I. Reichs -Goldmünzen.

Als Reichs-Goldmünzen werden
Zwanzig-, Lehn- und Funs-Mark-Stürke

aus einer Metallmischung von 900 Theilen Gold und 100
Theilcn Kupfer geprägt.

1. Vas LwaiyignrarkMrk,
im Normalgewicht von 0,015929. . Pfund und im Durch¬
messer von 22̂ Millimetern, zeigt im AverS  das Bildniß
des Landesherr» , beziehungsweise das Hoheitszeichen der
freien Städte mit einer entsprechenden Umschrift. Unter dem
Bildniß bezw. Hoheitszeichen befindet sich das Münzzeichen
(einer der Buchstaben von 4.. bisU.), welches die Münzstätte
bezeichnet, aus welcher das Goldstück hervorgegangen ist.
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Der Revers desselben zeigt in der Mitte den deutschen
Reichsadler(einen mit der deutschen Kaiserkrone gekrönten
Adler, der auf dem Brustschilde den preußischen Adler mit
demHohenzollern-Schilde trägt) .

Auf den bis Ende 1873 geprägten Reichs-Goldmünzen
läuft um den oberen Halbkreis die Inschrift„vsutsokss koiok",
deren beide Wörter durch den Adler getrennt sind, nebst einem
dem letzteren Worte der Inschrift sich anschließenden Eichen¬
blatte. Unter dem Schweif des Adlers steht die Jahres¬
zahl, rechts und links neben dem Schweif die Werthbezeich¬
nung: „20 N."

Vom Jahre 1874 ab ist in dem Gepräge der Zwanzig¬
markstücke der Reichsadler kleiner gehalten und die Umschrift
„vkutsokes Kkielr" nur wenig durch die Spitze der Krone
unterbrochen. An Stelle des Eichenblattes steht die Jahres¬
zahl, während die Werthbezeichnung„20 Mark" unterhalb
des Adlerschweifes sich befindet.

Beide Gep räg  e se  i tcn  der Zwanzigmarkstücke haben
an ihrer Peripherie einen flachen Randstab, an welchen sich
auf der inneren Seite ein Perlenkreis anschließt.

Auf dem Schnitt - oder Kantenrande  zeigen die
Zwanzigmarkstücke die vertiefte Inschrift: „Gott mit uns" und
zwischen den einzelnen Worten derselben eine gleichfalls ver¬
tiefte rankenartige Verzierung.

2. Das Zehnmarkstück,
im Normalgewicht von 0,007964. . Pfund und im Durch¬
messer von 19̂ Millimetern, stimmt in seinem Gepräge mit
dem Zwanzigmarkstück überein bis auf die Werthbezeichnung,
welche auf den bis Ende 1873 geprägten Stücken: „10 U",
auf den seit 1874 geprägten Stücken: „10 Mark" lautet.
Die Verzierung auf dem Schnitt- oder Kanten-Rande besteht
in den vertieft geprägten Ranken ohne Schrift.

3. Das Fünfmarkstück)
im Normalgewicht von 0,003982. . Pfund und im Durch¬
messer von 17 Millimetern, ist bisher noch nicht geprägt. Das



Gepräge desselben wird mit dem für die Zwanzig - und Zehn¬
markstücke vom Jahre 1874 ab bestimmten Gepräge unter
Abänderung der Wcrthbczeichnung in „ 5 Mlark" übercinstimmen.
DaS Stück wird im Ringe nsst ganz glattem Rande , also
ohne Verzierung auf demselben , geprägt.

H. Reichs -Silbermünzen.
Als ReichS -Silbermünzen werden geprägt

Fünf-, Zwei- und Ein - Mark- Stücke,
sowie

Fünfzig - und Zwanzig - Pfennig - Stücke,
sämmtlich aus einer Metallmischung von 900 Theilen Silber
und 100 Theilen Kupfer . Die Einmarkstücke und die Zwanzig¬
pfennigstücke beginnen mit der Jahreszahl 1873 , Fünf - und
Zweimarkstücke , sowie Fünfzigpfennigstücke , sind bis jetzt noch
nicht ausgeprägt.

1. Das Fünfmarkstück,
im Normalgewicht von 0,0555 . . . Pfund und im Durch¬
messer von 38 Milimetern , zeigt:

im Avers  das Bildniß deS Landesherrn beziehungsweise
das Hoheitszeichen der freien Städte mit einer entsprechenden
Umschrift und dem Münzzeichcn;

im Revers  den Reichsadler mit der Ueberschrift : „ Dout-
sclies keioll " nebst der Jahreszahl der Ausprägung , unter¬
halb des AdlerschweifeS die Wcrthbczeichnung : „ kllns Llsrk " ;

aus beiden Geprägeseiten  an der Peripherie des
Stücks ein flaches Randstäbchen mit einem einwärts sich an¬
schließenden Perlenkreis;

auf dem Schnitt-  oder Kantenrande  die vertiefte
Inschrift : „ Uott mit uns " und zwischen den einzelnen Worten
derselben vertiefte Ranken.

2. Das Zweimarkstück,
hat ein Normalgewicht von 0,02222 . . . Pfund und einen
Durchmesser von 28 Millimetern . Avers und Revers sind



bis auf die Werthbezeichnnng : „ 2wsi älai -lr^ dem silbernen
Fünfmarkstück conform . Das Zweimarkstück ist jedoch im

gerippten Ringe geprägt , der Schnitt - oder Kantenrand erscheint
daher kannelirt.

3 . Vas Einmarkstück,

im Normalgewicht von 0,0111k . . . Pfund und im Durch¬

messer von 24 Millimetern , anfangend mit der Jahreszahl
1873 , zeigt:

im AverS  den Reichsadler , unter demselben zu beiden

Seiten der Schwcifspitze , also zweimal , das Münzzeichen;

im Revers  einen an der oberen Seite etwas geöffneten,
unten durch eine Bandschleife zusammen gehaltenen Eichen¬

kranz , in dessen Mitte die Werthbezeichnung „ 1 Nsrk " sich

befindet , über dem Kranze im Halbkreise die Inschrift „ veut-
sokss ktoieki" und unter der Schleife die Jahreszahl;

auf beiden Geprägeseiten  den Randstab mit dem

Perlenk »eise wie bei den Fünf  und Zweimarkstücken;

den Schnitt-  oder Kantenrand  kannelirt wie bei dem

Zweimarkstücke.

4 . Das Fünszigpfennigstück,

im Normalgcwicht von 0,0055 . . . Pfund und im Durch¬
messer von 20 Millimetern , zeigt:

im AverS  das gleiche Gepräge wie das Einmarkstück;

im Revers  oben die Umschrift : „ veutckss keicll " nebst

der Jahreszahl , in der Mitte in großen arabischen Ziffern

die Zahl , 50 " und unten die Umschrift „ klenniK " ;

auf beiden Geprägeseiten  daS Randstäbchen mit

PerlcnkreiS und
den Kantenrand,  wie bei dem Zweimarkstück.

5 . Das Lwaiyigpfennigstiick,

davon durchschnittlich 450 Stück ein Pfund wiegen und des¬

sen Durchmesser 16 Millimeter beträgt , ist in seinem Gepräge
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bis auf die Zahl „ 20 " statt „50 " in der Mitte des Reverses
dem Fünfzigpfennigstücke gleich.

III. Reichs-Nickelmünze.
Als Rcichs -Nickelmünzen werden

Lehn , und Fünf . Pfennig . Stücke
aus einer Legirung von 25 Theilen Nickel und 75 Theilen
Kupfer geprägt.

Die Zchnpfennigstücke beginnen mit der Jahreszahl 1873,
während die Fünfpfcnnigstücke erst vom Jahre 1874 ab zur
Ausprägung kommen werden.

1. Das ^ Lehnpfennigstück,

davon im Durchschnitt 125 Stück ein Pfund wiegen , im
Durchmesser von 21 Millimetern , trägt in der Mitte des
Reverses die Zahl „ 10 " in großen arabischen Ziffern und ist
im übrigen Gepräge den Fünfzig - und Zwanzigpfennigstücken
nur mit dem Unterschiede konform , daß es statt des Pcrlen-
kreises innerhalb dcS Randstäbchens eine Schnureinfassung
hat und im glatten Ringe geprägt ist , so daß eS auf dem
Rande auch eine glatte Fläche zeigt.

2 . Das Fünfpfennigstück,

davon im Durchschnitt 200 Stück ein Pfund wiegen , im
Durchmesser von 18 Millimetern , hat bis auf die Zahl . 5"
statt . 10 " das gleiche Gepräge wie das Zehnpfennigstück.

IV. Reichs-Kupfermünzen.
Als Reichs - Kupfermünzen werden

Zwei , und Ein . Pfennig - Stücke
aus einer Metallmischung von 95 Theilen Kupfer , 4 Theilen
Zinn und i Theil Zink geprägt ; sie beginnen mit der Jahres¬
zahl 1873 . In dem Gepräge sind sie mit Ausnahme der
Werthangabe , welche auf dem Revers durch die Bezeichnung
„2 " beziehungsweise „ 1" ausgedrückt ist, den Nickelmünzen



gleich, nur haben sie innerhalb des Randstäbchens statt der
Schnur- eine Fadcneinfassung.

l . Das Zweipftnnigsiiick,
davon durchschnittlich 150 Stück ein Pfund wiegen, hat einen
Durchmesser von 20 Millimetern.

2. Das Einpfennigstück,
davon durchschnittlich 250 Stück ein Pfund wiegen, hat einen
Durchmesser von 17̂ Millimetern.

0 Werth der Reichsmünzen nach der Thaler-
währung beziehungsweise nach der hiesigen

Thaler -Gold -Rechnung.

Der nach den Vorschriften des Art. 14 § 2 des Münz¬
gesetzes vom9. Juli 1873 umgerechnete Werth der vorstehend
unterV. bezüglich der Form und des Gepräges beschriebenen
Reichsmünzen beträgt nach der Thalerwährung:

für das 20Markstück----- 6 Thlr. 20 gs.
„ ,,
„ „
,, ,,
„ ,,

10
5
2
1

50Pfennigstück
20  „
10  „
5 „
2 „
1

----- 3
------ - I

10
20
20
10
5
2
1
4z

Die auf „ThalerGold" lautenden Zahlungsverpflichtun¬
gen (Art. 14 § I des Münzgcsetzes für daS Herzogthum
Oldenburg vom 15. Juni 1857, Ges. Band XV. S . 618)
können nach§ 8 des Reichsgesetzes vom 4. December 1871
in den oben beschriebenen Reichsmünzen dergestalt erfüllt
werden, daß
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daS 20Markstück zum Werthe von 6^ Thlr. Gold
»/IO ,, „ ,, ,, 3^^ „ ,,

die übrigen Reichsmünzen zu entsprechenden Werthen gerechnet
werden, und daß mithinz. B.

> Thlr. Gold— 3 Mark 32̂ S>
10 „ „ - 33 „ 21s,,

100 „ „ --- 332 „ 14̂ „ — 1104  Thlr.
Courant,

8^ „ „ (1 Krone) ---- 27 Mark 90 s>-- 9 Thlr.
9 gs. Courant

zu rechnen sind.
Bei der Umrechnung werden Bruchtheile von Pfennigen

der ReichSwahrung zu einem Pfennig berechnet, wenn sie
einen halben Pfennig oder mehr betragen, Bruchtheile unter
einem halben Pfennig werden nicht gerechnet.

Nach der Vorschrift im Art. 9 des Münzgesetzes ist außer
den Reichs- und Landes-Kassen, von welchen Reichssilber-
münzen in jedem Betrage in Zahlung genommen werden,
Niemand verpflichtet, Reichssilbermünzen im Betrage von mehr
als zwanzig Mark und Nickel- und Kupfermünzen im Be¬
trage von mehr als einer Mark in Zahlung zu nehmen.

Oldenburg, den 24. Februar 1874.

Staatsmimsterium.

Departement der Finanzen.

Ruhstrat.
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M 6.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend das dem Otto Trossin

zu Leipzig ertheilte Ersindungspatent.
Oldenburg, den3. Februar 1874.

Das Staatsministenum macht hicmit bekannt, daß dem
Otto Trosstn zu Leipzig ein Patent auf die Anwendung von
Metallen und deren Legirungen im geschmolzenen Zustande
als Schmicrmaterial für Dampfmaschinen, welche mit über¬
hitztem Dampfe getrieben werden, nach Maßgabe der beim
Staatsministerium, Departement des Innern, niedergelcgten
Zeichnung und Beschreibung, soweit dieselbe als eigenthümlich
und nicht bereits bekannt zu betrachten ist, für das Groß¬
herzogthum für die Dauer von fünf Jahren mit dem Vor¬
behalte ertheilt worden ist, daß das Patent erlöschen soll,
wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von heute angerechnet,
nachgewiesen wird, daß dasselbe im Großherzogthum zur blei¬
benden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den5. Februar 1874.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.
v. Buttel.

7.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend das dem Julius Hock

zu Wien ertheilte Erfindungspatent.
Oldenburg, den 26. Februar 1874.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt, daß dem
Julius Hock zu Wien ein Patent auf einen Petroleum-Motor

All



nach Maßgabe der beim Staatsministerium, Departement des
Innern , niedergelegten Zeichnung und Beschreibung, soweit
derselbe als eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu be¬
trachten ist, für das Großherzogthum auf die Dauer von fünf
Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist, daß das
Patent erlöschen soll, wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von
heute angerechnet, uachgewiesen wird, daß dasselbe im Groß¬
herzogthum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 26. Februar 1874.

Staatsministerium.
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8 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 7 . März 1874,
über die Ausführung des Gesetzes vom 18 . August 1861,
betreffend die Beförderung der Pferdezucht im Herzogthum
Oldenburg.

^ 8 .

Bekanntmachung des Staatsministeriums über die Ausführung des
Gesetzes vom 18 . August 1861 , betreffend die Beförderung der Pferde¬
zucht im Herzogthum Oldenburg.

Oldenburg , den 7. März 1874.

Zur Ausführung des Artikels 22 des Gesetzes vom
18. August 1861 , betreffend die Beförderung der Pferdezucht,
werden folgende anderweitige Bestimmungen zur öffentlichen
Kunde gebracht:

I. Wahl und Ernennung der AchtSmänncr und
Ersatzmänner der  K ö h r un g s >C o in m i ss i o n.
I ) Die Achtsmänner und Ersatzmänner der Köhrungs-

Eoinmission werden bis weiter aus folgenden Districlen des
Landes gewählt:
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zwei auS den Geestdistricten,
a. einer ans den Aemlern Oldenburg , Westerstede,

Delmenhorst und WildcShausen und der Stadt

Oldenburg,
I>. einer aus den MünsterschenAenitern Vechta , Daimiie,

Cloppenburg , Löningen und Friesoythe;
6 . zwei auS den gemischten Districten nämlich:

a . einer aus den Aeintern Elsfleth und Berne , und
b . einer aus dem Amte und aus der Stadt Varel.

6 . drei aus den Marsch -Districten , nämlich:
a . einer ans den Aemtern Brake und Ovelgönne,
b . einer aus den Aemtern Stollhamm und Land¬

wührden , und
e. einer aus dem Amte Jever und der Stadt Jever.

2 . Die Amtsräthe der Armier Jever und Varel haben

jeder vier , die übrigen AmtSräthe je zwei geeignete Pferde-

kenner in Vorschlag zu bringen , welche jedoch nicht Vserde-

handel als Haupterwcrb treiben dürfen.
Z. Das Staatsministerium , Departement des Innern,

hat für jeden Bezirk einen der Vorgeschlagenen zum Achts-

iiiann und einen zum Ersatzmann zu ernennen.
4 . Die zu ArhtSmännern oder Ersatzmännern Ernannten

werden vom Amte ihres Wohnorts auf gewissenhafte Dieust-

führung nach geschehener Mitlhcilung des Gesetzes vom

18 . August l86l dieser Bekanntmachung und der Instruction

für die Köhrungs -Commission mittelst Versicherung an Eides-

stalt verpflichtet.

II. Geschäftsführung der Köhrungs - Commission,
Köhrung der He  n gste undStuten , undHöhe des

De ckgcldcs.

I . Die Geschäftsführung der KöhrungS -Commission wird

durch die von der früheren Negierung unterm 21 . Derember

1861 erlassene Instruction geordnet.
Der Köhrungs -Commission wird auf den Vorschlag des

Vorsitzenden ein Protvcollführer bcigegebe » . Die Protoeolle



über die Köhrung der Hengste , über die Aussetzung der Stu¬

ten zur Prämienbewerbnng , über die RevifionSköhnmg und

die Prämienvcrtheilung werden sofort nach geschlossenen Per¬

handlungen öffentlich verlesen.
2 . Zur Hengst - und Stutenköhrung dürfen nur solche

Pferde zugelasse » werden , welche
a. wenigstens volle 3 Jahre alt,
b . von Erbfehlern frei , und

e . nach Haar , Große , äußerem Bau und Gang zur

Verbesserung der Pferde der Gegend , wo sie zur Zucht

verwandt werden sollen , geeignet sind.

cl. außerdem ist auf gute Abstammung , die Eigenschaft der

Nachzucht und die Fruchtbarkeit der zu prüfenden Pferde

besonders Gewicht zu legen , während bei der Köhrung

der Hengste ein hohes Alter einen Hengst nur dann

untauglich als Beschäler macht , wenn er schlecht erbt.

3 . Zur Nachköhrung der Hengste wird in der Regel ein

besonderer Termin angcsetzt , in welchem Falle wie bei der

ordentlichen Köhrung zu verfahren ist, ausnahmsweise kann

dieselbe von den ständigen Mitgliedern der KöhrungS -Com-

mission in Oldenburg voegenommen werden.

4 . Der niedrigste Satz des Deckgeldcs wird nach Art.

I I des Gesetzes , wie folgt , bestimmt:
a. in den Gecstdistricten (I . I . ^ .) zu 9 RMark.

Ir. in de» gemischten ( I . I . II.) und in den Marschdi-

strikten ( I. I . 6 .) zu 15 RMark.
o. wird jedoch das Deckgcld für einen Hengst verschieden

erhoben , je nachdem die gedeckte Stute tragend oder

nicht tragend geworden ist, so darf im letzteren Falte

der niedrigste Satz um so viel ermäßigt werden , als

für eine tragende Stute mehr als der niedrigste Satz
erhoben wird.

III . P r ä m icn -Vertheil  u » g.

1. Für ausgezeichnete Beschäler werden bis weiter jähr¬

lich, nach Beendigung der ordentlichen Köhrung , drei Prämien

aus der Landeseassc vertheilt:
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cm erste Prämie von 1,400 RMark.
„ zweite „ „ 1,100
„ dritte „ „ 800 , ,

2 . Für ausgezeichnete Zuchtstulen werden bis weiter
jährlich 25 Prämien aus der Landeöcasse vertheilt:

4 . für den Geestdistrict (Ziff . I . I. .4 .) sieben Prämien:
eine von 400 RMark , eine von 300 RMark und fünf
von je 200 RMark;

8 . für Len gemischten District ( Ziff . I . 1. k .) ebenfalls sie¬
ben Prämien von gleichen Beträgen;

0 . für die Marschdistrictc ( Ziff . I I . 6 .) und zwar:
I . für die erste Abtheilung , bestehend aus den Aemtern

Brake , Ovelgönne und dem südlichen Theilc des Amts Stoll-
hamm ( dem früheren Amte Abbehausen ) , gleichfallSj siebe»
Prämien von denselben Beträgen,

2 . für die zweite Abtheilung , bestehend aus dem nörd¬
lichen Theilc dcö Amts Stollhamm ( dem früheren Amte
Burhavel , auö den Aemtern Landwührden und Jever und
aus der Stadt Jever , vier Prämien , eine von 400 RMark,
eine von 300 RMark und zwei von je 200 RMark.

3 . Da sämmtliche Prämien mir für ausgezeichnete
Zuchtpferde bestimmt sind , so dürfe » die Prämien nur inso¬
weit vergeben werden , als dazu nach den, Ermessen der
Köhrungs -Commission ganz geeignete Hengste oder Stuten
vorgcführt sind.

Jedoch ist die Köhrungs -Commission ermächtigt , wenn
etwa in einem Jahre wegen Mangels an geeigneten Zucht-
stutcn nicht alle Prämien eines Districts verwendet werden
können , die übrig bleibenden Prämien in anderen Distrikten
zu vertheilen , in denen besonders geeignete Stuten , wegen
Mangels an Prämien , sonst nicht zu Prämien gelangt sein
würden . Gestatten die vorhandenen Geldmittel mehr als 25
Prämien zu vertheilen und sind besonders geeignete Stuten
in größerer Zahl zu Prämien ausgesetzt , so muß vorher die
Genehmigung des Staatsministerinms , Departement des In-



nern , zur Verleihung einer größeren Zahl von Prämien ein-
geholr werden.

4 . Nur solche Hengste und Stuten können zur Prämien-
lcwcrbung zugclassen werden , welche nach den Bestimmungen
II . 2 angeköhrt sind. Bei der ersten Prämienbewerbung dür¬
fen dieselbe» nicht unter 4 , beziehentlich 3 Jahre und nicht
über IO Jahre alt sein. Hengste und Stuten , welche einmal
eine Prämie erhalten haben , können nach Ablauf der Zeit,
innerhalb welcher sic zur Zucht im Lande verwandt werden
müssen ( Art . 16 § 1 des Gesetzes », also »ach Ablauf von
drei, bczw. fünf Jahren wieder um die Prämie concurriren;
nur darf dann daS Pferd nicht älter sein, als daß mit Sicher¬
heit darauf gerechnet werden kann , daß cs noch drei , bezw.
fünf Jahre zur Zucht tauglich ist.

5 . Die erste Prämie von 1400 NMark kann für einen
Hengst nur dann ertheilt werde », wenn sich seine Nachzucht
bereits als ausgezeichnet bewährt hat . Ist ein geeigneter
Hengst zu dieser Prämie in einem Jahre nicht vorhanden , so
kann statt der ersten Prämie von 1400 RMark eine zweite
von 1100 NMark oder eine dritte von 800 NMark vertheilt
werden.

6 . Sind nicht so viele ausgezeichnete Zuchtpferde Vorge¬
fühl ! als Prämien vorhanden , so werden die übrigen Prä¬
mien einbehalten.

7 . Durch die Annahme von Prämien verpflichtet sich
der betreffende Stutcnbesitzcr und zwar bei Strafe der Rück¬
zahlung der Prämie:

r>l während der nächsten drei Jahre die Prämienstute
durch einen Prämien - bezw. Stamm -Hengst decken zu
lassen (Art . 16 K 2 dcS Gesetzes ) .

Die KöhrungS -Coinmission ist ermächtigt , den Be¬
sitzer einer Prämicnstute von dieser Verpflichtung aus
besonderen Gründen zu entbinden , wenn derselbe recht¬

zeitig vor der Deckzeit bei dem Vorsitzenden der Köh-
rungs -Commisstvn darum nachsucht und diese die
Gründe für ausreichend erachtet.



H) die Prämicnstnte wahrend der Zeih daß sic im Her¬
zogthum zur Zucht verwandt werden muß (Art . 16
8 l des Gesetzes ) alljährlich bei der Hauptköhruug
mit ihrem etwaigen Füllen vorzuführen und den Dcck-
schein des laufenden Jahres vorzuzeigen.

Ist die Vorführung der Prämienstute unthunlich,
so hat der Besitzer solches der Köhrungs -Commission
glaubhaft nachzuweisen und wird von der Verpflich¬

tung der Rückzahlung der Prämie frei , wenn die Gründe
genügend befunden werden.

IV. Revision der durch Mehrheit der Stimmen
abgcköhrten Hengst  e.

1. Die Revisions -Commission versammelt sich, wenn eine
Revistonsköhrung verlangt ist (Art . 10 8 2) und verhandelt
unter Leitung des Vorsitzenden der KöhrungS Commission.

2 . Sie hat die ihr vorgcführtcn Hengste sorgfältig zu
prüfen und namentlich die Gründe der Abführung zu unter¬
suchen und dann nach de» Bestimmungen unter II . 1 und 2
über die Zulassung oder Verwerfung des Hengstes endgültig
zu entscheiden.

V. Vorschriften für,die Anlage und Führung von
S t a m m registcr  n.

1. Vorläufig wirb ein Stammregistcr für den starken
Schlag von Kutschpferden in den Marschen der .Aemter Els¬
fleth , Brake , Ovelgönne und Stollhamm eingerichtet.

2 . Zur Eintragung in das Stammregistcr können bis
zum Schlüsse des JahreS 1880 angemeldct werden:

s ) alle Beschäler und Zuchtstuten aus den genannten vier
Acmtern , und

I,) diejenigen Beschäler und Zuchtstuten aus anderen
Aemter » , welche entweder von den im Skarnmregister
ausgeführten Pferden von väterlicher und mütterlicher
Seite abstammen , oder wegen ihrer Abstammung be¬
sonders geeignet für den Stamm sind.



3 . Ob die angemeldetcn Pferde zur Aufnahme in das
Stammregister geeignet sind , entscheidet die Köhrungs -Eom-
Mission bei der ordentlichen Hengstköhrung im Juli jeden
Jahres nach folgenden Grundsätzen:

a > nur Hengste und Stuten , die frei von Erbfehlern sind,
dürfen aufgenommen werden;

l,) Hengste müssen wenigstens das vierte Jahr , Stuten
das dritte Jahr vollendet haben;

o) Hengste sowohl als Stuten müssen von passender Ab¬
stammung von beiden Seiten sei» ;

<1. sie müssen nach ihrem Bau , ihrem Gange und dem
Haar mindestens geeignet sein , den Stamm von star¬
ken und eleganten Kutschpferden zu erhalten;

<-. Pferde , welche übrigens geeignet befunden werden,
aber schwach in ihren Leistungen oder von schlechter
innerer Organisation zu sein scheinen , dürfen nicht
ausgenommen werden , bis das Gegcntheil nachge-
wiescn ist;

s. Eingeführte Pferde , sowie die aus anderen als den
genannten 4 Aemtern , können nur dann ausgenommen
werden , wenn sie besonders zur Verbesserung des
Stammes geeignet befunden werden und durch vor¬
zügliche Nachzucht einige Sicherheit für eine geeignete
Abstammung gegeben haben.

4 . Die von einem Stammhengste abstammenden Füllen
der im Stammregister anfgcnommcncn Stuten werden in daS
Stammregister auf dem Blatte der Mutter vorläufig einge¬
tragen , wann die betreffende Mutterstute mit ihrem Füllen:

a . entweder bei der Hauptköhrung der Köhrungs Eom-
mission , oder

1>. bei der von zwei Achtsmänncrn ans den unter Ziffer I
genannten Aemtern anzusctzenden Controllbesichtigung
der Stammstutkii diesen Achtsmännern vorgesührt
werden.

5 . Am I . Januar 1881 wird das Stammregister ge¬
schlossen und cs können in der Regel nur die Nachkommen



der in das Staminregifter aufgcnommcnen Pferde bei der
Köhrung nach den Bestimmungen unter Ziffer 3 , a bis d
ausgenommen werden . Die Abkunft aus dem Stammc von
väterlicher und mütterlicher Seite ist nachzuweisen , wenn nicht
die Pserde schon nach Ziffer 4 in das Stammregister vor¬
läufig eingetragen und gebrannt sind.

li. Ausnahmsweise kann die nachträgliche Ausnahme in
das Stammregister in Betreff einzelner vorzüglicher Hengste
oder Stuten , die sich schon in der Nachzucht bewährt haben,
aus de» Vorschlag der Köhrungs -Commission von dem Staats¬
ministerium , Departement des Innern , verfügt werden , wenn
dadurch eine Veredelung des Stammes mit Sicherheit zu
erwarten ist, und die unter Ziffer 3 gedachten Voraussetzungen
vorliegen.

7 . Wenn sich zeigt , daß ein Hengst oder eine Einte
den gehegten Erwartungen nicht entspricht , also die Nachzucht
nicht geeignet ist, den kräftigen und dauerhaften Stamm zu
erhalten , so kann die Streichung im Stammregister in der¬
selben Weise geschehen, wie die Aufnahme . Bis zum I . Ja¬
nuar 1881 kann also die Streichung durch den Beschluß
der Köhrungs -Commisston verfügt werden , später nur auf
den Vorschlag derselben von dem Staatsministerium Depar¬
tement des Innern . Die Streichung eines Hengstes oder
einer Stute hat stets die Streichung aller im Stammregister
aufgeführten Nachkommen zur Folge.

8 . Das Stammregister wird bei der Köhrungs -Com¬
misston nach einem vorgeschriebencn Formulare geführt ; es
wirb gedruckt den Verwaltungsämtern mitgethcilt und in den
Buchhandel gegeben.

Der Eigenthümcr eines darin anfgenommenen Pferdes
kann gegen Erlegung von 5 gs. einen beglaubigten Extrakt
bei jedem Amte fordern . Verlangt derselbe die speeielle Be¬
schreibung der im Stammregister aufgeführten Eltern , so
wird für jede ausgezogcne Nummer I gs. mehr bezahlt .)

9 . Alle in das Stammregister aufgenommencn oder vor¬
läufig eingetragenen Pferde werden



a. mit einem Brande, enthaltend eine Krone mit römischer
I. darunter gezeichnet. Dieses Brandzeichen wird bei
den nach Ziff. 4 nur vorläufig eingetragenen Füllen
an der linken Seite des Oberhalses und bei den nach
Ziff. 3., 5 und 6 aufgenommenen Pferden an der
rechten Lende angebracht.

k. im Stammregistcr nach Alter, Geschlecht, Farbe, Ab¬
zeichen und Abstammung genau beschrieben. Dabei
erhalten die aufgenommenen Pferde jedes eine besondere
Nummer mit dem Namen des Eigenthümers im
Stammregister, während die nach Ziffer4 nur vor¬
läufig eingetragenen Füllen bei der Nummer der
Mutter unter einem Buchstaben eingetragen werden.

VI. Verschiedene Bestimmungen.
1. Die Besitzer angekohlter Hengste, prämiirter oder in

das Stammregister ausgenvmmener Stuten , haben Veräuße¬
rungen oder Todesfälle dieser Pferde beim Verwaltungsamtc
ihres Wohnortes innerhalb3 Wochen schriftlich oder münd¬
lich zu Protokoll anzuzeigcn. Das Verwaltungsamt har die
Anzeige sofort der Köhrungs-Commisston mitzutheilen.

2. Die Mitglieder der Kvhrungs-Commisston und der
Protokollführer erhalten Tagegelder und Reisekosten, welche
vom Staatsministerium, Departement des Innern, festgesetzt
werden. Die Achtsmänner erhalten bei ihren Geschäften bisweiter:

g. an Tagegeld2 Thlr. und außerdem für jede außer¬
halb Hauses zugebrachte Nacht I Thlr.

d. an Reisekosten für jede Meile sowohl hin als zurück
8 gs.

Schlußbestim  mung.
Durch diese Bekanntmachung sind die bisher zur Aus¬

führung des Gesetzes vom 18. August 1861 erlassenen Be¬
kanntmachungen, namentlich:
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X. der vormaligen Regierung des Herzogtsums Oldenburg

vom l8 . August 1861 ( Ges . S . XVII Nr . 153 S . 929 folg . ),

„ 26 . Februar 1863 (Olbenb . Anz . Nr . 50 .),

, , 26 Februar 1864 ( Ges . S . XVIII Nr . 87 , S . 595
und 596 ) .

ö . des Staatsministeriums , Departement des Innern

vom 21 . Februar 1870 (Ges . S . XXI Nr . 64 S . 271 und 272 ),

„ 9 . Juni 1872 ( Ges . S . XXII Nr . 45 S . 265 und 266)

aufgehoben.

Oldenburg den 7. März 1874.

Staatsministerium.

Departement des Innern,

von Berg.
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9 . Bekanntmachung des Staatsministeriums , Departenunt der Fi¬
nanzen vom 7. März 1874 , betreffend Anwendung der Forst-
ordmmg vom 28 . September 1840 auf die zum Gut Calhorn,
Gemeinde Essen , gehörigen Holzungen des Freiherrn von Nagel.

10 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 10 . März 1874,
betreffend die Ausserkurssetznng der deutschen Laudesgoldmünzen
und der laudesgesetzlich den inländischen Münze » gleichgestell¬
ten ausländischen Goldmünzen.

M 9.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , Departement der Finanzen,

betreffend Anwendung der Forstordnung vom 28 . September 1840
auf die zum Gut Calhorn , Gemeinde Essen , gehörigen Holzungen
des Freiherr » von Nagel.

Oldenburg , den 7. März 1874.

Es wird hierdurch bekannt gemacht , daß die in den
88 21 — 46 der Forstordnnng vom 28 . September 1810 ent¬
haltenen Vorschriften hinsichtlich der unter den Nummern
4 , 6 , 8 , 9, 21 — 26 , 32 , 33 der Beilage I. dieser Forftord-
nung bezeichnten strafbaren Handlungen , unter den im 8 74



olcher Forstordnung enthaltenen näheren Bestimmungen , auf
die zum Gut Calhorn , Gemeinde Essen , gehörigen Holzungen
des Freiherrn von Nagel für anwendbar erklärt sind und daß
dem Joseph Johannes zu Calhorn die Beaufsichtigung dieser
Holzungen übertragen ist.

Oldenburg , den 7. März 1874.

Staatsmiuisterium-

Departement der Finanzen.

R u h st r a t.

Lubinus.

M 10.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Ausscrkurssetzung
der deutschen Landesgoldmünzen und der landesgesetzlich den inländischen
Münzen gleichgestellten ausländischen Goldmünzen.

Oldenburg , den 10. März 1874.

Indem das Staatsministerium eine Bekanntmachung
des Reichskanzlers , betreffend die Außerkurssetzung der Landes¬
goldmünzen und der landesgesetzlich den inländischen Münzen
gleichgestellten ausländischen Goldmünzen , vom 6. December
1873 (Ncichsgesctzblatt S . 375 ) nachstehend zur besonderen
Kunde der Eingesessenen des Herzogthums bringt , macht es
bekannt:

daß es die Großherzogliche Hauptkassen -Verwaltung
mit der Vermittlung der Einlösung der im Herzog¬
thum in Gemäßheit der Bestimmungen des Artikels
14 , § 1 des Münzgesetzcs für das Herzogthnm
Oldenburg vom 15 . Juni 1857 (Gesetzsammlung



Band 15, S . 618) als gesetzliches Zahlmittcl für
Geldverpflichtungen geltenden deutschen Landesgold-
wünzcn beauftragt hat,
daß die Einlösung durch Vermittelung dieser Kasse
sich nur auf diejenigen doppelten, einfachen und
halben Pistolen (Fricdrichsd'or, Zehnthaler- , Fünf-
thalcr-, Zweicinhalbthaler-Stücke), Kronen und hal¬
ben Kronen erstreckt, welche von den dem Münzver¬
trage vom 24. Januar 1857 (Gesetzsammlung für
daS Hcrzogthum Oldenburg Bd. 15, S . 565) bei-
gctreteuen, jetzt zum Deutschen Reiche gehörenden
Bundesstaaten geprägt worden sind, insbesondere
also nicht auf österreichische Kronen,
daß bei der Uebcrrcichung der zur Einlösung zu brin¬
genden Goldmünzen die in der Bekanntmachung dcS
Reichskanzlers angegebenen Formvorschriftcn genau
zu beachten sind,
daß die Hauptkasscn-Verwaltung sich auf schrift¬
liche  Verhandlung nicht cinlasscn kann,
und daß der Zeitpunkt, von welchem ab die Einlö-
sungsbcträgc erhoben werden können, demnächst vom
Staarsministcrium bekannt gemacht werden wird.

Oldenburg, den 10. März 1874.

Staatsministcrium.

Departement der Finanzen.



Bekanntmachung, betreffend die Außerkurssetzung der Landesgoldmünzen
und der landesgesetzlich den inländischen Münzen gleichgestellten
ausländischen Goldmünzen, Vom6, December 1873,

Auf Grund der Artikel8, 13 und 16 des MünzgesetzeS
vom 9. Jnli 1873 (Rcichs-Gesetzbl. S . 233) hat der Buir-
dcsrath die nachstehenden Bestimmungen getroffen:

8 1.
Vom I . April 1874 an gelten fämmtliche bis zum In¬

krafttreten des Gesetzes, betreffend die Ausprägung von ReiehS-
goldmünzen, vom 4. December 1871 (Reichö-Gcsetzbl. S . 404)
geprägten Goldmünzen der deutschen Bundesstaaten nicht
ferner als ein gesetzliches Zahlungsmittel,

Es ist daher vom 1. April 1874 ab außer den mit der
Einlösung beauftragten Kassen niemand verpflichtet, diese
Goldmünzen in Zahlung zu nehmen.

Don demselben Zeitpunkte ab verlieren die landesgesetzlich
den inländischen Münzen gleichgestellten ausländischen Gold¬
münzen die Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel. Eine
Einlösung derselben findet nicht statt.

8 2.
Die im Umlaufe befindlichen LandeSgoldmünzen werden

in den Monaten April, Mai und Juni 1874 von den durch
die Landes-Centralbehördcn zu bezeichnenden Kassen derjenigen
Bundesstaaten, welche die Goldmünzen geprägt haben, bczw.
in deren Gebiet dieselben gesetzliches Zahlungsmittel sind,
nach dem in den §§ 3 und 4 festgesetzten Werthverhältnisse
für Rechnung des Deutschen Reichs sowohl in Zahlung an¬
genommen, als auch gegen RcichSgoldmünzen, bczw. Landes-
stlbcrmünzcn umgewechselt.

Nach dem 30. Juni 1874 werden LandeSgoldmünzen
auch von diesen Kassen weder in Zahlung noch zur Umwech-
sclung angenommen.



Die Einlösung der nachstehend verzeichneten Goldmünze»
erfolgt zu dem dabei vermerkten festen Werthvcrhältnisse:

preußische Friedrichsd'or zu . . 5 Thlr . 20 Sgr.
kurhesstsche Pistolen zu . . . . 5 „ 20 „
württembcrgische, badische, Großherzog¬

lich hessische Zehn- und Fünf-Guldcn-
ftücke zu . !l0 Fl. bezw. 5 Fl . — Kr.,

württcmbergische Dukaten (Prägung
seit 1810) zu . 5 „ 45 , ,

badische Dukaten (Prägung seit 1837,
sog. Rheingolddukaten) zu . . . 5 „ 35 „

badische 500-Krcuzcrstücke zu . . . 8 „ 20 „

8 4.

Für alle im 8 3 nicht aufgesührtcn Goldmünzen deut¬
scher Bundesstaaten wird lediglich der Werth ihres Gehaltes
an feinem Golde mit 1395 Mark oder 465 Thaler für daS
Pfund Feingold vergütet.

Zu diesem Bchufc ist der Kasse bei Einlieferung der
Goldmünzen, deren Einlösung beabsichtigt wird, ein Bcr-
zcichniß derselben, in welchem die einzelnen Münzsorten nach
Stückzahl, Gattung (Bild) und Jahreszahl summarisch auf-
zusühren sind, in zwei Exemplaren cinzureichcn, deren eines
nach erfolgter Prüfung mit Empfangsbescheinigung zurückgc-
geben wird und gegen dessen Vorzeigung und Rückgabe seiner
Zeit, falls sich sonstige Anstände nicht ergeben haben, die Zah¬
lung des von der Münzvcrwaltung festgesetzten Mctall-
wcrtheS erfolgt. Der Zeitpunkt, von welchem ab die Cin-
lvsungsbcträge erhoben werden können, wird von den Lan-
dcsbehörden bekannt gemacht werden.

Auf Denkmünzen, Schaumünzen und ähnliche nicht aus¬
schließlich zum Umlauf bestimmte Münzstückc finden obige Be¬
stimmungen keine Anwendung.



8 5.
Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch

(§ 2) findet auf durchlöcherte und anders, als durch den ge¬
wöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte, ingleichcm auf
verfälschte Münzstücke keine Anwendung.

In Betreff der Grenze der Gcwichtsminderung, inner¬
halb deren die durch den Umlauf im Gewichte verringerten
Goldmünzen der im § 3 aufgeführten Prägungen als voll¬
wichtig angenommen werden, verbleibt cs bei den hierüber
getroffenen landcsgesetzlichcn Bestimmungen. In Ermange¬
lung derartiger Bestimmungen sollen Goldmünzen, deren Ge¬
wicht um nicht mehr als fünf Tausendthcile hinter dem
Normalgewicht zurückbleibt, als vollwichtig gelten.

Ergiebl sich bei der GcwichtSprüfung eine größere Diffe¬
renz, so wird der Metallwerth der Goldmünze nach Maß¬
gabe der Bestimmung im ersten Absätze dcS§ 4 vergütet.

Berlin, den 6. Dceember 1873.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Dclbrü ck,
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Inhalt:
11 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 18 . März 1871,

betr . die Landesherrliche Bestätigung der von dem verstorbenen
Hausmann I . H . Koopmann zu Bettingbühren errichteten
Stiftung.

12 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 2k>. März 1874,
betreffend die Außerkurssetzung der Kronenthaler , sowie von
Münzen des Konventionssußes.
Berichtigung.

II.
Bekanntmachung des StaatSministeriums , betr . die Landesherrliche Be¬

stätigung der von dem verstorbenen Hausmann I . H . Koopmann
zu Bettingbühren errichteten Stiftung.

Oldenburg , den 18 . März 1874.

Das Staatsministerium bringt unter Bezugnahme auf
Art . 67 der revidi'rten Gemeindcordnung hierdurch zur öffent¬
lichen Kunde , daß Se . Königliche Hoheit der Großherzog
geruht haben , der von dein verstorbenen Hausmann I . H.
Koopmann zu Bettingbühren errichteten Stiftung , die den
Zweck hat , einem dürftigen Knaben der Gemeinde Berne den
Besuch der dortigen Bürgerschule oder einer anderen Lehr¬
anstalt zu ermöglichen , und die nach Maßgabe der Besinn-
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mungcn der Stiftungs -Urkunde von dem Gcmcindcrathe der
Gemeinde Berne verweiltet werden soll , die Landesherrliche
Bestätigung zu ertheilen.

Oldenburg , den 18 . März 1874.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.
von Buttel.

M 12.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Außerkurssetzung

der Kronenthaler , sowie von Münzen des Konvcntionsfußes.
Oldenburg , den 2» . März 1874.

Nachstehende Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
7. März 1874 wird hiermit im Herzogthum Oldenburg mit
dem Bemerken zur allgemeinen Kunde gebracht , daß von der
Errichtung einer EinlösungSstcllc ( §. 2 der Bekanntmachung)
innerhalb des Herzogthums wegen Mangels einer Veran¬
lassung abgesehen worden ist.

Oldenburg , den 20 . März 1874.

Staatsministerittm.
Departement der Finanzen.

Ruhstrat.

Lu bin»  S.

Bekanntmachung,
betreffend die Außerkurssetzung der Kronenthaler , sowie von

Münzen des Konventionsfußes.
Auf Grund der Artikel 8 , 13 und 16 des MünzgesetzeS

vom 9 . Juli 1873 (Reichs -Gesetzblatt Seite 233 ) hat der
Bundesrath die nachstehenden Bestimmungen getroffen:
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§. I . Vom I. April 1874 an gelten nicht ferner als
gesetzliches Zahlungsmittel:

1. die Kronenthalcr deutschen, österreichischen oder
brabanter Gepräges,

2. die im Zwanzigguldenfuß ausgeprägten ganzen, halben
und viertel Konventions-(Spezies-)Thalcr deutschen GcprägeS.

Es ist daher vom 1. April 1874 ab außer den mit der
Einlösung beauftragten Kassen Niemand verpflichtet, diese
Münzen in Zahlung zu nehmen.

8- 2. Die im Umlaufe befindlichen, im 8- 1 bczeichneten
Münzen werden in den Monaten April, Mai und Juni 1874
von den durch die Landcs-Centralbehörden zu bezeichnenden
Kaffen derjenigen Bundesstaaten, welche diese Münzen ge¬
prägt haben, bezw. in deren Gebiet dieselben gesetzliches
Zahlungsmittel sind, nach dem in dem8-3 festgesetzten Werth-
Verhältnisse für Rechnung des deutschen Reichs sowohl in
Zahlung angenommen, als auch gegen Reichs- bezw. Landes-
münzen ningewechsklt.

Nach dem 30. Juni >874 werden derartige Münzen auch
von diesen Kassen weder in Zahlung noch zur Umwcchselung
angenommen.

8. 3. Die Einlösung der in 8- I bezeichncten Münzen
erfolgt zu dem nachstehend vermerkten festen Werthverhältnisse:

Kronenthalcr zu 2 fl. 42 Kr. bez. I Thlr. 16'/» Sgr.
'/, KonventionS-
(Spez. jThalerzu 2 - 24

Konventions-
thalcr (Konven-
tionsguld.) zu . I - 12
'/i Konvcntions-
thaler zu . . . — - 36

1 I1 ' -. o

20 '/

10 '.

8. 4. Die Verpflichtung zur Annahme und zum Um¬
tausch(8. 2.) findet auf durchlöcherte und anders, als durch



den gewöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte, ingleichem
auf verfälschte Münzstücke keine Anwendung.

Berlin, den 7. März 1874.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Delbrü ck.

Berichtigung.
Ein Theil der am 15. März erschienenen Gesetzblätter

ist Statt mit Stück^ 5 mit Stück.4̂ 7 gedruckt, was
hierdurch berichtigt wird.
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Inhalt:

13. Bekanntmachung des StaatSmiuisterium« vom 9. April 1874,
betreffend die Aufhebung der Nebenzollämter II. (klaffe zu
Ochtum und Jnhauserfiel.

.M 14. Verordnung vom 11. April 1874, betreffend authentische Inter¬
pretation des Art. 26 8 2 der Wasserordnung für das Her¬
zogthum Oldenburg vom 20. November 1868

.U 13.

Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Aufhebung der
Nebcnzollämter II. Claffe zu Ochtum und Jnhäusersiel.

Oldenburg, den 9. April 1874.

Mit Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 20. De-
cember 1853, betreffend die in Folge deS Beitritts Olden-
burg's zum Zollvereine eintretende veränderte Einrichtung der
betreffenden Behörden, bringt das Staatsministerium hie¬
durch zur öffentlichen Kunde, daß vom1. Mai d. I . ab die



Nebenzollämter II . Classe zu Ochtum und Jnhausersiel auf¬
gehoben werden.

Oldenburg , den 9 . April 1874.

Staatsministerium.
Departement der Finanzen.

Ruhstrat . _
Lubinus.

.N 14.
Verordnung , betreffend authentische Interpretation des Art . 2 <i 8 2 der

Wasserordnung für das Herzogthum Oldenburg vom 20 . Novem¬
ber 1888.

Oldenburg , den 11 . April 1874.

26ir Ncolaus Friedrich Peter , von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr
von Jever und Kniphausen re. rc.

verordnen unter Bezug auf Art . 137 Ziff . 2 des Staats¬
grundgesetzes was folgt:

Der Art . 26 8 2 der Wasserordnung für das Herzogthum
Oldenburg vom 20 . November 1868 wird dahin authentisch
interpretirt , daß der in diesem § genannten Genossenschaft
Corporationsrechte zustehen.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift
und beigcdruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den II . April
1874.

(1-. 8 )̂_ _ Peter.
von Rössing . von Berg . Ruhstrat.
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13 . Verordnung für das Herzogihum Oldenburg vom 27 . April
1874 , betreffend die Registrirung der Kauffahrteischiffe.

16 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 22 . April 1874,
betreffend das dem Theodor Kleinwächter zu Soficnhütte bei
Schwadowitz in Böhmen crtheilte Patent auf einen Schmelz¬
ofen für Glas und ähnliche Zwecke.

M 15.
Verordnung für das Herzogthum Oldenburg , betreffend die Registrirung

der Kauffahrteischiffe.

Oldenburg , den 27 . April 1874.

26ir Nrolaus Friedrich Peter , von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr
von Jever und Kniphausen re. re.

W
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verordnen mit Bezugnahme auf Art. 137 § 2 des Staats¬
grundgesetzes und zur Ausführung des Bundesgesetzes vom
25. Octobcr 1867, betreffend die Nationalität der Kauffahrtei¬
schiffe und ihre Befugniß zur Führung der Bundesflagge
(Bundes-Gesetzblatt, Seite 35), für das Herzogthum Olden¬
burg was folgt:

Artikel  I.

Das Gesetz vom 21. August 1856 und die Regierungs-
Bekanntmachung vom 22. August 1856, betreffend das Recht,
die Oldenburgische Flagge zu führen und die zum Beweise
desselben erforderlichen Schiffspapicre (Gesetzblatt Bd. XV.
S . 283 ff. und 302 ff.), werden aufgehoben.

Artikel  2.

Das in Gemäßheit des Bundesgesetzes vom 25. October
1867, betreffend die Nationalität der Kauffahrteischiffe und
ihre Befugniß zur Führung der Buudcsflagge, zu führende
Schiffsregister wird beim Staatsministerium, Departement
des Innern, geführt.

Artikel  3.

Die Tbatsachen, welche eine Eintragung in das Schiffs¬
register oder eine Löschung in demselben erforderlich machen,
sind mündlich oder schriftlich bei demjenigen Berwaltungs-
amle oder Stadtmagistrate der Städte I. Elasse, in dessen
Bezirke der Heiinathshafen des Schiffes sich befindet, an-
zuzeigen.

Artikel  4.
Zum Beweise des Eigcnthums ist bei neu erbauten

Schiffen in der Regel ein Bielbrief beizubringen.
Die Ausfertigung des Bielbriefes geschieht bei den im

Herzogthum Oldenburg gebauten Schiffen vor dem Amts¬
gerichte, in dessen Bezirke das Schiff gebaut worden, auf
Grund der von dem Erbauer desselben über den Bau abzu-



gebenden eidesstattlichen Versicherung , nach dem in der An¬

lage enthaltenen Formular.

Artikel  5.

Die auf Grund deS 8 15 des BundesgesctzeS vom 25.

October 1867 , betreffend die Nationalität der Kauffahrtei¬

schiffe re., erkannten Geldstrafen sollen zum Besten hülfs-

bedürftiger Seeleute verwendet werden.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg,s .den 27 . April

1874.

(U. 8.) Peter.

von Berg . Ruhstrat.

v. Buttel.



Großherzogthum Oldenburg.

Nach heutiger eidesstattlicher Versicherung des

ist in de Jahr auf der zu
belegcnen Schiffszimmerwerft der Firma

das welchem der Name

beigelegt worden und dessen nach Ziffer I des 8 22 der
SchiffSvermcssungS-Ordnung vom 5. Juli 1872 (Reichs -Ge¬
setzblatt S . 270 ) aufgenommene Haupkmaaße sind!

Länge  zwischen der vorderen Flache des Vorderstevens
unter dem Bugspriet bis zu der Hinteren Fläche des Hintcr-
stevens aus dem obersten festen Deck — Meter,

Breite  zwischen den Außenflächen der Außenbords-
Bekleidungen oder der Bcrghölzer — Meter,

Tiefe  des Schiffsraumes zwischen der Oberkante des
oberen festen Deckes und der Oberkante der Binnenbords-
Bckleidung neben dem Kiel im mittelsten Durchschnitt -----

Meter,
von Kiel auf auS

neu erbaut , am vom Stapel gelassen , und an
folgende Rheder abgelicfcrt und zum Eigenthum übertragenworden:

Zur Beurkundung ist dieser Bielbrief ausgefertigt.
187



Bekanntmachung der Staatsministeriums , betreffend das dem Theodor
Kleinwächter zu Sofienhütte bei Schwadowitz in Böhmen ertheilte
Patent auf einen Schmelzofen für Glas und ähnliche Zwecke.

Oldenburg , den 22 . April 1874.

Das Slaatöministerium macht hicmit bekannt , daß dem
Theodor Klcinwächtcr zu Sofienhütte bei Sckwadowitz in
Böhmen , ein Patent auf einen Schmelzofen für GlaS und
ähnliche Zwecke, nach Maßgabe der beim StaatSministerium,
Departement des Innern , niedergelegten Zeichnung und Be¬
schreibung , soweit derselbe als eigenthümlich und nicht bereits
bekannt zu betrachten ist, für das Großherzogthum auf die
Dauer von fünf Jahren mit dem Vorbehalte crtheilt worden
ist, daß das Patent erlöschen soll, wenn nicht innerhalb
Jahresfrist , von heute ungerechnet , nachgewiesen wird , daß
dasselbe >m Großherzogthum zur bleibenden Anwendung ge¬
kommen ist.

Oldenburg , den 22 . April 1874.

Staatsministerium.
Departement des Innern.
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M 17.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die von den deut¬

schen Gymnasien ausgestellten Maturitätszeugnisse.
Oldenburg, den 30. April 1874.

Behufs gleicher Geltung der von den deutschen Gym¬
nasien ausgestellten Maturitätszeugnisse  für die Zu¬
lassung zu den Universitätsstudien und in allen öffentlichen
Verhältnissen sind die deutschen Staatsregierungen überein¬
gekommen, bei den Gymnasien  fortan folgende Grund-



sätze zu befolgen und werden diese hierdurch mit Höchster
Genehmigung zur öffentlichen Kunde gebracht.

1 . Die gesummte Cursusdauer  des vollständigen
Gymnasiums betragt mindestens 9 Jahre . Die Aufnahme
in die unterste Classe erfolgt dabei in der Regel nicht vor
dem vollendeten 9 . Lebensjahre.

2 . Bei einem Anstaltswcchscl  geschieht die Auf¬
nahme eines Schülers nur nach Beibringung eines Ent¬
lassungszeugnisses der vorher von ihm besuchten Anstalt , und
nicht in eine höhere Classe oder Abtheilung , als danach die
Reife bei ihm vorhanden ist . Der Wechsel darf dem Schü¬
ler hinsichtlich der ordnungsmäßigen Cursusdauer keinen Zeit¬
gewinn einbringen.

3 . Der Unterricht wird , unvermeidliche vorübergehende
Vertretungen ausgenommen , nur von Lehrern ertheilt , welche
sich über ihre Qnalisication genügend ausgewiesen haben.

4 . Die Zulassung zur Maturitätsprüfung oder die
Dispensation von einer der dabei reglementsmäßig zu erfüllen¬
den Bedingungen , z. B . da , wo die oberen Klassen einen je
2jährigen Kursus haben , von der vollständigen Absolvirung
des 2jährigen Kursus der ersten Classe , kann nicht von
einer Patronats - oder Regierungsbehörde verfügt werden,
sondern bleibt von dem Urtheil der Prüfungscommission des
Gymnasiums abhängig . In Fällen außerordentlicher Art
kann eine derartige Dispensation nur von der Centralbehörde
des betreffenden Staats gewährt werden.

5 . Gegenstände der Maturitätsprüfung  sind
auf allen Gymnasien die deutsche, lateinische , griechische, fran¬
zösische Sprache , Mathematik und Geschichte . Die übrigen
Lehrobjecte sind nicht nothwendig auch Gegenstände der
Prüfung.

Schriftliche C l a usurar beiten  sind überall ein
deutscher Aufsatz , eine lateinische Arbeit ( Aufsatz oder Extem¬
porale oder beides ) und die Lösung mathematischer Aufgaben.



— Darüber hinaus auch eine Uebersetzung ins Deutsche,
Griechische , Französische u . a . zu verlangen , bleibt der Anord¬
nung jedes Staats überlassen.

6 . Als Maßstab für die Erthcilung des Zeugnisses der
Reife gelten im Allgemeinen diejenigen Anforderungen , welche
das preußische Prüsungsreglemcnt dafür aufstellt . Dabei ist
ausnahmsweise die Compensation  zulässig , nach welcher
das Zurückbleiben in einem Gegenstände durch desto befriedi¬
gendere Leistungen in einem anderen gedeckt wird . Eine solche
Ausgleichung ist namentlich in dem gegenseitigen Verhältniß
der Mathematik zu den alten Sprachen anwendbar . In dem
Gegenstände , für welchen die Compensatton zugelassen wird,
dürfen jedoch die Leistungen keinesfalls unter das Maß
herabgehen , welches für die Versetzung nach Prima erfor¬
dert wird.

7. Bei jeder mündlichen Maturitätsprüfung ist ein
Regierungscommissarius  zugegen . Derselbe hat die
Zeugnisse mit zu vollziehen.

Es ist zulässig , ausnahmsweise auch den Director des
Gymnasiums zum Regierungscommissarius zu bestellen . In
solchem Fall hat derselbe bei seiner Unterschrift auch diese

außerordentliche Function bemerklich zu machen.
8 . Bei der schließlichen Berathung über die Gewäh¬

rung oder Versagung eines Zeugnisses der Reife sind stimm¬
berechtigt  nur die in der ersten Classe unterrichtenden
wissenschaftlichen Lehrer , der Regierungscommissarius und bei
den nicht ausschließlich vom Staat unterhaltenen Gymnasien
außerdem ein Vertreter des betreffenden Patronats , und , wo
ein solches besteht, des Ephorats oder Scholarchats.

9 . Die Zuerkennung eines Zeugnisses der Reife darf
nicht durch den gewählten Beruf des Schülers motivirt
werden.

10 . Für die Form der Zeugnisse  gelten behufs

ihrer leichten und sicheren Benutzbarkeit folgende Bestim¬
mungen :
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Es muß sofort erkennbar sein, von welchem Gymnasium
das Zeugniß ausgestellt, und daß es ein Zeuguiß der Reife
ist. Im Eingänge giebt dasselbe den vollständigen Namen,
den Geburts-Tag und -Ort, den Stand des Vaters und die
Religion oder Eonfesston des Schülers an; ebenso, wann er
auf das Gymnasium ausgenommen worden ist, svsvt. welche
Anstalt er vorher besucht hatte, wie lange er den oberen
Elasten, namentlich der ersten, angehört hat, und welchem
Studium er sich zu widmen beabsichtigt.

Der Inhalt des Zeugnisses bezieht sich nicht blos aus
die bestandene Prüfung, sondern auf den in den einzelnen
Gegenständen, welche mit leicht erkennbarer Unterscheidung
aufzuführen sind, überhaupt erlangten Grad des Wissens und
der Fertigkeit. — Werden die Urtheile in Zahlen ausgedrückt,
so ist deren Werth auf dem Zeugniß anzugcben. Die Aus¬
fertigung geschieht unter einem bestimmten Datum.

II . Junge Leute, welche die Prüfung als Extraneer
abzulegcn wünschen, können dies in der Regel nur in dem¬
jenigen Staate thun, welchem sie angchören. Ausnahmen
von dieser Regel müssen durch zureichende Gründe moti-
virt sein.

Die Extraneer können sich das Gymnasium nicht wäh¬
len, bei welchem sie sich prüfen lasten wollen, sondern haben
darüber die Bestimmung der betreffenden Schulaufsichts-Be¬
hörde einzuholen.

Oldenburg, den 30. April 1874.

Staatsministerium.

Departement der Kirchen und Schulen.

In Vertretung:

von Berg.

Wesche.



Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Erhebung der

Uebergangsabgabe von Bier nach dem Hohlmaße anstatt nach dem

Gewichte.

Oldenburg , dm 1. Mai 1874.

Das Staatsministerium bringt hierdurch zur allgemeinen
Kunde , daß der BundeSrath in der Sitzung vom 25 . März

1874 in Betreff der Erhebung der Uebergangsabgabe von
Bier beschlossen hat:

1. daß vom I . Juli 1874 an die bei der Einfuhr von

Bier in das Gebiet der Staaten der Brausteuergemein-

schaft zu erlegende Uebergangsabgabe nicht mehr nach
dem Gewichte (vergl . Reichsgesctzblatt von 1872
Seite 294 ) , sondern nach dem Hohlmaße  lLiter-
maßc ) zu erheben sei,

2 . daß der Uebergangsabgabensatz für Ein Hektoliter Bier
jeder Art auf zwei Mark festgesetzt werde.

Außerdem hat der Bundesrath folgende Vorschriften für

die Erhebung der Uebergangsabgabe von Bier nach dem

Hohlmaße genehmigt:

3 . Findet die Einfuhr in Fässern statt , welche geeicht und

mit dem vorschriftsmäßigen Stempelzeichen versehen
sind , so wird die Uebergangsabgabe nach Maßgabe
des bei der Eichung ermittelten Literinhalts erhoben.

4 . Sind die Fässer nicht vorschriftsmäßig geeicht oder

walten sonst gegen die Richtigkeit des angegebenen
Maßes Bedenken ob, so kann eine amtliche Vermessung
oder Nacheichung derselben angeordnet werden.

5 . Erfolgt die Einfuhr von Bier in Flaschen , so wird

bei der Berechnung der Uebergangssteuer der Inhalt

der Flaschen , welche weniger als H Liter enthalten,
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mit ^ Liter , und der Inhalt der Flaschen von über

^ Liter bis zu 1 Liter mit I Liter in Ansatz gebracht.
6 . Bei jeder Einfuhr ist der Maßinhalt der Fässer und

Flaschen ( Ziffer 5 ) , die Zahl derselben sowie die Ge-

sammtmenge des angemeldeten und zu versteuernden

Bieres festzustellen , wobei jedoch in der Regel probe¬

weise Revisionen genügen werden.
Bei der Berechnung der Uebergangsabgabe hat

ein etwaiges Manko in Fässern oder Flaschen außer

Berücksichtigung zu bleiben . Stcuerbcträge von weni¬

ger als 5 Pfennig werden nicht erhoben.
7 . Wenn eine amtliche Vermessung oder Nacheichung von

Fässern oder eine Probemcssung einzelner Flasche»
nothwendig wird , so hat der Waarenführer oder

Waarenempfänger die etwa hierdurch entstehenden Kosten

zu tragen.

Oldenburg , den I . Mai 1874.

Staatsministerium.

Departement der Finanzen.

Ruhstrat.

LubinuS.
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Inhalt:

IS . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 18 . Mai 1874.
betr . das dem 0r . msä . Hendrik Beins zu Groningen ertheilte
Patent.

2t >. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 18 . Mai 1874.
betreffend das dem Landmann Cornelius Cordes zu Burhave
ertheilte Erfindungs -Patent.

21 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 18 . Mai 1874,
betreffend das dem Civil -Jngenieur Robert Gottheit zu Chem¬
nitz ertheilte Patent.

22 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 18 . Mai 1874.
betreffend da « dem Moritz Hatschek in Wien ertheilte Patent.

2S . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 18 . Mai 1874,
betreffend die Feststellung des Nettogewichts beim Crport von
Branntwein in Fässern.

M 19.
Bekanntmachung des Staatsmimsteriums . betreffend das dem l>,-. meä.

Hendrik Beins zu Groningen ertheilte Patent.

Oldenburg , den 18 . Mai 1874.

Das Staatsministerium macht hiermit bekannt , daß dem
vr . meel . Hendrik Beins zu Groningen ein Patent auf ein
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neues Verfahren , Kohlensäure von beliebiger Spannung zu
erzeugen und der Verwendung derselben in comprimirtem Zu¬
stande zu verschiedenen wissenschaftlichen und industriellen
Zwecken , nach Maßgabe der beim Staatsministerium , De¬
partement deS Innern , niedergelegten Beschreibung , so¬
weit dasselbe als eigenthümlich und nicht bereits be¬
kannt zu betrachten ist , für das Großherzogthum auf die
Dauer von fünf Jahren mit dem Vorbehalte crtheilt worden
ist , daß das Patent erlöschen soll , wenn nicht innerhalb
Jahresfrist , von heute angercchnet , nachgewiesen wird , daß
dasselbe im Großherzogthum zur bleibenden Anwendung ge¬
kommen ist.

Oldenburg , den 15. Mai 1874.

Staatsministerium.

Departement des Innern,

von Berg.

v. Buttel.

M 20.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das dem Landmann

Cornelius Cordes zu Burhave ertheilte Erfindungs -Patent.

Oldenburg , den 18 . Mai 1874.

^ !

Das Staatsministerium macht hiermit bekannt , daß dem
Landmann Cornelius Cordes zu Burhave ein Patent auf

eine Hcumaschine nach Maßgabe der beim Staatsministerium,
Departement deS Innern , niedcrgelegten Zeichnung und Be¬

schreibung , soweit dieselbe als eigenthümlich und nicht bereits
bekannt zu betrachten ist, für das Herzogthum auf die Dauer
von fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist, daß
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das Patent erlöschen soll , wenn nicht innerhalb Jahresfrist,
von heute angerechnct , nachgewiesen wird , daß dasselbe im
Hcrzogthum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den 15 . Mai 1874.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.

v . Buttel.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das dem Civil -Jn-
genieur Robert Gottheit zu Chemnitz ertheilte Patent.

Oldenburg , den 18 . Mai 1874.

Das Staatsministerium macht hiermit bekannt , daß dem
Civil -Jngcnieur Robert Gottheil zu Chemnitz ein Patent auf
eine Steinbohrmaschine mit Handbetrieb , nach Maßgabe der
beim Staatsministerium , Departement des Innern , nieder-
gelegten Zeichnung und Beschreibung , soweit dasselbe als
eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu betrachten ist , für
das Großherzogthum aus die Dauer von fünf Jahren mit dem
Borbehalte ertheilt worden ist, daß das Patent erlöschen soll,
wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von heute angerechnet , nach-
gewicscn wird , daß dasselbe im Grvßherzogthum zur bleiben¬
den Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den 15 . Mai 1874.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.

v . Buttel.



M 22.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend das dem Moritz

Hatschek in Wien ertheilte Patent.
Oldenburg, den IS. Mai 1874.

DuS Staatsministerium macht hiemit bekannt, daß dem
Moritz Hatschek in Wien ein Patent ans ein neues Maisch¬
verfahren für Bierbrauerei und zugehörige Apparate, nach
Maßgabe der beim Staatsministcrium, Departement des
Innern, niedcrgelegten Zeichnung und Beschreibung, soweit
dasselbe als eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu be¬
trachten ist, für das Großherzogthum auf die Dauer von
fünf Jahren mit dem Vorbehalte crtheilt worden ist, daß das
Patent erlöschen soll, wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von
heute angerechnet, nachgewicsen wird, daß dasselbe im Groß¬
herzogthum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 15. Mai 1874.

Staatsministerium.
Departement dcS Innern,

von Berg.
v. Buttel.

.M 23.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Feststellung des

Nettogewichts beim Erport von Branntwein in Fässern.
Oldenburg, den 18. Mai 1874.

In Gemäßheit des Beschlusses deS Bundesraths vom
25. November 1873 werden folgende Vorschriften für die
Feststellung des Nettogewichts beim Erport von Branntwein
in Fässern erlassen:
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1. Beim Export von Branntwein in Fässern findet die
Ermittelung des Nettogewichts, auf Grund dessen die
Steuervergütung berechnet wird, durch Abzug einer
Normaltara von dem durch Verwiegung festzustellenden
Bruttogewicht statt.

Die Normaltara beträgt für Fässer bis zu 7 Zent¬
ner Bruttogewicht . 22 Procent,
bei Fässern über7 Ccntncr Bruttogewicht 20 Procent.

Etwaige Rollbänder, welche sich an dem Fasse
befinden, müssen vor der Verwiegung abgenommen
werden; lehnt der Exportant die Abnahme derselben
ab, so wird von dem ermittelten Bruttogewicht vor
der Reduzirung desselben auf Nettogewicht für jedes
Rvllband Pfund beziehungsweise^ Pfund, je nach¬
dem das Faß 3H Zentner und darüber oder weniger
als 3̂ Zentner wiegt, abgerechnet.

2. Von der Ermittelung des Nettogewichts durch Abzug
der Normaltara kann jedoch Abstand genommen werden,

wenn das Gewicht des leeren Fasses durch amt¬
liche Eichung feftgcstellt und dasselbe durch Ein¬
brennen auf dem Fasse von dem Eichamte ersicht¬
lich gemacht worden ist.

Die näheren Bestimmungen, nach welchen diese Eichung
vorzunehmen ist, erläßt die Normal-Eichungscommission.

Die Festsetzung des Nettogewichts erfolgt durch
Abzug der amtlich ermittelten Faßtara von dem durch
Verwiegung festzustellenden Bruttogewicht.

Etwaige Rollbänder sind ebenso, wie zu 1 vorge¬
schrieben ist, vor der Bruttoverwiegung abzunehmcn;
geschieht dies nicht, so erfolgt zunächst der Abzug der
zu 1 vorgeschriebenen Tarasätze von dem Bruttogewicht
und demnächst der Abzug der amtlich ermittelten Faß¬
tara von dem Reste des Bruttogewichts.

3. Erachtet die Steuerverwaltung eine wirkliche Ermitte¬
lung des Nettogewichts für erforderlich, so steht der-
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selben das Recht zu, die Entleerung des Fasses an-
zuordnen und demnächst die Ermittelung der wirklich
vorhandenen Quantität Branntwein vorzunehmen.
Dieselbe hat von diesem Recht namentlich dann Ge¬
brauch zu machen, wenn anzunehmen ist, daß das
Gewicht des leeren FasseS den Betrag der Normaltara
überschreitet(Nr. I), oder wenn die amtliche Eichung
des Fasses nicht vorschriftsmäßig ausgeführt, oder die
eingebrannten Gewichtsangaben nicht erkennbar sind,
oder Anzeichen vorliegen, daß das Gewicht des Fasses
nach der amtlichen Eichung vergrößert worden ist.
Ebenso kann die Stcucrverwaltung, falls das Gewicht
der Rollbänder die zulässige Tara augenscheinlich über¬
schreitet, die Abnahme derselben vor der Bruttovcr-
wiegung verlangen.

4. Diese Vorschriften treten unter Aufhebung der ent-
gcgenstehendcn, bisher gültigen Bestimmungen vom
1. Juli 1874 an in Kraft.

Oldenburg, den 18. Mai 1874.
Staatsministerinm.

Departement der Finanzen.
R uhstr a t.
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24 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 28 . Mai 1874
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^ 24.
Bekanntmachung des Staatsministerinms , betreffend das dem Civil»

Ingenieur Robert Gottheil in Berlin ertheilte Erfindungs-
Patent.

Oldenburg , den 28 . Mai 1874.

Das Staatsmim 'sterium macht hiemit bekannt , daß
dem Civil - Ingenieur Robert Gottheit in Berlin ein
Patent auf Verbesserung von Leuchtgas nach Maßgabe der
beim Staatsministerium , Departement des Innern , nieder-
gelegtcn Zeichnung und Beschreibung , soweit dieselbe als
eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu betrachten ist, für
das Großherzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit



dem Vorbehalte ertheilt worden ist, daß das Patent erlöschen
soll, wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von heute angerechnet,
nachgewiescn wird, daß dasselbe im Großherzogthum zur
bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 28. Mai 1874.

Staatsmimsterium.
Departement des Innern,

von Berg.
Wesche.

M 25.
Bekanntmachung des Staatsmimsteriums, betreffend die zollfreie Ein¬

fuhr der Producte der deutschen Seefischerei.
Oldenburg, den6. Juni 1874.

Nachstehende, vom Bundesrath am 6. Mar 1874 be¬
schlossene

Vorschriften,
betreffend

die zollfreie Einfuhr der Producte der deutschen Seefischerei:
„I . Gesalzene Fische, Fischthran, Fischspeck(auch Robben-

thran und Robbenspeck), und Wallrath können auf gemein¬
same Rechnung, andere Erzeugnisse von Seethieren, getrock¬
nete Fische, Muschel- und andere Schalthiere aus der See
auf privative Rechnung zollfrei eingelassen werden, wenn die
Fische oder Seethiere von den Mannschaften deutscher Schiffe
auf dem Meere selbst gefangen sind und die nachstehenden
Vorschriften beobachtet werden.

I. Das Auslaufen der für den Fang der Fische und
Seethiere ausgerüsteten Schiffe wird auf diejenigen
dcutschen Häfen beschränkt, an welchen sich ein Haupt¬
zollamt oder ein NebenzollamtI . Klasse befindet.



Der Wicdcreingang der Schiffe mit den Ergeb¬

nissen des Fangs darf in der Regel nur über die

Häfen des Ausgangs statkfinden . Ausnahmen be¬

dürfen der Genehmigung der obersten Landcs -Finanz-

behörde.
2 . Die Fahrzeuge müssen für die Art des Fanges , zu

welchem sie bestimmt sind, vollständig ausgerüstet sein.

3 . Die Führer der Fahrzeuge haben zeitig vor dem Aus¬

laufen dem Zollamt des Hafenplatzcs eine schriftliche

Declaration zu überreichen , in welcher das Schiff,

die Art des Fangs , die Gegend des Meeres , wo der¬

selbe betrieben werden soll und die muthmaßliche

Dauer der Abwesenheit angegeben ist, unter Bei¬

fügung eines Verzeichnisses der Führer und Steuer¬

leute des Schiffes , sowie der Ausrüstungsgegcnstände
desselben.

4 ^ Das betreffende Zollamt hat eine Revision der Schiffe

und der Ausrüstungsgegenstände vorzunehmen . Die

zum Zweck des Heringsfanges an Bord genommenen

Tonnen sollen zollamtlich gestempelt werden.

5 . Die Führer der Schiffe müssen in Gemeinschaft mit

demjenigen , welcher der nächstfolgende im Kommando

ist, über die Fahrt und den Fang ein genaues Tage¬

buch führen.
6 . Die Verarbeitung der gefangenen Thiere zur Thran-

crzeugung u. s. w. auf den Schiffen ist gestattet.

Mit Genehmigung der obersten Landes - Finanz¬

behörde kann ferner unter folgenden Maßnahmen zu¬

gelassen werden , daß die Verarbeitung in eigenen

Etablissements , welche im Auslande errichtet werden,

erfolgt.
rc. Die über den Fang geführten Tagebücher hat

der Schiffsführer , sobald derselbe bei dem Eta¬

blissement landet , mit eidesstattlicher Versicherung

der Richtigkeit des Inhalts zu versehen , und die



Unterschrift von dem nächsten Konsul des Deut¬
schen Reichs beglaubigen zu lassen;

ch. bei der Versendung der auf dem Etablissement
verarbeiteten Fischcreiprodukte mit dem Anspruch
auf Zollfreiheit, hat der Vorsteher des Etablisse¬
ments dem Führer des Transportschiffes unter
Angabe der Menge der versandten Fischercipro-
dukte eidesstattlich zu bescheinigen, aus dein Fange
welcher Schiffe sie gewonnen worden, und daß
dieselben aus dem eigenen Fange der Schiffs¬
mannschaft herrührcn, sowie daß die zum Trans¬
port verwendeten Schiffe der deutschen Rhederci
angchören, und unter deutscher Flagge fahren,
und diese Bescheinigung von dem nächsten Kon¬
sul des Deutschen Reichs beglaubigen zu lassen.

Sollen die Produkte des Fischfangs nicht mit dem
für den Fang ausgerüsteten Schiffe, sondern durch
andere Transportschiffe nach dem Heimathshafcn be¬
fördert werden, so hat der Schiffsführer die Umladung
in einem Hasen zu bewirken, in welchem der Sitz
eines deutschen Konsulats ist. Derselbe hat dem
Konsul sofort von seinem Eintreffen Anzeige zu machen,
und spätestens 24 Stunden nachher das Schiffstage¬
buch, eine schriftliche Anmeldung der cingebrachten
Produkte des Fangs zu überreichen, sowie bei dem¬
selben die eidesstattlich zu bekräftigende Versicherung,
daß die Fischereiproduktc sämmtlich von dem eigenen
Fange der Schiffsmannschaft herrührcn und weder
ganz noch zum Thcil durch Kauf, Tausch u. s. w.
erworben seien, zu Protokoll- zu geben.

Der Konsul bescheinigt die Uebcreinstimmung der
Angaben des Tagebuchs und der Deklaration mit der
Ladung, und ertheilt hiernach die Erlaubniß zur Um¬
ladung. Der Führer des Transportschiffes erhält das



Protokoll , sowie die Konsularbeschcinigung , daß nnd
welche Fischereiprobukte er eingenommen habe.

Den auf den Heringsfang auSlaufcndcn Schiffen
ist cs gestattet , die ersten Ergebnisse ihres Fanges
durch sog. Jägerschiffe an das Land zu setzen, ohne
daß ein Weiteres erfordert wird , als daß die Ladung
durch eine mit der vorgcschriebenen Versicherung (8)
ausgestellte Deklaration des Führers desjenigen
Schiffes , welcher das Jägerschiff absendet , beglaubigt
wird.

8 . Die Ankunft des Schiffes ist dem Zollamt , bei wel¬
chem die Abfertigung geschehen soll , anzuzeigen , und
demselben spätestens 24 Stunden nachher das Tagebuch,
sowie die übrigen amtlichen Papiere (6b und 7) und
eine schriftliche Deklaration der cingebrachten Fischerei-
Produkte zu überreichen.

Dabei hat der Schiffsführer und auf Erfordern
auch der ihm im Kommando zunächst Stehende die
an EideSstatt zu bekräftigende Versicherung abzugebcn,

a . daß die mit dem Anspruch aus Zollfreiheit cin¬
gebrachten Fischereiprodukte sämmtlich von dem
eigenen Fange der Schiffsmannschaft herrührcn,
bezw . in dem Falle zu 6, daß dieselben sämmt¬
lich in dem ausdrücklich für die Verarbeitung
genehmigten Etablissement verladen und

b . daß dieselben auf dem Transport weder ganz
noch zum Theil durch Kauf , Tausch :c. erworben
sind.

In dem Falle der Umladung (7) hat der
Schiffsführer an EideSstatt zu versichern , daß die
Fischereiproducte sämmtlich in dem ihm nach der
Konsularbeschcinigung überwiesenen Fange des
betreffenden Schiffes bestehen.

9 . Das Zollamt kann bei Revision der Schiffe und ihrer
Ladung durch Vernehmung der Mannschaft oder in



anderer Weise von der Richtigkeit der Deklaration
Ueberzcugung nehmen.

10. Erfolgt die Einfuhr von Fischereiproducten von dem¬
selben  Unternehmer über verschiedene Hafcnplätzc,
so kann demselben aufgegcbcn werden, über die gc-
sammten Freischreibungen der über die verschiedenen
Häfen eingcführten Fischereiprodukte periodische Zu¬
sammenstellungen einzureichen; auch kann derselbe zur
Vorlage der Abschlüsse seiner Bücher angehalten
werden.

11) Die Einbringung und Anmeldung fremder Fischerci-
producte als Ergebnisse des eigenen Fanges zieht
neben der Strafe der Zolldcfraude den Ausschluß
von den Zollbegünstigungen der Seefischerei nach sich.

Die Nichtbeachtung von Kontrolvorschriftcn wird
mit Ordnungsstrafe von 3—30 Mark bestraft.

11. Die vorstehenden Vorschriften finden auf die einer
Abgabe nicht zu unterwerfende Fischerei an den
deutschen Sceküsten keine Anwendung. Es können
jedoch von der betreffenden Directivbchörde nach den
örtlichen Verhältnissen Kontrolvorschriften erlassen
werden, um der Einbringung von Muschel- und
Schallhieren, welche nicht an deutschen Küsten gebrochen
worden, vorzubeugen."

werden hierdurch mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß
gleichzeitig die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
26. Februar 1855, betreffend die zollfreie Einlassung der
Produkte der vereinsländischen Seefischerei, (Gesetzband XIV.
S . 476) außer Kraft getreten ist.

Oldenburg, den6. Juni 1874,
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.
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ükZ 26 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 28 . Juni 1874

betreffend das dem Wagen -Fabrikanten H . C . Mari in Det¬
mold ertheilte Erfindungs -Patent.

üks 27 . Bekanntmachung des StaatsniimsteriumS vom 6 . Juli 1874,
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M 26.
Bekanntmachung des Staatsministcriums , betreffend das dem Wagen-

Fabrikanten H . C . Marx in Detmold ertheilte Erfindungs -Patent.

Oldenburg , den 23 . Juni 1874.

Das Staatsministerium macht hicmit bekannt , daß
dem Wagenfabrikanten H . C . Marx in Detmold ein Patent
auf ein Vordergelenk für Wagen , nach Maßgabe der beim
Staatsministerium , Departement des Innern , niedergelegten
Zeichnung und Beschreibung , soweit dasselbe als eigenthüm-
lich und nicht bereits bekannt zu betrachten ist, für das Groß¬
herzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit dem Vor¬
behalte ertheilt worden ist , daß das Patent erlöschen soll,
wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von heute ungerechnet , nach-



gewiesen wird, daß dasselbe im Großherzogthum zur bleiben¬
den Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 25. Juni 1874.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.
von Buttel.

M 27.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die zollamtliche

Behandlung des Waaren-Ein- und Ausgangs in den Häfen des
Herzogthums Oldenburg.

Oldenburg, den6. Zull 1874.

Nachdem beschlossen ist, von dem Erlaß besonderer im
8 90 des Vereins-Zoll-Gesetzes vorgesehener Hafenregulative
für die Hafenplatze des Herzogthums zur Zeit abzusehen,
werden die sür den Waaren-Ein- und Ausgang seewärts
vom Bundesrathe des Deutschen Reichs zusammengestellten
Normativbestimmungen zur gleichmäßigen Anwendung in
vorkommenden Fällen hiemitlelst in der Anlage im Auszuge
zur öffentlichen Kunde gebracht, und wird behuf deren weiterer
Ausführung Folgendes bestimmt:

1) In Beziehung auf die zu den Häfen führenden
Zollstraßen, auf die Landungs- und Löschplätze,
sowie auf die für dieselben errichteten Zoll- und
Steuerämter, Abfcrtigungsstellen und Ansage-
Posten und die denselben beigelegten Befugnisse
bleiben die bestehenden Bestimmungen in Kraft,
sowie gleichfalls unverändert in Kraft bleiben die
mittelst Bekanntmachung vom 26. Mai 1854,
betreffend die Auslegung eines Zollkreuzcrs auf
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der Jade (Oldenb. Gesetzsammlung Band XlV
Seite 201) erlassenen Vorschriften.

2) In Gemäßheit dcS§ 121 des Vcreins-Zoll-Ge-
setzes wird bestimmt, daß beladene Fahrzeuge ohne
Erlaubniß des nächsten Zollamts dem Ufer sich
nur bis aus Schiffslänge nähern dürfen. Diese
Bestimmung erstreckt sich nicht auf unverdeckte
Nachen, welche zollfreie Gegenstände geladen
haben.

3) Die Erhebung besonderer Gebühren für die amt¬
liche Begleitung, Bewachung und Abfertigung
der Schiffe, sowie für die Bewachung der Maaren
auf den Lösch- und Ladestellen(§ 10 dcö Vereins¬
zollgesetzes und Ziffer I der Anweisung zur Aus¬
führung desselben, Anlagev. der Bekanntmachung
vom 13. Januar 1870 (Oldenb. Gesetzsammlung
Band XXI Seite 241) tritt ein, wenn die Ver-
absäumung gesetzlich den Bethciligtcn obliegender
Verpflichtungen oder die Gestattung einer Aus¬
nahme von den gesetzlichen Vorschriften einen
Mehraufwand an Arbeitskräften im Interesse
der Zollsicherheit nothwendig macht.

Die BewachungSgebühr beträgt, wenn die
Bewachung beziehungsweise die Beaufsichtigung
des Löschens und Ladens während der Zeit von
6 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends nicht über
8 Stunden dauert, 15 Groschen. — Dauert die¬
selbe länger, oder findet sie zu einer anderen
Zeit statt, so ist bis zu 24 Stunden 1 Thlr. und
für jede ferner angefangenen 24 Stunden eben¬
falls 1 Thlr. zu entrichten. Werden zu dem Ge¬
schäfte mehrere Beamte erforderlich, so ist die
Gebühr für jeden derselben mit den festgesetzten
Beträgen zu zahlen. Geschieht die Bewachung
beziehungsweise Beaufsichtigung, bei mehreren

1*
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Schiffen gemeinschaftlich, so wird die zu zahlende
Gebühr auf die betreffenden Schiffe vertheilt. In
allen Fällen, wo Diäten und Reisekosten oder
Bcwachungsgebührcn zu vergüten sind, darf die
Zahlung derselben Seitens der Zahlungspflichti¬
gen nicht an die betreffenden Beamten, sondern
nur an das Vorgesetzte Amt erfolgen.

4. Die nach Ziffer 25 der Anlage vorbehaltene Be¬
stimmung der Frist für die Abgabe der speciellen
Waaren-Eingangs Deklaration wird ans 48 Stun¬
den nach der Ankunft des Schiffes festgesetzt.

5. Zuwiderhandlungen gegen die in der Anlage er¬
lassenen Vorschriften werde» , soweit nicht die
Strafen der §8 434 bis 151 des Vereinszoll-
gcsetzcs Anwendung finden, in Gemäßheit des
8 152 dieses Gesetzes mit einer Ordnungsstrafe
bis zu 50 Thlr. geahndet.

6. Hinsichtlich des Flußverkehrs mit dem Vereins¬
auslande finden die Bestimmungen des Abschnitt VI
des Vereinszollgesctzes(88 36 bis 58) und die
zur Ausführung desselben erlassenen Bestimmun¬
gen (Anlage v . der Bekanntmachung vom 13. Ja¬
nuar 1870) Anwendung, sowie die vorstehend
unter Ziffer 1 bis 5 erlassenen Vorschriften auch
für den Flußverkchr in Kraft treten. Die mittelst
Verordnung vom 22. December 1856, betreffend
die Controle-Maßregeln über die Schifffahrt auf
der Unterwcser (Oldenburg. Gesetzsammlung
Band XV, Seite 425) erlassenen Vorschriften
werden durch gegenwärtige Bekanntmachung nicht
berührt.

7. Die Bekanntmachung vom 14. Oktober 1857,
betreffend das Zollabfertigungsversahren bei den
in den Hafenplätzen des Herzogthums errichteten
Zollämtern in Beziehung auf den Maaren-Ein-
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gang wasserwärts (Oldenb . Gesetzsammlung
Band XIV S . 885 ) tritt , soweit dieselbe zur
Zeit noch gültig ist, hiermit außer Kraft.

Oldenburg , den 6. Juli 1874.

Staatsministerium.
Departement der Finanzen.

R u b st r a t.

Lubinus.

Anlage.

Auszug
aus den

Aormaüvbefünnnungen für die
Mfenregutative.

(Vom Bundesrathe festgestellt am 26 . Juni 1871 .)

I. Vorschriften für die Einfuhr.
1. Einfahrt in Len Hafen.

X. Für Häfen mit Ansageposten.
5) Jeder nach 8 21 des Bcreinszollgesetzes zur Ein¬

haltung der Zollstraße verpflichtete Schiffsführer,
welcher in einen Hafen eiuzulaufen beabsichtigt , hat
sich bei dem Anjageposten zu melden und dem mit
der Abfertigung beauftragten Beamten , dessen An¬
kunft abzuwarten ist, sämmtliche über seine Ladung
sprechende Papiere abzugeben . Der Schiffssührer ist
zugleich verpflichtet , dem Ansageposten eine von ihm



Unterzeichnete Deklaration der Zugänge zum Schiffs¬
räume und etwaiger geheimer Behältnisse — Luken-
deklaration — , nach dem Muster ä . zu übergeben,
auch dem Beamten diese Zugänge und Behältnisse
an Ort und Stelle zu zeigen.

6) Wo es die örtlichen Verhältnisse räthlich machen,
können in Verbindung mit den Vorschriften unter
Nr . 5 in die Hafenregulative Bestimmungen aus¬
genommen werden , nach denen die cinlaufenden
Schiffe an einer bestimmten Stelle in der Nähe des
Ansagepostcns vor Anker zu gehen , beziehungs¬
weise anzuhalten haben und die gewählte Stelle
ohne Erlaubniß der Zollbeamten vor geschlossener
Abfertigung nicht verlassen dürfen , und wodurch
einem unerlaubten Verkehr zwischen den Schiffen und
dem Lande vorgebeugt wird.

7) Für die Weiterfahrt tritt in der Regel amtliche Be¬
gleitung ein , doch kann nach dem Ermessen des
Amtes statt der Begleitung Schiffsverschluß in An¬
wendung kommen , wo die örtlichen Verhältnisse
keine Bedenken ergeben . Letzteren Falls sind die Zu¬
gänge zu den Laderäumen , soweit dieselben die
Anlegung eines sicheren Verschlusses gestatten , amt¬
lich zu verschließen und die in nicht verschließbaren
Räumen befindlichen , von dem Schiffsführer münd¬
lich anzugebenden Maaren in der Lukendeklaration
(Nr . 5) oder in dem Ansagezettcl (Nr . 8 ) nach Stück¬
zahl , Verpackungsart rc. so vollständig als thunlich
zu verzeichnen.

Wenn amtliche Begleitung des Schiffes un¬
geordnet wird , bedarf es der Vcrschlußanlage und
der Aufzeichnung der in nicht verschließbaren Räumen
befindlichen Waaren nicht . Ausnahmsweise kann
für den Verkehr in den einzelnen Hafenplätzen so-
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wohl von der amtlichen Begleitung, als von dem
Schiffsverschluß abgesehen werden.

8) Die nach Nr. 5 abgegebenen Ladungspapiere werden
demnächst von dem Ansageposten nebst der Luken¬
deklaration in Gegenwart der Schiffsführer ein-
gestcgelt, an daö betreffende Grenzzollamt adresstrt
und mit dem von dem Ansageposten nach Muster 8.
auszuferligenden Ansagezettel, falls amtliche Be¬
gleitung eintritt, dem begleitenden Beamten, andern¬
falls dem Schiffsführer zur Abgabe bei dem Grenz¬
zollamt ausgehändigt.

Hieraus hat der Schiffsführer den Weg zum
Grenzzollamt ohne weiteren, als den durch natür¬
liche Hindernisse bedingten Aufenthalt und ohne
daß die Ladung eine Veränderung erleidet, fortzu¬
setzen.

9) Abweichungen von den Vorschriften unter Nr. 7
und 8 können mit Rücksicht auf die örtlichen Ver¬
hältnisse nöthig werden:
s) für Häfen, in denen die Einrichtung besteht, daß

die begleitenden Beamten erst auf dem Wege
vom Ansagcposten zum Grcnzollamt ausgenommen
werden, oder für welche hinsichtlich der Kontro-
lirung des Transports auf diesem Wege noch
andere besondere Verhältnisse zu berücksichtigen sind;

b> für Häfen, woselbst nur Schiffsbegleitung in
Anwendung kommt;

c) für Häsen, bei denen die Entfernung vom An¬
sagcposten zum Grenzzollamt so kurz ist, daß sich
vom Ansageposten oder vom Lande aus die Fahrt
des Schiffes bis zum Grenzzollamt leicht über¬
wachen läßt, und in welchen deshalb die Ver¬
schlußanlage oder die Anordnung der amtlichen
Begleitung bei dem Ansagcposten nur ausnahms¬
weise einzutretcn hat;



6) auch wird in geeigneten Fällen , namentlich wenn
amtliche Begleitung stattfindet , zu gestatten sein,
daß die Abgabe der Lukendeklaration oder die
Revision der Schiffszugänge erst bei dem Grenz¬
zollamt Antritt , wie es auch zugelaffen werden
kann , die Abgabe der Schiffsprovisionsliste
(Nr . 19 . o) bei dem Ansageposten vvrzuschreiben.

10) Den Führern der periodisch den Hafen besuchenden
Schiffe kann gestattet werden , statt der jedesmaligen
Ausfertigung einer Lukendeklaration (Nr . 5) eine
einmalige Lukendeklaration auszustellen , welche nach
erfolgter amtlicher Beglaubigung an Bord des
Schiffes zur Einsicht der Beamten bereit zu halten
und nur bei eintrctenden Veränderungen zu erneuern ist.

I I ) Unmittelbar nach der Ankunft der vom Ansageposten
abgefertigten Schiffe bei dem Grenzzollamt hat der
Schiffsführer den ihm angewiesenen Platz einzu-
nehmen und sich demnächst persönlich oder durch
einen legitimirten Stellvertreter bei dem Amte , wel¬
chem gleichzeitig der von dem Ansageposten aus-
gefertigtc Ansagezettel und die daselbst unter Siegel
gelegten Schiffspapiere zu übergeben sind , zu melden
und sich über die gewünschte Zollabfertigung zu er¬
klären . Sind die Papiere , weil das Schiff unter
Begleitung angekommen ist, nicht in Händen des
Schiffsührers , so hat derselbe dem Zollamt darüber
Anzeige zu machen , damit letzteres die Ablösung
der Begleitung und die Ablieferung der Papiere
veranlassen kann.

12 ) Das weiter einzuhaltende Verfahren ist überein¬
stimmend mit dem nachstehend für die Grenzzollämter
ohne Ansageposten vorgeschriebeneu , mit der Modifi¬
kation , daß bei den Grenzzollämtern mit Ansage-
Posten die Schiffspapiere und Lukendeklarationen
bereits bei dem Ansageposten abgegeben werden und
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daß der bei dem Ansageposten angelegte Verschluß
(Nr . 7), wenn derselbe bei der vorläufigen Revision
des Schiffes (Nr . 21 ) als sichernd erkannt wird,
bis zur Löschung der Ladung beziehungsweise bei
der Wciterabfertigung belassen werden kann.

13 ) Die Bestimmungen unter Nr . 5 bis 12 finden auch
bei solchen Grenzzollämtern Anwendung , welche zu
Ansageposten für andere Grenzzollämter erklärt sind,
insoweit bei elfteren die Abfertigung der eingehenden
Schiffe im Ansageverfahren beantragt wird . Hin¬
sichtlich der bei jenen Aemtern vorzunehmenden zoll¬
amtlichen Abfertigungen sind , neben den bezüglich
ihrerAbfertigungsbefugnissegetroffenen Bestimmungen,
die nachfolgenden Vorschriften für Häfen ohne An¬
sagepasten maßgebend.

L . Für Häfen ohne Ansageposten.
14 ) Jeder nach § 21 deS Vereinszollgesetzes zur Ein¬

haltung der Zollstraße verpflichtete Schiffsführer hat
sich unmittelbar nach der Ankunft im Hasen bei
der Hafenbehördc anzumelden und den ihm an¬
gewiesenen Platz einzunehmen . Derselbe hat sich
sodann persönlich oder durch einen legitimirten Stell¬
vertreter bei dem Zollamte zu melden und unter
Abgabe sämmtlicher über seine Ladung sprechenden
Papiere über die gewünschte Zoll -Abfertigung zu
erklären.

15) Bei Schiffen , welche im Ansageverfahren weiter ab¬
gefertigt werden sollen (Nr . 34 ) , kann zugelassen
werden , daß die Schiffspapiere den zum Zweck der
Zollabfertigung abgesendetcn Beamten an Bord
ausgehändigt werden.

16 ) Bevor die vorläufige Revision des Schiffes statt¬
gefunden hat (Nr . 21 ) , darf dasselbe ohne Erlaubniß
der Zollbehörde weder am Ufer anlegcn , noch irgend



einen Verkehr mit dem Lande oder mit anderen
Schiffen unterhalten. Auch kann vorgeschriebm
werden, daß die Schiffe dis zur Beendigung der
vorläufigen Revision an üblicher Stelle zu flaggen
haben.

17) Die Zollbehörde ist befugt, das Schiff sofort nach
der Ankunft durch ihre Beamten besetzen zu lassen.
Derselben ist von jeder Veränderung des Anlege¬
platzes zuvor Anzeige zu machen.

18) Den an Bord befindlichen Passagieren ist das Ver¬
lassen des Schiffes nach der Abfertigung ihres Reise¬
gepäckes, welche auf geschehene Anzeige bei dem
Amte mit thunlichster Beschleunigung vorzunehmen
ist, gestattet.

Auf zollpflichtige, zum Handel bestimmte Maaren,
welche Reisende mit sich führen, finden die Bestim¬
mungen unter Nr. 19 ff. Anwendung.

2. Abfertigung im Hafen.

ri. Abfertigung der zu entlöschenden Schiffe.

19) Spätestens innerhalb 24 Stunden nach der Ankunft
im Hasen hat der Schiffsführer oder ein Bevoll¬
mächtigter desselben
a) eine generelle Deklaration über die Ladung

(Manifest) — Muster 6.,
b) eine Deklaration über die Zugänge zu dem Schiffs¬

raum und etwaige geheime Behältnisse (Luken¬
deklaration) — Muster — und

o) eine Deklaration über die an Bord befindlichen,
für den Gebrauch der Schiffsmannschaft und des
Schiffes bestimmten Mund- und anderen Vor-
räthe, die Effekten der Schiffsmannschaft und die
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Schiffs-Jnventarienstücke (Schiffsprovisionsliste)
Muster 0 .,

auSzufcrtigen und bei dem Zollamte ein.
Statt der generellen Deklaration ( , . .

gleich die specielle Deklaration (Nr. 25), welche als¬
dann auch auf die für die erstcre vorgeschriebenen
besonderen Angaben zu erstrecken ist, abgegeben
werden.

20) Zur Ausstellung der generellen Declaration(Nr. 19 a)
werden die dem Amte übergebenen Ladungspapiere
(Nr. 14) nach erfolgter Abstempelung und Numme-
rirung dem Schiffsführer zurückgegcbcn.

Die der Deklaration wieder beizufügenden La¬
dungspapiere sind sodann von dem Amte mit der
Deklaration zu vergleichen und, wenn sich hierbei
Uebereinstimmung ergiebt, beziehungsweise nach statt-
gchabter Erörterung etwaiger Abweichungen und
Berichtigung der Deklaration, dem Schiffsführer
wieder zuzustellcn.

Die Schiffsprovistonöliste(Nr. 19o) ist in zwei
Exemplaren auszufertigen, von welchen das eine nach
geschehener Revision(Nr. 21) von dem Schiffsführer
bis zum Wiederausgang in See an Bord in Ver¬
wahrung zu nehmen ist.

21) Nach erfolgter Uebergabe der unter Nr. 19 genann¬
ten Deklarationen erfolgt die vorläufige Revision des
Schiffes. Durch dieselbe sollen die Beamten davon
Ueberzeugung erlangen:

s) daß die von dem Schiffsführer abgegebene
Lukendcklaration(Nr. 19b) hinsichtlich der Zu¬
gänge zum Schiffsraum und etwaiger ge¬
heimer Behältnisse, welche den Beamten an
Ort und Stelle zu zeigen sind, vollständig und
richtig ist;

unter Beobachtung der zugehörigen Anleitungen



b) daß die als verschlußfähig bczeichnetcn Waaren-
räumc des Schiffes sich zur Anlegung eines
sichernden amtlichen Verschlusses eignen,

«ff daß alle außerhalb dieser Räume befindlichen
Maaren in der generellen Deklaration ange¬
geben sind.

Zugleich findet die specielle Revision des Proviants,
sowie der Effekten der Schiffsmannschaft und des
Reisegepäcks der Passagiere , sofern nicht das letztere
bereits nach Nr . 18 abgeferligk ist oder dafür Ab¬
fertigung unter Begleitschein - Kontrole beantragt
wird , statt , imgleichen , soweit thunlich , die Revision
der Schiffsvorräthe , der Utensilien und Jnvcntaricn-
stücke (vergl . Nr . 31 ) .

22 ) Der Schiffsproviant wird insoweit zollfrei und außer
Kontrole gelassen , als derselbe den muthmaßlichen
Bedarf der Schiffsmannschaft während der Dauer
des Aufenthalts des Schiffes im Lande nicht über¬
steigt . Dagegen werden die diesen Bedarf über¬
steigenden Mengen zur Verzollung gezogen oder auf
den Antrag des Schiffsführers unter amtlichen Ver¬
schluß gesetzt.

Letztere können auch in die Niederlage ausgenom¬
men oder in geeigneten Fällen unverschlossen in den
Händen des Schiffsführers belassen werden.

Wird bei längerem Aufenthalt des Schiffes im
Hafen der freigelassene Vorrath erschöpft , so kann
ein weiterer Theil zollfrei verabfolgt werden , in
welchem Falle beiden Eremplaren der Provisionsliste
eine bezügliche amtliche Bemerkung beizufügcn ist.

Derjenige Schiffsproviant , welcher an das Land
gebracht werden soll , um dort in den freien Verkehr
zu treten , unterliegt der Verzollung (vergl . Nr . 47 ).

23 ) Die zum Jnventarium der Schiffe gehörigen und
auf denselben befindlichen gebrauchten Gegenstände



bleiben nach der Vorbemerkung Nr . 5 zum Vereins¬
zolltarif , insofern die Schiffe Ausländern gehören
oder insofern inländische Schiffe die nämlichen oder
gleichartigen Jnventarienstücke cinsühren , als sie bei
dem Ausgange an Bord hatten , zollfrei.

Die Führer inländischer Schiffe sind verpflichtet,
amtlich beglaubigte Jnvcntaricnverzeichnisse von der
Einrichtung des Musters L . an Bord bereit zu halten,
auf Grund deren die Revision der Jnventarienstücke
vorgenommen wird , und worin die verzollten neuen
Jnventarienstücke von dem Amte , welches die Ver¬
zollung vornimmt , nachzutragen sind.

Schiffsinventarienstücke aller Art . welche an das
Land gebracht und in den freien Verkehr gefetzt
werden sollen , unterliegen , insofern deren Abstammung
aus dem Inland oder deren bereits erfolgte Verzol¬
lung nicht nachgewiescn wird , dem tarifmäßigen
Eingangszolle.

Kleidungsstücke , Wäsche und anderes Rcisegeräth
der Schiffsmannschaft werden auf Grund der Vor¬
bemerkung Nr . 4 zum Vereinszolltarif zollfrei ge¬
lassen.

24 ) Sobald die vorläufige Revision des Schiffes (Nr . 2l)
beendigt ist, werden die Waarenräume desselben und
die etwa die Deck- und Kajütfracht bildenden zoll¬
pflichtigen Waaren , soweit sie dazu geeignet sind
und deren specielle Revision nicht sofort bewirkt
werden kann , ferner die etwa noch nicht abgesertigtcn
Schiffsvorräthe und Jnventarienstücke unter amtlichen
Verschluß gesetzt, oder das Schiff bleibt unter amt¬
licher Bewachung.

25 ) Binnen einer von der Zollbehörde örtlich zu be¬
stimmenden Frist nach der Ankunft des Schiffs im
Hafen hat der Schiffsführer oder der Waaren-
Empfänger die eingegangenen Waaren dem Grenz-



zollamte spcciell zu deklariren . Zur spccicllcn De¬
klaration der unter der Ladung befindlichen zollfreien
Gegenstände , welche bei dem Grenzzollamt in den
freien Verkehr treten sollen , kann die generelle De¬
klaration milbenutzt werden . Letztere ist alsdann
durch die Angabe der Waarenmenge und soweit
nöthig durch genauere Bezeichnung der Waarengat-
tung zu ergänzen (vcrgl . auch Nr . 19 Abs . 2) .
Wird die Deklaration durch den Waaren -Empfänger
übergebe » , so kann das Amt verlangen , daß der¬
selbe sich durch Vorzeigung des Eonnoiffemcnts oder
in sonst geeigneter Weise als solcher legitimire.

26 ) Die Entlöschung der Schiffe darf nur an der von
der Zollbehörde dazu bestimmten Stelle erfolgen.
Die Zulassung zur Entlöschung geschieht in der
durch die Uebergabc der speciellen Deklarationen
bedingten Reihenfolge . Unter sonst gleichen Voraus¬
setzungen entscheidet hierbei die Zeit der Ankunft
der Schiffe im Hafen.

27 ) In Fällen dringenden Bedürfnisses , z. B . bei be¬
schädigten Schiffen , kann mit Genehmigung deS
Amtes die sofortige Entlöschung erfolgen . Bei den
Dampfbooten wird auf thunliche Beschleunigung der
Abfertigung Bedacht genommen werden.

28 ) Es ist zulässig , in dringenden Fällen die Entlöschung
eines Schiffes vor der Uebergabc der speciellen De¬
klarationen zu gestatten , vorausgesetzt , daß die Aus¬
ladung unter amtlicher Aufsicht stattfinden kann , und
daß geeignete Räume vorhanden sind , um die aus¬
geladenen Maaren bis zum Zeitpunkt der Zollabfer¬
tigung unter sicheren amtlichen Verschluß zu nehmen.

29 ) Der Schiffsführer ist verpflichtet , die Entlöschung,
nachdem das Zollamt die Anweisung dazu crtheilt
hat , ohne Zögerung zu bewirken und zu diesem
Zwecke eine angemessene Zahl Arbeiter zu stellen,
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widrigenfalls das Amt die Entlöschung auf seine
Gefahr und Kosten herbeiführen kann. — Nach
örtlichem Bedürfnisse kann die Ausladung durch
Führung von Notizbüchern, Ausladescheinen w.
kontrolirt werden.

30) Hinsichtlich der Abfertigungsstunden sind die Be¬
stimmungen im 8 133 des Vercinszollgesetzes maß¬
gebend.

Wenn die Ausladung eines Schiffes auf An¬
trag des Schiffsführers ausnahmsweise zur Nacht¬
zeit gestattet wird, hat der Schiffsführer auf seine
Kosten für die erforderliche Beleuchtung zu sorgen.

31) Nach beendigter Entlöschung erfolgt die Abfertigung
der Schiffsvoiräthe, Utensilien und Jnventarienstücke,
soweit solche nicht bereits bei der vorläufigen Revi¬
sion des Schiffes(Nr. 21) bewirkt worden ist, und
die Schlußrevision des Schiffes. Bei letzterer sind
sämmtliche Räume des Schiffes zu rcvidiren, um
Sicherheit darüber zu erlangen, daß sich keine un-
deklarirten zollpflichtigen Gegenstände mehr an Bord
befinden.

Nach der Schlußreviston hat der Schiffsführer
den Löschplatz auf Verlangen des Amtes mit dem
Schiffe ungesäumt zu verlassen.

32) Die entlöschten Gegenstände werden sogleich an der
Ausladestelle nach Maßgabe des Bereinszollgesetzes
und der auf Grund desselben erlassenen Regulative
und sonstigen allgemeinen Vorschriften revidirt und
abgefertigt und müssen hierauf, insoweit das Zoll¬
amt keine Ausnahmen gestattet, sogleich von der
Revisionsstelle entfernt werden.

ö. Abfertigung der weitergehenden Schiffe.
33) Auf Antrag des Schiffführers kann mit Genehmi¬

gung des Grenzzollamtes das Schiff ohne vor-



gängige Entlöschung auf ein zur Vornahme der
Abfertigung desselben befugtes Amt im Innern im
Ansagcverfahren oder unter Beglcitscheinkontrole ab¬
gelassen werden . Die betreffenden Aemter sind in
dem Hafenregulativ für das Grenzzollamt anzugeben.

34 ) Bei Anwendung des Ansageverfahrens erfolgt die
Abfertigung nach den Vorschriften unter Nr . 5 bis 10.

Das Schiff wird in der Regel mit zwei Beamten
besetzt, welche dasselbe zu beaufsichtigen und nach
dem Bestimmungsort zu begleiten haben . Dem Er¬
messen des Amtes bleibt es überlassen , das Schiff
nur mit einem Beamten zu besetzen, wenn dies zur
Sicherung des Zollinteresscs ausreichend erscheint.

Befindet sich vor dem Grenzzollamt ein Ansage-
Posten , so wird der etwa von letzterem angelegte
Verschluß bei der Besetzung des Schiffes durch die
Aufsichtsbcamten abgenommen und für den Weiter¬
transport zum Bestimmungsort ein neuer Ansage-
zcttel (Muster 8 .) ausgefertigt (Nr . 15 ) .

35 ) Den Führern der nach Nr . 34 im Ansagevcrfahren
abgefertigten Schiffe kann die Annahme von Bei¬
ladungen von Passagier -Effekten und anderen im
freien Verkehr befindlichen Gegenständen , sowie von
unter Begleitschein -, Deklarationsschein - oder Ueber-
gangsschein -Kontrole abgefertigtcn Waaren , insofern
diese Gegenstände gesondert von den übrigen Gütern
geladen werden können , gestattet werden.

Der Schiffsführer hat alsdann ein Verzeichniß
der beizuladendcn Gegenstände , auf Grund dessen
die Verladung derselben amtlich zu kontrolircn ist,
nebst den über diese Gegenstände sprechenden Papieren
zu übergeben , welche letzteren nebst dem genannten
Verzcichniß einzusiegeln und de» Begleitungsbeamten
zur Abgabe an das Amt des Bestimmungsortes zu
übergeben sind.
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36 ) Soll die Ladung des Schiffes ohne Entlöschung
des letzteren unter Begleitscheinkontrolc weiter ab.
gefertigt werden , so finden die Bestimmungen unter
Nr . 19 bis 25 Anwendung . Die Abfertigung er¬
folgt auf Grund der abzugcbenden spcciellen Dekla¬
ration ; einer vorgängigcn Revision der Maaren
bedarf es nicht , sofern die Deklaration den gesetz¬
lichen Erfordernissen ( V . Z . G . §8 22 bis 25 u . 42)
entspricht.

37 ) Der Weitertransport geschieht unter Schiffsvcrschluß
oder , insofern kein sicherer amtlicher Verschluß an¬
gelegt werden kann , unter amtlicher Begleitung.
Die Lukendeklaration (Nr . 19 ll) und die Schiffs¬
provisionsliste (Nr . 19 o) nebst den Schiffspapieren
werden amtlich versiegelt und dem Schiffsführer
beziehungsweise den begleitenden Beamten nebst dem
Begleitschein zur Ablieferung an das Beglcitschein-
Empfangsamt übergeben.

Hinsichtlich etwaiger Beiladungen ist nach den
Bestimmungen unter Nr . 35 zu verfahren.

38 ) Die Abfertigung nach den Bestimmungen unter
Nr . 33 ist auch dann zulässig , wenn ein Thcil der
Ladung bei dem Grenzzollamt entlöscht und nur
der Rest ohne Ausladung weiter befördert werden
soll. Auf den zu entlöschenden Theil finden als¬
dann die Vorschriften unter Nr . 19 bis 32 bezw.
Nr . 46 und auf den weitergehenben Theil die be¬
treffenden Bestimmungen unter Nr . 33 bis 37
Anwendung.

Soll der weitcrgehende Theil der Ladung mit
Begleitschein abgefertigt werden , so ist derselbe ge¬
trennt von dem zur Ausladung bestimmten Theil
speciell zu deklariren (vergl . auch Nr . 44 und 45 ) .

39 ) Die Schiffer müssen ihre Fahrt zum Bestimmungs¬
ort unverweilt und ohne weiteren Aufenthalt , als

2
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durch natürliche Hindernisse unvermeidlich wird,
fortsetzen auch während derselben die Ladung un¬
berührt lassen. Die Schiffe dürfen ohne Erlaubniß
der Zollbehörde auf der Fahrt weder am Ufer an-
legen, noch mit dem Ufer oder mit anderen Schiffen
Verkehr treiben.

40) Das weiter einzuhaltende Verfahren richtet sich nach
den für die Abfertigung im Hafen des Bestimmungs¬
ortes ergangenen betreffenden Vorschriften.

L. Besondere Bestimmungen,
s. Schiffsleichterungen.

41) Soll die Ladung eines Schiffes vor dem Eintritt
in den Hafen ganz oder theilweise in Leichterschiffe
umgeladen werden, so hat der Schiffsführer dem
Grenzzollamt hiervon unter Ucbergabe der über die
Ladung sprechenden Papiere Anzeige zu machen
und für jedes Leichterschiff einen Leichterladcschcin
zu erwirken.

Die Umladung erfolgt unter amtlicher Aufsicht.
Für den Weitertransport der Maaren zum Grenz¬
zollamt findet nach Anordnung desselben Schiffs¬
verschluß oder amtliche Begleitung Anwendung.

Der Leichterladeschein, in welchem von den kon-
trolirenden Beamten die ungeladenen Kolli zu ver¬
zeichnen sind, ist nach Beendigung der Umladung
mit einer bezüglichen Bescheinigung des kontroliren-
den Beamten und der unterschriftlichen Anerkennung
durch den Führer des Leichterschiffes zu versehen und
dem letzteren, beziehungsweise dem begleitenden Be¬
amten, versiegelt zur Beförderung an das Grenzzoll¬
amt zu übergeben.

42) Wenn die Leichterung bei dem Ansageposten oder
bei dem Grenzzollamt vorgenommcn werden soll,
so ist ebenfalls nach den Bestimmungen unter



Nr . 41 zu verfahren . Jedoch kann alsdann mit
der Genehmigung der Zollbehörde von der Aus¬
stellung eines Leichtcrladcscheins und der Aufzeich¬
nung der in die einzelnen Leichterschiffe umgeladenen
Maaren abgesehen werden . Im klebrigen sind für
die Abfertigung bei dem Ansagcposten die Bestim¬
mungen unter Nr . 5 bis 8 und für das Verfahren
bei dem Grenzzollamt die Bestimmungen unter
Nr . 11 und 12 beziehungsweise unter Nr . 14 bis
17 und hinsichtlich der bei dem Grenzzollamt zu
entlöschenden Maaren die Bestimmungen unter
Nr . 19 bis 32 maßgebend.

Für Leichterschiffe bedarf es nur der einmaligen
Abgabe der Lukcndeklaration (Nr . 10 ), auch kann
unter Umständen von derselben ganz abgesehen wer¬
den.

Im Falle der Leichterung bei dem Ansagepostcn
sind die einzelnen Leichterschiffe in dem Ansagczettcl
zu bezeichnen.

Wenn die gesammte Ladung des Hauptschiffes
in Leichterschiffe umgeladen worden ist , kann die
Schlußreviston des elfteren (Nr . 3l ) sofort an Ort
und Stelle vorgenommen werden.

43 ) Die nach Nr . 33 bis 38 gestattete Abfertigung der
zu Wasser »ach dem Bestimmungsorte weitergehen¬
den Maaren im Ansageverfahreu oder unter Be-
gleitschein -Kontrole ist auch dann zulässig , wenn die
Ladung zuvor ganz oder theilweisc in Leichterschiffe
umgeladen werden soll.

44 ) Bei der Abfertigung im Ansageverfahren finden die
. Bestimmungen unter Nr . 41 und 42 und beziehungs¬

weise unter Nr . 34 Anwendung . Diese Abfertigung
ist unzulässig , wenn ein Leichterschiff Ladungen von
verschiedenen Hauptschiffen einnimmt . Der Schiffs-
führcr muß auch dann , wenn das Hauptschiff seine



Ladung ganz an Leichterschiffe abgegeben hat , für
die Berichtigung des Dcklarationspunktesam Be¬
stimmungsort persönlich oder durch einen Bevoll¬
mächtigten Sorge tragen.

45) Findet die Abfertigung unter Beglcitschcinkontrole
statt (Nr. 36) , so ist für jedes Leichterschiff, und,
wenn das Hauptschiff nicht bei dem Grenzzollamt
zurückbleibt, auch für dieses ein besonderer Begleit¬
schein auszufertigen.

6. Umladung auf Eisenbahnen.
46) Soll die Schiffsladung ganz oder theilweise auf

der Eisenbahn weiter versendet werden, so geschieht
die Entlöschung des Schiffes und die Verladung
der Maaren zur Bahn unter amtlicher Aufsicht auf
Grund der zu übergebenden generellen Deklaration.
Die Abfertigung der auf der Eisenbahn wcitcr-
gchenden Maaren erfolgt nach Maßgabe der Be¬
stimmungen des Regulativs über die zollamtliche
Behandlung des Güter- und Effektentransports auf
den Eisenbahnen. Der Abgabe einer speciellen De¬
klaration über dieselben bedarf es nicht.

Das gedachte Verfahren ist jedoch nur dann
zulässig, wenn die Eisenbahn bis zum Hafen ge¬
führt ist und an dem Schienengelcise geeignete ver¬
schließbare Räume zur Aufnahme der entlöschten
Maaren bereit gestellt werden. Dasselbe kann so¬
wohl bei Grenzämtern, als auch bei Acmtern im
Innern , auf welche Schiffe im Ansageverfahren ab¬
gelassen werden, angewendet werden.

Abfertigung der aus inländischen Häfen kommenden
Schiffe.

47) Auf Schiffe, welche über See aus inländischen
Häfen kommen, finden im allgemeinen dieselben



(19

Vorschriften, wie auf die aus ausländischen Häfen
kommenden Schiffe Anwendung.

Sind jedoch die Maaren von einem inländischen
Amte nach den Bestimmungen unter Nr. 56 ff.
unter Zollkontrolc zum Wicdcreingange abgefertigt,
so vertreten die Schiffs-Ausgangsdcklaration(Nr.6l)
und die sonstigen amtlichen Bezettelungen die ge¬
nerelle und die speciellc Deklaration (Nr. 19 a und
25) und es erfolgt die Revision und weitere Ab¬
fertigung der betreffenden Maaren nach den bezüg¬
lichen allgemeinen Vorschriften (V. Z. G. 8 ll!
u. s. w.)

Der Abgabe einer Lukendeklaration(Nr. 5 oder
l9ll ) bedarf es nicht.

Die Schiffsvorräthe werden, wenn deren Ab¬
stammung aus dem freien Verkehr des Inlandes
durch einen Dellarationsschein nachgcwiesen wird,
zollfrei gekästen, und ist alsdann die Angabe der¬
selben in der Schiffsprovistonslistc(Nr. 19o) nicht
erforderlich.

Der Schiffs - Ausgangsdeklaration hat der
Schiffsführer bei dem Wiedcrcingang schriftlich die
Versicherung bcizufügen, daß er keine anderen als
die darin verzeichneten Frachtgüter an Bord habe.
Sind unterwegs ausländische Güter beigeladen
worden, so ist über die ganze Ladung eine generelle
Deklaration abzugebcn. Hinsichtlich des auS dem
Jnlande kommenden Theils der Ladung kann jedoch
darin auf die Ausgangsdeklaration verwiesen wer¬
den.

Die Weiterabfertigung der aus inländischen
Häfen eingehenden Schiffe nach den Bestimmungen
unter Nr. 33—40 ist gestattet, wobei die die Ladung
begleitenden amtlichen Bezcttelungcn ebenfalls die
Deklaration vertreten(Abs. 2.)



48) Für Schiffr, welche regelmäßig zwischen inländischen
Häfen über See verkehren, können auf Grund des
8 IN des Vercinszollgesetzes nach Bedürfnis beson¬
dere Erleichterungen zugcstanden werden.

cl. Abfertigung der wieder ausgehenden Schiffe.
49) Soll nur ein Theil der Ladung entlöscht, der Rest

aber wieder auögeführt werden, so hat der Schiffs¬
führer den letzteren zwar in der generellen Dekla¬
ration (Nr. 19a) zu verzeichnen, jedoch nicht speciell
zu deklariren. Der zur Entlöschung bestimmte Theil
ist nach den Vorschriften unter Nr. 25 ff. zu be¬
handeln, der übrige Theil der Ladung bleibt bis zur
Wiederausfuhr unter amtlicher Aufsicht.

50) Wenn der zur Wiederausfuhr bestimmte Theil der
Ladung ebenfalls entlöscht werden muß, so ist derselbe
auf Verlangen des Amtes speciell zu deklariren.
Von der speciellen Deklaration kann dann abgesehen
werden, wenn die Wiederausfuhr voraussichtlich nach
kurzer Zeit erfolgen wird und die Beaufsichtigung
der Waaren keine Schwierigkeiten darbictet. Nach
dem Ermessen des Amtes kann deren einstweilige
Ausnahme in die Niederlage ungeordnet werden.

Diese Bestimmungen finden auch dann Anwen-
wcndung, wenn die Entlöschung des zum Eingang
bestimmten Theiles der Ladung nicht in dem Hafen
selbst, sondern nach vvrgängiger Wcitcrabfertigung
im Ansagevcrfahrcn oder unter Bcgleitschcin-Kon-
trole in einem weiter zurückliegenden Hafen erfolgen
und der übrige Theil der Ladung erst nach der Zu¬
rückkunft des Schiffes wieder ausgenommen werden
soll.

51) Bei Schiffen, welche den Hafen besuchen, die jedoch
demnächst mit der Ladung wieder in Sec gehen,
einschließlich der des Nothhafcns oder deS Winter-
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lagcrs wegen cinlaufenden Schiffe, bleibt eS dem
Ermessen des Amtes überlassen, sich auf die amt¬
liche Bewachung oder Verschließung des Schiffes zu
beschränken oder zugleich die Abgabe der unter
Nr. 19 vorgeschriebenen Deklarationen zu verlangen.
Das Amt ist befugt, die zur Sicherung des Zoll-
interesse etwa für nöthig erachteten sonstigen Maß¬
regeln zu treffen.

52) Schiffe, welche nur die Rhede besuchen, ohne mit
den im Hafen befindlichen Schiffen oder mit dem
Lande zu verkehren, sind den Vorschriften unter
Nr. 14 ff. nicht unterworfen.

Wird ein solcher Verkehr beabsichtigt, so hat der
Schiffsführer dies bei dem Grcnzzollamte anzuzcigen
und die von letzterem zu treffenden Anordnungen zu
beobachten.

Die gleiche Verpflichtung besteht hinsichtlich
solcher Schiffe, welche auf der Rhede einfrieren. Das
Grenzzollamt ist befugt, den Verkehr mit dem Lande
auf bestimmte Tagesstunden und Uferstellen zu be¬
schränken.

o. Verkehr mit Booten.
53) Beladene Boote, welche von der Rhede oder von

Strandorten kommen, dürfen sich dem Ufer nur
soweit nähern, als dies nach den örtlich ertheilten
Vorschriften gestattet ist. Unverdeckte Nachen, welche
zollfreie Gegenstände geladen haben, unterliegen
dieser Bestimmung nicht.

Mit zollpflichtigen oder mit verpackten zollfreien
Gegenständen beladene Boote dürfen nur an den
hierzu besonders bestimmten Stellen anlegen.

k. Strandungen.
54) In Strandungsfällen hat das Grenzzollamt sofort

nach erhaltener Anzeige die nach den Umständen er-



forderlichen Anordnungen zur Bergung der Maaren,
der Schiffsvorräthe und Jnvcntarienstücke , sowie
zur Sicherung des Zollintereffes nach Maaßgabe
der Bestimmungen in den §§ 82 und 117 des
VereinszollgesetzeS und der hierzu erlassenen Aus¬
führungs -Vorschriften zu treffen.

Den bezüglichen amtlichen Anordnungen haben
sich der Schiffsführer und die Mannschaft des ge¬
strandeten Schiffes zu unterwerfen.

II Vorschriften für Sie Ausfuhr.
I . derfahreil ) wenn - re Verladung in einem Änsgangshnfen

erfolgt.
Güter des freien Verkehrs.

55 ) Einer Anmeldung der zur Ausfuhr seewärts be¬
stimmten Güter des freien Verkehrs bedarf es nicht.

II. Güter , dercnAusfuhr nachgewiesen werden muß.
56 ) Die zur Ausfuhr seewärts bestimmten Güter , deren

AuSgang nachgewiesen Werden muß , weil sie
a) der Zoll - oder Steuerkontrole unterliegen,
b ) mit dem Anspruch auf zollfreien Wicdereingang

ausgeführt werden sollen,
e) mit dem Anspruch aufZoll - oder Steuervergütung

in das Ausland gehen , darf der Schiffsführer
nur dann zur Verladung annehmcn , wenn die
betreffenden Güter zuvor zollamtlich revidirt und
abgefertigt , sowie mit den erforderlichen amtlichen
Bezettelungcn (Begleit - oder Uebergangsscheinen,
Niederlage -Abmeldungen , Deklarationöscheincn,
Ausfuhr -Anmeldungen ) begleitet sind und mit
denselben nach Kollizahl , Verpackungsart , Bezeich¬
nung , sowie bezüglich des etwa angelegten amt¬
lichen Verschlusses genau übercinstimmen.



Ausnahmsweise kann mit Genehmigung des
Amtes die Revision der zu verladenden Gegen¬
stände am Bord des Schiffes stattfinden.

57 ) Der Schiffsführer hat die beabsichtigte Verladung,
unter Angabe des Namens des Schiffes , der ge¬
wählten Ladestelle und der muthmaßiichcn Dauer
der Verladung , dem Amte mit Benutzung der ersten
Seiten des Formulars zu der Ausgangs -Deklaration
(Nr . 61 ) schriftlich anzumelden und die eben daselbst
schriftlich zu erthcilcnde Genehmigung des Amtes
abzuwarten , bevor mit der Empfangnahme der
Ladung an der Ladestelle begonnen werden kann.

Auch find die von dem Amte für nöthig er¬
achteten Anordnungen hinsichtlich der einstweiligen
Niederlegung der zu verladende » Güter zu beachten.

58 ) Die Verladung darf nur unter amtlicher Aufsicht
und innerhalb der aus Grund des 8 133 dcS
VereinSzollgcsctzcs bestimmten Geschäftsstuudcn statt-
findcn und ist mit thunlichster Beschleunigung zu
Ende zu führen.

59 ) Die Beiladung von Gegenständen des freien Ver¬
kehrs ist gestattet . Dieselben müssen jedoch an der
Einladestelie getrennt von den kontrolepflichtigen
Gegenständen niedergelegt werden.

Ist das Schiff zum Wiedercingang in einen
inländischen Hafen bestimmt , so sind auch die ihrer
Gattung nach cingangszollfreicn Gegenstände , welche
mit kontrolepflichtigen Gütern zusammen verladen
werden , mit Deklarationsscheinen abzusertigen und
als kontrolepflichtig zu behandeln.

60 ) Während einer Unterbrechung der Verladung kann
nach dem Ermessen des Amtes die amtliche Ver¬
schließung der Zugänge zu den Laderäumen oder
die amtliche Bewachung des Schiffes cintreten.

61 ) Nach beendigter Verladung hat der Schiffsführer



eine nach Muster 1'. auszustellcndc AusgangSdekla-
ration (Schiffs-Ausgangsdeklaration) bei dem Amte
einzureichen, zu deren Ausfertigung ihm die be¬
treffenden amtlichen Bezettelungen, nachdem darin
die Verladung der zugehörigen Gegenstände amtlich
bescheinigt ist, überwiesen werden. Einer Schiffs-
Ausgangsdeklaration bedarf cs nicht, wenn cS sich
ausschließlich um solche Güter handelt, welche auf
Grund des 8 111 des Vereinszollgesetzes mit
Deklarationsschein abgcfcrtigt sind.

62) Ist das Schiff zum Wiedereingang in einen inlän¬
dischen Hafen bestimmt, so erfolgt die Uebergabe
der Schiffs-Ausgangsdeklaration in doppelter Aus¬
fertigung. Sollen die Maaren in mehreren inlän¬
dischen Häfen zur Ausladung kommen, so ist für
jeden derselben eine Schiffs-Ausgangsdeklaration
in doppelter Ausfertigung zu übergeben. Werden
mit einer für einen inländischen Hafen bestimmten
Ladung gleichzeitig Maaren auSgeführt, welche für
einen ausländischen Hasen bestimmt sind, so ist für
letztere ebenfalls eine besondere Schisfs-Ausgangö-
deklaration auszufertigen.

63) Das Amt hat die einzelnen Posten der Schiffs-AuS-
gangsdeklaration mit den zugehörigen Bezettelungen zu
vergleichen und die Uebercinstimmung in der Schiffs-
Ausgangsdeklaration zu bescheinigen, sodann die
Art des angelegten Verschlusses darin anzugeben
und die amtlichen Vermerke unterschriftlich zu voll¬
ziehen.

61) DaS Schiff ist bis zum AuSgang unter Verschluß
oder amtlicher Bewachung zu halten.

Mit der Ausgangsabfertigung wird die Ab¬
fertigung der wieder auszuführenden Schiffsprovi¬
sionen und Schiffsinventarienstückc verbunden. Die
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letztere kann in geeigneten Fallen dem Ansageposten
überwiesen werden.

65) Gehört zu dem Ausgangsamt ein Ansageposten, so
tritt für die Kontrolirung der Fahrt bis zum An¬
sageposten in der Regel amtliche Begleitung ein.
Doch kann nach dem Ermessen des Amtes auch
Schiffsverschluß augewendet werden.

66) Die Führer von Schiffe», deren Ladung lediglich in
Waarcn des freien Verkehrs oder in Waaren be¬
steht, welche unter Begleitschein- oder UebcrgangS-
schcin-Kontrolc auf andere inländische Aemter ab¬
gefertigt sind, können mit Genehmigung des Aus-
gangsamtes von der Verpflichtung zur Anmeldung
bei dem Ansagepostcn entbunden werden.

67) Bei Waaren, welche nach einem ausländischen
Hafen bestimmt sind, wird der angelegte amtliche
Verschluß bei dem Grenzzollamt, beziehungsweise
bei dem Ansagepostcn abgenommcn, und cs gelangen
die zu der Ladung gehörigen amtlichen Bezettcluugeu,
nachdem darin die erforderlichen AuSgangsbescheini-
gnngcn ertheilt sind, an das Grenzzollamt zurück.

68) Sind die Waarcn zum Wiedercingang in einen
inländischen Hafen bestimmt, so wird der angelegte
amtliche Verschluß bei dem Auögangc belassen. Die
zu der Ladung gehörigen Bezettelungcn mit Ein¬
schluß eines Ercmplars der Schiffs-Ausgaugsdekla-
ration werden, nachdem darin der Ausgang beschei¬
nigt worden ist, versiegelt an das Amt des Wicder-
eingangs adressirt und dem Schiffsführer zur Aus¬
händigung an das letztere übergeben.

69) Zur Erleichterung der Eingangs-Abfertigung der
zur Wiedereinfuhr bestimmten Gegenstände deS
freien Verkehrs, welche ihrer Gattung nach nicht
zollpflichtig sind, kann, insofern das Schiff die An¬
legung eines sicheren Verschlusses gestattet, an die



Stelle der Deklaration nach § III des Vereins-
zollgesetzes eine Anmeldung treten, in welcher die
geladenen Gegenstände nur im Allgemeinen zu be¬
zeichnen sind und worin von Seilen deS Grenz¬
zollamtes die Art des angelegten Verschlusses an-
zugebcn, sowie die erforderliche Ausgangsbescheini-
gnng zu ertheilen ist.

Wegen weiterer Erleichterungen vergleiche
Nr. 10 und 48.

2. Verfahren, wen» Lic fl er tabuna in einem Hafen im
Innern staUfindet.

Güter , deren Ausfuhr n achgew ic sen wer den muß.
72) Bei Gütern, deren Ausfuhr erwiesen werden muß

(Nr. 56), hat, wenn sich am Vcrladungsorte eine
zur Vornahme der Abfertigung kompetente Stelle
befindet, diese die Revision der Waaren vorzuuchmcn
und das Einladen derselben, sowie nach bewirkter
Verschlußanlage, welche in Schiffs- oder in Kollo¬
verschluß bestehen kann, den Abgang des Trans¬
ports, — das Grenzzollamt dagegen beziehungs¬
weise der zugehörige Ansageposten die mit unver¬
letztem Verschluß erfolgte Ankunft und den Aus¬
gang des Schiffes nach den Vorschriften unter
Nr. 56 bis 70 zu kvntroliren.

73) Nach dem Ermessen des Amtes kann am Ver-
ladungsortc statt des amtlichen Verschlusses Be¬
gleitung des Schiffes durch Aufsichtsbeamte bis
zum Grenzzollamte eintreten oder die Ausgangs-
Abfertigung dem Grenzzollamt überwiesen werden
(Nr. 78). '

74) Die von dem Schiffsführer übergebene Schiffs-
Ausgangsdeklaration(Nr. 61), in welcher die Art
des angelegten Verschlusses beziehungsweise die Ab¬
fertigung unter amtlicher Begleitung anzumerkcn ist,



wird mit den zugehörigen Bezettelungcn eingesiegelt
und dem Schiffsführcr beziehungsweise den Be-
gleitungöbeamten zur Abgabe bei dem Grenzzollamt
ansgehändigt.

75 ) Der Schiffsführer hat dafür Sorge zu tragen , daß
die Ladung auf dem Wege zum Grenzzollamt
keinerlei Veränderung erleidet.

Hinsichtlich des Verfahrens bei der Ankunft
am Bestimmungsort finden die Bestimmungen unter
Nr . 14 bis 17 Anwendung.

76 ) Das Grenzzollamt , welchem die unter Nr . 74 ge¬
nannten Papiere zu übergeben sind , prüft den an¬
gelegten Verschluß , unterwirft die Ladung , soweit
sich hierzu ein Anlaß ergiebt , einer eingehenden
Revision und ertheilt nach erfolgter Krontrolirung
des Ausgangs deS Schiffes in der Schiffs -Aus-
gangsdeklaration und in den zugehörigen Bezctte-
lungen die erforderlichen Ausgangs -Bescheinigungen.
Ist die Ladung zur Ausfuhr nach einem auslän¬
dischen Hafen bestimmt , so werden letztere einschließ¬
lich der Schiffs -AuSgangsdeklarativn an das Amt
des Vcrladungsortes zurückgesendet.

Sollen dagegen die verladenen Gegenstände
zur Wiedereinfuhr in einen inländischen Hafen ab¬
gefertigt werden , so wird das eine Ercmplar der
in diesem Falle nach Nr . 62 zweifach auszufertigen-
den Schiffs - Ausgangsdeklaration nebst den zu¬
gehörigen Bezettclungen versiegelt und dem Schiffs¬
führcr zur Abgabe bei dem Amte , über welches
der Wiedercingang erfolgt , übergeben , und nur das
Duplikat der Schiffs -AuSgangsdeklaration an das
Amt des Vcrladungsortes zurückgesendct.

Uebereinstimmend hiermit ist zu verfahren,
wenn nach Nr . 62 mehrere Schiffs Ausgangsdekla-
rationcn zu erledigen sind.



77) Die in der vorstehend angegebenen Weise am Orte
der Verladung abgefcrtigten Gegenstände können
bei dem Greuzzollamte unter amtlicher Aufsicht
umgelaben und, wenn dieselben zum Thcil nach
einem inländischen Hafen und zum Theil nach einem
ausländischen Hafen bestimmt sind(Nr. 62), ihrer
verschiedenen Bestimmung gemäß weiter abgefertigt
werden(Nr. 76).

78) Wenn die zur Ausfuhr bestimmten Güter in einem
Hafen verladen werden, woselbst die erforderliche
Zollabfertigung nicht vorgenommen werden kann,
oder aus anderen Gründen unterbleibt(Nr. 73), so
hat sich der Schiffsführer bei dem Grenzzollamte
anzumclden, welches die Abfertigung in gleicher
Weise, wie bei den daselbst zur Verladung kommen¬
den Gegenständen, vornimmt.

Die betreffenden Gegenstände müssen so verladen
werden, daß sie dem Ausgangsamte ohne Weiteres
zur Revision vorgewiesen werden können.

LSI . Allgemeine Bestimmungen.

79) Der SchiffSführcr und die Schiffsmannschaft müssen
den dienstlichen Anweisungen der auf das Schiff
beorderten Beamten Folge leisten und den letzteren
in jeder Weise bei der Ausübung ihrer Amtsver-
richtungcn förderlich sein.

Insbesondere müssen sie bei den vorzunehmen¬
den Revisionen die erforderliche Hülfcleistung auf
eigene Gefahr und Kosten stellen. Etwaige Be¬
schwerden gegen die Beamten sind bei dem nächsten
Hauptamte vorzubringen.
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80 ) Der Schiffsführer ist verbunden , den Beamten auf
dem Schiffe ein anständiges Unterkommen zu ge¬
währen ; auch muß er dieselben , falls der Aufent¬
halt der Beamten an Bord über 12k Stunden

dauert , gegen ein angemessenes Kostgeld an seinem
Tisch aufnchmen . Es kann ferner dem Schiffs¬
führer die Berpflichtung auferlegt werden , die
Beamten vom Lande nach dem Schiffe , und vom
Schiffe an daö Land zu befördern.



Luken-
Deklaration

der Zugänge zum Schiffsräume und der geheimen Behältnisse
dcS LnZIisekon ZsAsI-Schiffes Uamlot.
geführt vom Kapitain Howsitl
aus Hüll.

I. Die Zugänge zum Schiffsräume sind folgende:

mno Großluke (Mittel - oder Hauptluke ) .
eins Kistluke (Kropfluke) .
mu6 Vorlukc (Kabelgatsluke ) .

Hintcrluk e.
Sturzl -uke- tRoof luke) .

oine Helllukc
Schootluke am Hinterschott . . .
DeSgl . am Vorderschott . . . .

revei Vorderladeporten.

H mte-rladeporten .
Ballaftportcn .

Kino Kellerluke in der Kajüte.

II . An geheimen, bei oberflächlicher Besichtigung nicht sogleich
wahrnehmbaren Behältnissen befinden sich im Schiffe

Koma.
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deklaration.
Amtliche Abfertigung.

Bei Revision des nebcnbezeichnetcn Schiffes sind a»

Zugängen zum Schiffsräume und an geheimen Behältnissen
vorgcfundc» und wie folgt verschlossen worden:

Zahl
der

vorgesundenen
Zugänge.

V c r sch! u ß, B c m crku n gen
über die

Anlegungd.Verschlusses re.Siegel. Bleie.

einer I

VIN6I'
1 §

einer I i

einer I
I
j

rvvei 3

i
einer i ! .

I
l

.i.

6elunel vio unAnxelmn.



IN. Die Vorder- und Hinterschottcn, sowie das Verdeck sind
dergestalt sicher und fest, daß sie einen Zugang zum

Waarenraume mittelst anderer als der unter I. dc-
klarirten Luken oder sonstiger Einrichtungen nicht
gestatten.

WaarenraumeS—»ochbesonderer VerschlußanleM«

Die Richtigkeit der vorstehenden Deklaration, sowie daß
außer den angeführten keine sonstigen Zugänge zum Schiffs¬
räume und keine anderen geheimen Behältnisse vorhanden
sind, bescheinige ich hierdurch.

Zugleich erkenne ich die Angabe hinsichtlich der außer
Verschluß gebliebenen Waaren als richtig an, und übernehme
ich die Haftbarkeit für die unveränderte Erhaltung des Ver¬
schlusses und für die Ablieferung der Waaren und der Schiffs¬
papiere an das Zollamt des Bestimmungsortes,

küclon, den 2. äuli 1871,
3. Uovvsi' ü,

Schiffs-Kapitain.

Anleitung
1) Die Deklaration wird auf den von der Zollstelle
2) Die Zahl der Zugänge zu 1. ist mit Buchstaben vor

für nicht vorhandene Zugänge und die sonst nicht anwendbaren
noch andere als die zu 1. bemerkten Zugänge vorhanden, so
deklariren.

3) Der Schiffsführer hat die Deklaration zu unterschreiben.
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kioliÜA bclunclcn.

Außer Verschluß sind folgende Maaren geblieben:

Lin « aul 6cm Dock bclincklicbe ciscrnc llobclrnssokins.

kiiiclvn, den 2. luti 1871.

Die Nevisionsbeamten:
Overbeck , (Zussckort ',

Orenraukseker . Orenrsukseker.

zum Gebrauch.
unentgeltlich zu verabfolgenden Formularen ausgestellt,

der betreffenden Benennung cinzuschreiben . Die Benennungen

Stellen des Vordrucks sind zu durchstreichen . Sind im Schiffe

sind dieselben auf den frcigebliebenen Linien besonders zu

3»
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n
Slbgegebn am . . .ten . 18 . . Eingetragen im Anmeldungs-

Register unter Nr. -
Die Begleitung übernehmen:

Ansagezettet.

Der Schiffsführcr,1. Uocvgicl ans Uuli wird init seineni
von jLvgv»Im»6n angelangten Unglisekon 8vgel - Schiffe
Usmlet nach äValgsst abgclassen, nachdem die von ihm über«
gcbenen Schiffspapicre, bestehend in (anzugebcn Zahl und
Art) nebst einer Lukcndcklaration in seiner Gegenwart cinge-
sicgelt und an daS Haupt-Zvll-Amt äVolgsst adrcssirt wor¬
den sind.

Amtliche Bemerkungen.

Beispiele:
Unter Verschluß abgclassen(vergl. Lukcndcklaration).
D >c Ladung besteht in Eisenbahnschienen(anzugcben,

wenn ausnahmsweise kein Verschluß und keine Begleitung
eintritt).

In den nicht verschließbaren Räumen befinden sich sechs
Tonnen Heringe (für den Fall der Abfertigung unter Schiffs-
Verschluß).



Die Schisfspapiere wurden dem lX. M Abiiefernng an

das oben genannte Amt übergeben (wenn Begleitung durch

zwei Beamte eintritt ) .
Der Abgang deS Schiffes erfolgte um 9^ Uhr Bor¬

miltags.
Uüelen , de» 2. .luli 1871.

(Stempel .)

Der Ansagep osten.

(Unterschrift .)



Einqegangen am 2. luli 1871 um 5z Uhr Nachmittags.

Weiter nachgewiesen im Deklarationsregister unter Nr.872.

Die Rückkehr der Begleitungsbeamten erfolgte um6 Uhr
iXaekmittsKs.

Wolgast, den 2. lull 1871.

Königliches Rnuxl -Zoll-Amt.

(Stempel.) (Unterschrift.)
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Abgegeben den . . . ten . 18 .. Eingetragen in das Dekla¬
rations -Register unter Nr . . . .
Die Revision übernehmen:

Generelle Deklaration
(Manifest)

des Schiffsführers (Name ) aus (Wohnort ) über den Inhalt
Dampf-

des von ihm geführten (Nationalität) Segel-
Schiffes

(Name ) von . Lasten Tragfähigkeit , kommend von (Ort,

wo die Ladung eingenommen ist .)

Die Richtigkeit der vorstehenden und der

über die Ladung des Schiffes nachstehend

gemachten Angaben versichere ich durch
meine Namens -Unterschrift.

.den . . . ten. 18 ..

Ver Schiffsführer.
(Unterschrift .)

! -!

. !



I . Deklaration.

Menge.
Brutto-
Gewicht.

n 3

r-» Q
KiN - S: rs
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I . Deklaration.

M e u g e.

Brutto-
Gewicht.



Anleitung zum Gebrauch.
1. Dcr Schiffsführer haftet für die Richtigkeit der An¬

gaben hinsichtlich der Zahl und der Art der geladenen
Kolli (Spalte 4), sowie daß keine unverpackt geladene
Waarc in dcr Deklaration verschwiegen ist.

2. Die Menge der Maaren (Spalte 6) ist nur dann
anzugcben, wenn gleichzeitig mit der generellen Dekla¬
ration die specielle Deklaration verbunden werden soll.
Erfolgt die Angabe nach einem andern Maßstabe,
als nach dem Bruttogewicht, so sind die Ucberschriften
in Spalte 6 entsprechend zu ändern. Wenn neben
dem Bruttogewicht das Nettogewicht anzugcben ist,
so wird dafür die Spalte 7 mitbenutzt. Bei zollfreien
Gegenständen kann die generelle Deklaration auch
dann zur Abgabe dcr spcciellen Deklaration mitbenutzt
werden, wenn über den zollpflichtigen Thcil dcr Ladung
eine besondere specielle Deklaration abgegeben werden soll.

3. Die Gattung^der geladenen Maaren (Spalte 7) hat
der Schiffsfühwr nach bestem Wissen anzugcben. Ist
ihm der Inhalt einzelner Kolli unbekannt, so hat er
dies in Spalte 8 zu bemerken.

4. Die Deklaration muß sich über alle Theile dcr Ladung,
mit Ausnahme der in die Schiffsprovisionsliste auf-
zunehmenden Gegenstände, erstrecken, also auch über
die zollfreien Maaren, sowie über solche Gegenstände,
welche in einem inländischen Hasen ausgenommen
worden sind, insofern nicht über letztere eine Ausgangs-
Deklaration, welche an Stelle der generellen Deklara¬
tion treten kann, ausgefertigt worden ist.

5. Bei den Kolli oder unverpackten Maaren, welche sich
außerhalb des Schiffsraumes befinden, ist in Spalte 8
der Aufbewahrungsort anzugeben.



6. Bei denjenigen Maaren , welche mit zollamtlichen Bc-

zettelungen (Begleitscheinen rc.) versehen sind , werden

diese Bezettelungcn in Spalte 8 nach Art , Ausstellungs¬

ort , Datum und Nummer angemcrkt.

7 . Ist nicht die ganze Ladung für den Hafenplatz be¬

stimmt , so wird derjenige Theil , welcher mit dem

Schiffe weiter gehen soll, unter eine besondere Abtei¬

lung gebracht.
8 . Das Eigengut des Schiffsführers und der Schiffs¬

mannschaft , mit Ausnabme dessen, was auf die Schiffs¬

provisionsliste gehört , ist in der Deklaration hinter dem

Frachtgut aufzuführen.
9 . Das Gepäck der Passagiere wird , soweit dasselbe nicht

bereits bei der vorläufigen Revision des Schiffes ab-

gefcrtigt und von letzterem entfernt worden ist , als

solches unter einer besonderen Abtheilung verzeichnet.

Bei gewöhnlichem Reisegepäck genügt die Aufführung

der einzelnen Kolli (Koffer re.) . Besteht jedoch das

Gepäck der Passagiere in Maaren , so sind diese gleich

dem Kaufmannsgute vollständig zu deklariren.

lO . Die generelle Deklaration ist in einfacher Ausfertigung

zu übergeben . Wird jedoch von dem Schiffsführer

die ausnahmsweise Gestattung des Beginnes der

Entlöschung der Ladung vor der vollständigen Uebcr-

gabe der specicllen Deklarationen beantragt , so kann

das Amt diese Gestattung , insofern letztere überhaupt

zulässig ist, von der Uebergabc einer zweiten Aus¬

fertigung der generellen Deklaration abhängig machen.



des Deklarations-Registers. des Notiz-Registers.

Schiffs-Provisions-Kste
für

das (Nationalität) --̂ ^ ^ Schiff (Name des Schiffes)
von . . Lasten Tragfähigkeit, besetzt(einschließlich des
Kapitains und Steuermanns) mit . Mann, kommend
von . geführt vom Kapital» . aus.

Anleitung zun» Gebrauch.
1. In die Schiffs-Provisions-Liste sind die an Bord be¬

findlichen, für den Gebrauch der Schiffsmannschaft und
dcS Schiffes bestimmten Mund- und anderen Vorräthe,
die Effekten der Schiffsmannschaft und die Schiffs-
Jnvcntaricnstücke mit folgenden Ausnahme» zu verzeich¬
nen. Nicht anzumelden sind:

a) Norräthe zum Gebrauch für daö Schiff, als Thran,
Oelfarbc u. s. w., soweit dieselben sich nur in der¬
bem Bedarf entsprechenden Menge auf dem Schiffe
befinden;

li) Kleidungsstücke, Bett- und Tischzeug, Koch- und
Tafelgeschirr und ähnliche Gegenstände, welche zum
persönlichen Gebrauch der Schiffsbemannung und
der Passagiere bestimmt und schon gebraucht sind;

c) bei inländischen Schiffen, welche ein amtlich be¬
glaubigtes Jnventarien-Verzeichniß führen, die in
diesem Perzeichniß eingetragenen Gegenstände (an¬
dere Jnventaricnstücke sind einzeln anzumeldcn) ;



cl) bei ausländischen Schiffen , die im Gebrauch befind-

lichen gewöhnlichen Jnventarienstücke (Anker , Schiffs-
kctten und Schiffsuhrcn sind nnzumcldcn ).

2 . Reisegeräthe der Schiffsbemannung und Schiffs -Jnvcn-
taricnstücke , welche an das Land gebracht werden sollen,

um dort in den freien Berkehr zu treten , müssen angc-

meldet werden und unterliegen , soweit deren Abstammung

aus dem Jnlande oder bereits erfolgte Verzollung nicht

nachgewiesen wird , dem tarifmäßigen Eingangszoll.
3 . Das Gewicht der Vorräthc braucht nur annähernd an¬

gegeben zu werden.
4 . Gegenstände , welche zwar anzumclden sind , deren Be¬

nennung jedoch in dem Vordrucke deS von dem Amte

unentgeltlich zu liefernden Formulars nicht angegeben
ist, werden darin mit der Feder nachgctragen.

5 . Die SchiffS -Provisions -Listc ist in zweifacher Ausfertigung

einzureichcn.



Benennung

der

Gegenstände.

i. Schiffsproviant.
I. Getränke.

Bier, Porter, Ale.
Branntwein, auch Rum, Arrak re. .
Essig.
Wein und Eider in Fässern. . .

2. Anderer Schiffsproviant.
Butter.
Fleisch, zubereitetes und Fleischwaaren.
Südfrüchte, frische.

desgl., getrocknete.
Gewürze.
Heringe(Tonnen) .
Kaffee.
Käse.
Chokolade.
Reis.
Salz.
Taback.
Cigarren.
Thee.



Davon sind
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Bemerkungen^



Benennung der Gegenstände.

II Vorräthe zum Gebrauch für das Schiff.

Oelfarbe . .
Oelfirniß.
Nägel und Bolzen.
LlltcS Eisen als Ballast.
Tauwcrk.
Segeltuch.
Lichte.
Brcnnöl.
Tbran.
Seife.

Hl Nicht gebrauchtes Reisegepäck und Reise-
geräthe der Schiffsbemannung.
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Gewicht

der zu

verzollenden

Gegenstände.

Wieder
werden

Abgabe.
registers.

4



Benennung der Gegenstände.

IV. Schiffs -Jnventarienstücke.
Bei inländischen Schiffen,

a) Dieselben sind in dem anliegenden, von dem Haupt-
Amte in iX. bescheinigten Jnventarien-Berzeich-
niß bereits verzeichnet.

I») Folgende noch nicht inventarisirte Jnventarienstücke wer¬
den hiermit angemeldet!

1.
2.

8. Bei ausländischen Schiffen.
1.  Anker Stück.
2. Ankerketten do.
3. Schiffsuhren do.

Für die richtige Angabe beim Eingang.
den . . . tcn  18

Der Schiffssührer.

Für die richtige Angabe beim Ausgang.
. den . . 18 . .

Der Schiffsführer.
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Gewicht

der zu

verzollenden

Gegenstände.

Wieder

werden ausgegan¬

gen sind.angemeldet. Hebe¬

registers.

Abgabe.

Für den richtigen Befund beim Eingang.
den . . . ten 18 ..

Die Neoisionsbeamten.

Für den richtigen Befund beim Ausgang.
den . . . ten . 18 ..

Die Neoisionsbeamten.
4*



des Registers.

Inventarien-Verzeichniß
des . Schiffes. von

Lasten Tragfähigkeit, geführt vom Kapitain

aus . besetzt(einschließlich des Kapitains und des

Steuermanns) mit Mann, gehörend nach dem

Hafenorle

Abgegeben bei dem. Zoll-Amte

am. len . k8

Für die Richtigkeit der Angaben.
Der Schiffsführer.
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Benennung der
Gegenstände.

Stück. Paar. Bemerkungen.

I . Takelage.
Gewöhnliche Takelage

eines.
Schiffes vollständig
mit folgender Aus¬
nahme:

II.  Anker.

Hauptanker . . .
Tagesanker . . .
Reserveanker . . .
Warpanker . . . .
Dragge.

III.  Ketten.

Ankerkettcn . . . .
Landfasten . . . .
Sonstige:

IV . Tauwerk.

Ankertaue . . . .
Trossen, schwere . .

„ leichte . .
Reservetauwerk . .

V . Segel-
Außer den im Ge¬

brauch befindlichen:



Benennung der
Gegenstände.

Stück. Paar. Bemerkungen.

VI . Steuermanns-
gm.

Flaggen . . . .
Stander . . . .
Kompasse . . . .
Oktanten . . . .
Sextanten . . . .
Handlaternen . . .
Fackellaternen . . .
Nachthauslampen
Senkbleie mit Leine
Handloth mit Leine
Loggelcinen . . .
Loggeglas . . . .
HalbstnndenglaS . .

VII . Bootsmanns¬
gut.

Neue Blöcke mit
Scheiben . . .

Wasserfäfser . . .
Trichter.
Blecherne Eimer . .
Tragpützcn . . . .
Thcerpützen . . .
Schmierpützcn . . .
Schlagpützen . . .
Eiserne Pechtöpfe .
Schenkelhakcn . . .
Handspeichen . . .



Benennung der
Gegenstände.

Stück. Paar. Bemerkungen.

Wandschraubcn . .
Ballastschaufeln , eis.

„ hölzerne
Splitteisen . . . .
Mantelblöcke . . .
Jynblöcke . . . .
Slnkerbögen . . .
Kcttenstopfer . . .
Pumpen . . . .
Schleifsteine . . .
Schlößer . . . .
Schrubber . . . .
Schrappmesser . .
Kanonen . . . .

VIII . Zimmer¬
mannsgut.

Aerte.
Beile.
Bohrer.
Meißel.
Hobel.
Düffel.
Mökcr.
Hämmer . . . .
Zugmesser . . . .
Schraubenschlüssel .
Kneifzangen , . . .
Feilen.
Sägen.



Benennung der
Gegenstände.

Stück. Paar. Bemerkungen.

Kalfateisen . . . .
Sägensetzcr . . .
Brecheisen . . . .
Kcttenhaken . . .

IX . Kajütsgut.

Sckretair . . . .
Tische.
Sopha.
Ofen mit Röhren .
Zangen.
Pocker.
Blechschaufeln . .
Handculen . . . .
TabackSkastcn . . .
Spuckkasten . . .
Spiegel.
Leuchter.
Lampen.
Schenkkessel . . .
Thcetöpfe . . . .
Tassen von Porzellan,

bunte

„ „ Porzellan,
weiße

Tassen von Steingut,
bunte

Tassen von Steingut
weiße

Theelöffel . . .



Benennung der
Gegenstände.

Stück. Paar. Bemerkungen.

Kaffeekannen . . .
Milchkannen . . .
Zuckerdosen . . .
Butterdosen . . .
Gcmüsekuminen . .
Kaffeekummen . .
Große Teller . . .
Dessertteller . . .
Eßlöffel.
Vorlegelöffcl . . .
Messer und Gabeln .
Vorschncidcmesser
Brotkörbe . . . .

Tischdecken . . . .
Decken, andere . .
Präsentirteller . .
Kaffeebüchsen . . .
Theebüchscn . . .
Biergläser . . . .
Weingläser . . . .
Liqueurgläser . . ,
Karaffen . . . .
Salzfässer . . . .
Senfdoscn . . . .
Pfefferdosen . .
Güsse . . . .
Oelkannen . . .
Wasscrkannen . .
Waschbecken . .
Nachttöpfe . . .
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Benennung der
Gegenstände.

»A

Blecherne Trichter .
Fernröhre . . . .
Schiffsuhren. . .
Rufhorn . . . .
Nebelhorn. . . .
KajütSglocke. . .
Mehlfässer. . . .
Eiserne Waagebalken
Handwagen . . .
Flinten.
Pistolen.
Säbel.

X . Küchengeschirr.
Kochofen mit Röhren

und Deckeln und
Ringen .

Zangen. .
Poker . .
Schaufeln .
Töpfe, eiserne

„ verzinnte
„ kupferne

Bratpfannen, eiserne
Kuchenpfanncn. .
Kessel, verzinnte. .

„ eiserne. . .
„ kupferne . .

Brschlagtvpfe kupferne
Fett-Töpfe, verzinnte

Stück. Paar. Bemerkungen.



Benennung der
Gegenstände.

Stück. Paar. Bemerkungen.

Durchschlag. . .
Fleischgabcl . . .
Messer und Gabeln.
Eßlöffel.
Vorlegelöffel. . .
Schaumlöffel. . .
Schöpflöffel . . .
Lampen.
Oelkannen. . . .
Kaffeetrommeln. .
Theetrommeln . .
Fleischbacken, hölzerne
Teller von Fayence.
Kaffeemühlen. . .
Kaffeckummen. .
Butterschlag, hölzerne
Fleischfässer. . .
Kaffcebrenner. . .
Handeulen. . . .
Spuckkasten . . .

XI . Boote mit
Zubehör.

Bootsriemen. . .



Umstehendes Berzeichniß ist von u»S mit den Jnven-

tarien-Stückcn am Bord deS Schiffes

sorgfältig verglichen und damit übereinstimmend befunden.

. den . ten . 18

Die Nevistons-Seamten.



18. .Abgegeben den . -ten

Eingetragen in dem Schiffs-Ausgangs-
Register unter

Die Beaufsichtigung übernehmen:

Schiffs-Ausgangs-Dcklaration.

Der Unterzeichnete meldet dem (Haupt-) Zoll-Amte zu

(Namen) an, daß er das (Nationalität) Schiff(Name)

von Lasten Tragfähigkeit mit kontrolepflichtigen Güter»
zum Ausgange nach (Ort, wo das Schiff entlöscht werden
soll) am (Ort der Einladung) in Ladung legen wolle.

Die Einladung soll am . . ten . 18. . um
Uhr mittags beginnen und bis zum . . ten

. 18. . beendigt sein.
den . . len 18. .

Der Schiffsführer.
(Unterschrift.)

Die Verladung an dem angegebenen Orte wird gestattet.
den . .ten 18. .

Zoll-Amt.
(Stempel.) (Unterschrift.)



Die Richtigkeit der über die Ladung des Schiffes nach
stehend gemachten Angaben versichere ich durch meine Namens
Unterschrift.

. den . . ten . 18 . .
Der Schiffsführer.

(Unterschrift.)

Amtliche Vermerke
(über angelegten Schiffsverschluß, Ab¬
fertigung unter amtlicher Begleitung re.)
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l. Deklaration dcS

NummerndereinzelnenI Positionen.I

Bezeichnung der über die geladenen Maaren
ertheilten amtlichen Bezettelungen.

BestimmungsortderMaaren. NamenundWohnortderVersenderderMaaren.ArtderBezettelungen.Ausstellungs-Ort.

Datum
der Ausstellung.

§
s

s:
8

1. 2. 3 . j 4. 5. 6. 7.
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Schiffsführcrs. II. Amtliche Abfertigung.

Der Kolli

^ .
8 rr

8.

§

«rs
s

1

Der Maaren

er
Z
W

1

Register, worin die
Waarenbeidem Aus¬

gangsamt nach¬
gewiesen sind.

N,

8

N
11.

.3 »
12. 13.

5

Bemerkungen.



164

Anleitung zum Gebrauch.

1. Die einzelnen zu der Ausfuhr -Deklaration gehörigen
amtlichen Bezettclungen sind darin unter fortlaufen¬
den Ordnungszahlen (Spalte I ), welche aus letzteren
anzumerken sind , einzutragen.

2 . Für jede amtliche Bezcttelung wird eine besondere
Linie bestimmt . Statt der Ausfüllung der Spalten
6 bis II nach Maßgabe des Vordrucks kann darin,
mit Genehmigung des Amtes , auf die in Spalte
2 bis 5 bczeichnetcn Bezettelungen , welche die be¬
treffenden Angaben >m Einzelnen enthalten , verwiesen
werden.

3 . Die Angabe der Menge in Spalte II kann der
SchiffSführcr dem Amte überlassen.

4 . Sind die Waaren zum Wiedercingange in einem in¬
ländischen Hafen bestimmt , so ist die Ausgangs-
Deklaration in doppelter Ausfertigung zu übergeben.
Erfolgt der Wiedcrcingang der Ladung in mehreren
inländischen Häfen , so ist für jeden derselben eine
besondere Ausgangs -Deklaration in doppelter Aus¬
fertigung einzureichen.

Werden mit einer für einen inländischen Hasen
bestimmten Ladung gleichzeitig Waaren ausgeführt,
welche für einen ausländischen Hafen bestimmt sind,
so ist für letzteren ebenfalls eine besondere Ausgangs-
Deklaration auszufertigen.
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1. Einfahrt in den Hafen.

Für Häfen mit Ansageposten. . .
8. Für Häfen ohne Ansageposten. . .

2. Abfertigung im Hafen.
.4. Abfertigung der zu entlöschenden Schiffe
8. Abfertigung der weitergehenden Schiffe
6. Besondere Bestimmungen.

s. «L-chiffsleichterungen.
b. Umladung auf Eisenbahnen . .
o. Abfertigung der aus inländischen

Häfen kommenden Schiffe . .
cl. Abfertigung der wieder ausgehen¬

den Schiffe.
e. Verkehr mit Booten.
k. Strandungen.

II.  Vorschriften für die Ausfuhr.
1. Verfahren , wenn die Verladung

in einem Ausgangs -Hafen erfolgt.
4. Gegenstände des freien Verkehrs . .
8. Güter, deren Ausfuhr nachgewicsen

werden muß . .
2. Verfahren , wenn dieVerladung in

einemHafen iinJnnern stattfindet.
Güter, deren Ausfuhr nachgewiesen wer¬

den muß.
III. Allgemeine Sestimmnngen.

M u stcr.
4. Lukcndeklaration.
8. Ansagczettel.
6. Generelle Deklaration(Manifest).
8. Schiffs-Provisionsliste.
U. Jnventarien-Verzeichniß.
k. Schiffs-Ausgangs-Deklaration.

Nro.
5—13

14—18

19 32
33—40

41—45
46

47—48

49—52
53
54

55

56—69

72—78
79—80





167

Gesetzblatt
für das

evzogthum Oldenburg.

XXill. Band . ,Ausgegeben den 25. Juli 1874.) 13 . StÜlL.

Inhalt:
28 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 18 . Juli 1874,

betreffend die Aufhebung der Direciion des Hochbaus sowie
der Directien des Weg - , Wasser - und Brücken -Baus und Er¬
richtung einer Direktion des Bauwesens.

29 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 17 . Juli 1874,
betreffend das dem Herrn Anton Bohlten zu Varel ertheilte
Erfindungspatent.

28 .
Bekanntmachung des Staatsministeriums s betreffend die Aufhebung der

Direktion tes Hochbaus sowie der Direktion des Weg - , Waffer¬
und Brücken - Baus und Errichtung einer Direciion des Bau¬

wesens.

Oldenburg , den 18 . Juli 1874.

Unter Bezugnahme auf Art . 18 deö Gesetzes vom 5.
Decembcr 1868 , betreffend die Organisation des Staats¬
ministeriums und einiger demselben untergeordneten Behör¬
den, bringt mit Höchster Genehmigung das Staatsministerium
in Ausführung des Art . 14 daselbst zur öffentlichen Kunde,



daß die Direction des Hochbaus sowie die Direction deS

Weg -, Wasser - und Brücken -Baus mit dem I . August d. I.

aufgehoben und deren bisherige Functionen auf die von dem

genannten Tage an in Wirksamkeit tretende Direction des

Bauwesens zu Oldenburg übertragen werden.

Oldenburg , den 15 . Juli 1874.

Staatsministerium.

Departement des Innern . Departement der Finanzen,

von Berg . Ruhstrat.

Lubinus.

M 29.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das dem Herrn Anton

Bohlten zu Varel ertheilte Erfindungs -Patent.

Oldenburg , den 17 . Juli 1874.

Das StaatSministeriuin macht hiemit bekannt , daß

dem Herrn Anton Bohlken zu Varel ein Patent auf eine
neu erfundene Waschmaschine , nach Maßgabe der beim

Staatsministerium , Departement des Innern , niedergelegten
Zeichnung und Beschreibung , soweit dieselbe als eigenthüm-
lich und nicht bereits bekannt zu betrachten ist, für das Groß-
herzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit dem Vor¬

behalte crtheilt worden ist , daß das Patent erlöschen soll

wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von heute ungerechnet , nach-

gewiescn wird , daß dasselbe im Großherzogthum zur bleiben¬
den Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den 17 . Juli 1874.

Staatsministerium.
Departement des Innern.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthurn Oldenburg.

XX!ll . B (Md. (Ausgcgeben denl .August!874.) t 4 . Glück.

Inhalt:
30. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 22. Juli 1874,

betreffend das den Herren Eduard Croissant und Louis Maria
Franxois Bretonniore zu Paris ertheilte Erfindungspatent.

3t . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 23. Juli 1874,
betreffend die Außerkurssetzung der Zweiguldenstücke süddeutscher
Währung.

32. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 24. Juli 1874,
betreffend Zollvergütung fürmetallene Materialien zum Schiffsbau.

.U 30.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend das den Herren Eduard

Croissant und Louis Maria Franxois Bretonniöre zu Paris er¬
theilte Erfindungs-Patent.

Oldenburg, den 22. Juli 1874.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt, daß
den Herren Eduard Croissant und Louis Maria Franxois
Breloiiniöre ein Patent auf ein Verfahren, organische Körper
in Farbstoffe zu verwandeln, nach Maßgabe der beim
Staatsministerium, Departement des Innern, niedergelegten
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Beschreibung, soweit dasselbe als eigenthümlich und nicht
bereits bekannt zu betrachten ist, für das Großherzogthum auf
die Dauer von fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt
worden ist, daß das Patent erlöschen soll, wenn nicht inner¬
halb Jahresfrist , von heute ungerechnet, nachgewiesen wird,
daß dasselbe im Großherzogthum zur bleibenden Anwendung
gekommen ist.

Oldenburg, den 22. Juli 1874.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel

M 31-
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Außerkurssetzung

der Zweiguldenstückesüddeutscher Währung.
Oldenburg, den 23. Juli 1874.

Nachstehende Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
2. d. M . wird hiermit im Herzogthum Oldenburg mit dem
Bemerken zur allgemeinen Kunde gebracht, daß von der Er¬
richtung einer Einlösungsstelle (8 2 der Bekanntmachung) in¬
nerhalb des Herzogthums wegen Mangels einer Veranlassung
abgesehen worden ist.

Oldenburg, den 23. Juli 1874.

Staatsministerium.
Departement der Finanzen.

Ruhstra t.

>esch e.



Bekanntmachung
betreffend die Außerkurssetzung der Zweiguldenstücke

süddeutscher Währung.

Auf Grund des Artikels8 deö MünzgcsctzeS vom9. Juli
1873 (Reichsgesetzblatt Seite 233) hat der Bundesrath die
nachstehenden Bestimmungen getroffen:

8 I.
Vom I. September 1874 ab gelten die Zweiguldenstücke

süddeutscher Währung nicht ferner als gesetzliches Zahlungs¬
mittel.

Es ist daher vom 1. September 1874 ab außer den mit
der Einlösung beauftragten Kassen Niemand verpflichtet, diese
Münzen in Zahlung zu nehmen.

8 2.
Die im Umlauf befindlichen Zweiguldenstücke süddeutscher

Währung werden in den Monaten September, October, No¬
vember und Decembcr 1874 von den durch die Landes-
Centralbehörden zu bezeichnenden Kassen derjenigen Bundes¬
staaten, welche diese Münzen geprägt haben, bezw. in deren
Gebiet dieselben gesetzliches Zahlungsmittel find, zu ihrem
gesetzlichen Werthe für Rechnung des Deutschen Reichs so¬
wohl in Zahlung angenommen, als auch gegen Reichs- bezw.
Landesmünzen umgewcchselt.

Nach dem 31. Decembcr 1874 werden die Zweigulden-
stücke süddeutscher Währung auch von diesen Kassen weder in
Zahlung noch zur Umwechselung angenommen.

8 -3.
Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch

(8 2) findet auf durchlöcherte und anders als durch den ge-



wohnlichen Umlauf im Gewicht verringerte, ingleichen auf
verfälschte Münzstücke keine Anwendung.

Berlin, den 2. Juli 1874.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

D cl brück.

.M 32.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend Zollvergütung für

metallene Materialien zum Schiffsbau.
Oldenburg, den 24. Juli 1874.

Nachdem der Bundesrath die zufolge des Reichsgesctzcs
vom 7. Juli 1873, betreffend die Acndcrung des Vereins-
Zolltarifs, erforderlichen Aendcrungen der Anlagen ^ und ö
zu dem mittelst Verordnung vom 19. November 1853 ver¬
kündeten Uebereinkommen wegen der den Erbauern von See¬
schiffen zu gewährenden Zollvergütungen(Gesetzblatt für das
Herzogthum Oldenburg pro 1853, Seite 1011 fl.) festgestellt
hat, werden dieselben in den Anlagen ^ und 8 zur öffent¬
lichen Kunde gebracht mit dem Bemerken, daß diese fortan
an Stelle der vorgedachten Anlagen zur Anwendung kommen
werden.

Oldenburg, den 24. Juli 1874.

Staatsmimsterium.



' >r

173

Anlage -V.
Berzeichniß

derjenigen metallenen Bestandtheilc und Jnvcntarienstückc von
Seeschiffen, deren Verwendung sich specicll Nachweisen läßt,
nebst Angabe des Zuschlagsgcwichts, welches zum Nettogewicht
der fertigen Gegenstände hinzuzufügcn ist, um die Menge
des zu deren Herstellung erforderlichen Materials festzustcllen.

Ketten jeder Art

Anker.
g) mit gußeisernen

Stützen. .
b) ohne gußeiserne

Stützen. .
Eiserne Knie, Bugbänder und Hack¬

bänder.
Eiserne Diagonalbänder. . .
Klüsen .
Spillgeschirr(Brat- und Gangspille)
Schiffswinden.
Eiserne Wasserbehälter(Tanks)
Schiffspumpen mit Zubehör
Kambüsen(Kochöfen) mit Röhren
Oefen mit Röhren . . . .
Eiserne Bootskrahnbalkcn(Davits)

„ Bettstellen.
„ Gallerten.
„ ZwischcndeckSstützen. .

Zuschlag zum Netto¬
gewicht der fertigen
Gegenstände, falls

solche aus unverzoll¬
tem Material im In¬
lands angefertigt sind

für Theile aus

12

1l)



Bezeichnung der Gegenstände.

Zuschl
gewich

Gege
solche
lem M
lande

für
8

8
d
G

M.

,g zum
der I

rstände,
aus un
aterial
nqesert
Theile

^ 's
JA
SZ

M.

Netto-
ertlge»
falls

serzoll-
in>Jn-
gt find
aus

AZ --L -r--
AU

M.

16. Eiserne Blöcke und Räder (Ketten -,
Lösch-, Wippräder ) '. 12

17. Metallene Scheiben zu Blöcken . . — — 8
18. Eiserne Mastringe und Koffeinägel. 12 - — 8
19. Eisernes Püttingsgut. 12 —

20. Eiserner Ruderbeschlag , Ruderpin¬
nen , Steuerradswelle und Scepter
nebst Zubehör. 12

21. Eiserne Racken nebst Zubehör , Be¬
schläge der Rundhölzer , Satt¬
lungen . 12

22. Ventilatoren. — 10 —

23. Bandeisen für Wasser - und Pro-
viantsässer für Passagiere . . . 2

24. Wasserkloscts. — 12 12
25. Balkenbüqcl. 12 — —

26. Kettenstopfer , sofern solche für sich
bestehende Maschinerien sind . . 12

27. Metallene Decks - und Scitcnfcnster — — 8
28. Kupfer und mit Kupfer gemischte

Metalle (auch Dellow Metall) :
g) Stangen , b) Nägel , o) Platten

und Bleche. 4

ck) Ruderbeschlag , Schwalben und
Schienen. - 8

29. Materialien zum Bau eisernerSchiffe:
a) Eisenplattcn und Stahlplatten,

Winkeleiscn und Stahlwinkcl. 12



30.
31.

32.
33.
31.
35.
36.
37.

38.

Bezeichnung der Gegenstände.

I>) Modell und Faooneisen (eiserne
Deckbalken.

Drahttane.
Gallerim und Steuerräder von

Messing.
Kohlenbunker der Dampfschiffe . .
Signalkanonen.
Eiserne Schiffsboote.
Eiserne Masten.
Relingsbeschläge von ZMow -Metall
Dampfkessel (ohne Armatur ) Zu¬

schlag zum ganzen Gewicht . .
Materialien zum Bau von Dampf¬

maschinen , Dampfkesseln und allen
Zubehörteilen:
3 ) Geschmiedetes Eisen oder Guß¬

stahl:
I. Kurbelwellcn , Pleuelstangen

II . Einfache Schmiedestücke ? .
III . Muttern.

k) Eisen - u . Stahlplatten (Bleche ),
Wiukeleisen und Röhren . .

c ) Kupfer und mit Kupfer ver¬
mischte Metalle ( auch Aellow-
Mctall,:
I . Metallene Stevenrohre , Luft¬

pumpen , Kondensatorsitze .

Zuschlag zum Netto¬
gewicht der fertigen

Gegenstände, falls
solche ans unverzoll¬
tem Material im Jn-
lande angefertigt sind

für Lheile aus

MSchmiedeeisen.

Z Z

pCt.

N§

pCt.

6
4

— —

—

12
8

12 — 6
— 12 —

12 12 —
— — 6

— 15 —

25
15 — —

100 — —

— 15 —

— — 30
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Zuschlag zum Netto¬
gewicht der fertigen

Gegenstände , falls
solche aus unverzoll¬
tem Material im Jn-
lande angefertigt sind

für Theiie aus

N.

pCt.

II . Einfache Gußstücke , Stan¬
gen , Bleche . Röhren . . .

39 . Rohe unpolirtc Elsenplatten , die zu
Flurplatten ( Pflichten ) im Ma¬
schinen - und Kessclraum von
Dampfbooten bestimmt sind . .

Schaufelräder der Dampfboote . .
Die vorstehend nicht aufgeführten,

unter den Titeln VI . , VII . und
VIII. des für inländische Schiffe
vorgeschriebenen Jnventarien -Ber-
zeichnisses benannten , metallenen
Geräthe. 12 12

Mt.



Anlage » .

Nachweifung
der den Erbauern von Seeschiffen je nach deren Tragfähigkeit
für die nicht speziell nachweisbaren Eisenbcstandtheile höchstens

zu bewilligenden Zollvergütung.

Brutto -Raumgehalt
der

Seeschiffe
in Kubikmetern.

Bet
pro Kul

d
Bn

Raumo
Mark.

rag
ukmeter
°s
tto-
ehalts.

Pka.

Diffe¬
renz
pro

Kubik¬
meter.
Pf-,.

Für Schiffe bis zu200 Kubikmeter inkl. 382/ . »
14 //loao

,, 300 36 «/ . »
14//iovo

,, 400 35' /,»
14 //iovo

„ 500 „ 34
14//IOVO

600 „ 32 "/,»
14 //iovo

700 31 '/ .°
ff . ovo

800 „ 30 «/.»
4 //iovo

900 // 30 '/.»
ch. oo»

1000 „ /, 30
ff . soo

1100 „ „ 29 °/ . »
V . ooö

1200 ,, 29 «/.»
V. ooo

„ 1300 „ 28 °/ . »
^/. o«o

1400 „ ,, 28 °/ . »
^/. oos
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Brutto-Raumgehalt
Betrag

pro Kubikmeter
Diffe¬
renzder des pro

Seeschiffe Brutto- Kubik-in Kubikmetern. Raumgehalts. Meter.
Mark. Pkq. M-

FürSchiffe biszu I500Kubikmeteri'nkl.

,,

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

//

,/ 2300

//

,/

,,

//

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

,/

,,

,,

/,

//

,,

//

,,

,,

,,

,,

,,

,k

//

28--/.°

28

27Vi°

27'/.°

27 '/ .«

26-/.°

26'/.°

262/.«

25°/.«

25°/.«

25°/.«

25

24'/.«

24V.«

24V.«

23°/.«

23°/.»

V" »o

3 // . «««

v .ooo

b/ioo»

Viooo

v .«>">

°/. «oa

b/,o»o

3 ^/100V

^/ioso

Viovo

3/iiooo

3 //iooo

^/ivoo

2 //iooo

Vlvov
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Brutto-Raumgehaltder
Seeschiffe

in Kubikmetern.

Betrag
pro Kubikmeter

des
Brutto-

Raumgehaltö.
Mark . Pfg.

FürSchiffe biszu3200Kubikmeterinkl.
„ 3300

„ 3400

„ 3500

„ 3600

„ 3700

„ 3800

,> 3900
„ 4000

Diffe¬
renz
pro

Kubik¬
meter.
Pfg.

23'/.°
23°/.°
23

22 °/,.°

22 °/.°

22 '/.°

222/ . °

22

21 °/.°

^/lood

v <0°°

L//1°°°
2 //ivvo

2//I0yg



Anmerkungen:
1) Die vorstehenden Sätze gelten für ei senkest er¬

baute Schiffe und werden bei kup fersest erbauten
Schiffen, wenn das dazu verwendete Stangenkupfer
oder Messing zollfrei abgelaffen ist, um Pfennig
Reichsmünzc für den Kubikmeter ermäßigt.

2) Für Schiffe von einer Größe, welche zwischen je zwei
der in vorstehender Tabelle aufgeführten Zahlen fällt,
ist der Vergütungsbctrag pro Kubikmeter mit Hülfe
der Differenzen an der entsprechenden Stelle propor¬
tional zu berechnen.

Beispiel.
Die Vergütung pro Kubikmeter für ein Schiff von
1025 Kubikmetern berechnet sich, da die Differenz
zwischen 1000 und 1100 Kubikmetern ch',«»»Pfen¬
nig beträgt, auf

30 Pfennige— 25 X V,o°o Pfennige--- 29"/,»
Pennige pro Kubikmeter.

3) Bei den Endresultaten gelten Bruchpfennige, wenn der
Bruch mehr als z Pfennig beträgt, als volle Pfennige;
entgegengesetzten Falls bleiben sie außer Ansatz.



Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

XXIH.Band. (Ausgegeben den4.August 1874.) 15. Stück.

Inhalt:
33 . Verordnung für dos Großherzogthum Oldenburg , vom

27 . Juli 1374 , betreffend die Einführung der Reichs¬
markrechnung

34 Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 28 Juli 1874,
betreffend das dem Herrn Sören Sörensen in Kopenhagen
ertheilte Erfindungs -Patent.

.U 33.
Verordnung für das Großherzogthum Oldenburg , betreffend die Ein

sührung der Reichsmarkrechnung

Oldenburg , den 27 . Juli 1874.

Wir Nrolaus Friedrich Peter, von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr
von Jever und Kniphausen re. re.



verordnen auf Grund des Artikels 1 des — nachstehend

abgedruckten — Reichsmünzgesetzes vom 9 . Juli 1873 (Reichö-

gesetzblatt S . 233 ) für das Großherzogthum was folgt:
Vom I . Januar 1875 ab wird für den Verkehr bei den

öffentlichen Kassen und für den allgemeinen Verkehr die
Reichsmarkrechnung

eingeführt.
Für die Umrechnung der Münzen des ThalerfußeS in

Mark sind die Vorschriften im Artikel 14 § 2 des Reichs¬

münzgesetzes vom 9 . Juli 1873 und die im Artikel 15 des¬

selben Gesetzes fcstgestellten Werthsverhältnisse maßgebend.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 27 . Juli
1874.

In Auftrag des Großherzogs:

Das Staatsministerium.
(I, . 8 .) von Berg . RuHstrat.

W e s ch e.

28ir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,
König von Preußen re.

verordnen im Namen des Deutschen Reiches , nach erfolgter

Zustimmung deS Bundesrathes und des Reichstages , was

folgt:
Artikel  1.

An die Stelle der in Deutschland geltenden Landes¬

währungen tritt die Reichsgoldwährung . Ihre Rechnungs¬

einheit bildet die Mark , wie solche durch § 2 des Gesetzes



vom 4 . December 1871 , betreffend die Ausprägung von
Rcichsgoldmünzen (Reichs -Gesetzbl . , S . 404 ) , festgestellt
worden ist.

Der Zeitpunkt , an welchem die Reichswährung im ge¬
stimmten Reichsgebiete in Kraft treten soll, wird durch eine
mit Zustimmung des Bundesrathes zu erlassende, mindestens
drei Monate vor dem Eintritt dieses Zeitpunktes zu ver¬
kündende Verordnung des Kaisers bestimmt . Die Landes¬
regierungen sind ermächtigt , auch vor diesem Zeitpunkte für
ihr Gebiet die Neichsmarkrechnung im Verordnungswege ein¬
zuführen.

Artikel  2.

Außer den in dem Gesetze vom 4. December 487t be¬
zeichnten Reichsgoldmünzen sollen ferner ausgeprägt werden
Rcichsgoldmünzen zu fünf Mark , von welchen aus einem
Pfunde feinen Goldes 279 Stück ausgebracht werde » . Die
Bestimmungen der 88 4 , 5, 7, 8 und 9 jenes Gesetzes finden
auf diese Münzen entsprechende Anwendung , jedoch mit der
Maßgabe , daß bei denselben die Abweichung in Mehr oder
Weniger im Gewicht (§ 7)  vier Tausendtheile , und der Unter¬
schied zwischen dem Normalgewicht und dem Passtrgewicht
(8 9) acht Tausendtheile betragen darf.

Artikel  3.

Außer den Rcichsgoldmünzen sollen als ReichSmünzen
und zwar

1) asö Silbermünzen:
Fünfmarkstücke,
Zweimarkstücke,
Einmarkstücke,
Fünfzigpfennigstücke und
Zwanzigpfennigstücke;

2) als Nickelmünzen:
Zehnpfennigstücke und
Fünfpfennigstücke;



3) als Kupfermünzen:
Zweipfennigstücke und
Einpfennigstücke

nach Maßgabe folgender Bestimmungen ausgeprägt werden.

8 1-

Bei Ausprägung der Silbermünzen wird das Pfund

feinen Silbers in
20 Fünfmarkstücke,
50 Zweimarkstücke,

100 Einmarkstücke,
200 Fünfzigpfennigstücke und in
500 Zwanzigpfennigstücke

ausgebracht.
Das Mischungsverhältniß beträgt 900 Theile Silber und

100 Theile Kupfer , so daß 90 Mark in Silbermünzen 1 Pfund

wiegen.
Das Verfahren bei Ausprägung dieser Münzen wird

vom BundeSrath festgestcllt . Bei den einzelnen Stücken darf

die Abweichung im Mehr oder Weniger im Feingehalt nicht

mehr als drei Tausendtheile , im Gewicht , mit Ausnahme

der Zwanzigpfennigstücke , nicht mehr als zehn Tausendtheile

betragen . In der Masse aber müssen das Normalgewicht
und der Normalgehalt bei allen Silbermünzen innegehalten
werden.

8 2.
Die Silbermünzen über ein Mark tragen auf der einen

Seite den Reichsadler mit der Inschrift „ Deutsches Reich"

und mit der Angabe des Werthes in Mark , sowie mit der

Jahreszahl der Ausprägung , auf der anderen Seile daö

Bildniß deS Landesherr » beziehungsweise daö Hoheitszeichen

der freien Städte mit einer entsprechenden Umschrift und dem

Münzzeichen . Durchmesser der Münzen , Beschaffenheit und

Verzierung der Ränder derselben werden vom Bundesrathe

festgestellt.



Die übrigen Silbermünzen , die Nickel- und Kupfer¬

münzen tragen auf der einen Seite die Wertangabe , die

Jahreszahl und die Inschrift „ Deutsches Reich " , auf der
andern Seite den Reichsadler und daS Münzzeichen . Die

näheren Bestimmungen über Zusammensetzung , Gewicht und

Durchmesser dieser Münzen , sowie über die Verzierung der

Schriftsektc und die Beschaffenheit der Ränder werden vom

Bundesrathc festgestellt.
8 4.

Die Silber -, Nickel und Kupfermünzen werden auf den

Münzstätten derjenigen Bundesstaaten , welche sich dazu bereit

erklären , ausgeprägt . Die Ausprägung und Ausgabe dieser

Münzen unterliegt der Beaufsichtigung von Seiten deS Reichs.
Der Reichskanzler bestimmt unter Zustimmung deS Bundes-

rathes die auszuprägenden Beträge , die Vertheilung dieser

Beträge auf die einzelnen Münzgattungen und auf die ein¬

zelnen Münzstätten und die den letzteren für die Prägung

jeder einzelnen Münzgattung gleichmäßig zu gewährende Ver¬

gütung . Die Beschaffung der Münzmetalle für die Münz¬

stätten erfolgt auf Anordnung des Reichskanzlers.

Artikel  4.

Der Gesammtbetrag der ReichSsilbermünzcn soll bis auf

Weiteres zehn Mark für den Kopf der Bevölkerung des

Reichs nicht übersteigen.
Bei jeder Ausgabe dieser Münzen ist eine dem Werthe

nach gleiche Menge der umlaufenden groben Landessilber¬

münzen und zwar zunächst der nicht dem Dreißigthalerfuße
angehörenden einzuziehen . Der Werth wird nach der Vor¬

schrift im Art . 14 § 2 berechnet.

Artikel  5.

Der Gesammtbetrag der Nickel- und Kupfermünzen soll

zwei und eine halbe Mark für den Kopf der Bevölkerung

des Reichs nicht übersteigen.



Artikel  6.
Von den Landesscheidemünzen sind:

1) die auf andere als Thalcrwährung lautenden , mit
Ausschluß der bayerischen Heller und der mecklen¬
burgischen nach dem Marksysteme ausgeprägten Fünf -,
Zwei - und Einpfennigstücke,

2 ) die auf der Zwölftheilung des Groschens beruhenden
Scheidemünzen zu 2 und 4 Pfennigen,

3 ) die Scheidemünzen der Thalerwährung , welche auf
einer anderen Eintheilung dcS Thalers , als der in
30 Groschen beruhen , mit Ausnahme der Stücke im
Wertste voll ^ Thaler,

bis zu dem Zeitpunkte des Eintritts der Reichswährung
(Art . I ) einzuziehen.

Nach diesem Zeitpunkte ist Niemand verpflichtet , diese
Scheidemünzen in Zahlung zu nehmen , als die mit der Ein¬
lösung derselben beauftragten Kassen.

Artikel  7.
Die Ausprägung der Silber -, Nickel- und Kupfermünzen

(Art . 3), sowie die vom Reichskanzler anzuordnende Ein¬
ziehung der LandeSstlbermünzen und Landesscheidemünzen er"
folgt auf Rechnung des Reichs.

Artikel  8.
Die Anordnung der Außerkurssetzung von LandcSmünzen

und Feststellung der für dieselbe erforderlichen Vorschriften
erfolgt durch den Bundesrath.

Die Bekanntmachungen über Außerkurssetzung von Landes¬
münzen sind außer in den zu der Veröffentlichung von Landes¬
verordnungen bestimmten Blättern auch durch das Reichs-
Gesetzblatt zu veröffentlichen.

Eine Außerkurssetzung darf erst cintreten , wenn eine
Einlösungsfrist von mindestens vier Wochen festgesetzt und
mindestens drei Monate vor ihrem Ablaufe durch die vor --
bezeichneten Blätter bekannt gemacht worden ist.



187

Artikel 9.

Niemand ist verpflichtet , Reichssilbermünzen im Betrage

von mehr als zwanzig Mark und Nickel- und Kupfermünzen

im Betrage von mehr als einer Mark in Zahlung zu nehmen.

Non den Reichs - und Landescassen werden Reichsfllber-

münzen in jedem Betrage in Zahlung genommen . Der

Bundesrath wird diejenigen Kaffen bezeichnen, welche ReichS-

goldmünzen gegen Einzahlung von Reichssilbermünzen in

Betragen von mindestens 200 Mark oder von Nickel- und

Kupfermünzen in Beträgen von mindestens 50 Mark auf

Verlangen verabfolgen . Derselbe wird zugleich die näheren

Bedingungen des Umtausches festsetzen.

Artikel  10.

Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch

(Art . 9) findet auf durchlöcherte und anders , als durch den

gewöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte , ingleichen auf

verfälschte Münzstücke keine Anwendung.
Reichs -Silber -, Nickel- und Kupfermünzen , welche in Folge

längerer Circulation und Abnutzung an Gewicht oder Erkenn¬

barkeit erheblich eingebüßt haben , werden zwar noch in allen

Reichs - und Landcskaffen angenommen , sind aber auf Rech¬

nung deS Reichs einzuziehen.

Artikel  II.

Eine Ausprägung von anderen als den durch dieses

Gesetz eingcführten Silber -, Nickel- und Kupfermünzen findet

nicht ferner statt . Die durch die Bestimmung im § 10 des

Gesetzes , betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen,

vom 4. Dccember 1871 (Rcichs -Gesetzbl . S . 404 ) , vorbe¬

haltene Befugniß , Silbermünzen als Denkmünzen auSzuprä-

gen , erlischt mit dem 31 . December 1873.

Artikel  12.

Die Ausprägung von Reichsgoldmünzen geschieht auch

ferner nach Maßgabe der Bestimmung im 8 6 des Gesetzes,



betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzcn , vom
4. Deeember 1871 (Rcichs -Gcsetzbl . S . 404 ), auf Rechnung
des Reichs.

Privatpersonen haben das Recht , auf denjenigen Münz¬
stätten , welche sich zur Ausprägung auf Rcichsrechnung bereit
erklärt haben , Zwanzigmarkstückc für ihre Rechnung aus-
prägcn zu lassen, soweit diese Münzstätten nicht für das Reich
beschäftigt sind.

Die für solche Ausprägungen zu erhebende Gebühr wird
vom Reichskanzler mit Zustimmung des Bundesrathes fest-
gestellt , darf aber das Maximum von 7 Mark auf das Pfund
fein Gold nicht übersteigen.

Die Differenz zwischen dieser Gebühr und der Ver¬
gütung , welche die Münzstätte für die Ausprägung in An¬
spruch nimmt , fließt in die Reichskafsc . Diese Differenz
muß für alle deutschen Münzstätten dieselbe sein.

Die Münzstätten dürfen für die Ausprägung keine
höhere Vergütung in Anspruch nehmen , als die Reichskasse
für die Ausprägung von Zwanzigmarkstücken gewährt.

Artikel  13.
Der Bundesrath ist befugt:
1) den Werth zu bestimmen , über welchen hinaus fremde

Gold - und Silbermünzcn nicht in Zahlung angeboten
und gegeben werden dürfen , sowie den Umlauf
fremder Münzen gänzlich zu untersagen.

2) zu bestimmen , ob ausländische Münzen von Rcichs-
oder LandeSkasfcn zu einem öffentlich bekannt zu
machenden Kurse im inländischen Verkehr in Zahlung
genommen werden dürfen , auch in solchem Falle
den Kurs festzusetzen.

Gewohnheitsmäßige oder gewerbsmäßige Zuwiderhand¬
lungen gegen die vom Bundesrathe in Gemäßheit der Be>
stimmungcn unter 1 getroffenen Anordnungen werden bestraft
mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bis zu sechs
Wochen.



Artikel  14.

Von dem Eintritt der Reichswährung an gelten folgende
Vorschriften:

§ I-

Alle Zahlungen , welche bis dahin in Münzen einer in¬
ländischen Währung oder in landcsgcsetzlich den inländischen
Münzen gleichgestellten ausländischen Münzen zu leisten
waren , sind vorbehaltlich der Vorschriften Art . 9 . 15 und 16

in ReichSmünzcn zu leisten.

8 2.

Die Umrechnung solcher Goldmünzen , für welche ein
bestimmtes Verhältniß zu Silbermünzen gesetzlich nicht fest-
steht , erfolgt nach Maßgabe dcS Verhältnisses des gesetzlichen
Feingehalts derjenigen Münzen , auf welche die Zahlungs¬
verpflichtung lautet , zu dem gesetzlichen Feingehalte der
Reichsgoldmünzen.

Bei der Umrechnung anderer Münzen werden
der Thaler zum Werthe von 3 Mark,
der Gulden süddeutscher Währung zum Werthe von

Mark,
die Mark lübischcr oder hamburgischer Courant¬

währung zum Werthe von 1^ Mark,
die übrigen Münzen derselben Währungen zu entsprechenden
Werthen nach ihrem Verhältniß zu den genannten be¬
rechnet.

Bei der Umrechnung werden Bruchtheile von Pfennigen
der Reichswährung zu einem Pfennig berechnet , wenn sie
einen halben Pfennig oder mehr betragen , Bruchtheile unter
einem halben Pfennig werden nicht gerechnet.

§ 3.

Werden Zahlungsverpflichtungen nach Eintritt der Reichs¬
währung unter Zugrundelegung vormaliger inländischer Geld-



oder Rechnungswährungen begründet , so ist die Zahlung
vorbehaltlich der Vorschriften Art . 9 , 15 und 16 in Reichs-

münzen unter Anwendung der Vorschriften des § 2 zu
leisten.

8 4
In allen gerichtlich oder notariell aufgenommenen Ur¬

kunden , welche auf einen Geldbetrag lauten , desgleichen in
allen zu einem Geldbetrag verurtheilenden gerichtlichen Ent¬
scheidungen ist dieser Geldbetrag , wenn für denselben ein be¬
stimmtes Verhältniß zur Reichswährung gesetzlich feststeht , in
Reichswährung auszudrücken ; woneben jedoch dessen gleich¬
zeitige Bezeichnung nach derjenigen Währung , in welcher
ursprünglich die Verbindlichkeit begründet war , gestattet
bleibt.

Artikel  15

An Stelle der Reichsmünzen sind bei allen Zahlungen
bis zur Außerkurssetzung anzunehmen:

1) im gesummten Bundesgebiete an Stelle aller
Reichsmünzen die Ein - und Zweithalerstücke
deutschen Gepräges unter Berechnung des Thalers
zu 3 Mark;

2) im gesummten Bundesgebiete an Stelle der Rcichs-
silbermünzen , Silbercourantmünzen deutschen Ge¬
präges zu H und ^ Thaler unter Berechnung des
H ThalerstückS zu einer Mark und deS ^ Thaler-
stücks zu einer halben Mark;

3) in denjenigen Ländern , in welchen gegenwärtig
die Thalerwährung gilt , an Stelle der Reichs -,
Nickel - und Kupfermünzen die nachbezeichncten
Münzen der Thalerwährung zu den daneben be¬
zeichnten Werthen:



^ Thalerstücke zum Werthe von 25 Pfennig,
„ 20 ,,

^ „ „ ,, „ w
Groschenstücke „ 5

2

und ^ „ „ „ 1 ,,

4) in denjenigen Ländern , in welchen die Zwölf-
theilung des Groschens besteht , an Stelle der
Reichs -, Nickel- und Kupfermünzen die auf der

Zwölftheilung des Groschens beruhenden Drei-
pfcnnigstücke zum Werthe von 2-̂ Pfennig;

5 ) in Bayern an Stelle der Reichskupfermünzen die
Hellerstücke zum Werthe von ^ Pfennig;

6 ) in Mecklenburg an Stelle der Reichskupfermünzen
die nach dem Marksystem ausgeprägten Fünf¬
pfennigstücke , Zweipfennigstücke und Einpfennig¬
stücke zum Werthe von 5, 2 und I Pfennig.

Die sämmtlichcn sub Z und 4 verzeichnten Münzen
sind an allen öffentlichen Kassen des gesammten Bundes¬
gebietes zu den angegebenen Wcrthen bis zur Außerkurs¬
setzung in Zahlung anzunehmen.

Artikel  16.

Deutsche Goldkronen , Landesgoldmünzen und landeS-
gesetzlich den inländischen Münzen gleichgestellte ausländische
Goldmünzen , sowie grobe Silbcrmünzen , welche einer ande¬
ren Landeswährung als der Thalerwährung angchören , sind
bis zur Außerkurssetzung als Zahlung anzunehmen , soweit
die Zahlung nach den bisherigen Vorschriften in diesen Münz¬
sorten angenommen werden mußte.

Artikel  17.

Schon vor Eintritt der Reichsgoldwährung können alle
Zahlungen , welche gesetzlich in Münzen einer inländischen
Währung oder in ausländischen , den inländischen Münzen



landesgcsetzlich gleichgestellten Münzen geleistet werden dürfen,
ganz oder thcilweise in Rcichsmünzen, vorbehaltlich der Bor¬
schrift Art. 9, dergestalt geleistet werden, daß die Umrechnung
nach den Vorschriften Art. 14 § 2 erfolgt.

Artikel  18.

Bis zum I. Januar 1876 sind sämmtliche nicht auf
RcichSwährung lautenden Noten der Banken einzuziehen.
Von diesem Termine an dürfen nur solche Banknoten, welche
auf Reichswährung in Beträgen von nicht weniger als
100 Mark lauten, in Umlauf bleiben oder ausgegcbcn
werden.

Dieselben Bestimmungen gelten für die bis jetzt von
Korporationen ausgegebenen Scheine.

Das von den einzelnen Bundesstaaten ausgegebenc
Papiergeld ist spätestens bis zum1. Januar 1876 ciiizuzichcn
und spätestens sechs Monate vor diesem Termine öffentlich
auszurufen. Dagegen wird nach Maßgabe eines zu er¬
lassenden Reichsgesetzes eine Ausgabe von Reichspapiergeld
stattfindcn. DaS Reichsgcsetz wird über die Ausgabe und
den Umlauf des Reichspapiergeldes, sowie über die den ein¬
zelnen Bundesstaaten zum Zweck der Einziehung ihres Pa¬
piergeldes zu gewährenden Erleichterungen die näheren Be¬
stimmungen treffen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter¬
schrift und beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Bad EmS, den9. Juli 1873.
(I-. 8 ) Wilhelm.

Fürst von Bismarck.
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.M 34.
Bekanntmachungdes Staatsministeriums, betreffend das dem Herrn

Sören Sörensen in Kopenliagen ertheilte Erfindungs-Patent.
Oldenburg, den 28. Juli 1874.

Das Staatsmi'ni'sterium macht hi'emit bekannt, daß dem
Herrn Sören Sörensen in Kopenhagen ein Patent auf
Fabrikation künstlichen Leders aus Lederabsällen, nach Maß¬
gabe der beim Staatsministerium, Departement des Innern
niedergelegten Beschreibung, soweit dieselbe als eigenthümlich
und nicht bereits bekannt zu betrachten ist, für das Groß-
herzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit dem Vor¬
behalte ertheilt worden ist, daß das Patent erlöschen soll,
wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von heute angerechnet,
nachgcwiefen wird, daß dasselbe im Großherzogthum zur
bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 28. Juli 1874.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

v. Buttel.

> '1
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Gesetzbillt
für das

Herzogthnnr Oldenburg.

XXtli.Band . (Ansgcgeben den 19. August 1874.) 16. Stück.

Inhalt:
33 . Verordnung dom 12 . August 1874 , betreffend Neberweisung

der Witlwen - Waisen - und Leibrenten - Cassc - Angelegenheiten
an das Departement der Justiz.

36 . Bekanntmachung des Staatsministeriulns vom 13 . August 1874,
betreffend das dem Herrn Civil - Ingenieur Hugo Nehrlich zu
Frankfurt a . M . ertheilte Erfindungs - Patent.

.N 35.
Verordnung , betreffend Neberweijung der Wittwen - Waisen - und Leib-

renten -Caffe -Angelegenheiten an das Departement der Justiz
Rastedt , Len 12 . August 1874.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkeufeld , Herr
von Jever und Kniphausen re. rc.
verordnen hiermit auf Grund des Art . 8 des Gesetzes vom
5 . December 1868 , betreffend die Organisation des Staats-
minifteriuins und einiger demselben untergeordneter Behörden
was folgt:
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Die Wittwen- Waisen- und Leibrenten-Caffe-Angelegen-
heitcn werden dem Departement der Justiz Unseres Staats¬
ministeriums zugewiesen.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Rastedt, den 12. August
1874.

(I-. 8.) Peter.
von Berg.

von Buttel.

.N 36.
Bekanntmachungdes Staatsministeriums, betreffend das dem Herrn

Civil-Jngenieur Hugo Nehrlich zu Frankfurta. M. ertheilte Er¬
findungs-Patent.

Oldenburg, den 13. August 1874.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt, daß dem
Herrn Civil-Jngenieur Hugo Nehrlich zu Frankfurta. M.
ein Patent aus eine neue Kaltluft- und Krafterzeugungs-
Maschine, nach Maßgabe der beim Staatsministerium, De¬
partement des Innern, nicdergclegtcn Zeichnung und Be¬
schreibung, soweit dieselbe als eigenthümlich und nicht bereits
bekannt zu betrachten ist, für das Großherzogthum auf die
Dauer von fünf Jahren mit dem Borbehalte ertheilt worden
ist, daß das Patent erlöschen soll, wenn nicht innerhalb
Jahresfrist von heute ungerechnet, nachgcwiesen wird, daß
dasselbe im Großhcrzögthnm zur bleibenden Anwendung ge¬
kommen ist.

Oldenburg, den 13. August 1874.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

v. Buttel.



Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

XXIII.Bernd. (Ausgegeben den3.Oktober>874.) 17. Etiwk«.

Inhalt:
37 . Patent vom 8 . September >874 , betreffend die Verkündigung

der zwischen Oldenburg und Preußeu und zwischen Oldenburg
und de» Niederlanden über die Herstellung einer Eisenbahn¬
verbindung von Ihrhove nach Neueschanz abgeschlossenen
Staatsverträge.

38 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 3. Sept . 1874,
betreffend das dem Herrn Occonom Gustav Ellenberger zu
Biedenkopf crtheilte Erfindungs -Patent.

39 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 11 . Sept . 1874,
betreffend das dem Herrn Fabrikanten E . Heinson Huch in
Braunschwcig crtheilte Erfindungs -Patent.

.M 37.
Patent betreffend die Verkündigung der zwischen Oldenburg und Preußen

und zwischen ' Oldenburg und den Niederlanden über die Herstellung
einer Eisenbahnverbindung von Ihrhove nach Neueschanz abge¬
schlossenen Staatsverträge.

Eutin , den 8 . September 1874.

26ir Ncolaus Friedrich Peter , von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr
von Jever und Kniphausen re. rc.
thun kund hiemit:
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Nachdem zwischen Unser» Bevollmächtigten und den¬
jenigen Seiner Majestät des Deutschen Kaisers und Königs
von Preußen unter dem 17. März d. I . in Berlin und
zwischen Unsern Bevollmächtigten und denjenigen Seiner
Majestät des Königs der Niederlande am 27. Juni d. I . im
Haag ein Staatsvertrag über die Herstellung einer Eisen¬
bahnverbindung zwischen Ihrhove und Neueschanz abge¬
schlossen worden ist und die Ratificationen des elfteren am
10., des letzteren am 29. Augustd. I . zu Berlin ausgewech--
selt worden sind, beiden Staatsverträgen auch der Landtag
des Großherzogthums seine verfassungsmäßige Zustimmung
ertheilt hat, so bringen Wir dieselben nebst den Schlußpro-
tocollen— den Vertrag mit den Niederlanden im Französischen
Tcrt mit beigefügter Deutscher Uebersetzung— im Nachstehen¬
den zur öffentlichen Kunde.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namensunterschrift und
beigedrucktem Großherzoglichen Jnsiegcls.

Gegeben auf dem Schlosse zu Eutin, den8. September
1874.

Peter«
von Berg.

von Buttel.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg
und

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von
Preußen,
von dem Wunsche geleitet, daß die von Harlingen über Leeu-
warden und Groningen bis Neue Schanz hergestellte Nieder¬
ländische Staats-Eisenbahn bis zur Rheine-Emdener Eisenbahn
fortgesetzt und daß zwischen den Oldenburgischen Staats-
Eisenbahnen und der gedachte» Niederländische» Staats-
Eisenbahn ein directer Eisenbahn-Betrieb hergestellt werde,



haben Behufs einer hierüber zu treffenden Vereinbarung zu
Bevollmächtigten ernannt:

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg
Allerhöchstihren Geheime » Oberbaurath Ernst

Bure sch,
- Allerhöchstihren Ministerial -Rath Günther Jansen.
Seine Majestät der Deutsche Kaiser , König von

Preußen
Allerhöchstihren Geheimen Legationsrath Wilhelm

Jordan,

Allerhöchstihren Geheimen Ober - Regierungsrath
Hermann Duddenhausen,

Allerhöchstihren Geheimen Finanzrath Adolph Scholz,
welche, vorbehaltlich der Ratification , folgenden Vertrag ab¬
geschlossen haben.

Artikel  I.

Die Königlich Preußische Regierung gestattet innerhalb
des Preußischen Gebiets der Großherzoglich Oldenburgischen
Regierung den Bau und Betrieb einer Lokomotiv -Eisenbahn
von Ihrhove nach Nene Schanz , welche in Ihrhove an die
Rheine -Emdener Bahn und bei Neue Schanz an die Nieder¬
ländische Staats -Eisenbahn anschließen soll.

Artikel  2.

Die Regelung aller aus den Anschluß dieser Bahn von
Ihrhove nach Neue Schanz an die Niederländische Staats-
Eisenbahn bezüglichen Verhältnisse bleibt der Vereinbarung
zwischen dem Deutschen Reiche und der Niederländischen Re¬
gierung Vorbehalten.

Artikel  3.

Der Bau und Betrieb der in Rede stehenden Eisenbahn
erfolgt für Rechnung der Großherzoglich Oldenburgischen
Regierung . Die Königlich Preußische Regierung leistet jedoch



der Großherzoglich Oldenburgischm Regierung zu dem er¬
forderlichen Anlage -Kapitale einen unverzinslichen und nie¬
mals rückzahlbaren Zuschuß von Dreimal Hundert Tausend
Thalern , wovon fünf und zwanzig Tausend Thaler an die
Stadt Papenburg zur Beschaffung eines unterhalb Papen¬
burg an der Eisenbahn -Brücke über die Ems zu haltenden
Schleppdampfers abgeführt werden . Die Zahlung erfolgt in
drei Raten , wovon die beiden ersten Raten im Betrage von
je Ein Hundert Tausend Thalern am Schluffe des ersten
rcsp . zweiten Baujahres Artikel 7 Nr . I des gegenwärtigen
Vertrages fällig werden und der Rest nach Vollendung des
Baues zu zahlen ist.

Die Königlich Preußische Regierung ist ferner bereit,
soweit es mit den Interessen der Rheine -Emdener Eisenbahn
verträglich ist , die Mitbenutzung des Bahnhofs dieser Bahn
zu Ihrhove der Großherzoglich Oldcnburgischen Regierung
zu gestatten , und zu diesem Zwecke den Bahnhof Ihrhove
auf eigene Kosten zu erweitern . Ueber den Umfang und die
Bedingungen dieser Mitbenutzung , insbesondere auch über
die Großhcrzoglich Oldenburgischer Seits dafür zu gewäh¬
renden Vergütungen werden die Eisenbahnverwaltungcn beider
Staaten besondere Verständigung treffen . Die Großherzog¬
lich Oldenburgische Regierung hat jedoch für die Mitbenutzung
der Geleise des Bahnhofs Ihrhove eine besondere Vergütung
so lange nicht zu zahlen , als sie in Gemäßheit des nach¬
stehenden Artikels 15 auf der Strecke der Westphälischen
Eisenbahn von Ihrhove nach Leer den Mitbetricb ausübt
und dafür das daselbst stipulirte Aequivalent entrichtet . Ein
Gleiches gilt bezüglich der Bahnhofsgebäude zu Ihrhove,
deren Mitbenutzung der Großherzoglichen Eisenbahn-
Verwaltung insoweit eingeräumt wird , als die Mit¬
benutzung ohne Bcnachtheiligung des Betriebes der
Westphälischen Eisenbahn zulässig ist und einen besonderen
Kostenaufwand für die Westphälische Eisenbahn -Verwaltung
nicht herbciführt . Für die Dienstleistungen welche das Sta-



tions - und Expeditions -Personal der Westphälischen Eisenbahn
für die Großherzoglich Oldenburgische Verwaltung etwa mit ver¬
richten sollte , hat letztere ein besonderes Acquivalent zu zahlen.

Artikel  4.

Die Großherzoglich Oldenburgische Regierung ist bezüg¬
lich des Baues und Betriebes der Bahn — insoweit nicht
Reichs - Gesetze Platz greifen — den jetzigen und künftigen
Preußischen Gesetzen und Verordnungen , insbesondere dem
Gesetze über die Eisenbahnunternehmungen vom 3 . November
1838 und dem Gesetze vom 16 . März 1867 über die Be¬
steuerung von Eisenbahnen unterworfen.

Insoweit die zur Eisenbahn -Anlage erforderliche vorüber¬
gehende oder bleibende Abtretung des Grundes und Bodens,
sowie die dazu etwa nöthige Aufhebung von Gerechtsamen
im Wege gütlicher Vereinbarungen zwischen der Großherzog¬
lich Oldenbukgischen Regierung und den Bctheiligten nicht
zu erreichen ist, wird die Königlich Preußische Regierung bas
Enteignungs -Verfahren nach Maßgabe der betreffenden Preu¬
ßischen Gesetze eintreten lassen.

Artikel  5.

Die Landeshoheit bleibt hinsichtlich der von der Groß¬
herzoglich Oldenburgische » Regierung zu bauenden und zu
betreibenden Bahnstrecke im Königlich Preußischen Gebiete
der Königlich Preußischen Regierung ausdrücklich Vorbehalten.
Auch sollen die an der Bahnstrecke im Königlich Preußischen
Gebiete zu errichtenden Hoheitszeichen nur diejenigen des
Preußischen Staates sein.

Die Bahnpolizei wird die Großherzoglich Oldenburgische
Regierung durch die von den zuständigen Königlich Preußi¬
schen Behörden in Eid und Pflicht zu nehmenden Bahnpolizei-
Beamten ausüben lassen.

Alle innerhalb des Königlich Preußischen Gebietes vor¬
kommenden , die Bahnanlage oder den Transport auf der¬
selben betreffenden Verbrechen , Vergehen und Uebertretungen
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sollen den Königlich Preußischen Behörden zur Untersuchung
und Bestrafung angezeigt und nach den im Preußischen
Staate gültigen Gesetzen und Verordnungen beurtheilt werden.

Für die auf den Eisenbahndienst bezüglichen Dienst¬
vergehen der von der Großherzoglich Oldenburgischen Regie¬
rung angestellten Beamten sind jedoch die Grvßherzoglich
Oldenburgischen Behörden allein zuständig.

Wird die Verhaftung eines ans der Bahn innerhalb des
Königlich Preußischen Gebietes fungirendcn Großherzoglich
Oldenburgischen Eisenbahnbedienstetcn wegen Verbrechen , Ver¬
gehen oder Uebertretungen von Königlich Preußischen Behör¬
den verfügt , so wird hierbei von denselben auf die Erforder¬
nisse deS Eisenbahndicnstes gehörige Rücksicht genommen und,
soweit es nach den Umständen irgend thunlich ist, die nächst-
vorgesetzte Eisenbahn -Behörde so zeitig von der Verhaftung
in Kenntniß gesetzt werden , daß der etwa nöthige Stellver¬
treter noch rechtzeitig in den Dienst cingewiesen werden kann.

Die Grvßherzoglich Oldenburgische Regierung ist damit
einverstanden , daß die von ihr bestellte Bau - und Betriebs-
Verwaltung wegen aller Entschädigungs -Ansprüche , welche
aus Anlaß des Baues und Betriebes der Bahn auf König¬
lich Preußischem Gebiete erhoben werden möchten , der Ent¬
scheidung der zuständigen Königlich Preußischen Gerichte unter¬
worfen ist . und daß die gegen die vorgedachte Verwaltung
ergehenden Entscheidungen für die Grvßherzoglich Oldenbur¬
gische Regierung ohne Weiteres verbindlich sind.

Artikel  6.

Der Königlich Preußischen Regierung bleibt Vorbehalten,
den Verkehr zwischen ihr und der Grvßherzoglich Oldenbur¬
gischen Eisenbahn -Verwaltung , sowie die Handhabung der
ihr über die betreffende Bahnstrecke zustehenden Hohcits - und
Aufsichtsrechte einer Behörde zu übertragen.

Diese Behörde hat die Beziehungen ihrer Regierung zu
der Eisenbahn -Verwaltung in allen Fällen zu vertreten , die



nicht zum direkten Eilst chreiten der kompetenten Polizei - oder
Gerichts -Behörden geeignet sind . Die Eisenbahn -Verwaltung
hat sich bei Angelegenheiten territorialer Natur , welche hier¬
nach von der Königlich Preußischen Regierung ressortiren , an
jene Behörde zu wenden.

Die gedachten Functionen können von der Königlich
Preußischen Regierung auch einem besonderen Kommissarius
übertragen werben.

Artikel  7.

Für den Bau der Ihrhove - Neue Schanz ' er Eisenbahn
innerhalb des Preußischen Gebietes gelten insbesondere fol¬
gende Bestimmungen:

k. die Großherzoglich Oldenburgische Regierung ist ver¬
pflichtet , die Vollendung und Inbetriebnahme der Bahn
längstens innerhalb dreier Jahre nach der Ratification des
zwischen dem Deutschen Reich und den Niederlanden abzu¬
schließenden Vertrages (Artikel 2 des gegenwärtigen Ver¬
trages ) zu bewirken.

2 . die Bahnlinie in ihrer vollständigen Durchführung
durch alle Zwischenpunkte , die Bestimmung der Orte , wo
nach Maßgabe des Verkehrs - Bedürfnisses jetzt oder künftig
Stationen für den Personen - oder Güterverkehr anzulegen
sind, und sämmtlichc Bauprojekte unterliegen der Genehmi¬
gung des Königlich Preußischen Ministers für Handel , Ge¬
werbe und öffentliche Arbeiten.

3 . Was die Construclion der Lokomotiven und Fahr¬
zeuge betrifft , so sollen die von der Großherzoglich Olden-
burgischen Regierung geprüften Betriebsmittel ohne weitere
Revision im Königlich Preußischen Gebiete für den Betrieb
der Oldenburgischen Eisenbahn -Verwaltung auf der Strecke
Leer-Neue Schanz zugelassen werden.

Vorkehrungen und Einrichtungen innerhalb der Um¬
gebungen der Bahnanlage , welche von Seiten der Königlich
Preußischen Regierung zum Schutze der Adjacenten gegen



Feucrsgefahr verlangt werden , ist die Großherzogliche Eisen¬
bahn -Verwaltung ans ihre Kosten auszuführcn verpflichtet.

4 . Die von der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung
bestellte Bauverwaltung hat allen Anforderungen , welche
wegen polizeilicher Beaufsichtigung der beim Bahnbau beschäf¬
tigten Arbeiter getroffen werden mögen , nachzukommen und
die aus diesen Anordnungen etwa erwachsenden Ausgaben,
insbesondere auch die durch etwaige Anstellung eines beson¬
deren Polizei -Aufsichts -Personals entstehenden Kosten zu tragen.
Sie wird den Anforderungen der zuständigen Behörden wegen
Genügung dcS kirchlichen Bedürfnisses der beim Bau beschäf¬
tigten Beamten und Arbeiter bereitwillig Folge leisten , und
die dadurch etwa bedingten Kosten übernehmen , auch zu der
in Gemäßheit deS Gesetzes vom 2t . Deeember 1846 für die
Bauarbeiter einzurichtenden Krankenkasse die nöthigen Zu¬
schüsse leisten.

5 . Die Bahn wird zunächst nur mit Einem durchge¬
henden Geleise versehen ; die Großherzoglich Oldenburgische
Regierung ist jedoch zum Bau und Betriebe eines zweiten
Geleises — für welches der Grund und Boden sogleich bei
der Anlage der Bahn mit zu erwerben ist — verpflichtet,
sobald die Königlich Preußische Regierung solches im Ver¬
kehrs -Interesse für nothwendig erachtet und verlangt . Gegen
die dessallsige Anordnung der Königlich Preußischen Regie¬
rung steht der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung
binnen einer präklusivischen Frist von 4 Wochen die Einle¬
gung des Rekurses beim Reichs - Eisenbahm -Amte zu , bei
dessen Entscheidung es sodann bewendet.

6 . Die Eisenbahn -Brücke über die Ems unterhalb Pa¬
penburg erhält eine lichte Durchflußweite von 319 Metern,
in der Höhe der Pfeiler -Oberkanten gemessen . Dieselbe wird
eine Drehbrücke mit 2 Oeffnungen von je 20 Metern lichter
Weite erhalten.

Oberhalb und unterhalb dieser beiden , für die Durch¬
fahrt der Schiffe bestimmten Oeffnungen werden Leitwerke



von je 60 Metern Länge Seitens der Großherzoglich Olden-
burgischen Regierung angelegt.

Ueber die Lage und Construction dieser Leitwerke wird
die Großhcrzoglich Oldenburgische Negierung der Königlich
Preußischen Regierung ein besonderes Project zur Genehmi¬
gung verlegen und den desfallsigen Anforderungen der König¬
lich Preußischen Regierung Nachkommen.

Für die in die Nähe der Brücke gelangenden Schiffe,
deren Weiterfahrt durch de» Schluß der Durchlaß -Oeffnungen
verhindert wird , werden Einrichtungen getroffen , welche es
Schiffen mit einem Tiefgange bis zu 4 Metern gestatten,
die Oeffnung der Brücke , eventuell dem Wiedereintritt des
für die Weiterfahrt erforderlichen Wafferstandes und der ge¬
eigneten Stromrichtung in aller Sicherheit abzuwartcn.

Zu diesem Zweck werden Seitens der Großherzoglich
Oldenburgischen Regierung oberhalb und unterhalb der Brücke
in möglichster Nähe derselben an Flußstellen von ausreichender
Waffertiefe und Geräumigkeit Vorkehrungen zum Festlegen
von Schiffen mit einem Tiefgang bis zu 4 Nietern getroffen
und Signal -Vorrichtungen aufgestellt , mittelst deren die
Schiffer rechtzeitig und vor Erreichung der Schifföliegeplätze
erfahren , ob die Drehbrücke geöffnet oder geschlossen ist.

Die Großhcrzoglich Oldenburgische Regierung verpflichtet
sich, die vorbczeichneten , im Jnterrcsse des Schiffahrts -Ver¬
kehrs angeordncten Einrichtungen zu unterhalten und für
deren Bedienung Sorge zu tragen , dieselben auch in der von
der Königlich Preußischen Regierung etwa für nothwendig
erachteten Weise zu vervollständigen oder abzuändcrn.

Auch liegt der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung
die Verpflichtung ob, für die Herstellung und Unterhaltung
einer , den oberhalb und unterhalb gelegenen Fahrwasserstrecken
entsprechenden und mit ihnen im Zusammenhang stehenden
Fahrbahn durch die beiden Brückenöffnungen zu sorgen.

Als Grundsatz soll gelten , daß die Drehbrücke stets
offen ist, und nur zu den Passirzeiten der Eisenbahnzüge ge-



schlossen wird . Die Festsetzung der Brückenschließzciten erfolgt
mit Genehmigung der Fahrpläne durch den Königlich Preu¬
ßischen Minister für Handel , Gewerbe und öffentliche Ar¬
beiten.

Soweit bei der landespolizeilichen Prüfung der aufzu-
steüenden specicllen Projecte Modificationen , welche die vor¬
stehend unter dieser Nummer 6 verabredeten Grundlagen nicht
berühren , sich als nothwcndig oder zulässig Herausstellen , sind
diese Modificationen nach erfolgter Genehmigung durch den
Königlich Preußischen Minister für Handel , Gewerbe und
öffentliche Arbeiten für die Ausführung maßgebend.

Artikel  8
Die Genehmigung , nöthigenfalls die Abänderung des

Fahrplans bleibt der Königlich Preußischen Regierung Vorbe¬
halten , ebenso die Genehmigung des Bahngeld - Tarifs und
des Fracht -Tarifs sowohl für den Güter - als für den Per-
sonen -Vcrkehr , sowie der Abänderung der Tarife , insoweit
dieselbe nicht dem freien Ermessen der Großherzoglich Olden-
burgischen Regierung überlassen wird . Bei der Feststellung
der Tarife wird die Königlich Preußische Regierung die Ta¬
rife der Wcstphälischen Staatsbahn im Allgemeinen maßge¬
bend sein lassen und niedrigere Tarife als bei der letzteren
bestehen, nicht fordern.

Die Beförderung von Personen ist in vier Wagenklassen
zu bewerkstelligen und muß in beiden Richtungen der Bahn
mindestens einer der täglichen fahrplanmäßigen Personen -Züge
die 4 . Wagenklasse führen.

Für den Transport von Kohlen und Coaks und even¬
tuell der übrigen im Artikel 45 der Verfassung des deutschen
Reiches bezeichneten Gegenstände ist der Einpfennig -Tarif
einzuführcn , soweit und sobald dies von dem Königlich
Preußischen Minister für Handel , Gewerbe und öffentliche
Arbeiten verlangt wird.

Die Großherzoglich Oldenburgische Regierung übernimmt
ferner die Verpflichtung , soweit der Königlich Preußische



Minister für Handel , Gewerbe und öffentliche Arbeiten es
iin Verkehrs -Interesse für nöthig erachtet , jederzeit auf dessen
Verlangen mit anderen in - und ausländischen Bahnverwal¬
tungen für die Beförderung von Personen und Gütern einen
durchgehenden Verkehr mittelst direkter Expeditionen und Ta¬
rife zu errichten und hierbei insbesondere auch in ein gegen¬
seitiges Durchgehen der Transportmittel gegen die übliche,
nöthigenfalls vom bezeichnet« ! Minister für Handel , Gewerbe
und öffentliche Arbeiten festzusetzende Vergütung zu willigen.
Bezüglich dieser direkten Tarife ist die Großherzoglich Olden-
burgische Eisenbahn -Verwaltung verpflichtet , auf Verlangen
des bezcichnetcn Ministers für Handel , Gewerbe und öffent¬
liche Arbeiten auf ihrer in diesem neu einzurichtenden durch¬
gehenden Verkehre zu berührenden Strecke den niedrigsten
Tarif -Einheitssatz pro Centn « und Meile zuzugestehcn , welchen
sie auf dieser Strecke für die gleichartigen Transportgegen-
stände in ihrem Localtarife erhebt . Sollte sie jedoch in einem
anderen durchgehenden Verkehre für jene Strecke ihrer Bahn
einen unter den Local -Tarif -Einheitssatz pro Centner und
Meile ermäßigten Satz pro Centner und Meile beziehen,
so muß sie für jene Strecke diesen ermäßigten Tarifsatz auch
in dem neu zu errichtenden durchgehenden Verkehre auf Ver¬
langen des bezeichnet « ! Ministers für Handel , Gewerbe und
öffentliche Arbeiten zugestehen.

Für durchgehende Güter -Transporte wird die Erhebung
einer Expeditions -Gebühr für die Bahn von Ihrhove nach
Neue Schanz ausgeschlossen , wenn weder die ursprüngliche
Versandt -, noch die letzte Adrcß -Station an dieser Bahn liegt.

Die vorbezcichnete Verpflichtung der Großherzoglich Ol-
denburgischcn Eisenbahn - Verwaltung zur Einrichtung eines
direkten Verkehrs und zum Zugeständnisse des vorbezeichncten
Tarifsatzes wird jedoch durch die Bereitwilligkeit der anderen
betheiligten Eisenbahn -Verwaltungen bedingt , in diesem Ver¬
kehre ihren Tarif nach denselben Grundsätzen zu normiren,
und somit für ihre , in dem einzurichtendcn durchgehenden



Verkehre zu benutzende Strecke den niedrigsten Tarif -Einheits¬
satz pro Centner nnd Meile zuzugestehen , welchen sie auf
dieser Strecke für gleichartige Transport -Gegenstände in ihrem
Local -Vcrkehre rosp . in einem anderen durchgehenden Verkehre
erheben.

Sollte die Großherzoglich Oldenburgische Eisenbahn -Ver¬
waltung zum Zwecke der Einrichtung eines neuen directen
durchgehenden Verkehrs das gleiche Zugeständniß , wie eö vor¬
stehend pracisirt ist, von einer andern Bahnverwaltung for¬
dern , und die letztere ohne von dem bezeichnet« , Minister
für Handel , Gewerbe und öffentliche Arbeiten für zulänglich
erachtete Gründe sich weigern , auf den von der Großhcrzoglich
Oldenburgische » Eisenbahn -Verwaltung vorgcschlagcnen direc-
ren Verkehr überhaupt einzugehen , oder jenes Zugeständniß in
Betreff des Tarifsatzes zu machen , so ist die Großherzoglich
Oldenburgische Eisenbahn -Verwaltung an das ihrerseits aus
Erfordern des bezeichneten Ministers für Handel , Gewerbe
und öffentliche Arbeiten für einen directen Verkehr , an wel¬
chem die sich weigerlich haltende Bahn -Verwaltung mitbe-
theiligt ist, gemachte frühere Zugeständniß nicht mehr ge¬
bunden.

Artikel  9.

Die Beförderung von Truppen , Militär -Effecten und
sonstigen Armee -Bedürfnissen hat nach denjenigen Normen
und Sätzen stattzufinden , welche auf den Staats -Eisenbahnen
im Gebiete des früheren Norddeutschen Bundes jeweilig Gül¬
tigkeit haben.

Artikel  10.

Gegenüber der Post - und Telegraphen - Verwaltung ist
die Großhcrzoglich Oldenburgische Eisenbahn - Verwaltung
bezüglich der in Rede stehenden Bahnstrecke den Bestimmungen
unterworfen , welche zu Gunsten dieser Verwaltungs -Zweige
vom Bundesrathe für die Staats -Eisenbahnen im früheren
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Norddeutschen Bundesgebiete erlassen sind oder künftig er¬
lassen werden.

Artikel II.

Die Großherzoglich Oldenburgische Eisenbahn-Verwal¬
tung ist verpflichtet, die von ihr anzustcllenden Bahnwärter,
Schaffner und sonstigen Unterbcamten, mit Ausnahme der
einer technischen Vorbildung bedürfenden, vorzugsweise aus
den mit Civilanstellungsbcrcchtigung entlassenen Militärs,
soweit dieselben das 35. Lebensjahr noch nicht zurückgelcgt
haben, zu wählen.

Artikel  12.

Anderen Unternehmern bleibt sowohl der Anschluß an
die in Rede stehende Bahnstrecke mittelst Zweigbahnen, als
die Benutzung der crsteren gegen zu vereinbarende, eventuell
vom Preußischen Handels-Ministerium festzusetzendc Fracht¬
oder Bahngeldsätze Vorbehalten.

Artikel  13.

Sollte die Großherzoglich Oldenburgische Regierung die
in Preußen bclcgenen Bahnstrecken ganz oder theilweise ver¬
äußern, oder verpachten oder sonst den Betrieb darauf Anderen
abtrctcn wollen, so ist zu jeder dieser Maßnahmen die Zu¬
stimmung der Königlich Preußischen Regierung nothwendig.

Artikel  14.

Die Königlich Preußische Regierung behält sich das
Recht vor, die innerhalb ihres Gebietes belegenc Strecke der
im Artikel 1 genannten Bahn nebst allem zu dieser Strecke
zu rechnenden Zubehör nach Ablauf von 30 Jahren vom
Tage der Eröffnung des Betriebes an gerechnet oder auch
später nach einer mindestens ein Jahr vorher zu machenden
Ankündigung gegen Erstattung deS Anlage-Capitals , nach
Abrechnung des von der Königlich Preußischen und Königlich



Niederländischen Regierung ä koucls porcl » geleisteten Zuschusses
von insgcsammt Sechshundert fünf und siebenzig Tausend
Thalern zu erwerben . Insofern zur Zeit der Erwerbung
der Zustand der Bahn gegen die ursprüngliche Anlage sich

wesentlich verschlechtert haben möchte , soll jedoch von dem
zu erstattenden Anlage -Capital nach einem durch Sachver¬
ständige zu bestimmenden Procentsatze ein dem dermaligen
Zustande entsprechender Abzug gemacht werden.

Artikel  15.

Um im Interesse des Publikums beim Verkehre zwischen
der Oldenburgischen Eisenbahn von Oldenburg nach Leer und
von Ihrhove nach Neue Schanz einen Bctriebswechsel zu
vermeiden , räumt die Königlich Preußische Regierung der
Großherzoglich Oldenburgischen Regierung das Recht ein , auf
alleinige Kosten der Großherzoglich Oldenburgischen Regie¬
rung mit deren eigenem Personal und Betriebs -Material die
Personen - und Güterzüge jener Bahnstrecken über die West-
phälische Eisenbahn auf der Strecke zwischen den Stationen
Ihrhove und Leer durchzuführen.

Für diese Mitbenutzung der Strecke Ihrhove -Leer soll
insbesondere Folgendes gelten:

k. Die solchergestalt durchzuführenden Züge der Olden¬
burgischen Eisenbahn Verwaltung dürfen auch für den Local-
Verkehr der Strecke Ihrhove -Leer benutzt werden , während im
Uebrige » die Bedienung dieses Local -Verkchrs der Verwal¬
tung der Wcstphälischen Eisenbahn verbleibt.

2 . Die Königlich Preußische Regierung ist zwar berech¬

tigt , der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung die ge¬
dachte Mitbenutzung der Strecke Ihrhove -Leer zu kündigen;
diese Kündigung darf jedoch frühestens zehn Jahre nach In¬
betriebnahme der Eisenbahn Ihrhove -Neue Schanz geschehen,
und soll das Mitbenutzungsrecht in Ermangelung anderweiti¬

ger Verständigung erst drei Jahre nach der Kündigung auf¬
hören.



3. Für die Einräumung dieses Mitbetriebs soll die
Königlich Preußische Regierung die Hälfte der von der
Großherzoglich Oldenburgischen Eisenbahn -Verwaltung auf
der Strecke Lcer-Jhrhove aus dem Personen - und Güterver¬
kehr tarifmäßig zu erzielenden Roh -Einnahmen ohne irgend
welchen Abzug ausbezahlt erhalten . Die Auszahlung erfolgt
in dreimonatlichen Raten spätestens 3 Wochen nach Ablauf
des betreffenden Quartals portofrei an die Hauptkasse der
Verwaltung der Westphälischcn Eisenbahn . Dieser Verwal¬
tung sind über jene Roh -Einnahmen jederzeit die von ihr für
erforderlich erachteten Nachweisungen zu liefern , auch ist ihr
Einsicht aller betreffenden Akten und Berechnungen zu gestatten.

Außer dieser Vergütung hat die Großherzoglich Olden-
burgische Eisenbahn -Verwaltung für die Mitbenutzung der
Bahnstrecke Lcer-Jhrhove keine Zahlungen zu leisten , insbe¬
sondere zu den Kosten der von der Verwaltung dar West-
phälischen Eisenbahn zu bewirkenden baulichen Unterhaltung
und Erneuerung der Strecke , und zur Besoldung des auf
dieser Strecke stationirten Beamten - und Arbeiterpersonals
nichts beizutragen.

4 . Sollte die Großherzoglich Oldenburgische Eisenbahn-
Verwaltung die Strecke Leer-Jhrhove mit Genehmigung der
Königlich Preußischen Regierung in der Zeit von 10 Uhl-
Abends bis 6 Uhr Morgens befahren , so wird über die da¬
für zu leistende Ertraentschädigung besondere Abrede Vorbehal¬
ten . Bewegen sich jedoch auch nach dem jeweiligen Fahrplane
der westphälischcn Staatsbahn -Verwaltung innerhalb dieses
Zeitraums Züge auf der hier in Rede stehenden Strecke , so
ist die Großherzoglich Oldenburgische Eisenbahn -Verwaltung
zu jener Extraentschädigung nicht verpflichtet , insoweit sic
ihre Züge innerhalb fünfzehn Minuten vor oder nach dem
Passircn eines Westphälischen Zuges durchführt.

5 . Sollte die Großherzoglich Oldenburgische Eisenbahn-
Verwaltung die Bahnstrecke Lcer-Jhrhove , abgesehen von der
Bedienung des Publikums , für ihre eigenen Bedürfnisse,



z. B . zum Transport ihrer Bau - und Betriebs -Materialien,
mitbefahren , so hat dieselbe in Ermangelung einer ander¬
weitigen Verständigung , gleichfalls die halbe tarifmäßige Ge¬
bühr an die Verwaltung der Westphälischcn Eisenbahn zu
entrichten.

6 . Die im vorstehenden Artikel 8 bezüglich der Tarife

und Fahrpläne , der Einführung der 4 . Wagcnklasfe , bezüglich
direkter Expeditionen re. getroffenen Bestimmungen sollen auch
für den Mitbetrieb der Strecke Leer-Jhrhove maßgebend sein.

Für den unter der Eingangs stipulirtcn Einschränkung der
Großherzoglich Oldenburgischen Eisenbahn - Verwaltung mit
überlassenen Lokal-Verkehr der Strecke Leer-Jhrhove dürfen

die Transportpreise nicht niedriger gestellt werden , als die¬
jenigen , welche die Verwaltung der Westfälischen Eisenbahn
auf derselben Strecke jeweilig erhebt.

7 . Jngleichen sind die in den vorstehenden Artikeln 5.
6 . 9 . und 10 . getroffenen Bestimmungen für den in Rede
stehenden Mitbctrieb maßgebend.

Der Betrieb auf der gemeinschaftlich benutzten Strecke
wird lediglich nach den auf der Westphälischcn Staats -Eisen¬
bahn jeweilig geltenden Reglements und Dienstvorschriften
gehandhabt , sofern nicht Abweichungen von dem Königlich
Preußischen Handels -Ministerium gestattet werden . Das auf
der gemeinschaftlich benutzten Strecke fungirende Fahr-
Personal der Größtmöglich Oldenburgischen Eisenbahn -Ver¬
waltung hat den Anordnungen der Westphälischcn Eisenbahn-
Verwaltung und ihrer Organe jederzeit unbedingte Folge zu
leisten.

8 . Im Uebrigcn werden sich über die specielleren Mo¬

dalitäten der Mitbenutzung die beiderseitigen Eisenbahn -Ver¬
waltungen verständigen , deren etwaige Meinungs -Verschieden¬
heiten durch das Königlich Preußische Handels -Ministerium
entschieden werden sollen.



Artikel 16.
Die Königlich Preußische Regierung übernimmt für den

Füll, daß sie die im vorstehenden Artikel vereinbarte Mit¬
benutzung der Strecke Leer-Jhrhove kündigen sollte, die Ver¬
pflichtung, der Großherzoglich OldenburgischeN Regierung
die Konzession zum Bau und Betriebe einer selbstständigen
Eisenbahn-Verbindung zwischen Ihrhove und Leer unter den
in den vorstehenden Artikeln4 bis einschließlich>4 enthalte¬
nen Bedingungen zu crlheilcn.

Artikel 17.
Dieser Vertrag soll beiderseits zur landesherrlichen Ge¬

nehmigung vorgelegt und die Auswechselung der Ratifika¬
tions-Urkunden zu Berlin vorgenommen werden.

Zur Beurkundung haben die beiderseitigen Bevollmäch¬
tigten diesen Vertrag in zwei gleichlautenden Ausfertigungen
unter Beidrückung ihrer Siegel unterzeichnet.

So geschehen zu Berlin den 17. März 1874.
(U. 8.) Ernst Buresch.
(U. 8.) Günther Jansen.
(U. 8.) Wilhelm Jordan.
(U. 8.) Hermann Duddenhausen.
(U. 8.) Adolf Scholz.

Sch luß - Protokol  l.
Die Unterzeichneten Bevollmächtigten von Oldenburg

und Preußen waren heute zusammcngetreten, um den wegen
Anlage einer Eisenbahn von Ihrhove nach Neue Schanz
zwischen ihnen vereinbarten Staats -Vertrag zu vollziehen.
Bei dieser Veranlassung sind in das gegenwärtige Schluß-
Protokoll noch die nachfolgenden Erklärungen niedergelcgt
worden, welche mit dem Vertrage selbst, sobald derselbe rati-
fieirt sein wird, gleiche Gültigkeit haben sollen, ohne daß
es der besondern ausdrücklichen Ratification des Schluß-
Protokolls bedarf.
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Erstens.
Der in Rede stehende Staatsvertrag ist in der Voraus¬

setzung geschlossen, daß die Königlich Niederländische Regierung
an die Großherzoglich Oldenburgische Regierung zu dem An¬
lage-Kapital der Eisenbahn von Ihrhove nach Neue Schanz
einen unverzinslichen und niemals rückzahlbaren Zuschuß von
400,000 Thalern buchstäblich: Vicrmalhundert Tausend Tha-
lern zahlt. Sollte die Königlich Niederländische Regierung
diese Zahlung ablchnen, so erlischt für die beiderseitigen hohen
Contrahenten jede Verbindlichkeit des gegenwärtigen Vertrages.

Zweitens.
Zu Artikel 3 des Vertrages.

, Kie durch die demnächstige Einführung des Oldenbur-
gifchen, GeleiseS bedingte Erweiterung resp. der Umbau des
Bahnhofs Ihrhove wird von der Preußischen Regierung in
der Weise bewirkt, daß derselbe die Gestalt eines Insel-Bahn¬
hofs erhält, auf dessen Westseite das in Station 42,„ der
Westphälischen Balm abzweigende, auf dem angeheftelen, von
den beiderseitigen Bevollmächtigten unterschriebenen Situations¬
plan der Bahn von Ihrhove nach Neue Schanz (Blatt l.)
roth eingetragene Oldenburgische Geleise durchgeführt wird.

Die Kosten dieses Umbaues des Bahnhofs Ihrhove
übernimmt die Königlich Preußische Regierung, soweit eS
sich dabei um gemeinschaftlich zu benutzende oder für den
Betrieb der Westphälischen Bahn allein erforderliche Anlagen
handelt.

Einrichtungen und Anlagen, die lediglich für den Ol-
denbürgifchcn Betrieb bestimmt sind, fallen der Großherzoglich
Oldenburgischcn Regierung zur Last.

Drittens.
Zu Artikel 7 des Vertrages.

-mZu Nr. 2. Die Großherzoglich Oldenburgische Regierung
beabsichtigt die Bahn zwischen Ihrhove und Neue Schanz



in der auf dem angehefteten Situations -Plane (Blatt I .) roth
eingetragenen Richtungölinie auszuführen . Die Königlich
Preußische Regierung erklärt sich mit der Wahl dieser Linie
bezüglich der Strecke von Ihrhove bis zum Beginn der Kurve
zwischen der Ems und dem Orte Weener unter dem Vorbe¬
halte einverstanden , daß die bei der landespoli 'zeilichen Fest¬
stellung der Special -Projecte nach dem Ermessen der König¬
lich Preußischen Regierung sich als erforderlich herausstellen¬
den Modifikationen zur Ausführung zu bringen sind.

Ueber die Einführung der Bahn in den Bahnhof Ihr¬
hove entscheidet die Preußische Regierung , nachdem das Pro-
ject für den Umbau dieses Bahnhofs festgestellt ist.

Zu Nr . 6.
Für die Lage der Eisenbahnbrücke über die Ems ist die

auf dem angehefteten , von den beiderseitigen Bevollmächtigten
unterschriebenen Situationsplane (Blatt ll .) eingetragene rothe
Linie maßgebend.

Die Brücke muß nach Anweisung des Königlich Preu¬
ßischen Kriegs -Ministeriums mit Vorrichtungen zum Spren¬
gen derselben und mit den sonstigen im Interesse der Landes-
Vertheidigung für erforderlich erachteten Einrichtungen ver¬
sehen werden.

Alle Pfeiler werden für ein Geleise ausgeführt , mit Aus¬
nahme der drei Drehbrücken -Pfeiler ( Drehpfeiler und zwei
Aufschlagepfciler ) , welche bis zur Höhe des gewöhnlichen
Hoch -Wassers sofort für zwei Geleise hcrgestellt werden.

Der eiserne Ueberbau sämmtlicher Oeffnungen wird vor¬
läufig eingeleisig hergestellt . Wenn der eiserne Ueberbau des
zweiten Geleises demnächst aufgestellt werden sollte , so wirb
der Zeitpunkt der Ausführung in den Oeffnungen der Dreh¬
brücke auf desfallsigen Antrag der Großherzoglich Oldenbur-
gischen Regierung von der Königlich Preußischen Regierung
bestimmt werden und wird die Großherzoglich Oldenburgische
Regierung solche Vorkehrungen treffen , daß die Schifffahrt



nicht länger als sechs Stunden durch die Bauausführung
unterbrochen wird.

Die gesammtc lichte Weite der Brücke von 319 Metern
wird auf 3 Stromöffnungen » 48 Meter . 2 Durchlaßöffnun¬
gen s 20 Meter , und auf dem Vorlandc auf 8 Oeffnungen
von je 14,25 Metern und auf 2 Oeffnungen von je 10,50
Metern vertheilt.

Die Unterkanten der Hauptträgcr der Brücke können bis
auf 3,83 Meter über dem Nullpunkt des Weener -Pegels , die
der Träger der Drehbrücke bis auf 2,82 Meter und die
der Träger der übrigen Oeffnungen bis auf 3,22 Meter
über Null des genannten Pegels hinabreichen.

Die erforderlichen Schiffslicgeplätze werden auf den in
der angchefteten Karte Blatt U mit schraffirten Schiffen bei

und ök oberhalb der Brücke und bei 66 unterhalb der
Brücke bezeichneten Stellen eingerichtet . Zum Festlegen der
Schiffe sind Bojen mit Schiffsringcn auSzulcgcn und am
convexen Ufer Landpfähle anzubringen.

Um die Schiffer rechtzeitig benachrichtigen zu können , ob
die Drehbrücke geöffnet oder geschlossen ist, soll zunächst auf
der Brücke ein mit Rücksicht auf die Höhe der dazwischen
liegenden Deiche bemessener Mast aufgestellt werden , welcher
den Schluß der Brücke bei Tage durch einen Korb oder ein
ähnliches Merkzeichen , bei Nacht durch zwei übereinander
stehende rothe Laternen anzeigt.

Ist die Brücke geöffnet , so wird bei Tage für den
Schifffahrts -Verkehr kein besonderes Signal gegeben , wäh¬
rend das Offenstchen der Brücke bei Nacht durch zwei weiße
übereinander stehende Laternen signalisirt werden muß . Außer¬
dem müssen die Durchfahrten der Drehbrücke bei Nacht per¬
manent durch entsprechend ausgestellte Laternen hinreichend
beleuchtet werden.

Sollte es sich Herausstellen , daß die vorerwähnte Signa -
lisirung nicht genügt , so ist die Großherzoglich Oldcnburgi-
sche Regierung verpflichtet , solche nach dem alleinigen Er-



messen der Königlich Preußischen Regierung zu vervollständi¬
gen, cvent. für Aufstellung von elektrischen Läutewerken in
der Nähe der Liegeplätze zu sorgen.

Vierte nS.
Zu Artikel  15 Nr . 3.

Bei Berechnung der Hälfte der Einnahmen, welche die
Großherzoglich Oldenburgische Regierung für die Mitbenutzung
der Strecke Lecr-Jhrhove an die Wcstphälische Eisenbahn-
Verwaltung abzuführen hat , ist die Eisenbahnstrecke vom
Stationsgebäude z» Leer bis zum äußersten Punkte des
Bahnhofs Ihrhove, von dem die Bahn Ihrhove-Neue Schanz
abzweigt, in Berechnung zu ziehen.

In Beziehung auf den Bahnhof Leer wird das wegen
der Oldenburg-Leer'cr Bahn bestehende Vertragsverhältniß
durch die Bestimmung des Artikels 15 Nr. 3 des gegenwär¬
tigen Vertrages nicht geändert; auch übernimmt die König¬
lich Preußische Regierung keinerlei Verpflichtung zur Herstel¬
lung neuer Anlagen auf dem Bahnhof Leer für den Lecr-
Jhrhover-Neue Schanz'er Verkehr der Großherzoglich Olden-
burgischen Eiscnbahnverwaltung.

Fünftens.
Zu Artikel 16 des Vertrages:

Wird die vereinbarte Mitbenutzung der Strecke Leer-Jhr-
hove Seitens der Königlich Preußischen Regierung gekündigt
und Seitens der Großherzoglich Oldcnburgischen Regierung
eine selbstständige Eisenbahn-Verbindung zwischen Leer und
Ihrhove hergcstellt, so wird die Einführung des Oldenburgi-
schen Geleises in den Bahnhof Ihrhove von der Westseite
nach der Ostscite desselben verlegt. Zu diesem Zweck wird
das Oldenburgische Geleise in derjenigen Richtung, welche
auf dem angehefteten Situationsplane Blatt I durch die blau
punktirtc Linie angcdeutet ist, vom Punkte 0 ab umgcbnut
und mit einem Hoch-Niveau Uebergange über die Westphäli-
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sche Bahn mit Kurven von höchstens 500 Metern Radius
und Maximal-Steigungcn von 1:200 hinübergeführt werden.

So lange als die Mitbenutzung des Geleises von Leer
nach Ihrhove dauert, wird die Anlage deS vorerwähnten
Hoch-Niveau-Ueberganges Seitens der Königlich Preußischen
Regierung nicht verlangt werden.

Die Kosten, welche durch die Acnderung der Einrichtun¬
gen des Bahnhofs Ihrhove bei Herstellung einer selbststän¬
digen Eisenbahn-Verbindung von Leer nach Ihrhove entstehen,
fallen der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung zur Last.

Sechstens.
Zu Artikel 17:

Von Seiten der Großherzoglich Oldenburgischen Be¬
vollmächtigten wurde zu diesem Vertrage die Zustimmung
des Landtages des GroßherzogthumS Oldenburg ausdrücklich
Vorbehalten. Die Großherzoglich Oldcnburgische Regierung
wird, sobald dieser Vorbehalt seine Erledigung gefunden hat,
die Königlich Preußische Regierung hiervon benachrichtigen.
Die Auswechselung der beiderseitigen Ratificationsurkunden
soll demnächst binnen einer, vom Tage der gedachten Benach¬
richtigung ab zu berechnenden Frist von 4 Wochen erfolgen.

Das gegenwärtige Schluß-Protocoll ist in zwei gleich¬
lautenden Ausfertigungen, von welchen einer jeden die darin
erwähnten Situationspläne Blatt l und II angeheftet sind,
von den beiderseitigen Bevollmächtigten vollzogen worden.

Berlin den 17. März 1874.
ll-. 8.) E. Buresch.
(I-. 8.) Jansen.
(D. 8.) Jordan.
(I-. 8.) Duddenhausen.
(I-. 8.) Scholz.



8on ^It 6886  ko )'3le le 6 i'3nä-knc cl'OIclenbourK, vts '83
N-ijestö le koi cls8 ?sxs -Lss, clösirsnt convenir cl'un erriMAÜ-
ment reletik ä Is con8trnction , 3u ivcecorcleinent et L I'wS-
pioit3tinn 6u ckemin 6s fer 6e !Xieu>ve8eIi3N8 3 lkrkove,>„kt
nomme äs p!enipotenti3ire8 pour cenclure une conveution
3 cet eilst , srivoir:

800 ^Itesss koxale le Or3ncI-I1uc cl'OlclenbourA
Aoneieur kr »8t öuresek 8on Ken86iller intime 'su-

perieur «le con8truction, et
Uonsieur knntker l3N8en 8on tionseilior Ke Ainistere;

83  UZ êste le koi 6es ?3 8̂-k38
Alousieur le komte Koui8 >1e l1eic1ell-keine8tein, 8on

6onunis8sire ci3U8I3 previncs cis Kronin^ue, et
Nonsieur le loulckeer cle 6uiIIv3uine 1s3n Ker3rci

klerok, (lonssiller.
Ke8quel8 3pre8 3voir eck3NAS leurs pleins pouvoirs,

Ireuvs8 en kenne et clue terms , 8vnt convenu8 cls8 3rtiole8
8MV3Nt8 :

^rticle I.

Ke8 1l3uts8 p3rties contr3et3nt68 clöcl3rent evoir pri8
eonn3i883ncs c>v8 troitös cono6ru3nt I3 con8truction et I'ex-
ploitetion cl'un ckemin cle ter Ke lVieuwe8ck3N83 Ikrkove , con-
clu8 3 kerlin 3vecle kouvernement lle 83  U3je8te I'kmpereur
<l'̂ llem3NKe, koi cle kr»886, 83voir:

Ke kouvernement cle8?3x8-k38 «le celui l3it le 17. !1l3r8
1874 per le Kouvernement cl'OIclenbonrA;

Ke Kouvernement cl'OIclenbourA de celui lkit le 3. 4uin
1874 p3r le Kouvernement<le8 ? 3̂ 8-k38.

4rticle 2.
Ke Kouvernement krsnk-kucrk cl'OIcienkourAs'unASZe

3 sbire con8truire le ckemin cle ter «le 13 trontiöre cles

?3x8-k38 ä Ikrkove, 7 compri8 le pent 8ur le Kem8, et cle
86 cksr̂ er cle l'expioitäti'on clu ckemin cle ker cle IViscnvo-
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8sksn8 s Iki'kovs sn sommunicstion diiocte psr Î eei- svec
le re8ssii 6s8 ekkmins 6e >ei' 8oc>8 8on .46ministi'stjoii, eon-
wimLmsnt sux stipulstioii8 conveiiue8 cls»8 >68 »sux tisit68,
6ssiZns8 c>3N8 I'srlicls pr6se6eiit.

^iticls  3.
>.6 twuvsl 'nemsnt » ovsl 36 ? g)'8-Ls8 s'sNASKe:

1. s contiikuer (>»118 >68 >1318  pour Is cnnstliictiun ciu
ckvmill (>6 >61 ' (>6 Is » onliöl '6 6ss ? Ss8-» S8 s Iki'kovs
11116 8,11111116,>6 8Spt-cent mi »6  » 0I'in8 l >68 >', 'IV8-I' s8 i,
>0ll68 psi '6u vt 6e Is pgxsi' SU kouvsrnsmsiit <>1! 6i 'sn6-
» 116»6 (i 'OIlIkIlIlOIII'R 61, >6018  t 6IM 68 6HSUX, >6 pl 'emisi'
6> >6 56c0NcI g lg »11 cle >3 pl'kmiöl's et de >3 Lscomls
simöe «1e 60N8truction 6t >6 ti 'oi8iöii >6 s l'ssksvement
c>68 trsvsux;

2. de tsii'e sckevsi' >68 tisvsux cle Is psrtis 6n ekewiii
>6i' 8ur 80ii teiritoiie entis Is 8tstio>i 6s » isuvv68oksn5
et Is » ontiöre, 6s msniere s ss î ue cette psitis pui88e
Sli's mi8S 6N sxploitstion 6sn8 Is clelsi fixe poui- Is sisilis
s coii8!iuii6 psr le Oouvernsmeiit 6'0I6snkouitz sur le
lsiiiwire ? rii88ien, entie Is li'oiitiei'e et Is 8tstion
6'Ikikove;

3< 6e fsii'6 pc»86r uns 8sscm6s vois 8ur Is psrtie 6n ckemin
6e >66 8ur 8on teiritoiie cle Is frontisre jci8clus clsns
Is Ksre 6e »Hecnv68clisn8, 6tz8 «jue le Oouvsriiemsnt
6'OIcIelikoui'A Is >ers poser 8ur Is psrtis cki ckemin
6e Is >rontisrs jn8ctu's Ikrkove.

.4 rtiole  4.

»s kouvsrnemsnt 6e8 Ps^8-kls8 ooncs6s su Kouvsrne-
ment 6'OI6enbourK, csui sceepte. pour Wut >6 tsmp8 qu'»
i 68te cksrgö 6e l ŝxploitstion 6u cliemin 6e >66 cle Is trou-
tisrs ,ju8pu's Ikrkovs, I'exploitstion 6s Is psrtis 611 ckemin
6s >61' 8iti>66 8UI>Is lerriwirs 6e8 ? 3^8-ös8 entrs Is 8tstinn
cle Î ieucvs8sksn8 et Is t'routiörs , siN8i î us I'uss^s 6s cette



Station sn servics commun svec I'sclministrgtion 6s l'sxploi-
tslion 6ss cbemins cls fer cls I'Ltst clss ps ^s-kss.

8ss lrgis «ls prsmisr etsklissement , 6'guKwentgtion, st
cl'gKrgnclissemsnt clss voiss et trsvsux cls cstts Station sont
g lg cbgrZe cls l'kitgt clss ?g^s-8ss.

8s Oouverusment «i'OlclenbourA s'suZgKs g pg^sr uns
reclsvgncs gnnuslls su kouvernsmsritclss pgxs-8ss pourl 'ussgs
clu elismin «ls lsr st 6s lg stgtion 6s » isuvvsscbgns, L
psrtir clu Mir clu eommenssinsnt cls l'sxploitgtion, cls «tustrs
pour so nt:

1. 6u cgpitgl enASAS cigns l'ötgblisssment clu cbsmin cls
lsr sntrs ls ststion cls iXisuwssebsns st lg kronliers;

2. cls tous iss lrgis cl'gUAMsntstion st «j'gKrgnclissement
6ss voiss st trgvgux «jui, cls commun gccor6, ssront
sxscutös clsns lg stgtion cls lXisuwsscbgns juscju'au
clslsi «Is trois ans gprös ls cläts «In eommsncsment 6s
l'sxploitgtion cls lg ststion pour ssrvics commun , st
cls ls moitiö clss lrgis cls möme ngturs qui ssront nb-
cssssirss gprös cs clölsi.

8s montgnt ilss css reclsvgnces serg rsmis gnnuslls-
msnt cigns ls mois cls ^gnvisr, pgr ls Kouvsrnsmsnt
cl'OI6snbour» s. I'gclministrgtion pour l'sxploitgtion lies
cbemins «ls lsr cls l'8tst «Iss ks^s-kss.

8es grrgn^smsnts pour I« Service commun «isns ls
ststion cls lXisucvsscbsns ssront g r^Zler ciirsctsmsnt
sntrs Iss gclministrgtions pour l'sxploitgtion clss cbemins
cls lsr cls I'Ltst clss clsux psvs , sous rsssrve äs I'gp-
probstion «Iss Ilgutes psrtiss contrsctsntss.

ĉ rticls  5.

8n s^grci cls ls Subvention cls sept-cent-mille tlorins,
sccorclöe pgr ls Oouvornomsnt clss ksvs-Lss pour lg con-
structio» clu elismin cls tsr «ls lg lrontisrs s Ibrbovs , ls
8ouvsrnsmsnt cl'OIclvnbourK Agrsntit cls ls psrt «ls 8on .4cl-
ministrstion , pour tout trsnsport grrivsnt, ou su cisstingtion



6e8 cl>6min8 6k lsr 6s8 ?3x8-ö38, 8ur le eliemin 6s ker 6s
lXisuvvs8cli3U8 p3r Ikrliovs 3 I êer st 8ur tout 3utre oliemin
6s 561° 6öpsu63nt 6s 8ou ^6mini8tr3tiou, Ie8 oon6it!on8 Is8
plv8 f3V0i-g>)l68, t3ut SU mo6e st 3UX prix 6u ti'3N8port,
qu'su tsmp8 6s I'expe6ition, qui 8out ou 8eront 3oeor6ös8
pur ells s ä'3utrs8 sntrspriss« 6s8 clismin« cls ksr.

^rticle  6.
l>s 6ouvernsiusol 6'0I6sn>iourK8'enZ3Keö ksirs ob8sr-

vsr st executsr p3r 8ou ^6mini8trstiou st P3r 8s8 emplox68,
pour le 8srv!es 6s l'sxpIoit3tion 63U8 tu 8t3tion 6s !>ieuvve-
cli3os et 8vr 13 p3rtis 6u clisinin 6s ker entre vstts 8t3tion
et I3 kroutiere, Is8 pre8criptioo8 et 1s8 or6oun3uce8Î K3ls8
et ceUe8 <jui 8erout 6ecret̂ 68 p3r I3 8uits 3 es 8»jet 6308
le Kox3ume 6e8 ?3V8-ö38 et 6e kuire inuiutenir Ie8 voie8 et
Ie8 tr3V3ux 6s cstts p3itis 6u eksmin 6s 1er 6un8 un p3r-
kuit ötut 6'entretisn.

II 668 iZner3 3u Kouvsruemeut 6s8 ? 3x8-k 38  l' 36 mini-
8tr3tion ou llireotion re8pon 83 bls pour Is 8srvice 6s l'sx-
p1oit3tion 8ur Is territoirs 6s8 P 3V8-L 38.

I'ouls tr3ki8Are88ion, tout 6Äit ou erims, snnssro3ut
Is 8ervies 6s8 ckemio8 6s ksr commi8 8vr Is territoirs 6s8
?3x8-L38, 86r3 portö 3 13 00UN3i883llcS 6ss 3utoritö8 soiu-
pötsuts8 6u ko 3̂vme, pour8uivi st juAs 6'3prö8 168 Ioi8 st
or6onli3nee8 6u ?3 8̂.

1.6 Kouveruement6'0I6snbour8 36mst «jus touts ree>3-
mstion 6'iu6smnits insinuäe g 8ou ^6miuistr3tiou 6«8
ol>emiu8 6e ker 3 v3U86 6e I'eutretisn, I3 Zurveillunes ou 6s
l'exploitotion 6u cliswiu 6s ker 8ur le tsrritoire 6e8 ?3V8-
838, clevru ötrs 8oumi8s 3 I 3 M 'i8pru6ence 6u ko^ ums et
qus Is8 6sci8ion8 û6iei3irs8 3 eIi3i'Ae 6e cette 36ministr3tion
seront obIiK3toire8 pour le Kouvernsmsnt Or3n6-Ouo3l6'0I-
«lenboui'A.

^rticls  7.
Î s Oouvsrnemsnt6 OI6enbourK8'enß3A6 en 3utrs 6e krure

ob8ervsr et exeeuter Ie8 8tipul3tion8 eonveuuss eutre le 6ou-



vernement l>68 ksz '8-638 et Is Oouvernement ^llemsnü klgN8
le äit trsitö <lu 3 . 4uin 1874.

^rtiole 8.

Ls pre8ente eonreution 8ei'3 rstiüse et lee rstikostion68
en 8eront echsnAöe8 g Lerlin.

Ln fei cls guoi Ie8 ? Ienipot6lltigjre8 ont 8igne lg prö-
86nte convention et ^ nnt gpp 08e Is 8cegu rle Ieur8 srme8.

Ls lls ^e le 27 . 4uin 1874.
<L. 8 .) L. Hure  8 eti.
sL. 8 .) 6 . 4sn8en.
(L . 8 .) <1e. II eitlen.
(L . 8 .) 6 . 4. 6 . LIei -el . .

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg
und Seine Majestät der König der Niederlande , in dem
Wunsch eine Vereinbarung über den Bau , den Anschluß und
den Betrieb der Eisenbahn von Neueschanz nach Ihrhove

herbeizusühren , haben zum Abschluß einer Uebereinkunft
hierüber Bevollmächtigte ernannt , nämlich:

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg
Allerhöchstihren Geheimen Oberbaurath Ernst Buresch

und

Allerhöchstihren Ministerialrath Günther Jansen,

Seine Majestät der König der Niederlande:
Allerhöchstihren Commissar in der Provinz Groningen

Grafen Ludwig von Heiden -Reinestein
und

Allerhöchstihren Rath Jonkheer Wilhelm Johann
Gerhard Klerck,

welche nach Austausch ihrer in gehöriger Form befundenen

Vollmachten über folgende Artikel übereingekommen sind:
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Artikel I.

Die hohe » eoiitrcihireiidc » Theilc erklären von den zu
Berlin mit der Regierung Seiner Majestät des deutschen
Kaisers Königs von Preußen über den Ban und Betrieb
einer Eisenbahn von Neueschanz nach Ihrhove abgeschlossenen
Verträgen Kenntniß genommen zu haben , nämlich:

die Niederländische Regierung von demjenigen mit der
Oldenburgischen Regierung vom 17. März 1874,

die Oldcnburgische Regierung von demjenigen mit der
Niederländischen Regierung vom 3 . Juni 1874.

Artikel 2.
Die Großherzogiich Oldcnburgische Regierung verpflichtet

sich die Eisenbahn von der Niederländischen Grenze nach Ihr¬
hove mit Einschluß der Brücke über die Ems herzustellen und
den Betrieb der Eisenbahn von Neueschanz nach Ihrhove in
unmittelbarem Anschluß über Leer an das unter ihrer Ver¬
waltung befindliche Eisenbahn -Netz zu übernehmen nach näherer
Maaßgabe der in den im Artikel I . erwähnten beiden Ver¬
trägen getroffenen Bestimmungen.

A rtikcl  3.

Die Königlich Niederländische Regierung verpflichtet sich
1. zu den Baukosten der Eisenbahn von der Niederländischen

Grenze nach Ihrhove eine Summe von 700,000 hol¬
ländischen Gulden s loncls pordu bcizutragen und die-
jelbe der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung in
drei gleichen Raten , die erste und die zweite am Ende
des ersten und des zweiten Baujahres , und die dritte bei
Beendung des Baus auszuzahlen.

2. Den Bau des auf ihrem Gebiet zwischen der Station
Neueschanz und der Gränze belcgenen TheileS der Eisen¬
bahn so zeitig fcrtigzustellen , daß dieser Thcil innerhalb
der Frist , welche für die Vollendung des von der Olden¬
burgischen Regierung zu erbauenden , auf Preußischem



Gebiet zwischen der Gränze und der Station Ihrhove
belegenen Theiles bestimmt ist, dem Betrieb übergeben
werden kann,

3. ein zweites Geleise auf der innerhalb ihres Gebietes be-
legenen Strecke von der Grenze bis in den Bahnhof
Neueschanz legen zu lassen, sobald die Oldenburgischc
Regierung dies auf der Strecke von der Gränze bis nach
Ihrhove thun wird.

Artikel  4.

Die Niederländische Regierung überträgt der Oldenbur-
gischen Regierung, welche dicö aeceptirt, für die ganze Zeit,
daß die letztere den Betrieb der Eisenbahn von der Gränze
bis nach Ihrhove führt, den Betrieb der auf Niederländischem
Gebiet belegenen Eiscnbahnstrcckc zwischen dem Bahnhof
Neueschanz und der Gränze, wie die Benutzung dieses Bahn¬
hofs in Gemeinschaft mit der Betriebsverwaltung der Nieder¬
ländischen Staats -Eisenbahnen.

Die Kosten der ersten Herstellung, der Erweiterung und
der Vergrößerung der Bauten und Anlagen dieses Bahn¬
hofes verbleiben zu Lasten des Niederländischen Staates.

Die Oldenburgischc Regierung verpflichtet sich der Nie¬
derländischen Regierung eine jährliche Vergütung für die
Benutzung der Eisenbahn und des Bahnhofs Neueschanz vom
Tage der Betriebs-Eröffnung an zu zahlen und zwar
von 4°/,.

1. des auf die Herstellung der Eisenbahn zwischen dem
Bahnhof Neueschanz und der Grenze verwendeten
Kapitals.

2. aller Kosten der Erweiterungen und Vergrößerungen der
Bauten und Anlagen, welche in beiderseitigem Einver-
ständniß aus dem Bahnhof Ihrhove bis zum Ablauf von
drei Jahren nach dem Beginn des gemeinsamen Be¬
triebes auf dem Bahnhof werden ausgeführt werden,



und der Hälfte solcher Kosten , welche nach Ablauf dieser
Frist aufgewendet werden müssen.

Der Betrag dieser Vergütungen wird jährlich iin
Monat Januar durch die Oldenburgische Regierung an
die Betriebsverwaltung der Niederländischen Staats-
Eisenbahnen ausbezahlt werden.

Die erforderlichen Vereinbarungen für den gemein¬
schaftlichen Dienst auf der Station Neueschanz sollen
direct zwischen den Betriebsverwaltungen der StaatS-
Eisenbahnen beider Länder unter Vorbehalt der Geneh¬
migung der hohen contrahirenden Theilc geregelt werden.

Artikel  5.

Mit Rücksicht auf die von der Niederländischen Regie¬
rung für den Bau der Eisenbahn von der Grenze nach Ihr¬
hove gewährte Subvention von 700,000 Gulden sichert die
Oldenburgische Regierung von Seiten ihrer Verwaltung für
jeden Transport von oder nach den Niederländische » Eisen¬
bahnen auf der Eisenbahn von Ncucschanz über Ihrhove nach
Leer und auf jeder anderen ihrer Verwaltung untergebenen
Eisenbahn sowohl in Betreff der TranSport -Art und Preisen
als in Betreff der Abfertigungsfristen die günstigsten Bedin¬
gungen zu, welche von ihr andern Eisenbahn -Unternehmungen
jetzt oder künftig zugestanden werden.

Artikel 6.

Die Oldenburgische Regierung verpflichtet sich durch ihre
Verwaltung und durch ihre Betriebsbeamten auf dem Bahn¬
hof Neueschanz und der Elsenbahnstrecke zwischen diesem Bahn¬
hof und der Gränze die bestehenden gesetzlichen Vorschriften
und Anordnungen sowie diejenigen welche in dieser Beziehung
künftig im Königreich der Niederlande werden erlassen werden,
befolgen und handhaben zu lassen und die Bauten und An¬
lagen dieser Strecke in durchaus gutem Zustande zu erhalten.

Sie wird der Niederländischen Regierung die für den
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Betriebsdienst auf Niederländischem Gebiet verantwortliche
Verwaltung oder Direktion bezeichnen.

Jede den Eisenbahndienst betreffende auf Niederländischem
Gebiete begangene Nebertretung sowie jedes derartige Ver¬
gehen oder Verbreche » wird zur Kenntniß der zuständigen
Behörden des Königreichs gebracht und nach den Gesetzen
und Verordnungen des Landes verfolgt und abgeurtheilt
werden.

Die Oldenburgische Regierung ist damit einverstanden,
daß über jede ihrer Eisenbahnverwaltung insinuirte Entschä»
digungsfordcrung in Betreff der Unterhaltung , der Beaufsich¬
tigung und des Betriebes der Eisenbahn auf Niederländi¬
schem Gebiet nach der Gesetzgebung des Königreichs entschie¬
den werden soll und daß die richterlichen Entscheidungen gegen
diese Verwaltung für die Großherzoglich Oldenburgische Re¬
gierung verbindlich sind.

Artikel  7.

Die Oldenburgische Regierung verpflichtet sich überdies
die zwischen der Niederländischen und Deutschen Regierung
in dem gedachten Vertrage vom 3 . Juni 1874 getroffenen
Bestimmungen befolgen und auöführen zu lassen.

Artikel  8.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und cs sollen
die Ratificationen in Berlin ausgetauscht werden.

In Gemäßheit dessen haben die Bevollmächtigten die
gegenwärtige Uebereinkunft unterzeichnet und der Unterschrift
ihr Siegel beigedrückt.

Haag,  1874 Juni 27.
(>-. 8 .) gez. E . Bure  sch.
(U. 8 .) gez. G . Jansen.
(U. 8 .) gez. L. Heiden.
(I -. 8 .) gez. G . I . G . Klerck.



krotocole.

des klenipotentisires de 8011 Messe kozsle le 6rsnd-
kuc d'Oldendour̂ et tle 83 Nsjeste le koi des ksxs-kss
t̂ tsnt convenus de IsrrsnMwent rölstik s Is construction,
su rsccordement et s l'exploitgtion du cliemin de 1er «le
^ieuvvesclisns » Idrdove se sont rennis sujourd'trui po«cr I3
siKnsture cle Is Convention.

.4vsnt de proceder s lg signsture les Klenipotentisires
dsclsrent cle psr et cl'cuitic- gue l3 Convention est conelne
sons Is ressrvs cle I'spprobgtion«les pouvoirs IsKisIstils«les
deux Ksvs.

Ils sont cl'gecorcl gue lg rstiticgtion du präsent trsite
devra etie  precedäe psr la rstiticstion cles trsites conclus
g kerlin le 17. Usrs 1874 enti's le Oouverneinent 6rsnd-
Oncgl d'OIdsnliourA et le douvernemsnt krussien , et le 3.
.luin 1874 entre Is Kouvernsment cles ks ŝ-kss et Is 60»-
vernement dllemsnd.

II est convenn gue lg presente Convention sers rstilläe
et gue les rstitlcstions en serout ecdsn̂ es » kerlin dsns
les linit jours su plus sprss Is clste cle läcdsnFe des rsti-
ticstions de I» Convention clu 3. 4uin 1874 conclus s kerlin
entre Is Konvernement des ksss -kss et le kouvernement
^llemgnd.

I.e present protocole s etä siZnö en deux exemplsires.
ksit s Is ks ê le 27. .luin 1874.

k. kurescd.
K. dsnsen.
de Heiden.
6 . 4. <7. lilerck.

Schluß Protokoll.
Die Bcvoll,nää)tigten Seiner Königlichen Hoheit des

Großherzogs von Oldenburg und Seiner Majestät des Königs



der Niederlande sind nach erfolgter Verständigung über das

bezüglich des Baues , des Anschlusses und des Betriebes der

Eisenbahn von Neueschanz nach Ihrhove zu treffende Ab¬

kommen heute zur Unterzeichnung der Uebereinkunft hier zu-

sammengetreten.
Vor der Unterzeichnung erklären die Bevollmächtigte»

beiderseits , daß die Uebereinkunft unter Vorbehalt der stän¬

dischen Körperschaften beider Länder abgeschlossen ist.

Sie sind darüber einverstanden , daß der Ratification des

gegenwärtigen Vertrages die Ratification der in Berlin am

17 . März 1874 zwischen der Großherzoglich Oldenburgischen

und der Königlich Preußischen Regierung und am 3 . Juni

1874 zwischen der Niederländischen und der Deutschen Regierung

abgeschlossenen Verträge vorhergehen soll.
Es ist vereinbart , daß die gegenwärtige Uebereinkunft

ratificirt werden und daß die Ratificationen in Berlin läng¬

stens innerhalb acht Tagen nach dem Austausch der Rati¬

ficationen der in Berlin zwischen der Niederländischen und

Deutschen Regierung abgeschlossenen Uebereinkunft vom

3 . Juni 1874 ausgewechselt werden sollen.

Das gegenwärtige Protokoll ist in zwei Ausfertigungen

unterzeichnet.
Geschehen im Haag den 27 . Juni 1874.

gez. E . Buresch.
gez. G . Jansen,
gez. L. Heiden,
gez. G . I . G . Klerck.

M 38.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das dem Herrn

Oeconom Gustav Ellenberger zu Biedenkopf ertheilte Erfindungs-

Patent.
Oldenburg , den 3 . September 1874.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt , daß dem

errn Oeconom Gustav Ellenberger zu Biedenkopf ein Patent
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auf einen Universal -Zerkteinerungs -Maisch - und Kühl -Apparat,
nach Maßgabe der beim Staatsministerium , Departement
des Innern , nicdergelegten Zeichnung und Beschreibung , so¬
weit derselbe als eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu
betrachten ist , für das Großherzogthum auf die Dauer von
fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist, daß das
Patent erlöschen soll , wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von
heute angerechnet , nachgewiesen wird , daß dasselbe im Groß¬
herzogthum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den 3 . September 1874.
Staatsministerium.

Departement deS Innern,
von Berg.

von Buttel.

.U 39.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das dem Herrn Fabri¬

kanten E . Heinson Huch in Braunschweig ertheilte Erfindungspatent.
Oldenburg , den 1t . September 1874.

Das Staatsministerium macht hie'mit bekannt , daß dem
Herrn Fabrikanten E . Heinson Huch in Braunschweig ein
Patent auf ein Verfahren , das Blut von Schlachtvieh vor
dem Verfaulen zu bewahren und zu trocknen, nach Maßgabe
der beim Staatsministerium , Departement des Innern , nie¬
dergelegten Beschreibung , soweit dasselbe als eigenthümlich
und nicht bereits bekannt zu betrachten ist , für das Groß¬
herzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit dem Vor¬
behalte ertheilt worden ist , daß das Patent erlöschen soll,
wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von heute angerechnet , nach-
gewicsen wird , daß dasselbe im Großherzogthum zur blei¬
benden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den 11 . September 1874.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

v. Buttel.
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,U 40.
Verordung , betreffend Aendenmg der Grenze zwischen der Stadt - und

Landgemeinde Varel.
Eutin , den 28 . September 1874.

Wir Nicolmis Friedrich Peter, von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog



von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen

und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr

von Jever und Kniphausen re. rc.

verordnen auf Grund des Art . 3 8 4 der revidirten Ge¬

meinde -Ordnung mit Zustimmung der betheiligten Gemeinden

nachstehende in Veranlassung der Herstellung eines Leinpfades

auf der Nordseite des Vareler BinnertiefS für zweckmäßig be¬

fundene Veränderung der durch die Verordnung vom 30.

November 1855 , betreffend die Grenzen der Städte Olden¬

burg , Varel , Brake und Elsfleth ( 8 2) festgesetzten Grenze

zwischen der Stadt - und Landgemeinde Varel:

Die im 8 2 der angezogenen Verordnung gegebene

Grenzbeschreibung wird dahin modificirt , daß an die Stelle

des 4ten mit den Worten : „ Von diesem Punkte aus zieht

sich re." beginnenden Absatzes die nachstehende Bestimmung:

Von diesem Punkte auS zieht sich die Grenze der

Ostseite deS eben genannten Weges entlang , bis dahin , wo

sie mit der Grenze der dort belegenen zum StaatSgute ge¬

hörigen Ländereien zusammentrifft ; sie läuft dann an der

Grenze dieser Ländereien hin bis zum Wege norderseits

deS BinnertiefS , verfolgt die Nordseite dieses Weges bis

zum alten Deich , geht in der Richtung dieser Linie über

den alten Deich bis zum v. Tungeln 'schen s. g. Keilplacken,

folgt dann nordwärts der Grenze der Außenberme des alten

Deichs bis zur nördlichen Spitze des neben dem v . Tun¬

geln ' schen KeilplackenS belegenen PlackenS und geht hier¬

auf , diese beiden Placken einschließend , auf deren östlichen

Grenze wieder südwärts bis zu dem norderseits deS Binner¬

tiefS angelegten Leinpfade , ferner der nördlichen Kante des

Grabens neben demselben nach bis in die Mitte deS Ab-

wässerungSgrabenS ostseitS deS Staatsguts bei der Schleuse,

und folgt diesem bis zum Kajedeiche , und zieht sich weiter

der Grenze dieses Kajedeichs entlang bis zum Schaudeich

und fällt endlich von dem Punkte , wo sie auf den Schau.
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deich trifft , in perpendiculärer Richtung zu dem Deiche auf

die östliche Grenze deS Amts Varel,

und an die Stelle deS fünften mit den Worten : „ b. im

Süden und Osten rc." beginnenden Absatzes folgende ander-

weite Bestimmung tritt:
b . Im Süden  und Osten  folgt die Grenze vor der

Brücke im Baker Damm der Mitte der Südender Leke

durch den Weg nach Jade und den Schweinedamm bis

zur südlichen Ecke des zum Staatsgute gehörigen s. g.

Gnivs . Sie fällt dann mit der Grenze der hier belegenen

zum Staatsgute gehörigen Ländereien bis dahin zusammen,

wo dieselbe auf den Gnivweg stößt , läuft von da an der

westlichen und nördlichen Grenze deS GnivwegS hin bis

zum Grenzgraben zwischen Joh . Berend PeterS und Koch 'S

Erben , jetzt Joh . Behrend PeterS Ländereien , geht weiter

durch die Mitte dieses GrenzgrabenS bis zur westlichen

Kante des GrenzgrabenS an C . F . Eyting 'S Garten , dieser

in südlicher Richtung nach bis in die Mitte deS Grcnz-

grabenS zwischen Eyting 'S und Schwoon 'S Ländereien , diesem

nach bis zum Süder -Rhynschloot vor dem alten Deiche,

und zieht sich dann durch die Mitte dieses RhynschlooteS

bis zu dem Punkte , auf den die Verlängerung der nörd¬

lichen Grenzlinie deS Anwachs - oder Schleusenweges in

grader Richtung über den alten südender Schaudeich trifft.

Im Uebrigcn bleibt die bisherige Grenze beibehalten.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namensunterschrift und

beigedrucktem Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Eutin , den 28 . September
1874.

(U. 8.) Peter.

von Berg.

von Buttel.



.U 41.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend den niedrigsten Satz

des Deckgeldcs im I , Sticrköhruugsvcrbaud.
Oldenburg , den 3 . Octeber ! 874.

Auf den Antrag der Gesammt - Conimission des ersten
Sticrköhrungsvcrbandeö (Oldenburg ) wird , auf Grund des
Gesttzcö vom 15. August 1861 und des Gesetzes vom 22.
Februar 1870 , betreffend die Einführung einer allgemeinen
Stierköhrung , der niedrigste Satz Leö Deckgeldcs für einen
Stier auf 15 gs. bestimmt.

Oldenburg , den 3. Octobcr 1874.

Staatsministerium.
Departement des Innern.

I . A . :
Hofmeister.

W c s eh e.

M 42.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Abänderungen und

Berichtigungen der Tare für eierztc.
Oldenburg , den 8 . Octvber 1874.

Die durch die Bekanntmachung des Staatsministeriums
vom 31 . Januar d. I . cingeführtc Tare für Aerztc wird in
folgenden Punkten abgeündcrt bczw. berichtigt:

1. Der zweite Absatz unter r4. k>. 5 . soll lauten:
Der zugczogenc Chemiker erhält neben dem Ersatz
des Aufwandes an Reagentien , Gesäßen re. eine
Vergütung von . 3— 75 Rm.

2 . Die -dritte Bemerkung unter 8 . n. 2 . soll lauten:
Wohnen mehrere Kranke derselben Familie in dem¬
selben Hause , so ist für de» ersten Kranken die ganze,
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für jeden folgenden die Hälfte der Vergütung zu
berechnen.

3. Die Bemerkungl . zu l. auf S . 28 erhält folgenden
Zusatz:

Der Arzt ist jedoch berechtigt, statt der Vergütung
für die Operation oder Reposition oder den Verband
die Vergütung für den Besuch zu berechnen.

4. UnterH. l>.48. soll cs statt: „Backenknochens" heißen:
„Bcckcnknochens".

Oldenburg, den5. October 1874.

Staatsministerium.
Departement des Innern.

In Vertretung:
Ruhstrat.

Wcsch e.

„N 43.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend das dem Herrn

Baumeister Anton Bohlken zu Varel ertheilte Erfindungs-Patent.
Oldenburg, denS. October 1874.

Das StaatSministcrium macht hiemit bekannt, daß dein
Herrn Baumeister Anton Bohlken zu Varel ein Patent
auf einen Bohrankcr, nach Maßgabe der beim Staatsmini¬
sterium, Departement des Innern, niedergelegten Zeichnungen
und Beschreibung, soweit derselbe als cigcnthümlich und nicht
bereits bekannt zu betrachten ist, für das Großherzogthum
auf die Dauer von fünf  Jahren mit dem Vorbehalte crtheilt
worden ist, daß das Patent erlöschen soll, wenn nicht inner¬
halb Jahresfrist, von heute angerechnet, nachgewiesen wird,



daß dasselbe im Großherzogthum zur bleibenden Anwendung

gekommen ist.
Oldenburg , den 5 . Oktober 1874.

Staat - Ministerium.
Departement des Innern.

In Vertretung:
Ruhstrat.

Wefche.

44 .
Bekanntmachung des Staatsministerium «, betreffend da « dem Herrn Carl

Pieper zu Dresden ertheilt « Erfindungs -Patent.

Oldenburg , den 8. Oktober 1871.

DaS StaatSministerium macht hiemit bekannt , daß dem

Herrn Carl Pieper zu Dresden für Herrn NicolaS Jagn in

Süzran , Gouvernement SimbirSk , Rußland , ein Patent auf

einen sclbstthätigen Speiseapparat für Dampfkessel , nach Maß¬

gabe der beim StaatSministerium , Departement deS Innern,

niedcrgelegten Zeichnung und Beschreibung , soweit derselbe

als eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu betrachten ist,

für daS Großherzogthum auf die Dauer von fünf Jahren

mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist , daß daö Patent

erlöschen soll , wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von heute ange-

rechnet , nachgewiesen wird , daß dasselbe im Großhcrzogthum

zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den 5 . Oktober 1874.

Staat - Ministerium.
Departement des Innern.

In Vertretung:
Ruhstrat.

Wesche.



M 45.
Bekanntmachung des StaatSministeriumr, betreffend da« dem Herrn vr.

Richard Mitzcherlich zu Darmstadt ertheilte Erfindungs-Patent.
Oldenburg, den tk. Oktober 187t.

DaS Staatsministerium macht hiemit bekannt, daß dem
Herrn vr. Richard Mitzcherlich zu Darmsladt ein Patent auf
ein durch Beschreibung näher erläutertes Verfahren zur Dar¬
stellung von saftigem Holzstoffe für die Papierfabrikation,
Gespinnste rc., soweit dasselbe als eigenthümlich und nicht
bereits bekannt zu betrachten ist, für daS Großherzogthum
auf die Dauer von fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt
worden ist, daß daS Patent erlöschen soll, wenn nicht inner¬
halb Jahresfrist, von heute ungerechnet, nachgcwiesen wird,
daß dasselbe im Großhcrzogthum zur bleibenden Anwendung
gekommen ist.

Oldenburg, den5. Oktober 1874.
Staatsministerium.

Departement des Innern.
In Vertretung:

Ruhstrat.
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M 46.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend das dem Herrn

Robert Stone in Liverpool ertheilte Erfindungs-Patent.
Oldenburg, den 19. October 1874.

Das StaatSministerium macht hiemit bekannt, daß dem
Herrn Robert Stone in Liverpool ein Patent auf Apparate
zur Herstellung und Formung eines künstlichen Brennmaterials,
nach Maßgabe der beim Staatsministerium, Departement
des Innern, niedergelegten Zeichnung und Beschreibung, soweit



dieselben als cigeiithümlich und nicht bereits bekannt zn be¬
trachten sind, für das Großherzogthum aus die Dauer von
fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist, daß das
Patent erlöschen soll, wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von
heute ungerechnet, nachgewiesen wird, daß dasselbe im Groß¬
herzogthum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 19. Oetober 1874.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von  Berg.

v. Buttel.

7N 47.
Bekanntmachung des Stnatsministeriums, betreffend das dem Heren Fa¬

brikbesitzerH. Paucksch zn Landsbcrga./W. ertheilte Erfindungs-
Patent.

Oldenburg, de» 26. October 1874.

Das Staatsministeririm macht hicmit bekannt, daß den,
Herrn FabrikbesitzerH. Paucksch zn Landsbcrg a./W. ein
Patent auf einen mechanischen Kcsselspeiscwasscr-Rectificator,
nach Maßgabe der beim Staatsministerium, Departement des
Innern , niedergelegten Zeichnung und Beschreibung, soweit
derselbe als eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu be¬
trachten ist, für das Großherzogthum auf die Dauer von
fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist, daß das
Patent erlöschen soll, wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von
heute angerechnet, nachgewiesen wird, daß dasselbe im Groß¬
herzogthum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 26. October 1874.
Staatsministerium.

Departement des Innern.



U 48.
Bekanntmachungdes Staatsministeriums, betreffend das dem Herrn Cssar

Cvrron in Sb Eticnne ertheilte Erfindungs-Patent, s
Oldenburg, den3. November 1874.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt, daß dem
Herrn Cssar Corron in St . Etienne ein Patent auf einen
mechanischen Farbe-Apparat für Gewebe und Garne, nach Maß¬
gabe der beim Staatsministerium, Departement des Innern,
nicdcrgelegten Zeichnung und Beschreibung, soweit derselbe
als eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu betrachten ist,
für das Großhcrzogthum auf die Dauer von fünf Jahren
mit dem Vorbehalte crtheilt worden ist, daß das Patent
erlöschen soll, wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von heute unge¬
rechnet, nachgewiesen wird, daß dasselbe im Großherzogthum
zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den3. November 1874.
Staatsministerium.

Departement des Innern.
von Berg.

von Buttel.

M. 49.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend den niedrigsten Satz

des Deckgeldeö für Stiere im VII. Verbände.
Oldenburg, den7. November 1874.

Nach Anhörung dcS Gutachtens der betreffenden Gesammt-
Commisfion wird, auf Grund des Gesetzes vom 22. Februar
1870, betreffend Einführung einer allgemeinen Stier-
köhrung, der niedrigste Satz des Deckgcldcs im VII. Sticr-
köhrungsverbande(Moormarsch) zu 20 gs. bestimmt und da-



durch die betreffende Bestimmung der Bekanntmachung vom
25. April 1870 aufgehoben.

Oldenburg, den 7. November 1874.
Staatsministerium.

Departement des Inner ».
I . A.i

Hofmeister.
v. Buttel.
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30. Bekanntmachung des Staatsmimstcriums vom 19. November

187t , betreffend die Aufhebung des NebenzvllamtsI zuEllenserdammcrsiel.
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.M 50.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Aufhebung des

NebenzvllamtsI zu Ellenserdammersiel..
Oldenburg, den 19. November 1874.

Mit Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom
20. Deccmber 4853, betreffend die in Folge des Beitritts
Oldenburgs zum Zollverein eintretende veränderte Einrichtung
der betreffenden Behörden, bringt das Staatsministerium
hiedurch zur öffentlichen Kunde, daß vom I . Januar k. I . ab

das NebenzollamtI zu Ellenserdammersielaufgehobenwird.
Oldenburg, den 49. November 4874.

Staatsministerium.
Departement der Finanzen.

Ruhstrat.
Lubinus.



M 51.
Bekanntmachungdes Staatsministeriums, betreffend das dem Herrn Augusts

Guattari zu Berlin ertheilte Erfindungs-Patent.
Oldenburg, den 16. Ne'vember 1874.

Das Staatsministerium macht hicmit bekannt, daß dem
Herrn Augusto Guattari zu Berlin ein Patent auf ein neues
System der Luftwellentclegraphic(mit Zeigertclegraphe»),
nach Maßgabe der beim Staatsministcrium, Departement
des Innern, niedergelegtenZeichnungen und Beschreibung, soweit
dasselbe als eigcnthümlich und nicht bereits bekannt zu be¬
trachten ist, für das Großherzogthum aus die Dauer von
fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist, daß das
Patent erlöschen soll, wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von
heute ungerechnet, nachgcwiesen wird, daß dasselbe im Groß¬
herzogthum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den l6. November 1874.
Staatsministerium.

Departement des Inner ».
von Berg.

von Buttel.

M 52.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend das dem Ingenieur

Herrn Otto Bock zu Braunschweig ertheilte Erfindungs-Patent.
Oldenburg, den 19. November 1874.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt, daß dem
Ingenieur Herrn Otto Bock zu Braunschwcig ein Patent
aus einen Ziegelofen nach Maßgabe der beiinStaatsministerium,
Departement des Innern, nicdergelegten Zeichnung und Be¬
schreibung, soweit derselbe als eigenthümlich und nicht bereits



bekannt zu betrachten ist, für das Großherzogthum auf die
Dauer von fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt worden
ist, daß das Patent erlöschen soll, wenn nicht innerhalb Jahres¬
frist, von heute ungerechnet, nachgewiesen wird, daß dasselbe
im Großherzogthum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 19. November 1874.
Staatsministerium.

Departement deS Innern,
von Berg.

v. Buttel.
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M 83 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 21 . November
1874 , betreffend die Benutzung der Hafenanstalten zu Elsfleth
und die dafür zu entrichtenden Gebühren.

M 53.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Benutzung der
Hafcnanstalten zu Elsfleth und die dafür zu entrichtenden Ge¬
bühren.

Oldenburg , de» 21 . November 1874.

Auf Grund des Art . 9 8 6 des Gesetzes vom 5 . December
1868 , betreffend die Organisation des Staatsministeriums,
werden folgende Bestimmungen über die Benutzung der Ha-
fcnanstaltcn zu Elsfleth und über die dafür zu entrichtenden
Gebühren bekannt gemacht.

.MM



Die Hafcnanstalten zu Elsfleth beflissen : die Liegeplätze
vom obersten Duc d'Alben beim sog. Timpen bis zum unter¬

sten Duc d'Alben in der Nähe der Windmühle bei Elsfleth,

die Weserknjen mit den Lagerplätzen und die Elsflether Rhede,

den Strom zwischen dem Elsflether Ufer und dem Elsflether

Sand , mit Ausnahme des geschlossenen Hafens und des Ha-

fencinganges.

§ 2 .

Jeder Schiffsführer , der mit seinem Schiffe die Hafen¬

anstalten benutzen will , hat sich an den Hafenmeister bchuf

Anweisung eines Liegeplatzes zu wenden und demselben dabei

die Schiffspapiere vorzulegen , auch den Tiefgang des Schiffs

anzuzeigen und jede über das Schiff oder dessen Ladung etwa
erforderte Auskunft zu erthcilen.

Die über die geschehene Anmeldung vom Hafenmeister zu

ertheilcnde Bescheinigung hat der Schiffsführer sofort dem

Erheber des Hafengeldes zuzustcllen.

8 3.
Jeder Schiffsführer muß mit seinem Schiffe den ihm

vom Hafenmeister angewiesenen Liegeplatz cinnehmen , auch,

wenn es erforderlich wird , nach vom Hafenmeister geschehener

Aufforderung sein Schiff umlegen oder auch dasselbe, wenn

es die Arbeiten an den Hafenanstalten erfordern , auf den

Strom legen.
Wird bas Umlegen eines Schiffes erforderlich , um ei¬

nem andern Schiffe Platz zu machen , so ist die Mannschaft

des ketzeren verpflichtet , dabei , auf Anordnung deS Hafen¬

meisters oder des dazu beauftragten Lootsen , Hülfe zu leisten.
Schiffe , welche Schießpulver , Petroleum oder ähnliche

leicht entzündliche Artikel als Ladung führen oder einnehmen

sollen , dürfen nicht an die Kaje legen oder dort laden , in

dem übrigen Bereiche der Hafenanstalten aber nur unter den



in jedem einzelnen Falle vom Hafenmeister zu bestimmenden
Sicherheitsmaßregeln löschen.

An hoben Fest - und Feiertagen , oder wenn bei festlichen

Gelegenheiten der Hafenmeister eine besondere Aufforderung
ergehen läßt , haben sämmtlichc im Hafenbezirkc liegende

Schiffe ihre Nationalflagge zu hissen.

8 4.

Schiffe von 175 und mehr Kubikmeter , welche an die

Kaje oder an die Duc d'Alben legen wollen , müssen sich dazu

eines Elsflcthcr Lootsen bedienen.
Beim Ablegen eines Schiffes ist die Zuziehung eines

Lootsen nicht erforderlich.

8 5.

Beim Anlegen eines Schiffes sind die Anweisungen des

Hafenmeisters genau zu befolgen . Beim Anlegen an die Duc
d'Alben sind die Ketten oder Taue um alle Pfähle derselben

zu legen ; indessen ist den Kähnen von 40 oder weniger Ku¬

bikmeter gestattet , ihre Ketten re. um nur 3 Pfähle eines

Duc d'Alben zu legen , wenn unter diesen der Mittel - (Königs -)

prahl sich befindet.
Bei entstehendem Sturme müssen von den an den Duc

d'Sllben liegenden Schiffen tüchtige Landfcsten oder Anker anS-

gebracht werden.
8 6.

Für die Benutzung der Hafcnanflaltcn ist ein Hafengeld
zu entrichten ; dasselbe wird nach der Dauer der Benutzung

der Hafenanstalten und nach der Größe der Schiffe (8 8)

berechnet und beträgt:
I ) von den Schiffen , welche sich der Duc d'Alben bedienen

oder an der Kaje liegen , für jeden Kubikmeter:
g. für die erste Woche . 0,02

b . für die ferneren sieben Wochen,
wöchentlich . 0,01 „

o. für je drei Wochen der ferneren Liegezeit . 0,01



Tn Berechnung der Liegezeit werden der Tag der An¬
kunft und des Abgangs zusammen als ein Tag , jede
angcfaugeue Woche rssp . 3 Wochen für voll gerechnet.

2) von den Schiffen , welche ohne sich der Duc d'Albeu zu
bedienen , in dem Räume zwischen den Duc d'Albeu
und dem Strande an ihren Ankern oder an Privatpfählen
liegen ( mit Ausnahme der Jollen und Diclenschiffe , so
wie der Kähne , welche ein eigenes Sog benutzen ) zwei
Drittbeste des unter I . bestimmten Hafengeldes.

3) Bei Berechnung der Hafenabgabeu kommen höchstens
1000 Kubikmeter in Rechnung und zahlen größere
Schiffe nur für diesen Netto -Raumgehalt.

4) Kähne und andere Leichterschiffe, welche an Seeschiffen
liegen , um Güter aus denselben zu empfangen oder
denselben zubriugen , sind frei von Hafengeld.

5) Sämmtlichen Schiffen ist gestattet , wegen Bezahlung
des Hafengeldes in Jahraceord zu treten , in welchem

Falle für jeden Kubikmeter . 0,15
voraus zu entrichten sind.

8 7.

Für daS Anlegen der Schiffe an die Duc d'Albeu oder
an die Kaje begleichen dem Loolseu , der dazu freiwillig oder
auf Grund der Bestimmung des § 4. zugezogen wird:

von einem Schiffe unter 200 Kubikmeter 1,50
„ „ „ von 200 bis 350 „ 2,25 „
„ „ „ „ 350Kub .M . u . darüber 3,00 „

Hat der Lootsc aber das Schiff nach Elsfleth gebracht,
so muß er dasselbe ohne besondere Vergütung an den ange¬
wiesenen Liegeplatz bringen.

8 8.

Ueber die Größe des Schiffes entscheiden die an Bord
desselben befindlichen Schiffspapiere, ober, wenn diese keine
zuverlässige Auskunft geben, die Schätzung des Hafenmeisters;



jedoch ist der SchiffSführcr berechtigt, die Messung des Schiffs
durch die Schiffsvermcssungsbehördczu verlangen. Die da¬
durch veranlaßten Kosten fallen dem Schiffe zur Last.

Die Größe der Schiffe wird nach Kubikmeter  berech¬
net, worunter stets der N et t o -Ra  u mge ha  l t verstanden
wird. Bruchthcilc eines Kubikmeters werden für voll ge¬
rechnet.

8 9.
DaS Laden und Löschen von Gütern au der Kaie ist

nur nach zuvoriger Erlaubnis; des Hafenmeisters und nur an
der von demselben dazu angewiesenen Stelle gestattet.

8 IN.
Die beim Laden oder Löschen auf die Kaie gelegten

Güter jeder Art dürfen dort nicht länger, als es die Um¬
stände durchaus erfordern, liegen bleiben und sind, jedenfalls
aus die erste Aufforderung des Hafenmeisters, sofort wcgzu-
schaffen, oder soweit zurückzubringen, daß dadurch nicht der
Verkehr belästigt oder die Kaje gefährdet wird.

8 II-
Das Lagern von Gütern auf der Kaje ohne vorherige

Erlaubniß des Hafenmeisters ist verboten. Heu, Stroh und
dergleichen Gegenstände können daselbst zum Lagern nicht
zuglassen werde» , und dürfen außerhalb der vorhandenen
Landpfählc überall keine Güter gelagert werden.

8 12.
Ist das Lagern von Gütern auf der Kaje gestattet und

bleiben dieselben länger als 7 Tage liegen, so ist für die
folgende Zeit ein Lagergeld zur Hafencassc zu entrichten.
Dasselbe beträgt für jede kO oMeter des belegten Raums:
a. während der ersten4 Wochen, wöchentlich . 0,10
b. „ ,, folgenden8 „ , „ - 0,20 „
o. ,, ,, ,, 10 ,, , ,, . O.llO ,,
«1. „ „ ferneren Zeit, „ . 0,50 „



Ein Flächenraum unter 10 lüMeterwird dabei für 10 oMeter,
jede angesangcnc Woche für voll und der Tag des Anfangs
und des Endes der Lagerung zusammen als ein Tag ge¬
rechnet.

8 13.
Wird nach Beginn der Lagerung eine größere Fläche be¬

legt, so ist das Lagergeld für die ganze Fläche nach demselben
Satze zu bezahlen, welcher für die zuerst belegte Fläche zu
entrichten war, wogegen eine theilweise  Räumung nicht
berücksichtigt wird.

8 14.

Erscheint eine Lagerung der Güter an der vom Hafen¬
meister angewiesenen Stelle nicht länger zulässig, so sind
dieselben sofort und spätestens innerhalb 48 Stunden nach
desfalls von Seiten des Hafenmeisters geschehener Aufforde¬
rung wegzuschaffen.

8 15.
Sollen Güter länger als 3 Monate auf der Käse la¬

gern, so ist dazu die Genehmigung des Verwaltungs-Amts,
zu erwirken, welches dabei in jedem einzelnen Falle die näheren
Bestimmungen treffen wird.

8 16.
Eigenmächtig gelagerte oder auf geschehene Aufforderung

nicht weggeschafftc Güter werden auf Kosten und Gefahr deS
Eigenthümcrs weggeschafft.

Ist der Eigenthümcr der Güter nicht bekannt, so wird
damit wie mit herrenlosen Sachen verfahren.

8 17.
Das Schiff bczw. die gelagerten Güter hasten für die

nach den 88 6, 7 und 12 zu entrichtenden Abgaben.
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§ 18.
Etwaige Beschwerden über die Anwendung dieser An¬

ordnungen werden vom Verwaltungs-Amte unter Vorbehalt
des Recurses an das Staatsministcrium, Departement des
Innern , entschieden.

8 D>.
Uebcrtretungen dieser Bestimmungen werden mit Geld¬

strafe bis zu ISO bestraft unv ist außerdem tcr durch die
Uebertrctung etwa veraulaßte Schaden zu ersetzen.

8 20.
Die vorstehenden Bestimmungen treten mit demI. Januar

1875 in Kraft und damit die Regierungs-Bekanntmachungen
vom 26. Januar 1855 (Ges. S . Bd. XIV. Nr. 71) und 3.
September 1855 (Ges. S . Bd. XIV. Nr. 126) außer Wirk¬
samkeit, jedoch kommen die neuen Tarifsätze erst auf die nach
dem 3I . Deccmber 1874 cinlaufenden Schiffe zur Anwendung,
so daß die alsdann bereits eingelausenen Schiffe noch nach
den bisherigen Tarifsätzen zu zahlen haben.

Oldenburg, den 21. November 1874.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.
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M 54.
Bekanntmachung des Staatsministeriums betreffend die Benutzung der

Broker Hafenanstalten und die dafür zu entrichtenden Gebühre » .

Oldenburg , den 21 . November 1874.

Auf Grund des Art . 9 § 6 des Gesetzes vom 5 . Decem¬

ber 1868 , betreffend die Organisation des Staatsministeriums,

werden folgende Bestimmungen über die Benutzung der Ha¬

fenanstalten zu Brake und über die dafür zu entrichtenden

Gebühren bekannt gemacht.

8 1. Der Braker Hafenbezirk  befaßt:

I ) die eigentlichen Hafenanstalten  und zwar:

а) den mit einer Schleuse versehenen Hafen  innerhalb

Deichs , nebst den ihn umgebenden Kajen und öffent¬

lichen Lagerplätzen und dem Vorhafen  zwischen
der Schleuse und der Weser,

б ) die Duc d' Al b en - An  sta lt  in der Weser , vom

Braker Siel bis I . D . Behrens Schiffswerfte,



e) die öffentlichen  Wescrkajen  mit den dazu gehörigen
öffentlichen Lagerplätzen;

2 ) die Braker Rhede,  ncmlich den offenen Strom zwi¬
schen dem diesseitigen Wesernfer und dem Harrier Sande
von der Schlcnge bei der Ecke zum Boitwarder Groden

bis zum Deichschaart an der südlichen Grenze der Stadt
Brake.

8 2 . Alle innerhalb des Hafcnbezirks (§ I ) ankommen-
den Schiffe sind den für den ganzen Bezirk ober für einzelne
Theile desselben getroffenen Bestimmungen dieser Hafenord¬
nung und , soweit es deren Handhabung betrifft , der Aus¬
sicht des Hafenmeisters unterworfen . Die Führer und Mann¬
schaften derselben sind verpflichtet , den ihnen in dieser Bezie¬
hung vom Hafenmeister persönlich oder durch seine Unterge¬
benen (Lootsen , Schleusen - und Hafcnwärter , Hasenboten ) zu¬
gehenden Anweisungen unweigerlich Folge zu leisten.

An hohen Fest - und Feiertagen , oder wenn bei festlichen
Gelegenheiten der Hafenmeister eine besondere Aufforderung
ergehen läßt , haben sämmtliche im Hafcnbezirkc liegende
Schiffe ihre Nationalflagge zu hissen.

Werden die vom Hafenmeister aus Grund dieser Hafen-
ordnung getroffenen Anordnungen nicht ausgeführt , so ist
derselbe ermächtigt , die Ausführung aus Kosten des Säum-
haflen zu veranlassen.

§ 3 . Jedes innerhalb des Hafcnbezirks (8 I ). wenn
auch nur aus kurze Zeit , ankernde Schiff ist so hinzulegcn,
daß dadurch die Fahrt für andere Schiffe nicht wesentlich er¬
schwert wird . Insbesondere dürfen dic Schiffe nicht da an¬

kern , wo andere Schiffe passtren müssen , um zu den Hafcn-
aiistaltcn ( 8 1 Z . lj zu gelangen.

Sollte dies jedoch in dem einen oder anderen Falle nicht

vermieden werden können und in Folge dessen vom Hafen¬
meister ausnahmsweise gestattet werden , so muß stets minde¬
stens eilt Mann an Bord sein , um das zur Verhütung von

Beschädigungen re. Erforderliche ausführen zu können.



8 4 . Der Führer eines jeden innerhalb des Hafenbe¬
zirks angekommenen See - oder Küstenschiffs , welches dort
länger als 24 Stunden zu bleiben bestimmt ist, hat sich in¬
nerhalb 12 Stunden nach der Ankunft persönlich oder durch
seinen Steuermann bei dem Hafenmeister , unter Vorlegung
seiner Schiffspapiere , zu melde » und demselben anzuzeigcn,
wie tief das Schiff gehe, sowie ob dasselbe in den Hasen,
oder an die Duc d'Albcn oder auf die Rhede gelegt werden
soll, worauf der Hafenmeister dem Schiffe einen Liegeplatz
anweisct.

Ueber die Größe des Schiffs geben die Schiffspapiere
die Norm . In deren Ermangelung , oder wenn diese keine
zuverlässige Auskunft geben , gilt die Schätzung des Hafen¬
meisters , jedoch ist der Schiffsführer berechtigt , die Messung
des Schiffs durch die Schiffsvermcssungsbehörde zu verlangen;
die dadurch veranlaßten Kosten fallen dem Schiffe zur Last.

Die Größe der Schiffe wird nach Kubikmeter  berech¬
net , worunter stets der Netto - Naumgehall  verstanden
wird . Bruchtheilc eines Kubikmeters werden für voll ge¬
rechnet.

8 5 . Sollte der Theil des Hafenbezirks , den der Schif¬
fer zu benutzen wünscht , so besetzt sein , daß das Schiff da¬
selbst keinen angemessenen Liegeplatz erhalten kann , so ist der
Hafenmeister befugt , demselben einen Liegeplatz in einem an¬
dern , von dem Schiffer zu bestimmenden Theile anzuweisen.

Kähne können nur dann zur Benutzung des Hafens und
der Duc dÄlben zugelassen werden , wenn nach dem Ermessen
des Hafenmeisters der Raum nicht anderweit benutzt werden
muß.

8 6 . Jedes Schiff muß den Liegeplatz einnehmen , der
ihm vom Hafenmeister angewiesen ist und darf denselben
nicht ohne Genehmigung des letzteren verändern.

Wenn der Hafenmeister es nöthig erachtet , daß ein Schiff
seinen Liegeplatz ändere , so ist der Schiffer verpflichtet , der



ihm deshalb zugegen,gcnen Aufforderung sofort Folge zu
leisten.

Kähne und Böcke müssen sich selbst die Hinauslegung
aus dem Hafen zur Bequemlichkeit eines Seeschiffes gefallen
lassen.

Die Kosten der Umlegung im Hafen hat jedes Schiff
selbst zu tragen, doch sind hiefür keine Lootsengebühren zu
entrichten.

Beim Umlegen der an den Duc d'Alben, an der Weser-
Kaje oder auf der Rhede liegenden Schiffe hat das Schiff,
zu dessen Gunsten die Umlegung verfügt wird, die nöthige
Hülse zu leisten und das Lootsengeld zu bezahlen.

Die Kosten und Gebühren für Umlegungen im Interesse
von Helgcnbesttzern haben diese letzteren zu bezahlen.

8 7. Den Anordnungen des Lootsen, welcher mit dem
Festlegen oder Umlegen eines Schiffes beauftragt ist, in Be¬
ziehung auf Duldung der Befestigung von Leinen und Tros¬
sen, Ausweichen in beschränkter Fahrbahn, Einziehen oder
Entfernen im Wege befindlicher Theilc des Takelwerks, Nach¬
lassen (Fieren) von Tauen re. muß von jedem Schiffe, bei
dem jenes vorbeigeholt wird, sofort entsprochen werden.

Der Hafenmeister ist befugt, Taue oder Trossen, welche
auf sein Verlangen nicht gleich losgcworfen oder nachgelassen
werden, zu kappen.

8 ü. Jedes See- oder Küstenschiff von 175 und mehr
Kubikmeter, welches in oder aus dem Hafen, an die Duc
d'Alben oder an die Weserkajen legen will, muß dazu einen
Braker Lootsen annehmen.

8 9. Jedes Seeschiff, welches aus der Rhede(8 1 Z- 2.)
laden oder löschen soll, muß an dem ihm angewiesenen Liege¬
plätze durch einen Braker Lootsen vor zwei hinlänglich schwe¬
ren Ankern gehörig vertäut werden.

8 10. Ein Seeschiff, welches eine Bank innerhalb des
Hafenbezirks zur Untersuchung oder Reinigung seines Bodens
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benutzen will, muß durch einen Broker Lootscn hin und zu-
rückgebrocht werden.

8 lk. Dos Kielholen von Schiffen innerholl) des Ha-
fenbezirkS ist nur noch zuvor erwirkter Erloubniß des Hofen-
Meisters und on der von demselben angewiesenen Stelle gestottet.

8 12. Alle Schiffe, welche on die Duc d'Albcn legen,
müssen mit genügend storkem Touwcrk oder Ketten befestigt
werten.

Bei stürmischem Wetter müssen von denselben Londtoue,
sowie, wenn es nöthig befunden wird, Anker auSgebrocht
werden.

Bei hohen Fluthen müssen die Ketten oder Tone, mit
welchen ein Schiff on den Duc d'Alben befestigt ist, soweit
nochgelossen werden, doß die Duc d'Alben nicht durch zu storke
Ansponnung der Toue oder Ketten leiden.

Bei niedrigen Ebben müssen die Ketten oder Tone soweit
ungezogen werden, ols nöthig ist, um dos Schiff gehörig in
seiner Loge zu erholten.

8 III. Liegt ein Schiff on den Wescrkojcn, so müssen
mit sollendem Wasser die Londtoue oder Ketten soweit noch¬
gelossen werde», daß die Londpfählc und die Kojen nicht
leiden.

8 14. Soll ein Schiff in den Hofen gelegt werden, so
Hot der Schiffer, bevor das Schiff den Vorhafen erreicht,
den Aussenklüverboum und den Stampfstock einzunehmen, auch
müssen die Anker unter dem Krohn hängen.

8 15. Es ist keinem Schiffe gestattet, länger ols zum
Ein - oder AuSholen erforderlich, im Vorhafen zu liegen.

8 16. Beim Durchholcn der Schiffe durch die Schleuse
des Hafens darf nicht mit Haken in die Mauer derselben,
oder in die Thüren gestochen werden. Zum Durchholen dür¬
fen nur die on und auf der Mauer befindlichen eisernen Ringe,
sowie die Landpfählc benutzt werden.

8 17. Holzstöße dürfen nicht in dem Hafen lagern,
sondern müssen, sofern überhaupt gestattet wird, solche hincin-
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zulegcn , baldigst weggeschafft werden ; namentlich sind die zum
Zimmern gebrauchte » Flöße sofort nach gemachtem Gebrauche
wegzuschaffen.

8 18 . Die im Hafen liegenden Schiffe dürfen nicht an
den Vorsätzen , Görden , Wänden oder Treppen oder durch
Taue quer über den Hafen , "sondern müsse» an de» dazu be¬
stimmten Bvyen (Moorings ) und Landpfählen befestigt werden.

Die Anker müssen unter dem Krahne hängen , der Stampf¬
stock und der Aussenklüvcrbaum stets cingezogen und die
Unterrahen , wenn nicht aufgetoppt , mindestens scharf angcbraßt
sei», der Klüverbaum und der Besahnbaum aber , wenn cS
verlangt wird , cingezogen werden.

Soll die Schleuse gespült werden , so wird IO Minuten
vorher ein Zeichen mit der Hafcnglocke gegeben , und hat
dann jeder Schiffer für die gehörige Befestigung seines
Schiffes zu sorgen.

8 19 . Der Führer eines jeden in dem Hafen liegenden
Seeschiffes hat eine beständige Verbindung des Schiffes mit
der Kaje durch einen sichern, mindestens 0,60 Meter breiten mit
einem Geländer und mit Querleisten versehenen Steg , welcher
am Lande auf Rollen ruht , herzustellen.

Sollen Güter vom Schiffe an 'S Land , oder vom Lande
an 's Schiff , getragen , gerollt oder in ähnlicher Weise über-
gcbracht werden , so muß die Löschbrücke die dazu nöthige
Breite und Festigkeit haben.

Schiffen , welche mit solchen Stegen oder Löschbrücken
nicht versehen sind , werden dieselben gegen eine an die Ha-
fencasse zu zahlende Vergütung (8 49 ) zur zeitweiligen Be¬
nutzung überlassen werden.

8 20 . Gs ist verboten , Kehricht , Unrath oder sonstige
Gegenstände irgend einer Art von den im Hafen liegenden
Schiffen über Bord in den Hafen zu werfen , und ist der Füh¬
rer des Schiffes in dieser Beziehung für sein Schiffsvolk
verantwortlich und zugleich verpflichtet , auf Verlangen das
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der herauszuschaffen.

Der an Bord eines Schiffes vorkonnnende Kehricht , Ab¬
fall oder sonstige Unrath ist nach Anweisung des Hafenmei¬
sters oder der Hafcnwärtcr an der Kajc niederzulegen.

8 21 . Es ist verboten , Ballast über Bord in den Ha¬
fen, den Vorhafen oder in die Weser zu werfen.

Beim Einnehmen oder Löschen von Ballast muß jede

Verunreinigung des Hafens oder der Weser sorgfältig vermie¬
den werden und sind namentlich , wenn der Ballast in Sand

oder dergleichen besteht , Ballastklappen ( welche , gegen eine
entsprechende Vergütung an die Hafencasse , (§ 49 ) zur zeit¬
weiligen Benutzung geliehen werde » können ) Segel oder ähnliche
Vorrichtungen anzuwendcn.

Zum Auswerfen des Ballastes der im Hafen liegenden
Schiffe wird der Hafenmeister einen Platz hinter den Land¬
pfählen anweiscn . Sandballast ist , während er an der Kaje
liegt , durch eine Bedeckung zu schützen , so daß er nicht vom
Winde in das Hafcnbasstn getrieben werden kann.

Wird der am Hafen niedergelcgte Ballast nicht vor der
Abreise des Schiffes , oder wenn sich diese länger verzögern
sollte , nicht innerhalb 6 Wochen wieder eingenommen oder
weggeschafft , so wird derselbe als herrenloses Gut zum Besten
der Hafencasse verwendet.

8 22 . Ohne Erlaubniß des Hafenmeisters dürfen auf
den Kajen keinerlei Schiffsgeräthe gelagert , desgleichen keine
Zimmer -, Tischler - oder ähnliche Arbeiten vorgenommen wer¬
den . Ist die Erlaubniß ertheilt , so muß der benutzte Platz
sofort nach Aufhören der Lagerung , bei Gestattung von Ar¬
beiten täglich vor Sonnenuntergang , von Spähncn oder son¬
stigem Abfall gereinigt werden.

8 23 . Auf den in den Hafen liegenden Schiffen jeder
Art darf Feuer zum Kochen von Speisen und Getränken nur
an genügend sicheren Feuerungsstätten angcmacht , Licht nur
in gehörig verschlossenen Laternen gebrannt werden . Der



262

Hafenmeister Ist ermächtigt und verpflichtet , de» Gebrauch
von Feuer und Licht auf einem Schiffe zu untersagen , wenn
die Feuerungsstätten oder die Laternen nicht genügend sicher
erscheinen.

Nach dem um 8 Uhr Abends durch das Läuten der Ha-
fenglockc gegebenen Zeichen darf überall kein Feuer oder Licht
aus einem in dem Hafen liegenden Schiffe unterhalten werden.

§ 24 . Daö Kochen oder Schmelzen von Theer , Oel,
Pech , Harz , Schwärze oder andern leicht Feuer fangenden
Gegenständen an Bord eines Schiffes , oder an einem ande¬
ren als an dem dazu von vorneherein bestimmten oder vom
Hafenmeister angewiesenen Orte , ist verboten.

§ 25 . Ist eS erforderlich , Schiffe zum Behufe des
Kalfaterns zu brennen , so hat der damit beauftragte Schiffs-
baumci 'ster vorab die Genehmigung des Hafenmeisters einzu¬
holen , welche zu versagen ist, wenn das Brennen unter
den vorliegenden Verhältnissen irgend bedenklich ist. Wird
das Brennen gestattet , so hat der Hafenmeister einen zuver¬
lässigen , von dem Schiffsbaiimeister zu bezahlenden Wächter
zu bestellen , welcher daraus zu achten hat , daß das Brennen
mit der nöthigen Vorsicht geschehe, und den Platz nicht eher
verlassen darf , bis das Feuer völlig gelöscht ist.

8 26 . Soll ein Schiff zur Vertreibung von Ratten
oder dergl . ausgeräuchert werden , so ist davon dem Hafen¬
meister Anzeige zu machen , welcher die nöthigen Vorsichts¬
maßregeln anzuordnen hat.

8 27 . Alles Schießen mit Feuergewehrcn irgend einer
Art auf den in dem Hafen liegenden oder dort ein - und
ausgehenden Schiffen ist verboten.

Von den auf der Weser liegenden oder fahrenden Schiffen
dürfen Salutschüsse , jedoch nur in genügender Entfernung
vom Lande und von andern Schiffen , gegeben werden.

8 28 . Schiffe , welche Schießpulver , Terpentin , Petroleum
oder ähnliche leicht entzündliche Stoffe als Ladung führen,
haben bei ihrer Ankunft innerhalb der Hafenanstalt noch vor
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dem Einlaß der Schiffe in die Schleuse dem Hafenmeister
oder dessen Vertreter anzuzeigen, welche und wie viel jener
Güter sie an Bord haben.

Schiffe, welche Schießpulver oder rohes Petroleum,
Naphta, Petroleum-Aether oder ähnliche Stoffe geladen haben
ober laden sollen, dürfen nicht in den inneren Hafen legen
oder dort laden, in dem übrigen Bereiche der Hasenanstalten
aber nur an dem vom Hafenmeister in jedem einzelnen Falle
zu bestimmenden Platze und unter den dafür von demselben
anzuordnenden Sicherhcitsmaßregeln. Die Lagerung solcher
Artikel auf Privatgrundstücken darf nur an von Wohnungen
entfernten Plätzen und nur mit Genehmigung des Vcrwal-
tungsamts geschehen.

Schiffe, welche gereinigtes Petroleum oder Terpentin ge¬
laden haben, können unter folgenden Bedingungen in den ge¬
schlossenen Hafen zugelaffen werden:

g. sobald das Schiff sich im Hafen befindet, ist die Ladung
so rasch als möglich an Land zu bringen und an
einem vom Hafenmeister genehmigten Platze zu lagern;

l>. werden die gedachten Artikel in ein Schiff geladen,
so muß dieses nach geschehener Beladung sofort aus
dem Hasen legen;

o. auf Schiffen, welche die erwähnten Artikel geladen
haben oder einnehmen, ist der Gebrauch von Feuer
oder Licht verboten und können zur Ueberwachung
dieser Vorschrift auf Kosten des Schiffes ein oder
mehrere Wächter an Bord gelegt werden.

Die Zulassung der Schiffe in den Hafen kann, nament¬
lich bei Nichtbefolgung der vorstehenden Bedingungen, vom
Verwaltungsamte zurückgenommen und bas Schiff auö dem
Hafen gewiesen werden.

Kleinere Vorräthe an Schießpulver bis zu 3 Kilogramm
können an Bord des Schiffes bleiben, wenn sie an einem
genügend sicheren Orte aufbewahrt werden.

8 29. Soll , während der Hafen oder dessen Eingang
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selben geholt Weeden , so hat der Hafenmeister das erforder¬
liche Aufeisen des Vorhafens unter seiner Aufsicht auf Kosten
des Schiffes ausführen zu lassen.

Das Aufeisen des Hafens geschieht auf Kosten der Ha-
fcncasse.

8 30 . Für jedes im Hafenbczirke liegende , von dem
Führer und der Mannschaft verlassene Schiff muß dem Ha¬
fenmeister ein in Brake wohnender Bevollmächtigter bestellt
werden , welcher die etwaigen bas Schiff betreffenden Anord¬
nungen auszuführen hat.

Ist ein solcher Bevollmächtigter nicht bestellt , oder erfüllt
derselbe die getroffenen Anordnungen nicht , so hat der Hafen¬
meister dieselben auf Kosten deö Schiffes ausführen zu lassen.

8 31 . Kein Schiff darf eher die Anker lichten , von den
Duc d'Alben oder den Weserkajen ablegcn oder aus dem
Hafen holen , wenn es sich nicht durch Quitungen über die
richtige Bezahlung der an den Wasscrschout zu entrichtende»
Hafengelder oder sonstigen Schifffahrts -Abgaben ( 8 42 flg . )
beim Hafenmeister oder dem Schleusenwärter ausweisen kann.

8 32 . Der Schiffsführer , welcher einen fremden Ma¬
trosen zu entlassen beabsichtigt , hat davon dem Wasserschout
Anzeige zu machen , welcher die Genehmigung des Verwaltungs-
Amts zu der Entlassung zu erwirken hat . Ohne solche Ge¬
nehmigung entlassene Personen werden nach wie vor als zum
Schiffe gehörig angesehen.

8 33 . Es ist nicht gestattet , solche fremde Arbeiter oder
Schiffer oder Seeleute an Bord eines Schiffes zu beherbergen,
welche nicht durch einen vom Verwaltungs -Amte ausgestellten
Nachtzettel legitimirt sind.

8 34 . Den Schiffsleuten ist nur mit besonderer Er-
laubniß gestattet , am Lande Gewehre , Pistolen , Dolche , große
Messer , überhaupt Waffen irgend einer Art zu tragen.

8 35 . Es ist verboten , mit Kähnen oder anderen Schiffen
an die zum Anlegen der Passagier - Dampfschiffe bestimmten
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Anlegeschiffc , oder an die dahin führenden Brücken anzulcgen
»der dort Kanfmannsgüter zu löschen oder zu laden.

An die Anlegebrücke vor der Weserkaje dürfen zwar
Jollen , Dielenschiffe und ähnliche kleine Fahrzeuge anlegen,

aber nur an den dazu angebrachten Ringen und nur so be¬

festigt werden , daß dadurch die Benutzung der Treppen nicht

gehindert wird.
8 36 . Niemand darf ein fremdes Boot oder sonstiges

Fahrzeug ohne Genehmigung des Eigenthümcrs oder Schiffers

gebrauchen.
8 37 . Das Laden oder Löschen von Gütern an den

Käsen ist nur nach zuvvrigcr Erlaubniß des Hafenmeisters
und nur an der von demselben dazu angewiesenen Stelle

gestattet.
Heu , Stroh oder dergleichen Gegenstände dürfen überall

nur an den Weserkajen , und zwar zunächst nur an der süd¬

lichen , gelöscht oder geladen werden.
8 38 . Die beim Laden oder Löschen auf die Kajcn

gelegten Güter jeder Art dürfen dort nicht länger liegen , als
cs die Umstände durchaus erfordern , und sind jedenfalls auf

die erste Aufforderung des Hafenmeisters sofort wcgzuschaffen
oder soweit zurückzubringen , daß dadurch nicht der Berkehr

belästigt oder die Kaje gefährdet wird.
8 39 . Das Lagern von Gütern auf den Kajen und

öffentlichen Lagerplätzen ohne vorherige Erlaubniß des Hafen¬

meisters ist verboten . Heu , Stroh oder dergleichen Gegen¬

stände können daselbst zum Lagern nicht zugelasfen werden.
Sollen Güter daselbst länger als drei Monate gelagert

werde », so ist dazu die Genehmigung des Vcrwaltungs -Am-
teS zu erwirken , welches dabei in jedem einzelnen Falle die

näheren Bestimmungen treffen wird.
8 40 . Erscheint eine Lagerung der Güter an der vom

Hafenmeister angewiesenen Stelle nicht länger zulässig , so

sind dieselben sofort und spätestens innerhalb 3 Tagen nach

der vom Hafenmeister geschehenen Aufforderung wegzuschaffcn.
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8 41 . Eigenmächtig gelagerte oder auf geschehene Auf¬
forderung nicht wcggeschafftc Güter werden auf Kosten und
Gefahr des Eigenthümcrs weggeschafft.

Ist der Eigenthümer der Güter nicht bekannt , so wird
damit , wie mit herrenlosen Sachen , verfahren.

8 42 . Für Benutzung der Hafenanstaltcn ( § ! . I ) ist
von den Schiffen ein Hafengeld und , wenn das Schiff in
den Hafen legt , außerdem ein Schleusengeld nach folgenden
näheren Bestimmungen an den Wasscrschout zur Haseneasse
zu entrichten.

8 43 . DaS Hafengeld wird nach der Dauer der Be¬
nutzung der Hafenanstalten und nach der Größe der Schiffe
(8 4) berechnet und beträgt für jeden Kubikmeter

а. für die erste Woche . 0,05S ^ f
б . für die folgenden drei Wochen , wöchentlich . 0,01 „
o. für jede drei Wochen der ferneren Liegezeit . 0,01 „

Es kommen jedoch höchstens 1000 Kubikmeter in Rechnung
und zahlen größere Schiffe nur für diesen Nctto -Raumgchalt.

8 44 . Bei Berechnung der Liegezeit werden der Tag
der Ankunft und des Abgangs zusammen als ein Tag , jede
angefangene Woche rosp . 3 Wochen für voll gerechnet.

8 45 . Das Schleusengeld betragt:
1) für das Ein - und Ausholen eines Schiffes durch die

Schleuse zusammen 0,01 für jeden Kubikmeter ; für
ein Schiff kommt jedoch nicht mehr als 7,50 zur
Hebung.

2) für das Einholen eines Floßes von Nutzholz , wenn
solches gestattet wird , 3

8 46 . Sämmtliche Schiffe können wegen Entrichtung
des Hafengeldes und des Schleusengeldes einen Jahraccord
eingehen , wenn ste für jeden Kubikmeter statt des Hafengel¬
des 0,15 statt des Hafen - und Schleusengeldes 0,20S ^ .
voraus entrichten.

8 47 . Kähne und andere Leichterschiffe find frei von
Hafen - und Schleusengeld , wenn sie die Hafenanstalten nur
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benutzen, um Güter auS Seeschiffen zu laden oder denselben
zubringen.

Außerdem ist denselben die Benutzung der Dur d'Alben
und der Weserkaje unentgeltlich, die Benutzung deö Hafens,
nach Maßgabe der Bestimmungen im 8 5 und 6, gegen die
Hälfte der im § 42—46 erwähnten Abgaben gestattet.

8 48. Wird das Kielholen eines Schiffes im Hafen
gestattet, so ist von dem Schiffsbaumeister dafür noch eine
Gebühr von 0,62 GE für jeden Kubikmeter während der ersten
14 Tage und von 0,01 für jede fernere 14 Tage an die
Hafeneasfe zu entrichten.

8 49. Für die Benutzung der von der Hafcnverwaltung
angeschafftcn Stege (8 i9) ist eine Vergütung von 1
von jedem Schiffe, für die Benutzung der Ballastklappen
(8 21) eine Vergütung von 0,30 für jede Klappe und
jeden Kahn voll Ballast zur Hafeneasfe zu entrichten.

8 50. Ist das Lagern von Gütern auf den an den
Weserkajen und am Hafen belegenen öffentlichen Lagerplätzen
gestattet und bleiben die Güter länger als 7 Tage liegen, so ist
für die folgende Zeit ein Lagergeld zur Hafencaffe zu entrichten.

8 51. Das Lagergeld beträgt für jede 10 ruMeler deS
belegten Raumes.

a. während der ersten4 Wochen, wöchentlich 0,10
b. „ „ folgenden8 „ , „ 0,2e> „
o. ,, ,, ,, 10 ,, , ,, 0,30 ,,
(1. „ „ ferneren Zeit , „ 0,50 „

Ei» Flächenranm unter 10 HiMeter wird für I0lü
Meter und jede angefangene Woche für voll, der Tag des
Anfangs und der des Endes der Lagerung jedoch zusammen
nur als ein Tag gerechnet.

Wird nach Beginn der Lagerung eine größere Fläche be¬
legt, so ist das Lagergeld für die ganze Fläche nach demsel¬
ben Satze zu bezahlen, welcher für die zuerst belegte Fläche
zu entrichten war, wogegen eine th eil weise  Räumung nicht
berücksichtigt wird.



8 52 . Für die Benutzung des Holzhafens gelten fol¬
gende Bestimmungen:

1. Es darf Niemand Holz , sei es in ganzen Flößen oder
bei einzelnen Stücken , in den Holzhafen bringen , ohne
dem Hafenmeister Anzeige gemacht und von diesem An¬
weisung erhalten zu haben.

2 . Liegen Schiffe oder Holz in dem Hafen , so kann Nie¬
mand verlangen , daß derselbe geräumt werde , um ihm
Platz zu mache », dagegen muß derjenige , welcher länger
als 14 Tage lang Holz darin gelagert hat , dasselbe her¬
ausschaffen , sobald der Hafenmeister solches verlangt.

3 . Die eingelegten Holzer sind sicher zu befestigen und haftet
der Eigenthümer für allen durch das etwaige Losreißen
derselben entstehenden Schaden.

4 . Niemand darf ohne Anzeige beim Hafenmeister und ohne
vorherige Anweisung desselben Holz aus dem Hafen
bringen.

5 . Die Benutzung des Holzhafcns während der ersten Woche
nach dem Einbringen ist frei , wenn das Holz aber länger
als 7 Tage im Holzhafen lagert , so ist dafür ein Lager¬
geld zur Hafencasse nach folgendem Tarif zu entrichten:

a . für die auf die erste Woche folgenden 7 Tage
für je 10 m Meter . 0,05

b . für jede ferneren 7 Tage . 0,10 „
o. jede angefangene Woche und jeder Bruchtheil von

10 Hi Meter Fläche wird für voll gerechnet.
8 53 . Die Gebühren der Lootsen für deren Dienste

im Hafcnbezirke betragen:
1) für das Anlegen der Schiffe an die Duc dÄlben oder

an die Weserkajen , soweit dazu nach 8 8 ein Lootsc
genommen werben muß oder freiwillig genommen
wird , ungleichen für das Vertäuen derselben auf dem
Strome:

für ein Schiff bis zu 350 Kubikmeter . 2,25
„ „ „ von350biszu850Kubikmctcr 3,50 „

von 850 und mehr . . 6,00 „,, ,/
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2 ) für das Einholcn der Schiffe in den Hafen und zwar:
von einem Schiffe unter 175 Kubikmeter,

wenn dasselbe freiwillig einen Lootsen
nimmt . 2,50

von einem Schiffe von 175 bis zu 250
Knb . Meter . 4,00 „

von einem Schiffe won 250 bis zu 350
Kub . Meter . 5,00 „

von einem Schiffe von 350 bis zu 425
Knb . Meter . 6,00 „

von einein Schiffe von 425 und mehr
Kub . Meter . . . 8,00 „

3) für das Ablegen von den Duc d' Alben , wenn ein
Schiff sich freiwillig der Hülfe eines Lootsen dazu
bedient , sowie für daS Ausholen aus dem Hafen sind
zwei Drittheile der entsprechenden unter 1 und 2 fest¬
gesetzten Gebühr zu entrichten ; der Lootse aber , welcher
etwa ein Schiff stromabwärts führen soll , muß auch
das Ablegen von den Duc d'Alben oder Ausholen

aus dem Hafen unentgeltlich leiten.
4) für das Hin - und Zurückbringen nach und von einer

Bank (§ 10 ) zusammen
von einem Schiffe bis zu 300 Kubikmeter 5, ',0

„ „ „ von 300 bis zu 425
Kubikmeter . . . . 7,50 „

„ „ „ von 425 bis zu 850
Kubikmeter . . . . 8,50 „

„ „ „ von 850 und mehr
Kubikmeter . . . . 10,50 „

8 54 . Für Boothülfe beim Einhvlen in den Hafen

und Ausholen aus demselben werden zusammen von einem
Schiffe von 175 bis 425 Kubikmeter 2 über 425

Kubikmeter 4 <LE berechnet.
8 55 . Uebertretungen dieser Hafenordnung werden , vor¬

behaltlich der Verpflichtung zur Erstattung des durch die

Uebertretung etwa eingerichteten Schadens , mit Geldstrafen
bis zu 150 bestraft.
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8 56 . Etwaige Beschwerden über die Lootsen , Schleu¬
sen- und Hasenwärter oder den Hafenbotcn sind zunächst beim
Hafenmeister , über Verfügungen des Hafenmeisters oder die
Anwendung der vorstehenden Taxen aber beim Verwaltungs-
Amte anzubringen , welches darüber , unter Vorbehalt der Be¬
rufung an das Staatsministerium , Departement des Innern,
entscheidet.

8 57 . Die vorstehenden Bestimmungen treten am I.
Januar 1875 in Kraft und damit die Rcgierungsbekannt-
machungen vom II . Dccember 1861 ( Ges . S . Bd . XVIl.
Nr . 167 ), 28 . Mai 1862 (Ges . S . Bd . XVIII . Nr . 18 ) und
6 . Ockober 1865 ( Ges . S . Bd . XIX . Nr . 49 ) , sowie die Be¬
kanntmachung des StaatSministcriums vom 4 . März 1872
(Ges . S . Bd . XXII . Nr . 39 ) außer Wirksamkeit , jedoch
kommen die neuen Tarifsätze erst aus die nach dem 31 . De-
cembcr 1874 einlaufcnden Schiffe zur Anwendung , so daß
die alsdann bereits cingelaufencn Schiffe noch nach den
bisherigen Tarifsätzen zu zahlen haben.

Oldenburg , den 21 . November 1874.

Staatsministerium.

Departement des Innern,

von Berg.

von Butte!
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

XXIll.Baild. (Ausgegeben den6. Decbr. 1874.) 23 . Stück.

Inhalt:

88. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 21. November
1874, betreffend die Benutzung der Hafenanstalten zu Großen¬
siel und die dafür zu entrichtenden Gebühren.

M 55.
Bekanntmachung des Staatsministeriums betreffend die Benutzung der

Hafenanstalten zu Großensiel und die dafür zu entrichtenden Ge¬
wehren.

Oldenburg, den 21. November 1874.

Auf Grund des Art. 9 § 6 des Gesetzes vom5. Decem-
ber 1868, betreffend die Organisation des StaatsministeriumS,
werden folgende Bestimmungen über die Benutzung der Hafen¬
anstalten zu Großensiel und die dafür zu entrichtenden Ge¬
bühren bekannt gemacht:

8 I.
Jeder Schiffer, welcher die Hafenanstalten benutzen will,

hat sich sofort nach seiner Ankunft bei dem Hafenaufseher
unter Vorlegung seiner Schiffspapiere zu melden und sich-
von demselben einen Liegeplatz anweisen zu lassen, welcher so
bald als thunlich einzunehmen ist.
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8 2.
Der einem Schiffe vom Hafenaufseher angewiesene Liege¬

platz darf ohne dessen Zustimmung nicht verlassen werden.
Jeder Schiffer ist verpflichtet, sein Schiff nach Auffor¬

derung des Hafenaufsehers auf einen andern ihm angewiese¬
nen Platz zu verlegen.

8 3.
Es ist verboten, Ballast, Schutt, Kehrigt, Asche oder

andere feste Unreinigkeiten innerhalb der Hafenanstalten über
Bord oder auf die Kajeplätze zu werfen.

Die an Bord der Schiffe angesammelten Unreinigkeiten
sind in dichten Gefäßen an den vom Hafcnaufseher dazu an¬
gewiesenen Platz zu bringen.

Sofort nach Beendigung des Löschens oder Ladens sind
die in Folge davon zurückgebliebenen Unreinigkeiten oder den
Verkehr hemmenden Gegenstände zu entfernen.

8 4.
Wagen oder schwer beladene Handkarren dürfen die Kajc-

plätze der Länge nach nur so weit befahren, als keine Taue
oder Ketten der Schiffe über dieselben hingehen uid soweit
die Kajeplätze gepflastert sind.

8 5.
Auf den Kajeplätzen dürfen innerhalb einer Entfernung

von 9 Meter von den Bollwerken keinerlei Gegenstände län¬
ger lagern und keine Fuhrwerke länger verweilen, als zum
Auf- und Abladcn derselben bezw. Laden und Löschen der
Schiffe durchaus erforderlich ist.

Schwere Frachtgüter, namentlich Steine und Eisen, dür¬
fen innerhalb jenes Raumes überall nicht gelagert werden.

8 6.
Frachtgüter und andere Gegenstände können, so lange

es die Verhältnisse gestatten, auf den vom Hafenaufseher an-



zuweiscnden Lagerplätzen gelagert werde », sind aber auf ge¬

schehene Aufforderung des Hafciianfsehcrs innerhalb 3 Tagen
wegzuschaffcn.

Dauert die Lagerung länger als 7 Tage , so ist für die

folgende Zeit ein Lagergeld nach den im § 10 enthaltenen
Bestimmungen zu entrichten.

Eigenmächtig gelagerte oder auf geschehene Aufforderung
nicht weggcschaffte Güter werden auf Kosten und Gefahr deö

Eigknthümcrs wcggcschafft . Ist der Eigenthümcr der Güter
nicht bekannt , so wirb damit , wie mit herrenlosen Sachen
verfahren.

8 7.

Für die Benutzung der Hafcnanstalteii ist von den Schiffen
rin Anweiscgcld , und von den geladenen oder gelöschten Gü¬

tern ein Kajegeld zu entrichten.

8 8.
Für jedes Schiff über 10 Kubikmeter , welches in daS

Aussentief einläuft und zum Einladen oder Ausladen die

Kaje benutzt , muß dem Hafenaufseher ein Anweisegeld bezahlt
werden , nämlich:

k. Für einen Kahn oder ein Dielenschiff
a. über 10 bis 20 Kubikmeter . . . . 0,15
Ir. von 20 „ 40 „ . . . . 0,30 „
o. darüber . 0,50 „

2. Für ein Seeschiff
a. bis l25 Kubikmeter . 0,75 „
d . über 125 „ . . . . . . . 1,00 „
Die Flußschiffer können sich dadurch von der jedesmali¬

gen Zahlung des Anwcisegeldcs befreien , daß sic dem Hafen¬
aufseher als Jahraccord voraus entrichten:

für einen Kahn oder Dielenschiff
über 10 bis 20 Kubikmeter . 1,50

von 20 „ 40 „ 2,00 „
darüber . 3,00 „
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Ein solcher Jahraceord kann jedoch nur für ein Kalen¬
derjahr abgeschlossen werden und endigt daher stets mit dem
31 . Dceember.

Für die Hälfte der Gebühren werden auch Aeeordc für
V2 Jahr zngelassen und endigen dieselben dann mit dem 30.
Juni resp . 31 . Dceember.

Ucber die Größe des Schiffs entscheiden die an Bord
desselben befindlichen Schiffspapiere , oder , wenn diese keine
zuverlässige Auskunft geben , die Schätzung bcS Hafenauf-
scherö bis zum Beweise der Unrichtigkeit derselben.

Die Größe der Schiffe wird nach Kubikmeter  berech¬
net , worunter stets der Net to - Ra umgehalt  verstanden
wird . Bruchtheile eines Kubikmeters werden für voll ge¬
rechnet.

8 9.

Für die Benutzung der Kaje zum Ein - oder Ausladen
ist an Kajcgeld zu entrichten:

s ) für 1000 Ziegelsteine oder Dachziegel . .0,10
d ) für Heu , Stroh , Reith , Rüschen (getrocknete

Binsen ) Dünger , Knochen , Kreide , Mu¬
scheln, Kalk , Cement , Bruchsteine , Bau - ,
Nutz - und Brennholz , Torf , Holz - oder
Steinkohlen und Schlengenmaterialien,
für 1000 Kilogramm . 0,05 „

0) für Getreide aller Art , für 1000 Kilogramm 0,20 „
(1) für Sand , für 1000 Kilogramm . . . 0,02 „
o) für Kaufmannsgütcr und sonstige Sachen

aller Art , für 1000 Kilogramm . . . 0,03 „
Es wird

1 Kubikmeter Hartholz - -- 900 Kilogramm
1 „ Weichholz -- - 700 „
1 „ Bruchsteine -- - 2000 „

gerechnet.



Bruchtheile der oben angegebenen Quantitäten werden
für voll gerechnet.

Kleinigkeiten, welche mit einem Fahrzeuge angebracht wer¬
den und im Ganzen keine 50 Kilogramm wiegen, sind von
Entrichtung des Kajegeldes frei.

Das Lagergeld für Güter, welche auf den dazu bestimm¬
ten Plätzen länger als 7 Tage lagern, beträgt für jede 10
>n Meter des benutzten Lagerraums:

a. während der ersten 4 Wochen, wöchentlich 0,10

Ein Flächenraum unter 10 in Meter wird für 10 Meter
und jede ««gefangene Woche für voll, der Tag des Anfangs
und deS Endes der Lagerung jedoch zusammen nur als ein
Tag gerechnet.

Wird nach Beginn der Lagerung eine größere Fläche
belegt, so ist das Lagergeld für die ganze Fläche nach dem¬
selben Satze zu bezahlen, welcher für die zuerst belegte Fläche
zu entrichten war, wogegen eine thcilweise  Räumung nicht
berücksichtigt wird.

DaS Schiff, bezw. die Ladungen, sowie die gelagerten
Güter haften für die zu entrichtenden Gebühren.

Uebertretungen dieser Bestimmungen werde» mit Geld¬
strafen bis zu 150 bestraft und ist außerdem der durch
die Uebertrctnng etwa vcranlaßtc Schaden zu ersetzen.

Außerdem ist der Hafcnaufseher ermächtigt, wenn seine»
Anordnungen nicht Folge geleistet wird, das Angcordnete auf
Kosten und Gefahr des Ungehorsamen ausführen zu lassen.

8 I".

folgenden8 „

ferneren Zeit

8 II.

8 12.
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Etwaige Beschwerden sind beim Verwaltungsamte anzu
bringe», welches dieselben unter Borbehalt des Reeurses an
das Staatsniinisterinm, Departement des Innern, cntscheidet-

8 13.
Die vorstehenden Bestimmungen treten am I. Januar

1875 in Kraft und damit die Regierungsbekanntmachungen
vom 15. Deccmbcr 1845 (Ges. S . Bd. XI. Nr. 40), 10. Fe¬
bruar 1857 (Ges. S . Bd. XV. Nr. 80) und 17. Dccember
1857 (Ges. S . Bd. XV. Nr. 156) außer Wirksamkeit, jedoch
kommen die neuen Tarifsätze erst aus die nach dem 31. De-
ccmber 1874 einlaufenden Schiffe zur Anwendung, so daß
die alsdann bereits cingelaufcncn Schiffe noch nach' den bis¬
herigen Tarifsätzen zu zahlen haben.

Oldenburg, den 21. November 1874.

Staatsministerium.

Departement des Innern.

von Berg.

von Buttel.
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Auf Grund deS Art. 9 §6 des Gesetzes vom 5. Dccem-
ber 1868, betreffend die Organisation deS Staatsministeri¬
ums, werden folgende Bestimmungen über die Benutzung der
Hafenanstalten zu Fedderwardersiel und die dafür zu entrich¬
tenden Gebühren bekannt gemacht:

8 1-
Jeder Schiffer, welcher die Hafenanstalten benutzen will,

hat sich sofort nach seiner Ankunft bei dem Hafenaufseher
unter Vorlegung seiner Schiffspapiere zu melden und sich von
demselben einen Liegeplatz anweisen zu lassen, welcher sobald
als thunlich einzunehmen ist.



Der einem Schiffe vom Hafenaufseher angewiesene Lie¬
geplatz darf ohne dessen Zustimmung nicht verlassen werden.

Jeder Schiffer ist verpflichtet , sein Schiff nach Auffor¬
derung des Hasenaufschers auf einen andern ihm angewiese¬
nen Platz zu verlegen.

8 3.

Es ist verboten , Ballast , Schutt , Kehrigt , Asche oder an¬
dere feste Unreinigkeiten innerhalb der Hasenanstalten über
Bord oder auf die Kajeplätze zu werfen.

Die an Bord der Schiffe angesammelten Unreinigkeiten
sind in dichten Gefäßen an den vom Hafenaufseher dazu an¬
gewiesenen Platz zu bringen.

Sofort nach Beendigung des Löschens oder Ladens sind
die in Folge davon zurückgebliebenen Unreinigkeiten oder den
Verkehr hemmenden Gegenstände von den Betreffenden zu ent¬
fernen.

8 4.

Wagen oder schwer beladene Handkarren dürfen die Kaje¬
plätze der Länge nach nur so weit befahren , als keine Taue
oder Ketten der Schiffe über dieselben hingehen und soweit
die Kajeplätze gepflastert sind.

8 5.
Auf den Kajeplätzen dürfen innerhalb einer Entfernung

von 9 Meter von den Bollwerken keinerlei Gegenstände län¬
ger lagern und keine Fuhrwerke länger verweilen , als zum
Auf - und Abladcn derselben bezw. Laden und Löschen der
Schiffe durchaus erforderlich ist.

Schwere Frachtgüter , namentlich Steine und Eisen , dür¬
fen innerhalb jenes Raumes überall nicht gelagert werden.

8 6.
Frachtgüter und andere Gegenstände können , so lange

es die Verhältnisse gestatten , auf den vom Hafenausseher an-



zuweisenden Lagerplätzen gelagert werden, find aber auf ge¬
schehene Aufforderung des Hafenaufsehers innerhalb3 Tagen
wegzuschaffen.

Dauert die Lagerung länger als 7 Tage, so ist für die
folgende Zeit ein Lagergeld nach den im § 13 enthaltenen
Bestimmungen zu entrichten.

Eigenmächtig gelagerte oder auf geschehene Aufforderung
nicht weggeschaffte Güter werden auf Kosten und Gefahr des
Eigenthümers weggeschafft. Ist der Eigenthümer der Güter
nicht bekannt, so wird damit wie mit herrenlosen Sachen
verfahren.

§ 7.
Für die Benutzung der Hafenanstalten ist von den Schif¬

fen außer dem Bakengclde ein Hafengeld und Anweisegeld
und von den geladenen oder gelöschten Gütern ein Kajegeld
zu entrichten.

§ 8 .

Von den Schiffen über 15 Kubikmeter ist ein Hafen¬
geld zu entrichten. Dasselbe wird nach der Dauer der Liege¬
zeit und nach der Größe der Schiffe, jedoch höchstens bis
1000 Kubikmeter, berechnet und beträgt für jeden Kubik¬
meter:

s. für die ersten4 Wochen wöchentlich. .0,01
d. für die fernere Liegezeit für je 3 Wochen 0,01 „
Bei Berechnung der Liegezeit werden der Tag der An¬

kunft und des Abgangs zusammen als ein Tag, jede ange¬
fangene Woche rosp. 3 Wochen für voll gerechnet.

Sämmtliche Schiffe können sich' dadurch von der jedes¬
maligen Entrichtung des Hafengeldes befreien, daß sie als
Jahraccord für jeden Kubikmeter 0,10 voraus entrichten.

8 9.
Von jedem Schiffe über 10 Kubikmeter, welches in den

Hafen einläuft und zum Ein- und Ausladen die Kaje be-
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nutzt , sind für Anweisung der Liegeplätze als Anweisegeld
zu bezahlen:

1. Für einen Kahn oder ein Dielenschiff
3. über 10 — 20  Kubikmeter . 0,15
b . von 20 — 40 „ . 0,30 „
c. darüber . . . 0,50 „

2. Für ein Seeschiff
g. bis 125 Kubikmeter . 0,75 „
Ii. über 125 „ . 1,00 „
Die Flußschiffer können sich dadurch von der jedesmali¬

gen Zahlung des Anweisegeldes befreien , daß sie als Jahr-
accord voraus entrichten:

für einen Kahn oder Dielenschiff
3. über 10 — 20  Kubikmeter. 1,00
1>. von 20 — 40 „ 2,00 „
o. darüber . 3,00 „
Ein solcher Jahraccord kann jedoch nur für ein Kalen¬

derjahr abgeschlossen werden und endigt daher stets mit dem
31 . December.

Für die Hälfte der Gebühren werden auch Accorde für
V- Jahr zugelasjen und endigen dieselben dann am 30 . Juni
I88P . 31 . December.

8 10.
Für Schiffe über 20 Kubikmeter ist ein Bakengeld an

den Sielaufseher zu entrichten und zwar:
3. von jedem fremden Schiffe , welches in den Hafen legt:

von 20 — 40 Kubikmeter . 0,20
„ 40 — 80 „ 0 .40 „
„ 80 — 125 „ 0,50 „

über 125 „ 0,75 „
b . von den Schiffern , die im Bezirk der Fedderwarder

Sielacht wohnen , für das ganze Jahr:
für ein Schiff von 20 — 40 Kubikmeter 0,40 SE

„ 40 — 80 „ 0,50 „
über 80 „ 0,75 „



o. von den inländischen Fischersahrzeugen , welche fast das
ganze Jahr in dieser Gegend die Fischerei betreiben
und öfters in den Hafen legen , für das ganze Jahr:
für ein Schiff von 20 — 40 Kubikmeter 1,00

„ 40 - 80 „ 2,00 „
über 80 „ 3,00 „

§ 11 .

Ueber die Größe des Schiffs entscheiden die an Bord
desselben befindlichen Schiffspapiere , oder , wenn diele keine
zuverlässige Auskunft geben , der Schätzung des Hafenaufsehers
bis zum Beweise der Unrichtigkeit derselben.

Die Größe der Schiffe wird nach Kubikmeter  berech¬
net , worunter stets der Netto - Raumgehalt  verstanden
wird . Bruchtheile eines Kubikmeters werden für voll ge¬
rechnet.

8 12.
Für die Benutzung der Kaje zum Ein - oder Ausladen

ist an Kajegeld zu entrichten:
a) für 1000 Ziegelsteine oder Dachziegel . 0,10
b) für Heu , Stroh , Reith , Rüschen ( getrock¬

nete Binsen ), Dünger , Knochen , Kreide,
Muscheln , Kalk , Cement , Bruchsteine , Bau -,
Nutz - und Brennholz , Torf , Holz - oder
Steinkohlen und Schlengenmaterialien,
für 1000 Kilogramm . 0,05 „

o) für Getreide aller Art , für 1000 Kilogramm 0,20 „
ü) für Sand , für 1000 Kilogramm . . . 0,02 „
e) für Kaufmannsgüter und sonstige Sachen

aller Art , für 100 Kilogramm . . . . 0,03 „
Es wird

1 Kubikmeter Hartholz — 900 Kilogramm
1 „ Weichholz - - 700 „
1 „ Bruchsteine -- - 2000 „

gerechnet.
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Bruchtheile der sub s bis o angegebenen Quantitäten
werden für voll gerechnet.

Kleinigkeiten , welche mit einem Fahrzeuge angebracht
werden und im Ganzen keine 50 Kilogramm wiegen , sind
von Entrichtung des Kajegeldeö frei.

8 13.

Das Lagergeld für Güter , welche auf den dazu bestimm¬
ten Plätzen länger als 7 Tage lagern , beträgt für jede 10
LHMeter des benutzten Lagerraums

s . während der ersten 4 Wochen , wöchentlich 0,10
d . „ „ folgenden8 „ , „ 0,20 „
o. ,, „ , , 10 „ , „ 0,30 ,,
ä . „ „ ferneren Zeit , „ 0,50 „
Ein Flächenraum unter 10 m>Meter wird für 10 lüMeter

und jede angefangene Woche für voll , der Tag des Anfangs
und des Endes der Lagerung jedoch zusammen nur als ein
Tag gerechnet.

Wird nach Beginn der Lagerung eine größere Fläche be¬
legt , so ist das Lagergeld für die ganze Fläche nach demsel¬
ben Satze zu bezahlen , welcher für die zuerst belegte Fläche
zu entrichten war , wogegen eine theil weise  Räumung nicht
berücksichtigt wird.

8 14.

DaS Schiff , bezw. die Ladungen , so wie die gelagerten
Güter haften für die zu entrichtenden Gebühren.

8 15.

Uebertretungen dieser Bestimmungen werden mit Geld¬
strafen bis zu 150 bestraft und ist ausserdem der durch
die Ucbertretung etwa veranlaßte Schaden zu ersetzen.

Ausserdem ist der Hafenaufseher ermächtigt , wenn seinen
Anordnungen nicht Folge geleistet wird , das Angeordnete
auf Kosten und Gefahr des Ungehorsamen ausführen zu
lassen.
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Etwaige Beschwerden find beim Verwaltungsamte anzu¬
bringen , welches dieselben unter Vorbehalt des Recurses an
das Staatsministerium , Departement des Innern entscheidet.

8 16.

Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. Januar
1875 in Kraft und damit die Regierungs - Bekanntmachun¬
gen vom 14 . August 1838 (Ges . S . Band IX . 287)
17 . December 1857 (Ges . S . Bd . XV Nr . 158 ) und 28.
März 1863 ( Ges . S . Bd . XVIII Nr . 52 ) ausser Wirksam¬
keit, jedoch kommen die neuen Tarifsätze erst auf die nach dem
31 . December 1874 einlaufenden Schiffe zur Anwendung,
so daß die alsdann bereits eingclaufcnen Schiffe noch nach
den bisherigen Tarifsätzen zu zahlen haben.

Oldenburg , den 21 . November 1874.

Staatsministerium.

Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.
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.M 57.
Bekanntmachung des Staatsministeriums betreffend die Benutzung des

Vareler Hafens und die dafür zu entrichtenden Gebühren.

Oldenburg , den 21 . November 1874.

Auf Grund des Artikel 9 § 6 des Gesetzes vom 5 . De-

cember 1868 , betreffend die Organisation dcS Staatsmini¬

steriums , werden folgende Bestimmungen über die Benutzung

der Hafenanstalten bei Varel und über die dafür zu entrich¬

tenden Gebühren bekannt gemacht.
8 1.

Die Führer der Schiffe , welche den Hafen besuchen

oder verlassen wollen , haben , wenn sie vor der Schleuse an-

gekommcn sind , sich an den daselbst wohnenden Schleusen¬

wärter zu wenden , unter dessen Aufsicht nur die Durchfahrt

durch die Schleuse gestattet ist.
Die Durchfahrt muß mit höchster Vorsicht geschehen,

damit Beschädigungen an der Schleuse vermieden werden.



§ 2 .

Die innerhalb der Hafenanstalten, von der Schleuse bis
zum Hafcnbassin vor dein Verlathc im Sicltiefe, angekom¬
menen Schiffe sind, soweit cs die Handhabung dieser Bestim¬
mungen betrifft, der Aussicht des Hafenmeisters unterworfen,
und die Führer derselben verpflichtet, dessen Weisungen und
Anordnungen nachzukoinme».

§ 3.
An hohen Fest- und Feiertagen, oder wenn bei festlichen

Gelegenheiten der Hafenmeister eine besondere Aufforderung
ergehen laßt, haben sämmtlichc im Hafenbczirke liegende
Schiffe ihre Nationalflagge zu hissen.

Der Hafenmeister weis't jedem Schiffe den Liegeplatz an,
welcher ohne dessen Genehmigung nicht verändert werden darf.

Wenn dagegen der Hafenmeister es nöthig erachtet, daß
ein Schiff seinen Liegeplatz verändere, so ist der Schiffer ge¬
halten, der ihm desfakls zugehenden Anweisung ohne Verzug
nachzukommen.

8 4.
Schiffe, welche Schießpulver, Petroleum oder ähnliche

leicht entzündliche Artikel als Ladung führen oder einnehmen
sollen, dürfen nicht in den Hafen legen oder dort laden, in dem
übrigen Bereiche der Hafenanstalten aber nur unter den in
jedem einzelnen Falle vom Hafenmeister zu bestimmende»
Sicherheitsmaßregeln löschen. Hat ein Schiff nur einiges
Schießpulver in abgesonderter sicherer Verwahrung an Bord,
so wird es damit zwar zugelassen, jedoch muß der Vorrath,
wenn er mehr als fünf Kilogramm beträgt, richtig angegeben
und innerhalb zwei Stunden, nachdem das Schiff seinen Liege¬
platz eingenommen hat, von dem Schiffe entfernt werden.

Für die Aufbewahrung hat der Schiffer selbst zu sorgen,
doch muß solche an einem Orte geschehen, welcher mit Ge¬
nehmigung des Hafenmeisters und geeigneten Falles auch des
Stadtmagiftratö, dazu gewählt ist.
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8 5.
Wenn ein Schiff in den Hafen , oder aus demselben,

oder an einen anderen Liegeplatz gebracht werden soll, so muß

auf den übrigen Schiffen , an denen jenes vorbcigeholt werden

muß , nicht nur den vom Hafenmeister verlangt werdenden

Ausweichungen unverzüglich Genüge geleistet werden , sondern

cs sind auch die Schiffsleute auf denselben gehalten , die etwa

im Wege befindlichen Theile deS Tackelwerks genugsam

einzuziehen und das Nachlassen von Tauen und dergleichen

zu vollziehen , ungleichen dem vorbeigehvlt werdenden Schiffe

durch Befestigung von Leinen und Trossen und in sonst thun-

licher Weise zu Hülfe zu kommen.
8 6.

Ohne besondere Erlaubniß des Hafenmeisters darf kein

Schiff länger , als zu dessen Ein - und Ausholen erforderlich

ist , im Tiefe zwischen dem Hafenbasfin und der Schleuse
verweilen.

8 7.
Holzstöße werden nicht zugclassen.

8 8.
Für jedes vom Führer des Schiffs und von der Mann¬

schaft auf einige Zeit verlassene , im Hafen befindliche Schiff

ist zuvor eine Wache , s. g. Lieger , zu fortwährender Anwe¬

senheit aus demselben zu bestellen und dasselbe zur etwa

nöthigen besonderen Befestigung des Fahrzeugs während

eines Sturmes mit zwei Kabeltauen oder starken Troffen zu

versehen.
Ausserdem aber muß vor Verlassung des Schiffs dem

Hafenmeister ein in der Nähe des Hafens ansässiger Beauf¬

tragter angegeben werden , um die Anordnungen , welche bei

etwa erforderlich werdender Verlegung des Schiffs oder sonst

nöthig fallen , auszuführen . In Ermangelung eines solchen

Bevollmächtigten , oder wenn dieser sich säumhaft bezeigt , steht

dem Hafenmeister die Bcfugniß zu, die erforderlichen Arbeiten

für Rechnung der SchiffSeigenthümer beschaffen zu lassen.



Der Bestellung einer Wache während des Winterlagers
bedarf es jedoch nicht, vielmehr genügt für diese Zeit ein
dem Hafenmeister anzuzcigender Bevollmächtigter.

8 9.
Auf den im Hafen zwischen dem Verlathe und der

Schleuse liegenden Schiffen ist Lichtbrennen nur in wohlver¬
schlossenen Laternen und unter Aufsicht verstelltet, und zwar
auch nur in den Kajüten und den Bolköräumen. Heizfeucr
darf nur auf einem ordentlichen und mit einem s. g. Feucr-
fange versehenen Heerde gehalten werden. Ein solches Feuer
»mit jeden Abend spätestens um 10 Uhr gänzlich ausgclöscht
und darf vor dem Morgen nicht wieder angemacht werden.
Nicht weniger müssen leicht feucrfangcnde Sachen, die bei
Tage auf Verdeck gebracht sind, für die Nachtzeit stets unter
Deck gebracht werden.

8 10.
Alles Schießen ans Feuerröhrcn irgend einer Art, so¬

wie jeder andere Gebrauch des Schießpulvers, sei es auf
den im Hafen liegenden Schiffen, oder auch nur in der nä¬
heren Umgebung desselben, ist verboten.

8 11.
An Bord eines jeden zum Winterlager in den Hafen

gelegten Schiffes von über 150 Kubikmeter muß sich eine
Hand-Feuersprütze nebst einigen Wasscreimcrn und Gieß¬
schaufeln befinden, welche bei dem vom Hafenmeister zu ver¬
anstaltenden Besichtigungen vorzuzeigen sind.

Wenn der Hafen zugefroren ist, muß jedes Schiff neben
sich eine Wake im Eise offen erhalten.

8 12.
Innerhalb 24 Stunden , nachdem ein Schiff den ihm

bestimmten Liegeplatz eingenommen hat, muß der Führer desselben
sich mit seinen Schiffspapiercn bei dem Hafenmeister melden
und demselben jede über daS Schiff und dessen Ladung etwa
geforderte Auskunft ertheilen.
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§ 13.

Zum Festlegen der Schiffe auf ihren Liegeplätzen sind
die hinter der Kajung angebrachten Landpfähle bestimmt und
dürfen die vor derselben stehenden Wehrpfähle und die Trep¬
pen dazu in keiner Weise benutzt werden. Bei besonders
stürmischem Wetter soll es zwar gestattet sein, die Schiffe
auch an die auf der nördlichen Seite des Hafens befindlichen
Landpfähle mittelst Taue und Trossen zu befestigen; jedoch
müssen selbige beim etwaigen Einlaufen eines Schiffes loS-
oder hinlänglich nachgelassen werden.

8 14.
Zu den Plätzen unter den Krahnen werden die Schiffe

in der Reihenfolge zugelassen, in welcher sie sich dazu ge¬
meldet haben. Die Zeit des Lerwcilcns an solchen Plätzen
muß aber möglichst kurz sein und wird hiernach erforderlichen
Falls vom Hafenmeister bestimmt werben.

Wegen Benutzung des Krahns und der dafür zu ent¬
richtenden Gebühren werden besondere Bestimmungen getrof¬
fen und bekannt gemacht werden.

8 15.
Wenn ein Schiff unmittelbar über die Käse löscht oder

ladet, so ist darauf zu achten, daß dabei das Bollwerk keine
Beschädigung erleide. Namentlich ist das Schleifen oder
Wälzen schwerer Gegenstände unmittelbar über den Holm
desselben verboten und jede andere mißbräuchliche Benutzung
des Bollwerks und jeiner Zubehörungen untersagt.

8 16.
An anderen Plätzen als über die Kaje oder im Hafen

von Bord zu Bord, zu löschen oder zu laden, ist nicht ge¬
stattet, es sei denn, daß dazu besondere Erlaubniß ertheilt
worden.

§ 17.
Auf der Kaje dürfen in einer geringeren Entfernung als

9 Meter von dem Bollwerke keinerlei Gegenstände länger
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gelagert liegen , auch keinerlei Landfuhrwerke länger verweilen
als zum Ein - und Ausladen der Schiffe , sowie zum Trans¬
port nach und von denselben erforderlich ist. Schwere Fracht¬
güter , insonderS Steine und Eisen , dürfen überall nur in
einer Entfernung von 15 Meter vom Bollwerke gelagert
werden.

Auch dürfen Wagen und schwer beladene Handkarren
den Kajerauni der Länge nach nur soweit befahren , als keine
Taue und Ketten der angelegten Schiffe über denselben hingchen.

8 18.
Für Frachtgüter und Schiffszubehörungcu , welche für

einige Zeit in der Nähe der Hafenkaje verbleiben sollen , werden
besondere Lagerplätze vom Hafenmeister angewiesen werden.

8 19.
Das Schloopen alter Fahrzeuge und das Kielholen von

Schiffen im Hafen ist untersagt . Ist aber ein Schiff nur
oberhalb Wassers zu repariren , so kann demselben zu diesem
Zweck erforderlichen Falls ein besonderer Platz vom Hafen¬
meister angewiesen werden . Dabei dürfen zwar auch auf
der Käse kleine Zimmer -, Tischler - und andere Arbeiten mit
geschehen ; jedoch muß die Kaje täglich vor Abend von allen
Holzstückm , Spänen re. wieder gereinigt und darf davon
nichts in den Hafenranm geworfen werden.

8 20.
Das Kochen und Schmelzen von Theer , Oel , Pech,

Schwärze u. dergl . ist so wenig im Hasen als in dessen nä¬
herer Umgebung gestattet , darf vielmehr nur an hinlänglich
entfernten , vom Hafenmeister dazu anzuweisenden Plätzen
geschehen.

§ 21 .

Von den im Hafen oder auch vor demselben , außerhalb
der Schleuse , befindlichen Schiffen darf weder Ballast noch
Kohlenschlackcn , Kehricht und dergleichen über Bord geworfen,
sondern muß nach den Plätzen gebracht werden , welche dazu
am Lande bestimmt sind.



§ 22.
Der Hafenmeister hat dic Aufsicht über den Hafen und

sämmtliche dazu gehörige Anstalten und Einrichtungen; seinen
desfallsigen Anordnungen und Weisungen ist unverzüglich
Folge zu leisten.

8 23.
Für die Benutzung dcr 'Hafenanstalten ist außer dem

von den Schiffen und deren Ladungen zu entrichtenden Last-
gelde, und dein für dic etwaige Benutzung eines KrahnS zu
bezahlenden KrahngelLe, von den Schiffen ein Hafen - und
ein Baaken geld,  sowie von den Gütern, welche ohne
Benutzung eines Krahns über daö Bollwerk der Kaje des
Löschplatzes ein- oder ausgeladcn werden, ein Kajcgeld
nach folgenden näheren Bestimmungen an den Erheber des
Hafengeldes zu entrichten.

8 24.
Ueber das in die Casse der Stadtgemeinde Barel fließende

Lastgcld werden besondere Bestimmungen bekannt gemacht
werden.

8 25.
Das vom Schiffer nach der Dauer der Liegezeit und

der Größe des Schiffs zu entrichtende Hafengeld  beträgt
für jeden Kubikmeter:

g. für die ersten8 Wochen wöchentlich . 0,0k SE
I,. „ „ fernere Liegezeit für je 3 Wochen 0,01 „
Bei Berechnung der Liegezeit werden der Tag der An¬

kunft und des Abgangs zusammen als ein Tag und jede
angefangene Woche resp. drei Wochen für voll gerechnet.

Die Zeit, während welcher ein Schiff zwar innerhalb
der Schleuse, aber bchuf Repatatur außerhalb  des Tiefs
und deS Hafens liegt, ist bei Berechnung des Hafengeldes
in Abrechnung zu bringen.

Sämmtliche Schiffe können wegen Entrichtung des
Hafengeldes einen Jahraccord cingehen, wenn sie für jeden
Kubikmeter 0,15 voraus entrichten.



Die Größe der Schiffe wird nach Kubikmeter berechnet,
worunter stets der Netto - Raumgehalt verstanden wird.
Bruchtheilc eines Kubikmeters werden für voll gerechnet.

Ucber die Größe des Schiffes entscheiden bis weiter die
an Bord befindlichen Schiffspapierc oder, wenn diese keine
zuverlässige Auskunft geben, die Schätzung des Hafenmeisters
bis zum Beweise der Unrichtigkeit derselben.

§ 26.
Jedes die Hafenanstalten benutzende Schiff hat für daS

laufende Kalenderjahr ein Baakengeld von 0,75 zur
Hasencasse zu zahlen.

8 27.
Das bei eingehenden Gütern von dem Empfänger, bei

ausgehenden Gütern von dem Absender zu entrichtende
Kajegeld  beträgt 0,05 für 1000 Kilogramm. Quan¬
titäten unter 1000 Kilogramm werden für 1000 Kilogramm
gerechnet, das Gewicht mehrerer Colli eines und desselben
Empfängers oder Absenders wird zusammcngerechnct. Für
Kleinigkeiten, welche mit einem Fahrzeuge angebracht werden
und im Ganzen keine 50 Kilogramm wiegen, ist ein Kaje¬
geld nicht zu entrichten.

§ 28.
DaS Lagern von Gütern auf den Kajeplätzen, so wie

auf den sonstigen zur Hafenanstalt gehörenden Grundstücken
darf nur mit Zustimmung des Hafenmeisters auf den von
demselben dazu in der vorgcschriebcnen Entfernung von9 bczw.
15 Meter von den Bollwerken angewiesenen Plätzen geschehen.

8 29.
Ist das Lagern von Gütern gestattet, und bleiben die¬

selben länger als 7 Tage liegen, so ist für die folgende Zeit
ein Lagergeld zur Hafencasfe zu entrichten.

8 30
DaS Lagergeld beträgt für jede 10 Quadrat-Meter des

belegten Raumes
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9. während der ersten 4 Wochen wöchentlich 0,10

Ein Flächenraum unter 10 m Meter wird dabei für 10
m>Meter und jede angefangene Woche für voll, der Tag
des Anfangs und der des Endes der Lagerung jedoch zusammen
nur als ein Tag gerechnet.

Wird nach Beginn der Lagerung eine größere Fläche be¬
legt, so ist das Lagergeld für die ganze Fläche nach demselben
Satze zu bezahlen, welcher für die zuerst belegte Fläche zu
entrichten war, wogegen eine theilweise  Räumung nicht
berücksichtigt wird.

Das Lagergeld ist vor oder bei der Abfuhr rc. der Güter
an den Erheber des Hafengeldes zu entrichten.

Erscheint die Lagerung der Güter an der vom Hafen¬
meister dazu angewiesenen Stelle nicht länger zulässig, so
sind dieselben sofort und spätestens innerhalb3 Tagen nach
desfalls von Seiten des Hafenmeisters geschehener Aufforde¬
rung wegzuschaffen.

Eigenmächtig gelagerte oder auf geschehene Aufforderung
nicht weggefchaffte Güter werden auf Kosten und Gefahr des
Eigenlhümers weggeschafft.

Ist der Eigenthümer der Güter nicht bekannt, so wird
damit wie mit herrenlosen Sachen verfahren.

§ 35.
Die Schiffe bezw. Güter haften für die Entrichtung des

Hafen- bezw. Kaje- und Lagergeldes.

b. folgenden8
c.

ferneren Zeit

8 31.

§ 32.

8 33.

8 34.



§ 36.
Etwaige Beschwerden über die Anwendung dieser Vor¬

schriften werden vom Stadtmagistrate, vorbehaltlich des Re-
curses an das Staatsministerium, Departement des Innern,
entschieden. Uebertretungen derselben werden mit Geldstrafen
bis zu 150 bestraft und ist außerdem der etwa veran¬
laßt Schaden zu ersetzen.

8 37.
Die vorstehenden Bestimmungen treten am I. Januar

1875 in Kraft und damit die Regierungs-Bekanntmachungen
vom 20. August 1855 (Ges. S . Bd. XIV. Nr. 123), 7. Februar
1857 (Ges. S . Bd. XV. Nr. 79) und 17. Deccmber 1857
(Ges. S . Bd. XV. Nr. 159) sowie die Bekanntmachung des
Staatsministeriums vom 3. Januar 1872(Ges. S . Bd. XXII.
Nr. 29) außer Wirksamkeit, jedoch kommen die neuen Tarif¬
sätze erst auf die nach dem 31. December 1874 cinlaufenden
Schiffe zur Anwendung, so daß die alsdann bereits eingelau¬
fenen Schiffe noch nach den bisherigen Tarifsätzen zu zahlen
haben.

Oldenburg, den 21. November 1874.

Staatsmimsterium.
Departement des Innern,

von Berg.

v. Buttel.
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Bekanntmachung des Staatsministeriums betreffend die Benutzung der

Hafenaustalten zu Eklcnserdammersiel und die dafür zu entrichten¬
den Gebühren.

Oldenburg, den 21. November 1874.

Auf Grund des Art. 9 § 6 des Gesetzes vom5.Decem-
ber 1868, betreffend die Organisation des Staatsministeriums,
werden folgende Bestimmungen über die Benutzung der Hafen¬
anstalten zu Ellenserdammersiel und über die dafür zu entrich¬
tenden Gebühren bekannt gemacht:

8 l.
Jeder Schiffer, welcher die Hafenanstalten beim Ellenser-

dammerstel benutzen will, hat sich sofort nach seiner Ankunft



daselbst bei dem Hafenaufscher unter Borlegung seiner Schiffs¬
papiere zu melden und sich von demselben einen Liegeplatz
anwcisen zu lassen, welcher sobald als thunlich einzuneh-
men ist.

8 2.
Schiffer, welche Schießpulver, Salpeter-, Salz- oder

Schwefelsäure, ungelöschten Kalk oder andere gefährliche, der
Entzündung auögesetzte Artikel geladen haben, müssen solches
bei ihrer Ankunft dem Hafenaufscher anzeigen.

Den mit solchen Artikeln beladenen Schiffen ist der Liege¬
platz möglichst entfernt von anderen Schiffen anzuwcisen.

8 3-
Der einem Schiffe vom Hafenaufseher angewiesene Liege¬

platz darf ohne dessen Zustimmung nicht verlassen werden.
Jeder Schiffer ist verpflichtet, sein Schiff nach Auffor¬

derung des Hafenaufsehers auf einen anderen ihm angewie¬
senen Platz zu verlegen.

8 4.
Die Schiffe dürfen nur an den dazu bestimmten Land¬

pfählen und Ducd'Alben befestigt werden, und ist dabei, na¬
mentlich auch bei etwa entstehenden Stürmen, den Anwei¬
sungen deö Hafcnaufsehers Folge zu leisten.

8 5.
Die beim Ein- oder Ausholen, sowie beim Verholen

der Schiffe etwa hinderlichen Taue müssen sofort nach des¬
fälliger Aufforderung des Hasenaufsehers gelöset oder gesenkt,
auch die etwa im Wege stehenden Theile des Takelwerks ein-
odcr aufgcholt werden. Das Vorbeiholen der Schiffe ist
durch Befestigung von Leinen oder Trossen thunlichst zu be¬
fördern.

8 6.
Es ist verboten, beim'Ein- oder Ausholen der Schiffe

oder sonst in die Bollwerke, Ducd'Alben oder sonstigen Ein-



Achtungen einzuhaken, zu stoßen, zu stechen oder zu hauen,
oder sonst jene Anstalten zu beschädigen.

8 7.

ES ist verboten, Ballast, Schutt , Kehricht, Asche oder
andere feste Unreinigkeiten innerhalb der Hafcnanstalten über
Bord oder auf die Kajeplätze zu werfen.

Die an Bord der Schiffe angesammelten Unreinigkeiten
sind in dichten Gefäßen an den vom Hafenaufseher dazu an¬
gewiesenen Platz zu bringen.

8 8.

Kein Schiff darf vom Schiffer und von der Mannschaft
eher verlassen werden, bis zuvor eine Wache, ein sog. Lieger,
oder ein in der Nähe der Hafenanstalt wohnender Vertreter
des Schiffers bestellt und dem Hafcnaufseher angezeigt ist,
um die etwa nöthig werdenden Verlegungen des Schiffes
oder die sonstigen, dasselbe betreffenden Anordnungen auszu¬
führen; auch muß das zur gehörigen Befestigung des Schiffes
bei eintretenden Stürmen erforderliche Tauwerk an Bord
bleiben.

8 9.

Wagen oder schwer beladene Handkarren dürfen die Kaje¬
plätze der Länge nach nur so weit befahren, als keine Taue
oder Ketten der Schiffe über dieselbe hingchen.

§ 10 .

Auf den Kajeplätzen dürfen innerhalb einer Entfernung
von 9 Meter von den Bollwerken keinerlei Gegenstände
länger lagern und keine Fuhrwerke länger verweilen, als zum
Auf- und Abladen derselben, bezw. Laden und Löschen der
Schiffe durchaus erforderlich ist.

Schwere Frachtgüter, namentlich Steine und Esten,
dürfen innerhalb jenes Raumes überall nicht gelagert werden.
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8 11.
Frachtgüter und andere Gegenstände können , so lange

cs die Verhältnisse gestatten , auf den vom Hafenaufscher an-
zuwcisenden Lagerplätzen gelagert werden , sind aber auf ge.
schehene Aufforderung des Hafcnaufsehers innerhalb 3 Tagen
wegzuschaffen.

Dauert nie Lagerung länger als 7 Tage , so ist für die
folgende Zeit ein Lagergeld nach den im § 16 enthaltenen
Bestimmungen zu entrichten.

8 12.
Wird den Anordnungen des Hafenaufsehers nicht Folge

geleistet , so ist derselbe ermächtigt , das Angeordncte auf Kosten
und Gefahr des Ungehorsamen , vorbehältlich der von diesem
verwirkten Strafe , ausfübren , namentlich auch bei einer Nicht¬
befolgung des 8 5 die etwa hinderlichen Taue lösen oder
kappen zu lassen.

8 13.

Für die Benutzung der Hafenanstalten ist, außer dem
Bakengcldc von jährlich 0,50 SE für jedes Schiff , von den
Schiffen ein Hafengeld , und von den geladenen oder gelösch¬
ten Gütern ein Kajegeld zu entrichten.

8 14.

Das nach der Größe der Schiffe zu entrichtende Hafen¬
geld beträgt für jeden Kubikmeter

s . für die ersten 8 Wochen wöchentlich . . 0,01 SsEf
b . für die fernere Zeit für je 3 Wochen . . 0,01 „

Jede angefangene Woche bezw . angefangenen 3 Wochen
werden für voll , der Tag der Ankunft und des Abgangs
eines Schiffes zusammen als ein Tag gerechnet.

Die Zeit , während welcher ein Schiff behufs der Repa¬
ratur außerhalb des Tiefs und des Hafensolls liegt , wird
nicht gerechnet.
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Wegen Entrichtung des Hafengeldes kann auch ein Jahr-
accord eingegangcn werden und sind in diesem Falle 0,15
für jeden Kubikmeter im Boraus zu entrichten.

Ueber die Größe des Schiffs entscheiden die am Bord
desselben befindlichen Schiffspapiere , oder , wenn diese keine
zuverlässige Auskunft geben , die Schätzung des Hafenaufsehers
bis zum Beweise der Unrichtigkeit derselben.

Die Größe der Schiffe wird nach Kubikmeter  be¬
rechnet , worunter stets der Net to - R  a u m ge h a l t verstan¬
den wird . Bruchtheile eines Kubikmeters werden für voll
gerechnet.

§ 15.

Das Kajcgeld beträgt:
a . für 1000 Ziegelsteine oder Dachziegel . 0,10
b . für Heu , Stroh , Reith , Rüsche » (getrock¬

nete Binsen ) , Dünger , Knochen , Kreide,
Muscheln , Kalk , Cement , Bruchsteine , Bau -,
Nutz - und Brennholz , Torf , Holz - oder
Steinkohlen und Schlengenmaterialien für
1000 Kilogramin . 0,05 „

c. für Getreide aller Art , für 1000 Kilogr . 0,20 „
cl. für Sand , für 1000 Kilogramm . . . 0,02 „
e. für Kaufmannsgüter und sonstige Sachen

aller Art , für 100 Kilogramm . . . . 0,03 „

Es wird

1 Kubikmeter Hartholz ----- 900 Kilogramm,
1 „ Weichholz ----- 700 „
1 „ Bruchsteine ----- 2000 „

gerechnet.

Bruchtheile der s <I r> bis 6 angegebenen Quantitäten wer¬
den für voll gerechnet . Kleinigkeiten , welche mit einem Fahr¬
zeuge angebracht werden und im Ganzen keine 50 Kilogramm
wiegen , sind von Entrichtung des Kajegeldes frei.
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8 16.
Das Lagergeld für Güter, welche auf den dazu bestimm¬

ten Plätzen länger als 7 Tage lagern, beträgt für jede 10
mMcttk des benutzten Lagerraums:

s. während der ersten 4 Wochen, wöchentlich 0,10

Ein Flächenraum unter 10 Meter wird für 10 Meter
und jede angefangene Woche für voll, der Tag des Anfangs
und deS Endes der Lagerung jedoch zusammen nur als ein
Tag gerechnet.

Wird nach Beginn der Lagerung eine größere Fläche
belegt, so ist das Lagergeld für die ganze Fläche nach dem¬
selben Satze zu bezahlen, welcher für die zuerst belegte Fläche
zu entrichten war, wogegen eine theilwcise  Räumung nicht
berücksichtigt wird.

8 17.

Das Schiff, bezw. die Ladungen, sowie die gelagerten
Güter haften für die zu entrichtenden Gebühren.

Uebertretungen dieser Bestimmungen werden mit Geld¬
strafen bis zu 150 bestraft und ist außerdem der durch
die Ucbertretung etwa veranlaßt Schaden zu ersetzen.

Etwaige Beschwerden sind beim Verwaltungsamtc anzu¬
bringen, welches dieselben unter Vorbehalt des Recurses an
das Staatsministerium, Departement des Innern, entscheidet-

Die vorstehenden Bestimmungen treten am I. Januar
1875 in Kraft und damit die Regierungs-Bekanntmachung
vom 20. December 1858 (Ges.-S . Bd. XVI. Nr. 82) außer
Wirksamkeit- jedoch kommen die neuen Tarifsätze erst auf die

Ii. folgenden8 „

,, ferneren Zeit

8 18.

8 19.
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nach dem 31. December 1874 einlaufenden Schiffe zur An¬
mendung, so daß die alsdann bereits eingelaufenen Schiffe
noch nach den bisherigen Tarifsätzen zu zahlen haben.

Oldenburg, den 21. November 1874.

Staatsministerium.
Departement des Innern.

von Berg.

von Buttel.
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Auf Grund des Art. 9 8 6 des Gesetzes vom 5. Decem¬
ber 1868, betreffend die Organisation des Staatsministeriums,
werden folgende Bestimmungen über die Benutzung der Hasen¬
anstalten zu Hooksiel und über die dafür zu entrichtenden
Gebühren bekannt gemacht.

8 I-
Die Führer der die Hookfieler Hafenanstalten besuchen¬

den Schiffe haben die Bestimmungen diel er Hafenordnung
und die ihnen in Beziehung hierauf zugehcnden Anweisungen
und Anordnungen des Hafenmeisters genau zu befolgen.
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§ 2 .
Der Hafenmeister weiset jedem ankommcnden Schiffe den

Liegeplatz an und darf dieser nur dann verlassen oder ver¬
ändert werden , wenn der Hafenmeister vorher seine Zustim¬
mung dazu ertheilt hat.

Wird vom Hafenmeister angeordnet , daß ein Schiff
seinen Liegeplatz ändere , so ist dem unverzüglich Folge zu
leisten.

8 3.

Kein Schiff darf in der Regel länger als eine Tiede in
der Kille oder dem Strome des Anßentiefs liegen.

8 4.
Die Schiffe müssen an den im Hafen errichteten Duc

d 'Albcn und am Lande an den dazu getroffenen Einrichtun¬
gen gehörig festgemacht werden . Die Befestigung derselben
an dem Vvrstele und den zum Siele gehörigen Kajen ist ver¬
boten.

8 5.
Spätestens innerhalb 24 Stunden nach Befestigung des

Schiffes an dem ihm angewiesenen Liegeplätze hat der Führer
desselben sich beim Hafenmeister zu melden und ihm unter
Borlegung der Schiffspapiere jede über das Schiff oder dessen
Ladung geforderte Auskunft zu crtheilen.

8 6.
Schiffe , welche mit Schießpulver beladen sind , werden

innerhalb der Hafenanstalten nicht zugelassen , und sind nöthi-
genfalls aus denselben wieder zu entfernen.

Hat das Schiff kleinere Parthien Schießpulver an Bord,
so wird dasselbe zwar zugelassen , jedoch ist das Schießpulver,
wenn cs mehr als 6 Kilogramm beträgt , sofort beim Hafen¬
meister anzumelden und innerhalb 2 Stunden , nachdem das
Schiff an seinem Liegeplätze festgemacht , zu löschen . Dasselbe
muß an einem von Wohnhäusern genügend entfernten , sicheren

Locale gelagert werden.
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8 ?.
Soll ein Schiff in oder aus dem Hafen gelegt oder

umgelcgt werde » , so haben die übrigen Schiffe jenem nicht

bloß auf Verlangen des Hafenmeisters sofort Platz zu machen,

sondern auch das etwa im Wege befindliche Takelwerk ein¬

zuziehen und Taue oder Trossen nachzulassen und überhaupt

das Vorbeiholen des Schiffes durch Befestigung von Leinen

oder Trossen , und sonst thunlichst zu erleichtern.
8 8.

Holzflöße dürfen nicht im Hafen lagern und müssen,

wenn deren Einbringung gestattet wird , baldigst weggeschafft

werden.
8 9.

Für jedes in der Hafenanstalt liegende Schiff , welches

von der Mannschaft auf einige Zeit verlassen werden soll,

ist dem Hafenmeister ein in der Nähe des Hafens wohnender

Aufseher zu bezeichnen , welcher die in Beziehung auf das

Schiff zu erlassenden Anordnungen des Hafenmeisters auszu¬

führen und namentlich auch während eines Sturmes für die

etwa nöthige besondere Befestigung des Schiffes , zu welchem

Zwecke zwei Kabeltaue oder starke Troffen am Bord dcS

Schiffes sein müssen , zu sorge » hat.

Ist ein solcher Aufseher nicht bestellt , so ist der Hafen¬

meister ermächtigt , auf Kosten des Schiffes einen solchen zu

bestellen oder sonst das Nölhige zu veranlassen.
8 10.

Auf den im Hafen liegenden Schiffen darf nur in wohl

verschlossenen Laternen oder nach dem Ermessen des Hafen¬

meisters genügend sicher eingerichteten Lampen Licht gebrannt

werden.

Heizfeuer dürfen nur auf einem ordentlichen , mit einem

Feuerfange versehenen Heerde gebrannt werden ; dieselben sind

spätestens um 10 Uhr Abends auszulöschen und dürfen vor

dem Morgen nicht wieder angemacht werden.

Bei zu befürchtender Gefahr kann der Hafenmeister daS

Brennen von Feuer oder Licht an Bord eines Schiffes ganz
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oder für gewisse Zeiten untersagen und hat dies namentlich
dann zu geschehen, wenn ein Schiff Petroleum, Solaröl oder
dergleichen leicht Feuer fangende Sachen geladen hat.

Sachen, welche leicht Feuer fangen, sind, wenn sie bei
Tage au'sS Deck gebracht werden, thunlichst für die Nachtzeit
wieder unter Deck zu bringen.

Mit Stroh beladene Schiffe, welche in Winterlager gehen,
haben die Decklast zu löschen.

8 II.
Das Schießen aus Fenerröhren irgend einer Art, sowie

jeder andere Gebrauch von Schießpulver auf den im Hafen
liegenden Schiffen und in der Nähe derselben ist verboten.

8 12.
Das Kochen und Schmelzen von Thecr, Ocl, Pech,

Schwärzeu. dgl. an Bord der Schiffe oder in der Nähe
derselben ist verboten; dasselbe darf nur an hinlänglich ent¬
fernten, vom Hafenmeister anzuweisenden Plätzen geschehen.

8 13.
An Bord eines jeden, Winterlager haltenden, Schiffes

müssen sich einige Wassereimer und Gicßschaufeln befinden,
welche bei der vom Hafenmeister vorzunchmenden Besichtigung
vorzuzcigen sind.

Wenn der Hafen zugefroren ist, muß, mindestens für
jede vier Schiffe, und zwar hinter denselben, nach Anweisung
deS Hafenmeisters eine Wake angelegt und vffengehaltenwerden.

8 14.
Das Schleifen(Schlopen) alter Fahrzeuge sowie das

Kielholen von Schiffen im Hafen ist verboten.
Soll ein Schiff nur oberhalb Wassers rcparirt werden,

so kann demselben hiefür ein besonderer Platz vom Hafen¬
meister angewiesen werden. ES düffen zwar dabei auch
kleine Tischler-, Zimmer- und andere Arbeiten auf der Kaje
vorgcnommen werden, indessen muß die Kaje jeden Abend
von alten Holzstücken, Spähncn rc. gereinigt werden.
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§ 15.

Ballast , Kohlenschlacken , Spähne , Kehricht oder andere

Unreinigkeiten dürfen nickt über Bord der Schiffe oder sonst

in den Hafen geworfen werden , eS sind vielmehr derartige

Gegenstände nach den dafür bestimmten Plätzen am Lande

zu bringen.
8 10.

Das Löschen oder Laden der Schiffe im Hafen darf nur

von Bord zu Bord , oder an der Kaff , und zwar an der vom

Hafenmeister dazu angewiesenen Stelle , geschehen , es sei

denn , daß zum Laben und Löschen an einem Platze außerhalb

deS Hafens vom Hafenmeister die Erlaubniß ertheilt worden.
8 17.

Beim Löschen oder Laden an der Kaje ist sorgfältig

darauf zu achten , daß bas Bollwerk dadurch nicht beschädigt
werde.

Das Schleife » oder Wälzen schwerer Gegenstände un¬

mittelbar über den Holm des Bollwerks , sowie fcde unge¬

hörige Benutzung desselben ist verboten.
8 16.

Die beim Löschen oder Laden auf die Kaje gelegten

Güter jeder Art dürfen dort nicht länger , als es die Umstände

durchaus erfordern , liegen bleiben und sind jedenfalls auf die

erste Aufforderung des Hafenmeisters sofort wcgzuschaffen

oder soweit zurückzubringen , daß dadurch nicht der Verkehr

belästigt oder die Kaje gefährdet wird.

Wagen und schwer beladene Handkarren dürfen die Kaje

nur soweit befahren als keine Taue oder Ketten der Schiffe

darüber hingehen.
8 19.

Das Lagern von Gütern auf der Kaje und den angren¬

zenden freien Plätzen ohne vorherige Erlaubniß des Hafen¬

meisters ist verboten . Heu , Sn oh und dergleichen Gegen¬

stände können daselbst nicht zum Lagern zugelassen werden.

Innerhalb 5 Meter von der Kaje dürfen überall keine Güter

lagern.
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8 20.
Erscheint eine Lagerung der Güter an der vom Hafen¬

meister angewiesenen Stelle nicht weiter zulässig , so sind die¬
selben sofort und spätestens innerhalb 48 Stunden nach der
desfalls vom Hafenmeister geschehenen Aufforderung wegzu¬
schaffen.

8 2,.

Eigenmächtig gelagerte oder auf geschehene Aufforderung
nicht wcggeschafftc Güter werden auf Kosten und Gefahr deö
Eigenthümcrs derselben weggeschafft.

Ist der Eigenthümer solcher Güter nicht bekannt , so wird
damit wie mit herrenlosen Sachen verfahren.

8 22.
Ist das Lagern von Gütern auf der Kaje und den an-

. grenzenden freien Plätzen gestattet ( § 19 ) und bleiben die¬
selben länger als 7 Tage dort liegen , so ist für dre fol¬
gende  Zeit ein Lagergeld zu einrichien . Dasselbe beträgt
für jede lt ) ügMeter des belegten Raumes:

a . während der ersten 4 Wochen , wöchentlich 0,10
b . „ „ folgenden8 „ , „ 0,20 „
e . „ „ „ 10 „ , „ 0 .30 „
ü . „ „ ferneren Zeit , „ 0,50 „
Ein Flächenraum unter 10 mzMeter wird dabei für 10

mMeter und jede angefangene Woche für voll , und der Tag
des Anfangs und deS Endes der Lagerung zusammen als ein
Tag gerechnet.

8 23.

Wird nach Beginn der Lagerung eine größere Fläche be¬
legt , so ist das Lagergeld für die ganze Fläche nach demsel¬
ben Satze zu bezahlen , welcher für die zuerst belegte Fläche
zu entrichten war , wogegen eine theilweise  Räumung nicht
berücksichtigt wird.

8 24.

Sollen Güter länger als 3 Monate lagern , so ist dazu
die Genehmigung des Bcrwaltungsamts zu erwirken , welches



dabei in jedem einzelnen Falle die näheren Bestimmungen

treffen wird.
8 25.

Für die Benutzung der Hafenanstalten ist von den Schiffen

ein Hafengeld nach der Größe der Schiffe (8 26 ) zu ent¬

richten . Dasselbe beträgt für je 10 Kubikmeter:
1 ) welche einkommend Güter löschen und ohne Ladung

einzunehmen wieder abgehen , 0,05

2 ) welche Ladung einnehmen und keine Güter gelöscht

haben , 0,05
3 ) welche einkommend Güter löschten und neue Ladung

cinnehmen , wenn sie innerhalb 14 Tagen wieder aus¬

gehen , 0,08 wenn sie später ausgehen , 0,10

4 ) den Hafen besuchen , ohne zu löschen oder zu laden,

0,04

5 ) Winterlager halten , 0,20
Größen unter 10 Kubikmeter werden für 10 Kubikmeter

gerechnet.
Beträgt daS in jedem einzelnen Falle zu zahlende Hafen¬

geld unter 0,10 so werden dafür 0,10 erhoben.

Schiffe , welche Winterlager gehalten haben und mit

Ladung ausgehen , werden rücksichtlich der Bezahlung des

Hafengeldes so behandelt , als gingen sie unbeladen wieder ab.

Binnenboote , welche vom Binnertiefe in den Hafen

legen und , ohne nach Außen gewesen zu sein , wieder in den

Hafen legen , sind zur Entrichtung des Hafengeldes nicht

verpflichtet.
8 26.

Ucber die Größe des Schiffs entscheiden die an Bord

desselben befindlichen Schiffspapiere , oder , wenn dicjc keine

zuverlässige Auskunft geben , die Schätzung des Hafenmeisters

bis zum Beweise der Unrichtigkeit derselben.

Die Größe der Schiffe wird nach Kubikmeter  berech¬

net , worunter stets der Netto - Ra umgehalt  verstanden

wird . Bruchtheile eines Kubikmeters werden für voll ge¬
rechnet.
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§ 27.
Von allen im Hafen zuHookstel aus-, ein- oder umgcladenen

Gütern der nachbezcichneten Art ist an Kajegeld zu entrichten:
a) für 1000 Ziegelsteine oder Dachziegel . 0,10
k) für Heu, Stroh, Reith, Rüschen(getrock¬

nete Binsen), Dünger, Knochen, Kreide,
Muscheln, Kalk, Cement, Bruchsteine, Bau-,
Nutz- und Brennholz, Torf, Holz- oder
Steinkohlen und Schlengenmatcrialien,
für 1000 Kilogramm . 0,05 „

o) für Getreide aller Art, für 1000 Kilogramm 0,20 „
ck) für Sand, für 1000 Kilogramm . . . 0,02 „
e) für Kaufmannsgüter und sonstige Sachen

aller Art, für 100 Kilogramm . . . . 0,03 „
Es wird

1 Kubikmeter Hartholz ----- 900 Kilogramm
1 „ Weichholz— 700 „
1 „ Bruchsteine— 2000 „

gerechnet.
Bruchtheile der 8ub s bis o angegebenen Quantitäten

werden für voll gerechnet.

Neben den ordnungsmäßigen Hafen- und Kajegeldern ist
für Anweisung des Liegeplatzes eine Gebühr an den Hafen¬
meister zu entrichten, welche beträgt:

für Schiffe bis zu 50 Kubikmeter . . . 0,50

Das Schiff bezw. die Güter hasten für die zu entrich¬
tenden Gebühren.

Etwaige Beschwerden über die Anwendung der vor¬
stehenden Bestimmungen von Seiten des Hafenmeisters ober

8 28.

von 50— 75

,/

75—100
100—125
125 und mehr

8 29.

8 30.



Zii

des Erhebers des Hafen- und Kajegeldes sind beim Verwal¬
tungsamte anzubringe», welches darüber unter Vorbehalt
der Berufung an das Staatsministerium, Departement des
Innern entscheidet.

8 31.
Ucbertretungen der Hafen-Ordnung werden mit Geld¬

strafen bis zu 150 S -Es bestraft und ist außerdem der durch
die Uebertretung etwa veranlaßte Schaden zu ersetzen.

8 32.
Die vorstehenden Bestimmungen treten am I. Januar

1875 in Kraft und damit die Regierungs- Bekanntmachun¬
gen vom 4. Februar 1864 (Ges. S . Bd. XVIII. Nr. 80)
und 21.Juli 1864 (Ges. S . Bd. XVIII Nr. 127) ausser Wirk¬
samkeit, jedoch kommen die neuen Tarifsätze erst auf die nach
dem 31. December1874 einlaufendcn Schiffe zur Anwendung,
so daß die alsdann bereits eiugelaufenen Schiffe noch nach
den bisherigen Tarifsätzen zu zahlen haken.

Oldenburg, den 21. November 1874.

Staatöministerium.

Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.
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M 60 .
Bekanntmachung des Staatsministeriums betreffend Aenderung des Statuts

der Jrrenheilanstalt zu Wehnen.
Oldenburg, den 3. December 1874.

Mit Höchster Genehmigung wird die Bekanntmachung
des Staatsministeriums vom 10. August 1872, betreffend
Aenderung des Statuts der Jrrenheilanstalt zu Wehnen(Ges.
S . Bd. 22 S . 279), dahin abgeändert, daß die drei letzten
Absätze des § 36 bcS Statuts aufgehoben und durch folgende
Bestimmungen ersetzt werden.

Für die Wohnung und Verpflegung ist jährlich an Ver¬
pflegungsgelb zu entrichten von

Inländern. Ausländern.
in der 1. Classe . 1200 1500

falls besondere Ansprüche in Be¬
treff der Wohnung und Verpfle¬
gung gemacht werben,. . . .
mindestens . 1500 „ 1800 „

in der 2. Classe . 800 „ 1000 „
» 3. ,, . 450 ,, ,,

Für Kranke, welche auS milden Stiftungen eine Beihülfe
zur Bestreitung der Verpflegungskosten erhalten, kann das
Verpflcgungsgeld der 3. Classe bis auf 360 ermäßigt
werden.

Die vorstehenden Bestimmungen treten in Beziehung
auf die noch aufzunchmenden Kranken sofort in Kraft, in
Beziehung auf die bereits in der Anstalt befindlichen Kranken
aber erst mit dem Beginn des nächsten Vcrpflegungsquartals.

Oldenburg, den 3. December 1874.

Staatsministerium.

Departement des Innern.

von Berg.
v. Buttel.
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61 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 21 . Nvvember

1871 , betreffend die Benutzung des Lösch- und Ladeplatzes zu
Bardenfleth , sowie der Kaje zu Ochtum und die dafür zu ent¬
richtenden Gebühren.

M 61.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Benutzung des

Lösch- und Ladeplatzes zu Bardenfleth , sowie der Kaje zu Ochtum
und die dafür zu entrichtenden Gebühre » .

Oldenburg , de» 21 . November 1874.

Auf Grund des Art . 9 § 6 des Gesetzes vom 5 . De-

cember 1868 , betreffend die Organisation des Staatsministe-

riumS , werden folgende Bestimmungen über die Benutzung

deS Lösch - und Ladeplatzes zu Bardenfleth und der Kaje zu

Ochtum und über die dafür zu entrichtenden Gebühren be¬

kannt gemacht.
8 I.

Von Schiffen , welche an die Kaje anlegen , um zu laden

oder zu löschen , und nicht lediglich zum Transport von Per¬

sonen und deren Reisegepäck dienen , ist ein Kajegeld zu ent¬

richten und zwar:
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von Schiffen bis und von 25 Kub .-Meter 0,10 SE
von größeren Schiffen für jeden ferneren

Kubikmeter . 0,01 „
Die Größe der Schiffe wird noch Kubikmeter  berech¬

net , worunter stets der Netto - Raumgehalt  verstunden

wird . Bruchtheilc eines Kubikmeters werden für voll ge¬
rechnet.

8 2.
Die Benutzung der Kufe zum Löschen und Luden von

Gütern ist nur nuch vorgüngiger Erlanbniß und Anweisung
des bestellten Aufsehers gestuttet . Jeder Wugenführcr , welcher
den Platz benutzt , Hut dem Aufseher für jeden Wagen bei
jedesmaliger Benutzung 0,05 zu bezahle » .

§ 3.

Beim Löschen und Laden dürfen die angebrachten Güter
auf dem Kajeplatze nicht länger , als eö die Umstände erfordern,
liegen bleiben und sind auf Anordnung des Aufsehers unver¬
züglich sortzuschaffen , oder soweit zurückzubringe » , daß der
Verkehr nicht beschränkt wird.

8 4-
Für das Lagern von Gütern auf dem Platze bedarf eS

gleichfalls der Erlanbniß und Anweisung des Aufsehers . Heu,
Stroh oder dergleichen Gegenstände dürfen zum Lagern nicht
zugelassen werden ; auch darf nicht am Bollwerk , bis auf
8 Meter Entfernung von demselben , und auch nicht auf dem
gepflasterten Wege gelagert werden.

8 5.
Ist das Lagern von Gütern auf dem Kajeplatze , oder

ausnahmsweise innerhalb Deichs vor und neben dem Schaart

gestattet und bleiben dieselben länger als 7 Tage liegen , so
ist für die folgende Zeit ein Lagergeld zur Hafencasse zu ent¬
richten . Dasselbe beträgt für jede 10 >mMeter des belegten
Raumes:
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3. während der ersten 4 Wochen , wöchentlich 0,10

Ein Flächcnraum unter 10 lüMeter wird für 10 iitMetcr

und jede angesangene Woche für voll und der Tag des An¬

fangs und dcS Endes der Lagerung zusammen als ein Tag

gerechnet.

Wird nach Beginn der Lagerung eine größere Fläche

belegt , so ist daS Lagergeld für die ganze Fläche nach dem¬
selben Satze zu bezahlen , welcher für die zuerst belegte Fläche

zu entrichten war , wogegen eine thcilwei se  Räumung nicht

berücksichtigt wird.

Erscheint die Lagerung von bestimmten Gütern überhaupt,

oder auf der vom Aufseher angewiesenen Stelle nicht ferner

zulässig , so sind dieselben nach vorgängiger Aufforderung des

Aufsehers sofort , beziehungsweise innerhalb einer zu bestim¬

menden Frist , vom Eigcnthümer oder von demjenigen , welcher

dieselben gelagert hat , zu entfernen.

Ohne Anweisung gelagerte , oder nach vorgängiger Auf¬

forderung nicht sortgeschaffte Güter werden auf Kosten und

Gefahr des Eigenthümers weggeschafft.
Ist der Eigenthümer nicht bekannt , so wird mit denselben

wie mit herrenlosen Sachen , verfahren.

Gelagerte Güter können in jedem Falle bis zur Bezah¬

lung des Lagergeldes und etwaiger Kosten vom Aufseher zu¬

rückgehalten werden.

Etwaige Beschwerden über die Anwendung dieser Vor¬

schriften werden vom Verwaltungsamte , vorbehältlich des Re-

ferneren Zeit,

folgenden 8

8 6.

Z 8.

8 9.

8 10.
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L̂l curseö an das Staatsministerium, Departement des Innern,
entschieden; Ucbertrctungcn derselben werden mit Geldstrafe
bis 150 SE bestraft und ist außerdem der durch die Ueber-
tretung etwa vcranlaßte Schaden zu ersetzen.

§ ll-

Die vorstehenden Bestimmungen treten am I. Januar
1875 in Kraft und damit die Bekanntmachung des Staats¬
ministeriums vom 16. October 1869 (Ges.- S . Bd. XXl.
^ 36) und die Regicrungs-Bekanntmachungen vom6. Februar
1857 (Ges-S . Bd. XV. 76) und 17. Deccmber 1857
(Ges.-S . Bd. XV. ^ 153) außer Wirksamkeit, jedoch kommen
die neuen Tarifsätze erst aus die nach dem 31. December 1874
kinlaufenden Schiffe zur Anwendung, so daß die alsdann
bereits eingclausenen Schiffe noch nach den bisherigen Tarif¬
sätzen zu zahlen haben.

Oldenburg, den 21. November 1874.

Slaatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.
v. Buttel
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,M 62 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 21 . November
1874 , betreffend die Benutzung der Kaje zu Dedesdorf und die
dafür zu entrichtenden Gebühren.

M 62.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Benutzung der
Kaje zu Dedesdorf und die dafür zu entrichtenden Gebühren.

Oldenburg , den 21 . November 1874.

Auf Grund des Art . 9 § 6 des Gesetzes vom 5 . Dccem-

ber I868 , betreffend die Organisation des Staatsminisieriums,

werden folgende Bestimmungen über die Benutzung der Kaje

zu Dedesdorf und über die dafür zu entrichtenden Gebühren

bekannt gemacht.

§ I . Die Schiffsführer , welche daS Dedesdorfer Sog

und die Kaje daselbst zum Laden oder Löschen benutzen wol¬

len , haben sich an den Kajcnaufscher daselbst zu wenden und

allen ihnen von demselben zugehenden Anweisungen Folge zu

leisten , namentlich den ihnen anzuweisenden Lösch - oder Lade¬

platz einzunehmen und sofort zu räumen , wenn er für ein

anderes Schiff gebraucht werden muß.
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§ 2 . Güter dürfen in unmittelbarer Nähe der Kaje

nicht länger liegen , als dies zum Laden oder Löschen unum¬

gänglich erforderlich ist.
Werden dieselben auf Anfordern des Kajcaufsehers nicht

fortgcschafft , so ist dieser ermächtigt , sie auf Kosten des Ei-

genthümers fortschaffcn zu lassen.

8 3 . Wird die Kaje beim Laden oder Löschen von Gü¬

tern verunreinigt , so hat der Empfänger oder Ablader der
Güter , auf Anfordern des Kajcaufsehers , die Kaje reinigen

zu lassen , widrigenfalls die Reinigung aus Kosten des crste-
ren verfügt wird.

8 4 . Es ist verboten , Unreinigkeiten über Bord in daS

Sog zu werfen.
Beim Ausladen von Sand oder dergleichen sind geeignete

Borkehrungen zu treffen , daß nicht daS Sog dabei verunrei¬
nigt werde.

8 5 - Für die Benutzung der Kaje zum Ein - oder Aus¬

laden ist an Kajegeld zu entrichten:
a . für 1000 Ziegelsteine oder Dachziegel . . 0,l0

b . für Heu , Stroh , Reith , Rüschen ( getrocknete
Binsen ) , Dünger , Knochen , Kreide , Muscheln,
Kalk , Ceincnt , Bruchsteine , Bau -, Nutz - und

Brennholz , Torf , Holz oder Steinkohlen und
Schlengenmatcrialien , für 1000 Kilogramm 0,05 „

a . für Getreide aller Art , für 1000 Kilogramm 0,20 „

ei. für Sand , für 1000 Kilogramm . . . . 0,02 „

s . für Kaufmannsgüter und sonstige Sachen
aller Art , für 100 Kilogramm . 0,03 „

k. für Pferde und zwar:
a . Saugfüllen , das Stück . 0,03 „
1>. ältere Füllen , daS Stück . 0,05 „

g . für Rindvieh , mit Ausschluß von Kälbern,

daS Stück . 0,04 „

!,. für Kälber , Schweine , Schafe , Ziegen , das
Stück . 0,01 „



Es wird

I Kubikmeter Hartholz — 900 Kilogramm

1 „ Weichholz --- 700
I „ Bruchsteine — 2000 „

gerechnet.

Bruchtheilc der unter a — o angegebenen Quantitäten

werden für voll gerechnet . Kleinigkeiten , welche mit einem

Fahrzeuge angebracht werden und im Ganzen keine 50 Kilo¬

gramm wiegen , sind von Entrichtung des Kajegeldes frei.

8 6 . Dem Kajeaufsehcr begleicht für die Anweisung

des Liegeplatzes von jedem Schiffe über 10 Kubikmeter ein

Anweisegeld . Dasselbe beträgt für jeden Besuch dcS Lösch-

und Ladeplatzes:

1 ) für einen Kahn oder ein Dielcnschiff
s . von 10 bis 20 Kubikmeter . 0,15

b . von über 20 und bis 40 Kubikmeter . 0,30 „

e . von mehr Kubikmeter . 0,50 „

2 ) für ein Seeschiff
a . bis 125 Kubikmeter . 0,75 „

b . über 125 Kubikmeter . . . . . . . 1,00 „

8 7 . Den Flußschiffcrn ist gestattet , wegen Entrichtung

deS Anweisegcldes einen Jahraeeord cinzugehen ; dieselben

haben dann für einen Kabu oder Diclenschiff

über 10 bis 20 Kubikmeter . 1,50

„ 20 „ 40 „ . 2,00 „

„ 40 Kubikmeter . 3,00 „

als Jahraccordgeld zu entrichten . Ein solcher Jahraeeord

kann jedoch nur für ein Kalenderjahr abgeschlossen werden

und endigt daher stets mit dem 31 . Deecmdcr.

Für die Hälfte der Gebühren werden auch Aeeordc für

V, Jahr zugelasscn und endigen dieselben dann mit dem 30.

Juni relp . 31 . December.



8 8. Ueber die Größe der Schiffe Heben die Schiffs-
Papiere die Norm. In deren Ermangelung, sowie über die
Beträchtlichkeit der Ladung, gilt die Schätzung des ErhcberS
des Kajegeldcs bis zum Beweise der Unrichtigkeit derselben.

Die Größe der Schiffe wird nach Kubikmeter  be¬
rechnet, worunter stets der Nett o-Ra um ge halt  verstanden
wird. Bruchtheile eines Kubikmeters werden für voll ge-
gcrechnet.

§ 9. Uebertretungcn der Bestimmungen in 8 3 und 4
werden mit Geldstrafe bis zu 150 LE bestraft und ist
außerdem der durch die Ucbertretnng etwa veranlaßtc Scha¬
den zu ersetzen.

8 10. Etwaige Beschwerden über den Erheber des
Kajegcldes oder den Kajeanfscher sind beim Verwaltungs-
Amte einzubringen, welches darüber unter Vorbehalt des Re¬
kurses an das Staatsministerium, Departement des Innern,
entscheidet.

8 11. Das Schiff bczw. die Güter haften für die zu
entrichtenden Gebühren.

8 12. Die vorstehenden Bestimmungen treten am I. Ja¬
nuar 1875 in Kraft und damit die Regierungs-Bekanntma¬
chungen vom 30. August 1802 (Ges. S . Bd. XVIII. 30)
und 18. December 1863 (Ges.-S . Bd. XVIII. 75) außer
Wirksamkeit, jedoch kommen die neuen Tarifsätze erst ans die
nach dem 3!. Deeember 1874 cinlaufendcn Schiffe zur An¬
wendung, so daß die alsdann bereits eingelaufenen Schiffe
noch nach den bisherigen Tarifsätzen zu zahlen haben.

Oldenburg, den 21. November 1874.
Staatsministerium.

Departement des Innern.
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und die dafür zu entrichtenden Gebühren.

M 63.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Benutznng der

Hafenanstalten zu Horumersiel und die dafür zu entrichtenden
Gebühren.

Oldenburg, den 21. November 1874.

Auf Grund des Art. 9 § 6 des Gesetzes vom 5. De-
cember 1868, betreffend die Organisation des Staatsmini-
steriuuis, werden folgende Bestimmungen über die Benutzung
der Hafenanstalten zu Horumersiel und über die dafür zu
entrichtenden Gebühren bekannt gemacht:

8 1.
Der Hafenaufschcr weiset jedem entkommenden Schiffe den

Liegeplatz an und darf dieser nur dann verlassen oder ver¬
ändert werden, wenn der Hafenaufseher vorher seine Zustim¬
mung dazu ertheilt hat.

Wird vom Hafenaufseher angeordnet, daß ein Schiff
seinen Liegeplatz ändere, so ist dem unverzüglich Folge zu
leisten.



Kein Schiff darf in der Regel länger als eine Tiede in
der Kille oder dem Strome des Außenliefs liegen . Das
Löschen oder Laden in demselben ist unstatthaft.

8 3.

Die Schiffe muffen an den im Hafen errichteten Duc
dÄlben und am Lande an den dazu getroffenen Einrichtun¬
gen gehörig festgemacht werden . Die Befestigung derselben
an dem Vorsiele und den zum Siele gehörigen Kajcn ist
verboten.

8
Soll ein Schiff in oder aus dem Hafen gelegt oder

umgelegt werden , so haben die übrigen Schiffe jenem nicht
bloß auf Verlangen des Hafenaufsehers sofort Platz zu ma¬
chen , sondern auch das etwa im Wege befindliche Takclwerk
einzuziehen und Taue oder Troffen nachzulaffen , und über¬
haupt das Vorbeiholen des Schiffes durch Befestigung von
Leinen oder Troffen , und sonst thuniichst zu erleichtern.

8 5.

Auf den im Hafen liegenden Schiffen darf nur in wohl
verschlossenen Laternen oder nach dem Ermessen des Hafen¬
aufsehers genügend sicher eingerichteten Lampen Licht gebrannt
werden.

Heizfeuer dürfen nur auf einem ordentlichen mit einem
Fcuerfange versehenen Heerde gebrannt werden ; dieselben sind
spätestens um 10 Uhr Abends auszulöschen und dürfen vor¬
dem Morgen nicht wieder angemacht werden.

Bei zu befürchtender Gefahr kann der Hafcnausseher das
Brennen von Feuer oder Licht an Bord eines Schiffes ganz
oder für gewisse Zeiten untersagen und hat dies namentlich
bann zu geschehen , wenn ein Schiff leicht Feuer fangende
Sachen geladen hat.
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8 6.
Ballast , Kohlenschlacken , Spähne , Kehricht oder andere

Unreinigkeiten dürfen nicht über Bord der Schiffe oder sonst
in den Hafen geworfen werden , es sind vielmehr derartige
Gegenstände » ach den dafür bestimmten Plätzen am Lande zu
bringen.

8 7.

Das Löschen oder Laden der Schiffe im Hafen darf nur
von Bord zu Bord , oder an der Kaje , und zwar an der vom
Hafenaufsehcr dazu angewiesenen Stelle , geschehen , eS sei denn,
daß zum Laden und Löschen an einem Platze außerhalb des
Hafens vom Hafenaufsehcr die Erlaubniß erihcilt worden.

8 8.
Beim Löschen oder Laden an der Kaje ist sorgfältig

darauf zu achten , daß das Bollwerk dadurch nicht beschädigt
werde.

DaS Schleifen oder Wälzen schwerer Gegenstände un¬
mittelbar über den Holm des Bollwerks , sowie jede ungehö¬
rige Benutzung desselben ist verboten.

§ 9 .

Wagen und schwer beladene Handkarren dürfen die Kaje
nur soweit befahren als keine Taue oder Ketten der Schiffe
darüber hingehen.

8 10.
Von den in Z II aufgeführten Gütern ist ein Kajegcld

nach dem dabei bemerkten Maaßstabc zu entrichten.

8 II.
Das Kajegcld beträgt:

n. für 1000 Ziegelsteine oder Dachziegel . 0,10
>1. für Heu , Stroh , Reith , Rüschen (getrock¬

nete Binsen ), Dünger , Knochen , Kreide,
Muscheln , Kalk , Ceincnt , Bruchsteine , Bau -,

Nutz - und Brennholz , Torf , Holz - oder



Steinkohlen und Schlengenmaterialien , für
1000 Kilogramm . . . . . . . . 0,05

v. für Getreide aller Art , für 1000 Kilo¬
gramm . 0,20 „

ll . für Sand , für lttOO Kilogramm . . . 0,02 , .
v . für Kaufmannsgütcr und sonstige Sachen

aller Art , für 100 Kilogramm . . . . 0 03 „
ES wird

1 Kubikmeter Hartholz ----- 900 Kilogramm
1 „ Weichholz ----- 700 „
1 „ Bruchsteine ----- 2000 „

gerechnet-
Bruchthcile der sä a bis « angegebenen Quantitäten

werden für voll gerechnet.
DaS Kajcgeld ist von allen Gütern zu entrichten , welche

im Hafen aus -, ein - oder umgeladen werden , wenn dieses auch
nicht unmittelbar an der Kaje geschieht , so daß Güter nur
dann von der Kajegeldzahlung frei sind , wenn sic von Sec
kommend direct durch den Siel gehen oder durch den Siel
kommend direct in Sec gehen.

Kleinigkeiten welche mit einem Fahrzeuge angebracht
werden und im Ganzen keine 50 Kilogramm wiegen , sind
von Entrichtung des Kajegeldes frei.

8 12.

Für die Benutzung der Hafenanstalten ist ein Hafengeld
nach der Größe der Schiffe zu entrichten.

Dasselbe beträgt für je 10 Kubikmeter Nctto - Raum-
gchalt  der Schiffe:

1. bei Schiffen , welche cinkommend Güter löschen und
ohne Ladung einzunchmen wieder abgchen 0,05

2 . bei Schiffen , welche Ladung cinnehmen und
keine Güter gelöscht haben . 0,05 „

3 . bei Schiffen , welche cinkommend Güter
löschen und neue Ladung einnehmen . . 0,10 „
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-1. bei Schiffen, welche Winterlager halten . 0,20
5. Schiffe, welche Winterlager gehalten haben

und mit Ladung auögehen, werden rück¬
sichtlich der Bezahlung des Hafengeldes
so behandelt, als gingen sic unbeladcn
wieder ab.

Größen unter 10 Kubikmeter werden für 10 Kubikmeter
gerechnet.

Beträgt das in jedem einzelnen Falle zu zahlende Hafen¬
geld unter 0,10 so werden dafür 0,10 SE erhoben.

8 13.
Ueber die Größe der Schiffe entscheiden die Schiffspa¬

piere, oder wenn diese keine zuverlässige Auskunft geben, die
Schätzung deS HafenaufseherS bis zum Beweise der Unrich¬
tigkeit derselben.

8 14.
DaS Laden und Löschen von Gütern an der Kaje ist nur

nach zuvoriger Erlaubniß deS HafenaufseherS und nur an
der von demselben dazu angewiesenen Stelle gestattet.

8 IL.
Die beim Löschen und Laden auf die Kaje gelegten Güter

jeder Art dürfen dort nicht länger, als cs die Umstände durch¬
aus erfordern, liegen bleiben und sind jedenfalls auf die erste
Aufforderung deS HafenaufseherS sofort wegzuschaffen oder
soweit zurückzubringen, daß dadurch nicht der Verkehr belästigt
oder die Kaje gefährdet wird.

8 16.
Das Lagern von Gütern auf der Kaje und den an¬

grenzenden freien Plätze» ohne vorherige Erlaubniß des Hafen-
aussehers ist verboten. Heu, Stroh und dergleichen Gegen¬
stände können daselbst zum Lagern nicht zugclassen werden.
Innerhalb 4 Meter von der Kaje dürfen überall keine Güter
gelagert werden.



8 17-
Ist das Lager » von Gütern auf der Kaje und den an¬

grenzenden freien Platzen gestattet , und bleiben dieselben länger
als 7 Tage liegen , so ist für die folgende Zeit ein Lagergeld
zu entrichten . Dasselbe beträgt für jede 10 m Meter des
belegten Raumes:

» . während der ersten 4 Wochen , wöchentlich 0,10
b . „ „ folgenden 8 „ , „ 0,20 „
o. „ , , , , 10 ,, , , , 0,30 , ,
cl. „ „ ferneren Zeit , „ 0,50 „
Ein Flächcnraum unter 10 o Meter wird dabei für

10 iij Meter und jede angefangcne Woche für voll , der Tag
des Anfangs und des Endes der Lagerung jedoch zusammen
nur als ein Tag gerechnet.

8 18.

Wird nach Beginn der Lagerung eine größere Fläche
belegt , so ist das Lagergeld für die ganze Fläche nach dem¬
selben Satze zu bezahlen , welcher für die zuerst belegte Fläche
zu entrichten war , wogegen eine thcilweise  Räumung nicht
berücksichtigt wird.

8 19.

Erscheint eine Lagerung der Güter an der vom Hafen-
aufscher angewiesenen Stelle nicht länger zulässig , so sind
dieselben sofort und spätestens innerhalb 48 Stunden nach
deSfalls von Seiten des Hafenaufsehcrs geschehener Aufforde¬
rung wegzuschaffcn.

8 20.
Sollen Güter länger als 3 Monate lagern , so ist dazu

die Genehmigung des Verwaltungsamts zu erwirken , welches
dabei in jedem einzelnen Falle die näheren Bestimmungen
treffen wird.

8 21.
Eigenmächtig gelagerte oder auf geschehene Aufforderung

nicht weggcschaffte Güter werden auf Kosten und Gefahr des
Eigcnthümcrs weggcschafft.
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Ist der Eigcnthümer der Güter nicht bekannt, so wird
damit, wie mit herrenlosen Sachen verfahren.

8 22.
Das Schiff, bezw. die Güter haften für die zu entrich¬

tenden Gebühren.
8 23.

Etwaige Beschwerden über die Anwendung dieser An¬
ordnungen werden vom Verwaltungsamte unter Vorbehalt
des Rekurses an das Staatsministerium, Departement des
Innern, entschieden.

8 24.
Uebertretungen dieser Bestimmungen werden mit Geld¬

strafen bis zu 150 bestraft und ist ausserdem der durch
die Uebcrtretung etwa veranlaßte Schaden zu ersetzen.

8 25.
Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. Januar

1875 in Kraft und damit die Regierungs-Bekanntmachung
vom 17. Deeember 1857 (Ges. S . Bd XV. pgß. 161) ausser
Wirksamkeit, jedoch kommen die neuen Tarifsätze erst auf die
nach dem 31. Deeember 1874 einlaufenden Schiffe zur An¬
wendung, so daß die alsdann bereits eingelaufenen Schiffe
noch nach den bisherigen Tarifsätzen zu zahlen haben.

Oldenburg, den 21. November 1874.

Staatsministerium.

Departement des Innern,

von Berg.

v. Buttel.
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Auf Grund des Artikel 9 8 6 des Gesetzes vom 5 . De-

cember 1868 , betreffend die Organisation des Staatsmini-

steriums , werden folgende Bestimmungen über die Benutzung

der Hafenanstalten zu Mariensiel , Rüstringersiel und Jnhauser¬

siel und über die dafür zu entrichtenden Gebühren bekannt

gemacht:
8 1.

Der Hafenaufseher weiset jedem entkommenden Schiffe

den Liegeplatz an und darf dieser nur dann verlassen oder

verändert werden , wenn der Hafenaufseher vorher seine Zu¬

stimmung dazu ertheilt hat.



Wird vom Hafenaufseher ungeordnet , daß ein Schiff

seinen Liegeplatz ändere , so ist dem unverzüglich Folge zu

leisten.
8 2.

Kein Schiff darf in der Regel länger als eine Tiede in

der Kille oder dem Strome dcS Außentiefs liegen . Das

Löschen oder Laden in demselben ist unstatthaft.
8 3.

Die Schiffe müssen an den im Hafen errichteten Duc

d'Alben und am Lande an den dazu getroffenen Einrichtungen

gehörig festgemacht werden . Die Befestigung derselben an

dem Vorsiele und den zum Siele gehörigen Käsen ist verboten.

8 4-

Soll ein Schiff in oder aus dem Hafen gelegt oder

umgelegt werden , so haben die übrigen Schiffe jenem nicht

bloß auf Verlange » des Hafenaufsehers sofort Platz zu ma¬

chen , sondern auch das etwa im Wege befindliche Takelwerk

inzuziehen und Taue oder Trossen nachzulasscn , und über¬

haupt das Vorbeiholcn des Schiffes durch Befestigung von

Leinen oder Trossen , und sonst thunlichst zu erleichtern.

8 5.

Auf den im Hafen liegenden Schiffen darf nur in wohl

verschlossenen Laternen oder nach dem Ermessen des Hafen-

aufsehers genügend sicher eingerichteten Lampen Licht gebrannt

werden.

Hcizfeuer dürfen nur aut einem ordentlichen mit einem

Feuersange versehenen Heerde gebrannt werden ; dieselben sind

spätestens um iO Uhr Abends auszulöschen und dürfen vor

dem Morgen nicht wieder angemacht werde » .

Bei zu befürchtender Gefahr kann der Hafcnaufsehcr das

Brennen von Feuer oder Licht an Bord eines Schiffes gan

oder für gewisse Zeiten untersagen und hat dies namentlich

dann zu geschehen , wenn ein Schiff leicht Feuer fangende^

Sachen geladen hat.
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8 6.
Ballast, Kohlen schlacken, Spähne, Kehricht oder andere

Unreinigkeiten dürfen nicht über Bord der Schiffe over sonst
in den Hafen geworfen werden, es sind vielmehr derartige
Gegenstände»ach den dafür bestimmten Plätzen am Lande zu
bringen.

Das Löschen oder Laden der Schiffe im Hafen darf nur
von Bord zu Bord, oder an der Käse, und zwar an der vom
Hafcnaufseher dazu angewiesenen Stelle, geschehen, eS sei
den», daß zum Laden und Löschen an einem Platze außer¬
halb des Hafens vom Hafeuaufseher die Erlaubniß crtheilt
worden.

8 8.
Beim Löschen oder Laden an der Käse ist sorgfältig

darauf zu achten, daß das Bollwerk dadurch nicht beschädigt
werde.

Das Schleifen oder Wälzen schwerer Gegenstände un¬
mittelbar über den Holm des Bollwerks, sowie jede ungehörige
Benutzung desselben ist verboten.

§ 9.
Wagen und schwer beladene Handkarren dürfen die Kaje

nur soweit befahren als keine Taue oder Ketten der Schiffe
darüber hingcben.

§ lO.

Für die Benutzung der Hafenanstalten zu Maricnsicl'
Rüstringcrsiel oder Jnhauscrsiel ist ein Hafengeld  nach der
Größe der Schiffe zu entrichten.

Dasselbe beträgt für je IO Kubikmeter
.i) welche cinkommend Güter löschen und ohne Ladung

einzunehmen wieder abgchen: 0.05
b) welche Ladung cinnehmen, aber keine Güter gelöscht

haben: 0,05
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c) welche einkommend Güter gelöscht und da»» neue La¬
dung eingknonuuen haben, wenn sic innerhalb 14 Ta¬
gen wieder ausgehen: 0,08 wenn sie später
ausgehen: 0,10 S -ßs

ei) welche den Hafen besuchen, ohne zu lösche» oder zu
laden: 0,04

s) welche Winterlager halten: 0,20
Schiffe, welche Winterlager gehalten haben und mit

Ladung ausgehen, werden rücksichtlich der Zahlung des
Hafengeldes so behandelt, als gingen sic unbeladen
wieder ab.

Größen unter 10 Kubikmeter werden für 10 Kubikmeter
gerechnet.

Beträgt daS in jedem einzelnen Falle zu zahlende Ha¬
fengeld unter 0,10 so werden dafür 0,10 S -Kf er¬
hoben.

8 H.
Die Größe der Schiffe wird nach Kubikmeter  berechnet,

worunter stets der Nett o-Raum  geha  l t verstanden wird.
8 12.

Binncnboote, welche etwa vom Binncrtiefe in den
Hafen legen, und ohne nach Außen gewesen zu sein, wieder
durch den Siel gehen, ferner Schiffe, welche lediglich zur
Beförderung von Personen und des Reisegepäcks derselben
dienen, ungleichen die Schiffe der öffentlich anerkannten Lvot-
sengesekschaften und die zur Betonnung der Küsten und Flüsse
verwendeten Schiffe, sind zur Entrichtung des Hafengeldes
nicht verpflichtet.

8 13.
Bon den im § 14 bezeichnten Gütern ist ein Kajcgeld

zu entrichten, wenn sie an einem der genannten Siele inner¬
halb der Hafenanstalten ein-, aus- oder umgeladen werden,
selbst dann, wenn dies auch nicht unter Benutzung der Kaje
oder unmittelbar an derselben geschieht, nicht aber auch von



solchen Gütern , welche von Außen kommend direct durch den
Siel gehen , oder umgekehrt durch den Siel und die Hafen¬
anstalten direct noch Aussen gehen.

8 14.

Das Kcijegeld betrügt:
!>. für 1000 Ziegelsteine oder Dachziegel . 0,10
t». für Heu , Stroh , Reith , Dünger , Knochen,

Kreide , Muscheln , Kalk , Ccment , Bruch¬
steine , Bau -, Nutz - und Brennholz , Torf,
Holz - oder Steinkohlen und Schlengenma-
tcrialicn für 1000 Kilogramm . . . . 0,05 „

o. für Getreide aller Art , für 1000 Kilogr . 0,30 „
cl. für Sand , für 1000 Kilogramm . . . 0,02 „
v. für Kaufmannsgütcr und sonstige Sachen

aller Art , für 109 Kilogramm . . . . 0,03 „
GS wird

1 Kubikmeter Hartholz ----- 900 Kilogramm,
1 „ Weichholz - - 700
1 „ Bruchsteine ----- 2000 „

gerechnet.
Bruchtheilc der unter » bis e angegebenen Quantitäten

werden für voll gerechnet.
Kleinigkeiten , welche mit einem Fahrzeuge angebracht

werben und im Ganzen keine 50Kilogramm wiegen , sind von
Entrichtung des Kajegcldes frei.

Die zur Betonnung der Küsten und Flüsse bestimmten
Materialien sind ebenfalls frei von Kajegcld.

§ 15.

Die beim Löschen und Laden auf die Kaje gelegten Güter
jeder Art dürfen dort nicht länger , als cs die Umstände durch¬
aus erfordern liegen bleiben und sind jedenfalls auf die erste
Aufforderung des Hafenaufsehers sofort wcgzuschaffen oder
soweit zurückzubringe » , daß dadurch nicht der Verkehr belästigt
oder die Kaje geschädigt wird.
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8 16.

Innerhalb 9 Meter von der Kaje , sowie auf angrenzenden
freien Plätzen darf nach Anweisung des Hasenaufsehers ge¬
lagert werden , jedoch kann lediglich Holz zum Lagern zuge-
lassen werden.

8 17.
Für das Lagern von Holz innerhalb der Hafenanstalten

ist ein Lagergeld nach folgenden Bestimmungen zu entrichten:
g. Für die ersten 7 Tage der Lagerzeit ist ein Lagergeld

nicht zu entrichten.
b . Für die folgende Zeit beträgt das Lagergeld für je

10 m> Meter des belegten Raumes:
während der ersten 4 Wochen wöchentlich 0,10

„ „ folgenden 8 „ „ 0,20 „
„ „ 10 „ 0,30 „

„ „ ferneren Zeit . 0,50 „
o. Ein Flächenraum unter 10 tu Meter wird dabei für

10 m> Meter und jede angefangene Woche für voll,
der Tag des Anfangs und des Endes der Lagerung
jedoch zusammen nur als ein Tag gerechnet.

8 18.

Wird nach Beginn der Lagerung eine größere Fläche be¬
legt , so ist daS Lagergeld für die ganze Fläche nach demselben
Satze zu bezahlen , welcher für die zuerst belegte Fläche zu
entrichten war , wogegen eine theilweife  Räumung nicht
berücksichtigt wird.

8 19.

Erscheint eine Holz -Lagerung an der vom Hafenaufsehcr
angewiesenen Stelle nicht länger zulässig , so ist dasselbe sofort
und spätestens 48 Stunden nach desfallS von Seiten deS

Hafenaufsehers geschehener Aufforderung wcgzuschaffen.
8 20 .

Eigenmächtig gelagertes oder auf geschehene Aufforderung
nicht weggcschaffteö Holz wird auf Kosten und Gefahr des
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Eigenihümers weggeschaffl . Ist der Eigenlhümer nicht be¬

kannt , so wird das Holz als herrenloses Gut angesehen.
8 21.

Das Schiff bezw . die Güter haften für die zu entrichtenden

Gebühren.

8 22.
Uebertretungen der vorstehenden Bestimmungen werden

mit Geldstrafen bis zu 150 S -A bestraft und ist ausserdem

der durch die Uebertretung etwa vcranlaßte Schaden zu ersetzen.

8 23.

Etwaige Beschwerden sind beim Verwaltungsainte an¬

zubringen , welches dieselben unter Vorbehalt deS Recurses
an das Staatsministerium , Departement des Innern , ent¬

scheidet.
8 24.

Die vorstehenden Bestimmungen treten am I . Januar

1875 in Kraft und damit die Regierungs - Bekanntmachung

vom 29 . Mai 1863 (Ges . S . Bd . XVIII . Nr . 55 ) ausser

Wirksamkeit , jedoch kommen die neuen Tarifsätze erst aus die

nach dem 31 . December1874 einlaufendcn Schiffe zur Anwen¬

dung , so daß die alsdann bereits cingclaufcnen Schiffe noch

nach den bisherigen Tarifsätzen zu zahlen haben.

Oldenburg , den 21 . November 1874.

Staalsministerium.

Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.

!- !!!!
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Oldenburg, den 21. November 1874.

Auf Grund des Art. 9 § 6 des Gesetzes vom 5. Decem-
ber 1868, betreffend die Organisation des Staatsministeriums,
werden folgende Bestimmungen über die Benutzung der Kaje
zu Burhaversiel und über die dafür an die Sielacht zu ent¬
richtenden Gebühren bekannt gemacht.

s ' l.

Jedes Schiff, welches an der Kaje oder an der Vorsiel-
kaje zu Burhaversiel anlegt, hat für ein- oder ausgeladene
Güter an Kajcgcld zu bezahlen:

u. für 1000 Ziegelsteine oder Dachziegel . 0,10
l>. für Heu, Stroh, Acith, Rüschen(getrock¬

nete Binjen), Dünger, Knochen, Kreide,
Muscheln, Kalk, Cement, Bruchsteine, Bau-,



Nutz - und Brennholz , Torf , Holz - oder
Steinkohlen und Schlengenmatcrialicn,
für 1000 Kilogramm . 0,05
für Getreide aller Art , für 1000 Kilogramm 0,20 „

<1. für Sand , für 1000 Kilogramm . . . 0,02 „
e . für Kaufmannsgüter und sonstige Sachen

aller Art , für 100 Kilogramm . . . . 0,03 „
Es wirb

1 Kubikmeter Hartholz 900 Kilogramm
I „ Weich Holz --- 700
1 „ Bruchsteine ----- 2000 „

gerechnet.
Bruchtheile der sei a bis e angegebenen Quantitäten

werden für voll gerechnet.
Für Kleinigkeiten , welche mit einem Fahrzeuge angebracht

werden und im Ganzen unter 50 Kilogramm wiegen , ist ein
Kajegcld nicht zu entrichten.

Der Sielwärter hat jedem Schiffe den Liegeplatz anzu¬
weisen und ist demselben dafür , außer dem Kajegelde , für
jedes Schiff über 10 Kubikmeter Größe , welches an der Kaje
oder an der Vorsielkaje anlegt , auch wenn für die verladenen
Güter ihrer Geringfügigkeit wegen kein Kajegeld zu entrichten
ist , eine Anweisegebühr nach folgendem Tarif zu bezahlen.

1. für einen Kahn oder Dielenschiff
a . von 10 bis 20 Kubikmeter . . . . 0,15

2 . für ein Seeschiff
g. bis 125 Kubikmeter.

Die Flußschiffer können stch von der jedesmaligen Zah¬

lung der Anwcisegebühr befreien , wenn sic für das laufende
Kalenderjahr  im Voraus eine Gebühr von

8 2.

b . „ 20 „ 40
o. darüber

0,30 „
0,50 „

b . über 125



für einen Kahn oder Diclenschiff
von 10 biö 20 Kubikmeter . k,50

über 40 Kubikmeter . . . . . . . 3,00 „

entrichten.

Für die Hälfte der Gebühren werden auch Aecorde für
Vr Jahr zugelasfen und endigen dieselben dann mit dem 30.
Juni rekp . 31 . December.

Für das Setzen der Baaken im Aussenticfc ist dem Siel«

Wärter ein Baakengeld zu entrichten:

I . für jedes Schiff , dessen Eigcnthümcr nicht in der
Sielacht wohnt:
von 10 — 40 Kubikmeter . 0,20

bei jeder Einfahrt in das Sielrief.

2 . für jedes Schiff » dessen Eigenthümer in der Sielacht
wohnt die doppelte Gebühr , jedoch nur einmal in

jedem Jahre.
Fahrzeuge unter 10 Kubikmeter sind von Baakengeld frei.

8 4.

Der Führer des Schiffs ist schuldig die in den § §

I — 3 bestimmten Gebühren an den Sielwärter zu bezahlen.

Die Größe der Schiffe wird nach Kubikmeter  berech¬

net , worunter stets der Netto - Raumgchalt  verstanden
wird.

Bruchtheile eines Kubikmeters werden für voll gerechnet,

lieber die Größe des Schiffes geben die Schiffspapiere

die Norm . In deren Ermangelung , sowie über die Beträcht¬

lichkeit der Ladung , gilt die Schätzung des SielwärterS bis

zum Beweise der Unrichtigkeit derselben.

. . 2,00 ,»

8 3.

„ 40 — 100
über 100

8 5.
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8 6-
DaS Schiff bezw . die Güter haften für die zu entrich¬

tenden Gebühren.
8 7-

Uebertretnngen dieser Bestimmungen werden mit Geld¬

strafen bis zu 150 S ^ . bestraft und ist ausserdem der durch

die Ucbcrtretung etwa veranlaßt Schaden zu ersetzen.
Ausserdem ist der Sielwärter ermächtigt , wenn seinen

Anordnungen nicht Folge geleistet wird , das Angeordnete auf

Kosten und Gefahr des Ungehorsamen ausführen zu lassen.

Etwaige Beschwerden sind beim Verwaltungsamte anzu¬

bringen , welches dieselben unter Vorbehalt des Rccurses an

daS Staatsministerium , Departement deS Innern , entscheidet.

8 8.
Die vorstehenden Bestimmungen treten am I . Januar

1875 in Kraft und damit die Regierungs -Bekanntmachungen

vom 23 . März 1853 (Ges . S . Bd . XIII ^ 49 ) und 17.

December 1857 (Ges . S . Bd . XV . ^ 157 ) außer Wirksam¬

keit, jedoch kommen die neuen Tarifsätze erst auf die nach dem

31 . December 1874 einlaufcndcn Schiffe zur Anwendung , so

daß die alsdann bereits eingelaufcnen Schiffe noch nach den

bisherigen Tarifsätzen zu zahlen haben.

Oldenburg , den 21 . November 1874.

Staatsministerium.

Departement des Innern,

von Berg.

v . Buttel.
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AZ 66. Bekanntmachung des StaatSministerinms vom 21. November

1874, betreffend Las Canalgeld zu Roggenberg.

.E 66.
Bekanntmachung des StaatSministerinmsbetreffend das Canalgcld zu

Roggenbcrg.
Oldenburg, den 21. November 1874.

Auf Grund des Art. 9 § 6 des Gesetzes vom ä.Dceem-
ber 1868, betreffend die Organisation des Staatsministcriuins,
werden folgende Bestimmungen über das zu Roggenbcrg zu
entrichtende Canalgcld bekannt gemacht:

Das Canalgeld beträgt bis weiter:
für ein Schiff über 80 Kubikmeter Netto-Raumgehalt 0,10

,, „ Boot, ausgenommen wenn cs zu einem
Schiff gehört und demselben leer eingehängt ist 0,05

Das Canalgeld ist beim jedesmaligen Passiren der Brücke
zu entrichten.

8 >.

bis und von 80 Kubikmeter . .
„ „ ganzes Muttschiff
„ „ halbes

8 2.
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8 3.
Verlangt ein Schiffer während der Nachtzeit lvon einer

Stunde nach Sonnen-Untergang bis zu einer Stunde vor
Sonnen-Aufgang) das Aufziehen der Zugbrücke zum Durch¬
lässen des Schiffs, so hat er den doppelten Betrag des tarif¬
mäßigen Satzes zu entrichten.

8 4.
Defraudationen des Canalgcldeö werden mit Geldstrafe

bis zu 150 SE bestraft.
Etwaige Beschwerden sind beim Vcrwaltungsamtc anzu-

bringen, welches solche mit Vorbehalt des Reeurscs an das
Staatsministcrium, Departement des Innern, entscheidet.

8 5.
Die vorstehenden Bestimmungen treten am I. Januar

1875 in Kraft und damit die Regierungs-Bekanntmachungen
vom 20. September 1852 <Gcs. S . Bb. XIII. Nr. 27), und
17. December 1857 (Ges. S . Bd. XV. Nr. 162) ausser
Wirksamkeit.

Oldenburg, den 21. November 1874.

Staatsministerium.

Departement des Inner ».

von Berg.

von Buttel.



Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg

XXIIl.Band. (Ausgcgebcn dm 15. Decbr. 1874.) 34 . Stück.

Inhalt.
67. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 2. December

1874, betreffend die Benutzung des Elsflether geschlossenen
Hafens und die dafür zu entrichtenden Gebühren.

.N 67.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Benutzung des

Elsflether geschloffenen Hafens und die dafür zu entrichtenden
Gebühren.

Oldenburg, den2. December 1874.

Auf Grund des Art. 9 § 6 des Gesetzes vom 5. De¬
cember 1868, betreffend die Organisation des Staatsmini-
steriums, werden folgende Bestimmungen über die Benutzung
des Elsflether geschloffenen Hafens und die dafür zu ent¬
richtenden Gebühren bekannt gemacht.

8 1-
Der Bezirk des Elsflether geschloffenen Hafens befaßt:

den mitEbbethüren versehenen Hafen außerhalb Deichs,
nebst den ihn umgebenden Kajen und Lagerplätzen,
und der Hafen-Einfahrt zwischen den Thüren und
der Weser.



8 2.

Alle in dem gedachten Hafenbezirk ankommenden Schiffe

sind diesen Bestimmungen und , soweit es deren Handhabung

betrifft , der Aufsicht deS Stations -Verwalters der Eisenbahn-

Station Elsfleth oder dessen Vertreter unterworfen . Die

Führer und Mannschaften derselben sind verpflichtet , den

ihnen in dieser Beziehung vom Stations -Verwalter persönlich

oder durch die Hafenwärter und Lootsen zugehenden Anwei¬

sungen unweigerlich Folge zu leisten.
Werden die vom Stations -Verwalter oder dessen Ver¬

treter getroffenen Anordnungen nicht ausgesührt , so ist derselbe

ermächtigt , die Ausführung auf Kosten der Säumigen zu

veranlassen.

Wenn an hohen Fest - und Feiertagen oder bei festlichen

Gelegenheiten der Statiousvcrwaltcr eine besondere Auffor¬

derung ergehen läßt , so haben die im Bezirke des geschloffenen

Hafens liegenden Schiffe ihre Nationalflagge zu hissen.

8 3.

Kein Schiff darf da ankern , wo andere Schiffe passiren

müssen , um in den geschlossenen Hafen zu gelangen , und ist

deßhalb der Hafenmeister zu Elsfleth angewiesen , in Betreff

der an den Duc d'Albcn oder im Strom liegenden Schiffe

das Erforderliche zu veranlassen , um jede Collision zu ver¬

meiden.

Sollte dies jedoch in dem einen oder anderen Falle nicht

vermieden werden können und in Folge dessen vom Hafen¬

meister ausnahmsweise gestattet werden , so muß stets min¬

destens ein Mann an Bord sein , um das zur Verhütung

von Beschädigungen w. Erforderliche ausführen zu können.

8 4.

DerFührcr eines jeden zu Elsfleth ankommcndcn Schiffes,

welches in den geschloffenen Hafen hole » will , hat sich deß¬

halb persönlich oder durch seinen Steuermann unter Vorle¬

gung seiner Schiffs -Papiere an den Stationsverwalter oder



dessen Vertreter zu wenden , worauf durch denselben dem

Schiffe ein Liegeplatz angewiesen wird.
8 5-

Sollte der geschlossene Hafen so besetzt sein , daß das

Schiff daselbst keinen angemessenen Lagerplatz nichr erhalten

kann , so hat der Stations -Verwalter den Schiffer an den

Hafenmeister zu verweisen , welcher dem Schiffe dann an der

Käse oder den Duc d'Alben einen Liegeplatz anwcisen wird.

Kähne und andere Lcichterfahrzeuge können nur dann

zur Benutzung des geschlossenen HafcnS zugelasscn werden,
wenn nach dem Ermessen des Stations -Verwalters der Raum

nicht anderweit benutzt werden muß.
8 6.

Jedes Schiss muß den Liegeplatz cinnehmen , der ihm

vom Stations -Verwalter angewiesen ist und darf denselben

nicht ohne Genehmigung des Letzteren verändern.
Wenn der Stations -Verwalter es nöthiq erachtet , daß

ein Sckiff seinen Liegeplatz ändere , so ist der Schiffer ver¬

pflichtet , der ihm deßhalb zugcgangenen Aufforderung sofort

Folge zu leisten.
Kähne und andere Leichterfahrzeuge müssen sich selbst die

Hinauslegung aus dem geschloffenen Hafen zur Bequemlich¬
keit cincö Seeschiffes gefallen lassen.

Die Kosten der Umlegung im geschlossenen Hasen hat

jedes Schiff selbst zu tragen , doch sind hiefür keine Lootscn-

gcbühren zu entrichten.
8 7.

Den Anordnungen des Loolsen , welcher mit dem gest¬

iegen oder Umlegen eines Schiffes beauftragt ist , in Bezie¬

hung aus Duldung und Troffen , Ausweichen in beschränkter

Fahrbahn , Einziehcn oder Entfernen im Wege befindlicher
Theilc des Takelwerks , Nachlassen ( Fieren ) von Tauen re.

muß von jedem Schiffe , bei dem jenes vorbeigeholt wird , so¬

fort entsprochen werden.

Der Stations -Verwalter ist befugt , Taue oder Trossen,



welche auf sein Verlangen nicht gleich losgeworfcn oder nach¬
gelassen werden, kappen zu lassen.

§ 8 .
Jedes See- oder Küstenschiff von 175 und mehr Kubik¬

meter, welches in oder aus dem geschlossenen Hafen legen
will, muß dazu einen Lootsen annchmcn.

8 9.
Soll ein Schiff in den geschlossenen Hafen gelegt werden,

so hat der Schiffer, bevor daS Schiff die Einfahrt erreicht,
den Außenklüverbaum und den Stampfstock cinzuiikhmen,
auch müssen die Anker unter dem Krahn hängen.

8 10.
Es ist keinem Schiffer gestattet, länger als zum Ein-

und Ausholen erforderlich, in der Einfahrt zu liegen.
8 II.

Beim Durchholen der Schiffe durch die Thüren des
geschlossenen Hafens darf nicht mit Haken in die Mauer
derselben oder in die Thüren gestochen werden. Zum Durch-
holen dürfen nur die an und auf der Mauer befindlichen
eisernen Ringe, sowie die Landpfähle oder sonstige Vorrich¬
tungen benutzt werden.

8 12.
Sofern nicht ein Theil deS geschlossenen Hafens zum

Lagern von Holz besonders verpachtet ist, dürfen Holzflösse
nicht in dem Hafen lagern, sondern müssen, sofern überhaupt
gestattet wird, solche hincinzulegen, baldigst weggeschafft
werden; namentlich find die zum Zimmern gebrauchten Flosse
sofort nach gemachtem Gebrauche wegzuschaffen.

8 13-
Die im geschlossenen Hafen liegenden Schiffe müssen

an den dazu bestimmten Landpfählcn befestigt werden.
Die Anker müssen unter dem Krahne hängen, der

Stampfstock und der Aussenklüverbaum stets cingezogcn und
die Unterrahcn, wenn nicht aufgetoppt, mindestens scharf
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angebraßt sein, der Klüverbaum und der Besahnbaum aber,
wenn cS verlangt wird, ungezogen werden.

§ 14.
Sollen Güter vom Schiffe an's Land, oder vom Lande

an'S Schiff getragen, gerollt oder in ähnlicher Weise übcr-
gebracht werden, so muß die Löschbrückc die dazu nöthige
Breite und Festigkeit haben.

8 15-
Es ist verboten, Kehricht, Unrath oder sonstige Gegen¬

stände irgend einer Art von den im geschlossenen Hasen lie¬
genden Schiffen über Bord in den Hafen zu werfen, und
ist der Führer des Schiffes in dieser Beziehung für sein
Schiffsvolk verantwortlich und zugleich verpflichtet, auf Ver¬
langen daS von dem Schiffe über Bord Geworfene aus dem
Hafen wieder hcrauszuschaffen.

Der an Bord eines Schiffes vorkominendc Kehricht,
Abfall oder sonstige Unrath ist nach Anweisung des ^ tations-
Verwalters oder seiner Untergebenen an der Kajc niederzulcgen.

8 16.
ES ist verboten, Ballast über Bord in den geschlossenen

Hafen oder Vorhafen zu werfen.
Beim Einnchmcn oder Löschen von Ballast muß jede

Verunreinigung dcS geschlossenen Hafens sorgfältig vermieden
werden und sind namentlich, wenn der Ballast in Sand oder
dergleichen besteht, Ballastklappen, Segel oder ähnliche Vor¬
richtungen anzuwendcn.

Zum AuSwcrfen des Ballastes der im geschlossenen Hafen
liegenden Schiffe wird der Stations -Verwalter einen Platz
hinter den Landpfählen anweisen. Sandballast ist, während
er an der Kajc liegt, durch eine Bedeckung zu schützen, so daß
er nicht vom Winde in das Hafenbassi» getrieben werden
kann.

Wird der am geschlossenen Hafen niedergclegte Ballast
nicht vor der Abreise deS Schiffes, oder wenn sich diese länger
verzögern sollte, nicht innerhalb6 Wochen wieder eingenommen



oder weggeschafft , so wird derselbe auf Koste » des Schiffes
fortgeschafft und als herrenloses Gut zum Besten der Hascn-
kaffe verwendet.

8 17.
Ohne Erlaubniß des Stations -Verwalters dürfen auf

den Kajcn keinerlei Schiffsgcräthe gelagert , desgleichen keine
Zimmer - , Tischler - oder ähnliche Arbeiten vorgenommcn
werden . Ist die Erlaubniß erthcilt , so muß der benutzte

Platz sofort nach Aufhörcn der Lagerung , bei Gestattung von
Arbeiten täglich vor Sonnenuntergang , von Spähuen oder
sonstigem Abfall gereinigt werden.

8 18.
Auf den in dem geschlossenen Hafen liegenden Schiffen

cder Art darf Feuer zum Kochen von Speisen und Getränken
nur an genügend sicheren Feuerungsstätten angcmacht , Licht
nur in gehörig verschlossenen Laternen gebrannt werden . Der
Stations -Verwalter ist ermächtigt und verpflichtet , den Ge¬
brauch von Feuer und Licht auf einem Schiffe zu untersagen,
wenn die Feuerungsstätten oder die Laternen nicht genügend
sicher erscheinen.

Nach dem um 8 Uhr Abends durch das Läuten der

Hafcnglockc gegebenen Zeichen darf überall kein Feuer und
Licht auf einem im geschlossenen Hafen liegenden Schiffe
unterhalten werden.

8 19.
Das Kochen oder Schmelzen von Thecr , Oel , Pech,

Harz , Schwärze oder anderen leicht Feuer fangenden Gegen¬
ständen an Bord eines Schiffes oder einem anderen , als an

dem dazu von vorneherein bestimmten oder vom Stations-
Verwalter angewiesenen Orte , ist verboten.

8 20.
Ist es erforderlich , Schiffe zum Behufc des Kalfaterns

^zu brennen , so hat der damit beauftragte Schifföbaumeister
vorab die Genehmigung deS Stations -Verwalters cinzuholcn,
welche zu versagen ist , wenn das Brennen unter den vorlie-
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gcnden Verhältnissen irgend bedenklich ist . Wird das Brennen

gestattet , so hat der Stations -Verwalter einen zuverlässigen,

von dein Schiffsbaumeister zu bezahlenden Wächter zu be¬

stellen , welcher darauf zu achten hat , daß das Brennen mit

der nöthigen Vorsicht geschehe , und den Platz nicht eher ver¬

lassen darf , bis das Feuer völlig gelöscht ist.

8 21 .

Soll ein Schiff zur Vertreibung der Ratten oder der¬

gleichen ausgcräuchert werden , so ist davon dem Stations-

Verwalter Anzeige zu machen , welcher die nöthigen Vorsichts¬

maßregeln anzuordnen hat.
8 22.

Alles Schießen mit Feuergewehrcn irgend einer Art auf

den in dem geschlossenen Hafen liegenden oder dort ein und

ausgehenden Schiffen ist verboten.

8 23.

Schiffe , welche Schießpulver , Petroleum oder ähnliche

leicht entzündliche Artikel als Ladung führen oder einnehmen

sollen , dürfen nicht in den geschlossenen Hasen legen oder
dort laden.

Kleinere Vorräthc an Schießpulver bis zu 3 Kilogramm,

können an Bord des Schiffes bleiben , wenn sie an einem

genügend sicheren Orte aufbcwahrt werden . Größere Vvr-

räthe sind sofort vom Schiffe zu schaffen und an einem vom

Stations -Verwalter anzuweisendcn oder zu genehmigenden

Orte zu lagern.

8 24.

Soll , während der geschlossene Hafen oder dessen Ein¬

gang zugcfroren ist , ein Schiff in denselben gelegt oder aus

demselben geholt werden , so hat der Stations -Verwalter das

erforderliche Aufeisen der Einfahrt unter seiner Aufsicht auf

Kosten dcS Schiffes auSführen zu lassen.

Das Aufeisen des Hafens geschieht auf Kosten der

Hafcncasse.



Für jedes i»i Bezirke des geschlossene» Hafens liegende,
von dem Führer und der Mannschaft verlassene Schiff muß
dem Stations -Benvalter ein in Elsfleth wohnender Bevoll¬
mächtigter bestellt werden, welcher die etwaigen das Schiff
betreffenden Anordnungen auSzusührcn hat.

Ist ein solcher Bevollmächtigter nicht bestellt, oder erfüllt
derselbe die getroffenen Anordnungen nicht, so hat der Sta¬
tions -Verwalter dieselben auf Kosten des Schiffes aussühren
zu lassen.

8 26 .
Kein Schiff darf aus dem geschlossenen Hafen holen,

wenn es sich nichi durch Quittungen über die richtige Bezah¬
lung der an den mit der Hebung Beauftragten zu entrich¬
tenden Hafengelder oder sonstigen Schiffahrts -Abgaben beim
Stations -Verwalter ausweisen kann.

8 27.
Der Schiffsführer, welcher einen fremden Matrosen zu

entlassen beabsichtigt, hat davon dem Hafenmeister  für
die sonstigen Hasenanstalten in Elsfleth Anzeige zu machen,
welcher die Genehmigung des Verwaltnngsamts zu der Ent¬
lassung zu erwirken hat. Ohne solche Genehmigung ent¬
lassene Personen werden nach wie vor als zum Schiffe ge¬
hörig angesehen.

8 28 .
Es ist nicht gestattet, fremde Arbeiter, Schiffer oder

Seeleute an Bord eines Schiffes zu beherbergen.
8 29.

Den Schiffsleuten ist nur mit besonderer Erlaubniß des
Verwaltungs -Amtes gestattet, am Lande Gewehre, Pistolen,
Dolche, große Messer, überhaupt Waffen irgend einer Art,
zu tragen.

8 39
Niemand darf ein fremdes Boot oder sonstiges Fahrzeug

ohne Genehmigung des Eigenthümers oder Schiffers gebrauchen.



8 31.

Das Laden und Löschen von Gütern an der Kaje des

geschlossenen HasenS ist nur nach zuvoriger Erlaubniß des

Stations -Verwalters und nur an der von demselben dazu

angewiesenen Stelle gestattet.

8 32.

Die beim Laden oder Löschen auf die Kaje des geschlossenen

Hafens gelegten Güter jeder Art dürfen dort nicht länger

liegen , als es die Umstände durchaus erfordern und sind

jedenfalls auf die erste Aufforderung deS Stations -Verwalters

sofort wegzuschaffen oder soweit zurückzubringen , daß dadurch

nicht der Verkehr belästigt oder die Kaje gefährdet wird.

8 33.

Das Lagern von Gütern auf der Kaje des geschlossenen

Hafens ohne vorherige Erlaubniß des Stations -Verwalters

ist verboten . Heu , Stroh und dergleichen Gegenstände können

daselbst zum Lagern nicht zugclasscn werden.

8 31.

Erscheint eine Lagerung der Güter der vom Stations-

Verwalter angewiesenen Stelle nicht länger zulässig , so sind

dieselben sofort und spätestens innerhalb 3 Tagen nach der

vom Stations -Verwalter geschehenen Aufforderung wcgzu --

schaffen.

8 35.

Eigenmächtig gelagerte oder aus geschehene Aufforderung

nicht weggeschaffte Güter werden auf Koste » und Gefahr

des Eigenthümers weggeschafft.
Ist der Eigenthümer der Güter nicht bekannt , so wird

damit , wie mit herrenlosen Sachen , verfahren.

8 36.

Für die Benutzung des geschlossenen Hafens ist von den

Schiffern ein Hafengeld und außerdem ein Schleusengeld für

das Passiren der Ebbethüren an die Stations - Casse zu ent.

richten.



Bei Berechnung der Hafenabgaben kommen höchstens
lOOti Kubikmeter in Rechnung und zahlen größere Schiffe
nur für diesen Netto -Raumgehalt.

8 37.

Das Hafengeld wird nach der Dauer der Benutzung
der Hafen -Anstalt und nach der Größe der Schiffe ( 8 4 ) be¬
rechnet , und beträgt für jeden Kubikmeter:

a . für die erste Woche . 0,02 GE
b . für die ferneren sieben Wochen , wöchentlich 0,0l „
c . für je drei Wochen der ferneren Liegezeit 0,01 „
Bei Berechnung der Liegezeit werden der Tag der An¬

kunft und des Abgangs zusammen als ein Tag , jede ange-
fangcne Woche reüp . 3 Wochen für voll gerechnet.

8 38.
Das Schleusen beträgt:
1. für das Ein - und Ausholen eines Schiffes durch die

Thüren

für ein Schiff unter 200 Kubikmeter . . 2 GE
. . „ „ von 200 bis 350 Kubikmeter 3 „
„ „ „ „ 350 Kubikmeter und

darüber . 4 „
2 . für das Einholen eines Flosses von Nutz¬

holz , wenn solches gestattet wird . . . 2 „
8 39.

Sämmtliche Schiffe können wegen Entrichtung des
Hafengeldes und des Schleusengeldes einen Jahrarcord ein-
gehen , wenn sie für jeden Kubikmeter statt des Hafengeldes
0,15 GE , statt des Hafen - und Schleusengeldes 0,20
GE voraus entrichten.

8 40.

lieber die Größe des Schiffes geben die Schiffspapiere
die Norm . In deren Ermangelung , oder , wenn diese keine
zuverlässige Auskunft geben , gilt die Schätzung des Stations-
BerwalterS , jedoch ist der Schiffsfuhrer berechtigt , die Messung



des Schiffes durch die Schiffsvermessungs -Behördc zu ver¬
lange » ; die dadurch veranlaßtcn Kosten fallen dem Schiffe
zur Last.

Die Größe der Schiffe wird nachKubikmeter  berechnet,
worunter stets der N c tto - N au in ge h a l t verstanden wird
Bcuchtheile eines Kubikmeters werden für voll gerechnet.

8 41.

Kähne und andere Leichterschiffe sind frei von Hafen - und
Schleusengeld , wenn sie die Hafen - Anstalten nur benutzen,
um Güter aus Seeschiffen zu laden oder denselben zuzubringen.

Außerdem ist denselben die Benutzung des geschlossenen
Hafens nach Maßgabe der Bestimmungen im 8 5 und 6
gegen die Halste der im 8 36 — 39 erwähnten Abgaben gestattet.

8 42.

Die Gebühren der Lootsen für deren Dienste im Bezirke
des geschlossenen Hafens betragen .-

Für das Einholcn der Schiffe in den Hafen von einem
Schiffe unter 200 Kubikmeter . 1,60

von einem Schiffe von 200 — 350 Kubik¬
meter . 2,25 „
von einem Schiffe von 350 Kubikmeter
und darüber . 3 „

Für Boothülfe beim Einholen in den Hasen oder Aus¬
holen aus demselben werden für jedes Schiff I berechnet.

8 43.

Übertretungen dieser Bestimmungen werden , vorbe¬
hältlich der Verpflichtung zur Erstattung des durch die Ueber-
tretung etwa angcrichteten Schadens , mit Geldstrafen bis zu
150 bestraft.

8 44.

Etwaige Beschwerden über die Lootsen und Hasenwärter
(oder den Hasenbotcn ) sind zunächst beim Stations -Verwalter,
über Verfügungen des Stations -Verwalters oder die Anwen¬
dung der vorstehenden Taren aber bei dem Verwaltungsamte
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Elsfleth anzubringen, welches darüber, unter Vorbehalt der
Berufung an das Staatsministcrium, Departement des Innern
entscheidet.

8 45.
Die vorstehenden Bestimmungen treten am I . Januar

1875 in Kraft.

Oldenburg, den 2. December 1874.

Staatsministerium.

Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.
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M 68.
Verordnung für das Herzvgthum Oldenburg, betreffend Erlassung eines

neuen Weggeld- Tarifes,
Oldenburg, den7. Deccmber 1874,

Wir Nicolaus Friedrich Peter̂ von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen, Herzog
von Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dithmarschen
und Oldenburg, Fürst von Lübeck und Birkenfeld, Herr
von Jever und Kniphausen rc. re.

aerordnen unter Bezugnahme auf Artikel!37. 2 des Staats-
grundgesetzes im Anschluß an das Reichs-Münzgesetz vom
9. Juli 1873 und die Verordnung vom 27. Juli 1874, be¬
treffend die Einführung der Reichsmarkrechnung, für das
Herzogthum Oldenburg, was folgt:



An d" Stelle deS als Anlage zu der Wcgcordnung vom
12. Juli 1861 publicirten Weggelds-Tarifes tritt mit dem
I. Januar 1875 der nachstehende Tarif.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens- Unterschrift
und beigcdrucktcn Grvßherzoglichen Jnstegelö.

Gegeben auf dem Schlossest Oldenburg, den7. Deccm-
ber 187-1.

(U. 8.) Peter.

von Berg . Ruhstrat . Mutzenbecher.

v. Buttel.

Weggeld -Tarif.
An Weggeld ist zu zahlen

von Fuhrwerk, einschließlich der Schlitten, welches dient:
1. zum Fortschaffen von Personen,̂ für jedes Zug¬

thier . 10 Pfennig
II. zum Fortschaffcn von Lasten:

1. wenn es beladen ist, d. h. wenn auf dem¬
selben, ausser dem Zubehör und Futter für
höchstens drei Tage, andre Gegenstände von
mehr als 200 Pfund Gewicht sich befinden,
für jedes Zugthier . 10 Pfennig

2. wenn es unbeladen ist, für jedes Zugthier:
s. Frachtwagcn . 7 Pfennig
b. gewöhnliches Landfuhrwerk. . . . 3 Pfennig

8. von unangespannten Thieren:
I. für jedes Pferd oder Maulthicr, auch ein-

und zweijährige Füllen mit oder ohne Reiter
oder Last . 3 Pfennig

II. für Rindvieh und Esel, das Stück . . . 2 Pfennig
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Zusatz - Bestim mungcii:

1 . Bon Fuhrwerk , an dessen Radfelgen hcrvorstchendc Kopf-

nägcl , Stifte oder Schrauben oder zwar eingesenkte
jedoch wenigstens 6 Millimeter über der Oberfläche des

Reifs hervorragende Nägel sich befinden , ist das Doppelte

der unter ^ II bestimmten Sätze zu entrichten.

2 . Für mit Hunden bespanntes Fuhrwerk , für Schafe , Ziegen,

Schweine , Saugfüllen und Kälber ist kein Weggeld zu zahlen.
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M 69.
Verordnung für das Herzogthum Oldenburg , betreffend die Ausführung

der Strandungsordnung vom 17 . Mai 1874.
Oldenburg , den 11 . December 1874.

26ir Nicolans Friedrich Meier , von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zn Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr
von Jever und Kniphausen rc. w.

verordnen zur Ausführung der Strandungsordnung vom
17 . Mai 1874 (Reichs -Gesetzblatt Seite 73) für bas Her-
zogthum Oldenburg was folgt:

Art.  I.

Im Herzogthum Oldenburg bilden die Verwaltungs-



ämter Jever , Varel , Stollhamm und Landwührden für ihre

Bezirke die Strandämter (§ 8 1 und 2 der Strandungsordnung ) .
Art . 2.

Die Aufsicht über die Strandämter und Strandvögte

führt das Staatsministerium , Departement des Innern.
Die Strandvögte werden auf den Vorschlag der Strand --

ämter vom Staatsministerium , Departement des Innern,
ernannt.

Art . 3.

Wer ein auf den Strand gerathenes oder sonst unweit

desselben in Secnoth befindliches Schiff wahrnimmt , hat

hiervon sofort dem zuständigen Strandvogt oder dem nächsten

Gemeindevorstand oder Bezirksvorsteher ( Bauervogt ) Anzeige

zu machen.
Art . 4.

Die im 8 25 der Strandungsordnung gedachte Besug-

niß wird den Strandämtern überwiesen.
Art.  5.

Die im 8 38 der Strandungsordnung der Aufsichtsbe¬

hörde zugewiesenen Obliegenheiten werden den Strandämtern

übertragen (8 4N der Strandungsordnung ) .
Art . 6.

Alles weiter zur Ausführung Erforderliche hat das

Staatsministerium , Departement dcS Innern , zu veranlassen.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegcls.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den I I . Dccem-
ber 1874.

(U. 8.) Peter.
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M 70.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend das im Vareler

Hafen von den Schiffen und deren Ladungen zu entrichtende
Lastgeld.

Oldenburg, den 18. December 1874.

Das nach § 4 der Regierungs-Bekanntmachung vom
30. Januar 1847, betreffend die Einführung eines Lastgeldeö
und einer Gewerbesteuer in der Herrschaft Varel, zu erlegende
Lastgeld wird für die Schiffe, sowie für die Maaren, welche
durch die Vareler Schleuse ein- oder ausgehen, vom 1. Ja¬
nuar 1875 an nach folgendem Tarife erhoben werden, jedoch
sollen Theilc der im Tarif benannten Gewichts- und Maaß-
größen gleichfalls für voll und für einzelne Partien soll nicht
unter 0,03 gerechnet werden.
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1. Für Schiffe.
s. die nur die Jade befahren.
b. die von Häfen an und zwischen der EmS

und Elbe kommen oder dahin gehen . . .
e. die von entfernteren Häfen kommen oder

dahin gehen .

2. Für Waaren. Maaßstab.
Amidam. . lOOKilogr.
Anchovis. . 100 „
Apotheker-Waaren. . ioo „
Baumwolle. . 100 „
Bohnen. . 100 „
Borke. . 100 „
Buchweizen. . 100 „
Cigarren. . 1000 Stück
Cochenille. . lOOKilogr.
Corinthen. . 100 „
Dachziegel. . 1000 Stück
Dünger. 1 Fuder
Eisen, Roh- . . lOOKilogr.
Eisen, Guß- und Schmiede« . . . 100 „
Erbsen. . 100 „
Erde. 1 Fuder
Farbewaaren, ordin. . lOOKilogr.
Feldsteine. 1 Fuder
Feuerbrickes. . 1000 Stück
Gerste. . lOOKilogr.
Graupen. - ioo „
Grauwerk. . Kubikmeter
Guano oder künstl. Dünger . . . lOOKilogr.
Gips. . 100 „
Gewürze. . IOO „

für den
Kubikmeter

0,02

0,03

0,06

0,04
0,20
0,20
0,03
0,02
0,01
0,02
0,05
0,20
0,10
0,20
0,10
0.01
0,02
0,03
0,10
0,03
0,10
0,20
0,02
0,03
0,20
0,03
0,02
0,20
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Maaßstab-

Hafer. . . . lOOKilogr.
Hanfsamen . . . . . 100 „
Harz. . . . 100 „
Häringe. . . . Tonne

Faß
Heu. . . . lOOKilogr.
Holz, Bau- und Nutz- . . . . . Kubikmeter
Holzwaaren. . . . lOOKilogr.
Hopfen. . . . 100 „
Indigo . . . . . 100 „
Kaffee. - . . . 100 „
Kalk, Muschel- und Muscheln. . . 100 „
Kalk, Stein- und Kalksteine . . . 100 „
Knochen. . . . 100
Kohlenschlacke.
Kreide. . . . 100 „
Lumpen.
Malz.
Manufacturwaaren . . . . . . 100 „
Mehl. . . . 100 „
Oel.
Oelkuchen. . . . 100 Stück
Papier. . . . lOOKilogr.
Pech. . . . 100 „
Pflaumen.
Pottasche. . . . 100 „
Rappsaat. . . . 100 „
Reis . . . . . . .. . . . 100 „
Rocken. . . . 100 „
Rosinen. . . . 100 „
Säelcinsamen. . . . 100 „
Salz. . . . 100 „
Sand und Erde . . . . 1 Kubikmeter(Fuder)

0,02
0,04
0,20
0,05
0,03
0,01
0,08
0,03
0,10
0,20
0,08
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,03
0,20
0,03
0,03
0,20
0,03
0,02
0,08
0,03
0,03
0,03
0,02
0,10
0,04
0,02
0,10



Sardellen.
Schlagleinsaat.
Schiefer  .
Schlengenmaten'al . . . . . . .
Schinken .
Seife, ordinaire, weiße und schwarze.
Soda.
Speck.
Spirituosen.
Stcentses . .
Steinkohlen.
Steingruß.
Stroh.
Syrup.
Taback, roher.
Taback, fabricirter.
Thee.
Theer.
Thon.
Thran.
Torf.
Twist.
Waidasche.
Wein.
Weizen . .
Ziegelsteine . . .
Zucker, Roh- .
Zucker, fabricirter.

Maaßstab.

l00 Kilogr. 0,20
100 /, 0,03
100 ,, 0,01

1 Fuder 0,10
100 Kilogr. 0,04
100 0,03
100 0,02
100 0,04
I Hektoliter 0,05
100 Kilogr. 0,03
100 0,01
100 0,01
100 ,, 0,01
100 0,04
100 0,03
100 0,08
100 0,20
100 ,, 0,02
100 0,02
100 0,03
100 0,01
100 0,03
100 0,03
1Hektoliter 0,05
100 Kilogr. 0,02

1000 Stück 0,20
100 Kilogr. 0,02
100 0,08

Alle nicht besonders benannte Maaren zah¬
len, wenn der Werth derselben für 1 Centner
( --- 50 Kilogr.) den Betrag



von 3 nicht übersteigt. . . 100 Kilogr. 0,01
» „ 100 ,, 0,02
,, 30 „ ,, „ ' » IM 0,03
», 45 ,, „ » - « 100 0,04
„ 60 „ ,, ' 100 ,, 0,08

wenn dieselben
haben . .

einen höheren Werth
100 ,/ 0,10

Oldenburg, den 15. December 1874.

Staatsministerium.

Departement deS Innern,

von Berg.

von Buttel.
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M 71.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Außerkurssetzung

verschiedener Landes -Silber - und Kupfermünzen.

Oldenburg , den 24 . December 1874.

Indem das Staatsministcrium eine Bekanntmachung des

Reichskanzlers , betreffend die Außerkurssetzung verschiedener

Landes -Silber -- und Kupsermünzen vom 19 . d . Mts . ( Reichs¬

gesetzblatt S . 149 ) nachstehend zur besonderen Kunde der

Eingesessenen des Herzogthums bringt , macht es bekannt,

daß es zwar in Betreff der unter 2 . bis 6 . des § 1 der

Bekanntmachung des Reichskanzlers bezeichncten Münzen von

der Errichtung einer Einlösungsstelle im Hcrzogthum wegen

mangelnder Veranlassung Abstand genommen hat,

daß aber in Betreff der unter Z . 1. deS § 1 genannten,

aus Grund der Zwölftheilung des^ Thalerstückes
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ausgeprägten Zwei - und Vier -Pfcnnigstücke deut¬
schen Gepräges die Grvßherzogliche Hauptkassen-Verwal-
tung Hieselbst und die einzelnen Großherzoglichen Amtsrecep-
turen deS Herzogthums beauftragt worden sind, solche Münzen
während der Monate Januar , Februar und März 1875 nicht
nur nach deren in der Bekanntmachung angegebenen gesetz¬
lichen Werthe in Zahlung zu nehmen, sondern sie auch —
jedoch nur in Beträgen von mindestens 12 Thalerpfeunigen
--- 1t) Pfennigen Reichsmünze ober in einem Vielfachen
dieses Betrages — gegen Reichs- oder Landesmünzen um¬
zuwechseln.

Nach dem 31. März 1875 werden derartige Münzen auch
von diesen Kassen überall nicht mehr angenommen.

Oldenburg, den 24. December 1874.

Staatsmirnsterimn.
Departement der Finanzen.

Ruhstrat.

Weichardt.

Bekanntmachung
betreffend die

Außerkurssetzung verschiedener Landes- Silber- und
UupscrmünM

vom 19. December 1874.

Auf Grund der Artikel 8, 13 und 16 des Münzgesetzes
vom 9. Juli 1873 (Reichs-Gesctzbl. S . 233) hat der Bundes¬
rath die nachstehenden Bestimmungen getroffen:

8 I.
Vom I. Januar 1875 an gelten nicht ferner als gesetz¬

liches Zahlungsmittel:
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1) die auf Grund der Zwölftheilung des ^ Thalerstückes

ausgeprägten Zwei - und Vier -Pfennigstücke deutschen

GcprägeS,

2 ) die Zwei -, Vier - und Acht -Hellerstücke kurhesfischen Ge¬

präges,

3 ) die nach dem Leipziger oder Torgauer Zwölfthaler-

oder Achtzehngulden - Fuß ausgeprägten sogenannten

Kasfen -Eindrittel - und Zweidrittel -Stücke hannoverschen

Gepräges,

4 ) nachstehende Silbermünzen schleswig - holsteinischen

(nicht dänischen ) Gepräges:

^-SpeziesthaleroderbO Schilling schlesw .-holst . Kurant,

3 //

^ ,, ,, 20
z „ 12
z „ „ w
t k;

„ ,, 2̂
Zweisechslingstück, . 1

,,

,,
,,

, , , ,

/ , / /

, , , ,
, , , ,
, , , ,

5 ) nachstehende vor dem Jahre 4840 ausgeprägte Münzen

Kurfürstlich oder Königlich sächsischen Gepräges:

2 ^ Thalerstücke,

^ Thalerstücke (Sechser ) ,

Achtpfcnniger,
Dreier und

Einpfenniger in Silber , und

Dreier in Kupfer,

6 ) die in den Jahren 1828 bis 1831 ausgeprägten

Einhundertkreuzcr -Stücke und Zehnkreuzer - Stücke

badischen Gepräges.

ES ist daher vom I . Januar 1875 ab außer den mit

der Einlösung beauftragten Kassen Niemand verpflichtet , ' diese

Münzen in Zahlung zu nehmen.
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8 2.
Die im Umlaufe befindlichen , im § I bezeichnelen Münzen

werden in den Monaten Januar , Februar und März 1875

von den durch die Landes - Zentralbehörden zu bezeichnenden

Kassen derjenigen Bundesstaaten , welche diese Münzen ge¬

prägt haben , beziehungsweise in deren Gebiet dieselben ge¬

setzliches Zahlungsmittel sind , nach dem in dem 8 3 festge¬

setzten Werthverhältnisse für Rechnung des Deutschen Reichs

sowohl in Zahlung angenommen , als auch gegen Reichö-

beziehungsweise Landesmünzcn , jedoch nur in Beträgen von

mindestens 12 Pfennigen preußisch oder 3^ Kreuzern süddeutsch

gleich IO Pfennigen Reichsmünze oder in einem Vielfachen

dieses Betrages umgcwechsclt.
Nach dem 31 . März 1875 werden derartige Münzen

auch von diesen Kassen weder in Zahlung noch zur Um-

wechselung angenommen.

Die Einlösung der im § 1 bezcichnctcn Münzen erfolgt

zu dem nachstehend vermerkten festen Werthverhältnissc:

die unter Ziffer 1 erwähnten
Zweipsennigstücke zu . . — IH Pf . Rcichsmünze

„ ebendort aufgcführten

Vierpfennigstücke zu . . —
„ Zweibellerstücke kurhessi¬

schen Gepräges zu . . —

„ Vierhellcrstücke kurhessi¬

schen Gepräges zu . . —
„ Achthellerstücke kurhessi¬

schen GcprägeS zu . . —

„ sogenannten Kassen -Ein-

drittelffücke zu . . . . I

„ sogenannten Kassen -Zwci-
dnttclstücke zu . . . . 2

„ ^ Speziesthaler oder 60

SchillingeAu . . . . 4 „ 50

3rOg„

iz

3z

15

30
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die § Speziesthaler oder 40
Schillinge zu . . . . 3 - Pf . Reichsmünze

„ z Speziesthaler oder 20
Schillinge zu . . . . 1 „ 50 „ „

„ ^ Speziesthaler oder 12
Schillinge zu . . . . — „ 90 „ „

„ ^ Speziesthaler oder 10
Schillinge zu . . . . — „ 75 „ „

„ ^ Speziesthaler oder 5
Schillinge zu . . . . — „ 37^ „ „

„ ?§ Speziesthaler oder 4
Schillinge zu . . . . — „ 30 „ „

„ ^ Speziesthaler oder 2H
Schillinge zu . . . . — „ I8§ „ „

das ZweisechSlingstück oder
1 Schilling zu . . . — 7^ „

die Thalerstücke sächsischen
Gepräges zu . . . . — „ 12 „

„ ^ Thalerstücke sächsischen
Gepräges (Sechser) zu . — „ 6 „

„ Achtpfenniger sächsischen
Gepräges zu . . . . — „ 8 „

„ Dreier in Silber und
Kupfer sächsischen Geprä¬
ges zu . ,, 3 „ „

„ Einpfenniger sächsischen
Gepräges zu . . . . — „ 1 „ „

„ 100 Kieuzerstücke badischen
Gepräges zu . . . . 2 „ 85^ „ „

10 Kreuzerslücke badischen
Gepräges zu . . . . — „ 28̂ „



8 4-
Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch

(§ 2) findet auf durchlöcherte und anders, als durch den ge¬
wöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte, inglcichem auf
verfälschte Münzstücke keine Anwendung.

Berlin, den 19. Deccmber 1874.

Der Reichskanzler.
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